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Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt
Sonderheft 2006: 3–4

Vorwort

PETRA WERNICKE

Sachsen-Anhalt verfügt mit seinen Auenland-
schaften, Heiden, Wäldern, Bergen und Mooren
über einzigartige  Landschaften, die  es wie einen
Schatz zu hüten gilt. Ein wesentliches Instrument
zur Bewahrung der Arten- und Lebensraumviel-
falt sowie generell zur Sicherung der Biodiversi-
tät sind Biotopverbundkonzepte. Spätestens seit
dem Ende der 1980er Jahre stellen sie ein zentra-
les Thema in der Naturschutzpolitik dar. Dabei
stehen hinter dem Begriff „Biotopverbund“ ver-
schiedene Konzepte. Ihnen allen ist gemeinsam,
dass sie die Lebensräume von Tieren und Pflan-
zen in möglichst optimaler räumlicher Lage, Ver-
teilung, Dichte und Funktionalität sichern wol-

len. Hierbei spielen der Erhalt großer unzerschnit-
tener und vernetzter Lebensräume sowie die Si-
cherung der ökologischen Austauschbeziehun-
gen eine besondere Rolle. Biotopverbundkonzep-
te stellen somit ganz bewusst eine Ergänzung zu
den traditionellen Instrumenten des Naturschut-
zes, wie die Schutzgebietsausweisung dar.

Der Verlust naturnaher Lebensräume durch
die fortschreitende Flächeninanspruchnahme
hat die Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts
erheblich beeinflusst. Er hat dazu geführt, dass
wichtige Vernetzungsbeziehungen verloren ge-
gangen sind. Diese Vernetzungen sind aber
enorm wichtig für den Austausch von Arten und
Populationen als Grundlage für die Erhaltung der
biologischen Vielfalt. Die mit der Flächeninan-
spruchnahme verbundene Trennwirkung bzw.
Inselbildung stellt eine der wesentlichen Ursa-
chen für den Rückgang vieler heimischer Tier-
und Pflanzenarten dar. Ein wirksamer Schutz der
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushalts, insbesondere der biologischen Vielfalt,
kann nicht allein über die Sicherung einzelner
schutzwürdiger Restflächen erreicht werden. Es
bedarf daher der Wiederherstellung und Entwick-
lung funktionsfähiger ökologischer Vernetzungs-
beziehungen und somit der Schaffung bzw. Ent-
wicklung eines leistungsfähigen Biotopverbundes.

In Sachsen – Anhalt hat der Landtag mit Be-
schluss vom 19.5.1995 die Landesregierung beauf-
tragt, ein Programm zur Entwicklung eines öko-
logischen Verbundsystems aufzustellen.

Hiermit wurden die wesentlichen Grundla-
gen für den Aufbau eines landesweiten Biotop-
verbundsystems geschaffen. Nach Verabschie-
dung des „Programms zur Weiterentwicklung des
ökologischen Verbundsystems in Sachsen-An-
halt“ im Jahre 1997 [67] wurde mit der Erarbei-
tung der überörtlichen Biotopverbundplanungen
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auf Landkreisbasis begonnen. Diese liegen nach
nunmehr fast 10-jähriger Bearbeitungszeit flä-
chendeckend für das gesamte Land Sachsen-An-
halt vor.

Behörden, Verbände, land- und forstwirt-
schaftliche Berufsvertretungen sowie die regio-
nalen Planungsgemeinschaften wurden intensiv
in den Planungsprozess einbezogen, um
insbesondere eine effiziente Mitwirkung im wei-
teren Umsetzungsprozess zu erreichen und um
Akzeptanz für das Vorhaben zu gewinnen. Die
Koordinierung und fachliche Begleitung erfolgte
für jede Planung auf Landkreisebene durch das
Landesamt für Umweltschutz. Die Finanzierung
übernahm das Land Sachsen-Anhalt.

Diese Planungen bilden die Grundlage für die
sich anschließende Umsetzungsphase. Dabei sol-
len die Inhalte der Biotopverbundplanung über
die einschlägigen Verwaltungsverfahren und
durch planungsrechtliche Festlegungen, aber
auch durch gezielte Projekte sowie im Rahmen
von Förderprogrammen umgesetzt werden.
Darüber hinaus werden ggf. auch Schutzgebiets-
ausweisungen erforderlich sein, um den Biotop-
verbund dauerhaft zu sichern.

Die Umsetzung des ökologischen Verbundsys-
tems ist eine Chance für die Sicherung der Funk-
tionsfähigkeit unserer Landschaft und zur Erhal-
tung der Artenvielfalt.

Petra Wernicke
Ministerin für Landwirtschaft und Umwelt

des Landes Sachsen-Anhalt
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Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt
Sonderheft 2006: 5–15

Der Stand landesweiter
Biotopverbundplanungen in Deutschland
– ein aktueller Überblick
KERSTEN HÄNEL

1 Einleitung

Die nachfolgende Länderübersicht soll Auskunft
über den gegenwärtigen Stand (31.08.2006) lan-
desweiter Biotopverbundplanungen in Deutsch-
land geben. Eine erste Fassung der Länderüber-
sicht wurde 2004 dem Projekt „Erstellung eines
bundesweit kohärenten Grobkonzeptes von Le-
bensraumkorridoren“ [91] zur Verfügung gestellt.
Inzwischen gibt es neue Entwicklungen in den
Ländern und es stehen weitere Informationen zur
Verfügung. Anlässlich der Tagung „Biotopver-
bund – von der Planung zur Umsetzung“ vom 6.
bis 7. September 2006 in Halle/Sachsen-Anhalt
kann hier eine komprimierte Version der aktua-
lisierten, umstrukturierten und präzisierten Län-
derübersicht vorgestellt werden.

Für jedes Bundesland wird anfangs kurz auf
den Planungsstand eingegangen. Danach folgen
Angaben zu den Planungsinstrumenten, die für
die landesweite Biotopverbundplanung einge-
setzt wurden; der Biotopverbund kann Inhalt der
Landschaftsplanung oder/und einer eigenständi-
gen Fachplanung des Naturschutzes sein. Es wird
versucht, den jeweiligen Planungsansatz durch
die Erörterung der Flächen- bzw. Raumkategori-
en und der fachlichen Vorgehensweise (schutz-
kategorie- / lebensraum- / artenbezogene Ansät-
ze, Zielentwicklung) zu erläutern.

Abschließend soll jeweils auf die Inhalte der
Landesraumordnungsplanung aufmerksam ge-
macht werden, die gemäß der Entschließung der
MKRO zum „Aufbau eines ökologischen Verbund-
systems in der räumlichen Planung“ [17] Festle-
gungen zum landesweiten Biotopverbund enthal-
ten kann. Wesentliche Grundlage für diese Aus-
führungen stellt die Arbeit von JEßBERGER [44] dar.

Die Planungen der Stadtstaaten Berlin, Bre-
men und Hamburg werden nicht in die Übersicht

einbezogen, da das Themenfeld der Freiraum-
bzw. Biotopverbundsysteme in Großstädten und
Ballungsräumen einen besonderen methodi-
schen Rahmen erhalten müsste, was an dieser
Stelle nicht zusätzlich möglich ist.

2 Länderübersicht

Baden-Württemberg
Eine landesweite Planung und Darstellung liegt
nicht vor. Derzeit läuft die Erarbeitung einer „Ar-
beitshilfe zur Biotopverbundplanung“ [57], die
einen einheitlichen fachlichen Empfehlungs- und
Kriterienrahmen für die regionale Ebene des Bi-
otopverbundes geben soll, in der aber zugleich
landesweit bedeutsame Kerngebiete und Such-
räume für Verbindungs- bzw. Entwicklungsflä-
chen ermittelt werden (geplanter Abschluss im
Februar 2007). Es ist vorgesehen, für vier Lebens-
raum-Haupttypen (Wälder, Offenlandkomplexle-
bensräume trockener bis mittlerer Standorte so-
wie mittlerer bis feuchter Standorte, Fließgewäs-
ser) die landesweit bedeutsamen Kerngebiete
und Suchräume für Verbindungs- bzw. Entwick-
lungsflächen zu lokalisieren; also Verbundsyste-
me für diese Typen aufzuzeigen.

Das Landschaftsrahmenprogramm Baden-
Württemberg [60] enthält keine konkreten Inhal-
te zum Biotopverbund. Eine Fortschreibung ist
aktuell nicht vorgesehen bzw. erfolgte auch nicht
aus Anlass der Aufstellung des Landesentwick-
lungsplans 2002 (Primärintegration). Es existie-
ren jedoch umfangreiche „Materialien zum Land-
schaftsrahmenprogramm Baden-Württemberg“
[86 bzw. 58], die als Fachbeitrag für die Aufstel-
lung des Landesentwicklungsplans 2002 gelten.
Sie enthalten in der Karte 87 (in der Internet-Ver-
öffentlichung Karte 80) großräumige „Gebiete
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und Korridore mit besonderer Eignung für einen
großräumig wirksamen Lebensraumverbund“
(Maßstab: 1:200.000). Weiterhin gibt es ein lan-
desweites Zielartenkonzept (Maßstab 1:200.000)
[109, 111], das in seinem umfassenden Ansatz je-
doch nicht unmittelbar Eingang in die behördli-
che Planung gefunden hat.

Nach dem Landesentwicklungsplan 2002
[110] soll ein „ökologisch wirksamer großräumi-
ger Freiraumverbund“ geschaffen werden. Der
Landesentwicklungsplan weist grob abgegrenz-
te und großflächige „überregional bedeutsame
naturnahe Landschaftsräume“ (Karte im Maß-
stab 1:2.000.000) aus, die in den Regionalplänen
ergänzt und konkretisiert werden sollen.

Bayern
Eine landesweite Planung mit maßstabsgerech-
ter Darstellung der überregional-landesweit be-
deutsamen Bestandteile des Biotopverbundes
liegt im Entwurf vor. Biotopverbund ist Bestand-
teil des ABSP als umfassende Fachplanung des
Naturschutzes. Durch die Auswertung der in Bay-
ern flächendeckend im Maßstab 1:50.000 vorlie-
genden Kreisbände des ABSP und durch die Zu-
sammenführung entsprechender Kategorien für
die Landesebene entstand eine Karte „Landeswei-
ter Biotopverbund“, in der drei Kategorien unter-
schieden werden:

• Schwerpunkt Sicherung und Optimierung
• Schwerpunkt Entwicklung und Optimierung
• Schwerpunkt Entwicklung

Grundsätzlich sind die Schwerpunkte nicht als
„Punkte“, sondern als Flächen in Form von Kulissen
bzw. Korridoren zu verstehen. Bei den ersten zwei
Kategorien handelt es sich um „Gebiete von heraus-
ragender Bedeutung für den Arten- und Biotop-
schutz“. Während der erste Schwerpunkt die „Kern-
zonen des landesweiten Biotopverbundes mit sehr
guter Biotop- und Artenausstattung“ widerspiegelt,
beinhaltet der zweite Schwerpunkt „Entwicklungs-
zonen mit großer funktionaler Bedeutung für den
landesweiten Biotopverbund“. Der „Schwerpunkt
Entwicklung“ gilt für (z.T. ausgeräumte) Landschaf-
ten, in denen eine allgemeine Verbesserung der Ver-
bundfunktion auf lokaler und regionaler Basis an-
gestrebt wird [nach 5, 6, 89].

Ein eigenständiges Landschaftsprogramm
wird in Bayern nicht vorgehalten (Primärintegra-
tion).

Nach dem Landesentwicklungsprogramm [7]
soll ein landesweites „Biotopverbundsystem“ mit
Gebieten örtlicher, regionaler, nationaler und
europaweiter Bedeutung entwickelt werden. Die
Flächen des „Biotopverbundsystems“ oder eine
Grobkulisse werden im Landesentwicklungspro-
gramm jedoch nicht dargestellt. Die Kernflächen
des „Biotopverbundsystems“ sollen durch natur-
schutzrechtliche Schutzkategorien gesichert sein.
Im Rahmen der Regionalplanung soll die gesam-
te Gebietskulisse des landesweiten Biotopver-
bunds durch die Ausweisung von „landschaftli-
chen Vorbehaltsgebieten“ raumplanerisch gesi-
chert werden.

Brandenburg
Eine landesweite Planung mit maßstabsgerech-
ter Darstellung der überregional-landesweit be-
deutsamen Bestandteile des Biotopverbundes
liegt vor. Das Landschaftsprogramm Branden-
burg enthält Darstellungen zum Biotopverbund
im Maßstab 1:300.000 [62]. Die ausgewiesenen
„Kernflächen des Naturschutzes“ (Schutzgebiete
und landesweit für den Arten- und Biotopschutz
besonders wertvolle Bereiche) können auch als
Kernflächen des Biotopverbundes aufgefasst wer-
den. Außerdem wurde ein „landesweites Fließge-
wässerschutzsystem“ (vorrangig zu schützende
und zu entwickelnde Fließgewässer) aufgestellt.
Im Zusammenhang mit dem Fließgewässer-
schutzsystem ist auch ein „überregionales Feucht-
biotopverbundsystem“ mit den Kategorien „Ent-
wicklung großräumiger Niedermoorgebiete und
Auen“ und „Entwicklung der Ergänzungsräume
für einen Feuchtbiotopverbund“ geplant.

In Brandenburg liegen zwei teilraumbezoge-
ne Landesentwicklungspläne vor. Im „Landesent-
wicklungsplan für den Gesamtraum Berlin-Bran-
denburg“ (Maßstab: 1:300.000, [64]) erfolgt die
Raumordnungsplanung für Brandenburg und
den „äußeren Entwicklungsraum“ um Berlin. Der
„Gemeinsame Landesentwicklungsplan für den
engeren Verflechtungsraum Brandenburg-Ber-
lin“ (Maßstab: 1:100.000, [63]) bezieht sich auf das
brandenburgische Umland Berlins bis in eine Ent-
fernung von ca. 25 bis 30 km. Für den Gesamtraum
bzw. den „äußeren Entwicklungsraum“ und auch
für den „engeren Verflechtungsraum“ soll ein
„ökologisch wirksames Freiraumverbundsystem“
aufgebaut werden, dessen Raumabgrenzungen in
den Plänen dargestellt sind.
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Hessen
Eine landesweite Planung und Darstellung liegt
nicht vor. Die Erarbeitung eines Landschaftspro-
gramms ist seit der Novellierung des Hessischen
Naturschutzgesetzes 2002 festgeschrieben.

In den Grundsätzen für Natur und Landschaft
des Landesentwicklungsplans Hessen (Maßstab:
1:200.000, [42]) ist zur Sicherung der (aller) öko-
logischen Freiraumfunktionen die Ausweisung
eines „ökologischen Verbundsystems“ vorgese-
hen. Die drei im Plan dargestellten groben Raum-
kategorien sind:

• Ökologische Vorzugsräume: landesweit be-
deutsame großflächige natürliche Lebens-
räume besonderer Schutzwürdigkeit (Bei-
spiele: große Auen, Waldgebiete, Biosphären-
reservat Rhön),

• Ökologische Schwerpunkträume: großflächi-
ge NSG (>75 ha), FFH- u. Vogelschutzgebiete
und

• Ökologische Verbundräume: bandartige Ver-
knüpfungsräume zwischen den Vorzugs- und
Schwerpunkträumen.

Mecklenburg-Vorpommern
Eine landesweite Planung mit maßstabsgerech-
ter Darstellung der überregional-landesweit be-
deutsamen Bestandteile des Biotopverbundes
liegt vor. Der landesweite Biotopverbund ist In-
halt des gutachtlichen Landschaftsprogramms
Mecklenburg-Vorpommern (Maßstab 1:250.000,
[108]). Den „naturgutbezogenen Leitlinien“ (Na-
turgut „Arten und Lebensräume“) liegen Hierar-
chien zur Einstufung von landesweit bedeutsa-
men Zielarten und von landesweit bedeutsamen
Ziellebensräumen zugrunde (Stufen: höchste,
sehr hohe und hohe Priorität für das Land). Es er-
geben sich aus landesweiter Sicht zwei überge-
ordnete Ziel-Schwerpunkte (jeweils abgestuft
nach den o.g. Prioritäten):

• Erhalt natürlicher und naturnaher Lebens-
räume sowie Erhalt von Artenvorkommen
und

• Entwicklung von Bereichen mit hohem Re-
generationspotenzial für die Wiederausbrei-
tung von Arten bzw. für das Entstehen von
Lebensräumen.

Diese sind als „lebensraumbezogene Schwer-
punktbereiche und Maßnahmen“ (ein ökosys-
tembezogener Ansatz) kartografisch dargestellt.

Biotopverbundflächen werden mit einer Katego-
rie „Sicherung und Entwicklung des Biotopver-
bundes“ durch eine Umrahmung der verschiede-
nen lebensraumbezogenen Maßnahmenbereiche
gekennzeichnet.

In der Entwicklungskonzeption werden ab-
schließend für jede Landschaftszone bezogen auf
die landesweit bedeutsamen Lebensraumtypen
(ergänzt durch Zielarten) Qualitätsziele benannt.

In einer speziellen Karte „Ziele der Raument-
wicklung/Anforderungen an die Raumordnung“
werden „Bereiche mit herausragender Bedeutung
für die Sicherung ökologischer Funktionen“ (Vor-
schlag für Vorranggebiete im Landesentwick-
lungsplan) und „Bereiche mit besonderer Bedeu-
tung für die Sicherung ökologischer Funktionen“
(Vorschlag für Vorbehaltsgebiete im Landesent-
wicklungsplan) dargestellt. Teile der Vorsorgeflä-
chen (einschließlich entsprechender Vorrangflä-
chen Naturschutz) sind als „Bereiche zur Siche-
rung und Entwicklung des Biotopverbundes“ mit
den Kategorien „Europäischer Biotopverbund“
und „Biotopverbund landesweiter Bedeutung“
ausgewiesen. Als eine Grundlage zur Ausweisung
des landesweiten Biotopverbundes diente auch
ein Konzept, in dem großräumige Ausbreitungs-
und Wanderkorridore für Wirbeltiere mit großen
Raumansprüchen (Typen: wald-/landorientiert
sowie fließgewässer-/niederungsorientiert) er-
mittelt wurden.

Nach dem Landesraumentwicklungspro-
gramm Mecklenburg-Vorpommern (Maßstab:
1:250.000 [59]) soll ein „landesweites Biotopver-
bundsystem“ durch die Konkretisierung und Ver-
netzung existierender großräumiger Verbund-
strukturen entstehen. Die Schutzgebiete des eu-
ropäischen Schutzgebietssystems Natura 2000
sollen die wichtigsten Bestandteile des Biotopver-
bundsystems darstellen.

In der Karte des Landesraumentwicklungs-
programms werden „Vorrang- und Vorbehaltsge-
biete Naturschutz und Landschaftspflege“ ausge-
wiesen. Teile des im gutachtlichen Landschafts-
programm ausgewiesenen Verbundsystems fin-
den sich darin wieder. Von den im gutachtlichen
Landschaftsprogramm vorgeschlagenen Vor-
ranggebieten, Vorbehaltsgebieten und „Erho-
lungsräumen“ wurden nur die Räume der Vor-
ranggebiete in das Raumentwicklungsprogramm
integriert (stark orientiert an den Schutzgebie-
ten). Diese Räume sind nicht vollständig als Vor-
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ranggebiete sondern teilweise auch als Vorbe-
haltsgebiete ausgewiesen.

Niedersachsen
Eine landesweite Planung und Darstellung liegt
nicht vor. Die Aufstellung und Fortschreibung ei-
nes Landschaftsprogramms ist nach § 4 des NNatG
vorgesehen. Das Niedersächsische Landschafts-
programm [19] enthält keine Ausführungen zu ei-
nem landesweiten Biotopverbundsystem.

Im Landes-Raumordnungsprogramm Nie-
dersachsen (Maßstab: 1:500.000 [88]) ist als Ziel
für Naturschutz und Landschaftspflege der Auf-
bau eines „landesweiten Biotopverbunds“ formu-
liert. Der „landesweite Biotopverbund“ ist im Pro-
gramm jedoch nicht kartografisch dargestellt. Die
in der Festlegungskarte zeichnerisch abgegrenz-
ten „Vorranggebiete für Natur und Landschaft“
sowie die „aus Landessicht wertvollen Land-
schaftsteile“, welche in der „Beikarte 1“ dargestellt
sind und für eine Festsetzung als „Vorsorgegebie-
te für Natur und Landschaft“ im Rahmen der Re-
gionalplanung herangezogen werden sollen, wei-
sen überwiegend den Charakter eines Verbund-
systems auf [44].

Nordrhein-Westfalen
Eine landesweite Planung liegt vor, aber überre-
gional-landesweit bedeutsame Bestandteile sind
noch nicht maßstabsgerecht ausgewiesen. Die
landesweite Biotopverbundplanung (Gesamt-
konzept) wird im Rahmen des „Fachbeitrages des
Naturschutzes und der Landschaftspflege“ im
Maßstab 1:25.000 seit 1995 durch die LÖBF NRW
als Grundlage für die Regionalpläne (gleichzeitig
Landschaftsrahmenpläne) und für die Land-
schaftspläne auf Kreisebene erarbeitet. Bezugs-
räume für die Planung des Biotopverbunds sind
acht Großlandschaften, die in Landschaftsräume
unterteilt sind. Für jeden Landschaftraum werden
Zielvorstellungen zur zukünftigen Landschafts-
entwicklung benannt. Den charakteristischen
Tier- und Pflanzenarten sollen ausreichend gro-
ße und standörtlich geeignete Lebensräume pla-
nerisch gesichert werden, um langfristig überle-
bensfähige Populationsgrößen zu erhalten. Für
die Ermittlung der Biotopverbundflächen (Kern-
gebiete und Verbindungsflächen) werden als
fachliche Eckwerte u.a. die Lebensraumansprü-
che insbesondere geschützter und gefährdeter
Leitarten herangezogen.

Alle Biotopverbundflächen werden in Biotop-
verbunddokumenten beschrieben (Inhalt: u.a.
Biotoptypen, Leitarten, Bewertung bezogen auf
die Verbundfunktion, Ziele) und zwei Kategorien
zugeordnet:

I) Flächen mit herausragender Bedeutung für
das Biotopverbundsystem und

II) Flächen mit besonderer Bedeutung für das
Biotopverbundsystem.

In die Flächen der Kategorie I sind neben bereits
naturschutzwürdigen Lebensräumen optimaler
Ausprägung (Kernflächen / u. a. Schutzgebiete)
auch entwicklungsfähige Bereiche einbezogen.
Gebiete der Kategorie II verknüpfen die Gebiete
der Kategorie I in Form weiterer Verbindungsflä-
chen und Trittsteine.

Nach § 15 Abs. 1 des Landschaftsgesetzes NRW
ist für Nordrhein-Westfalen ein Landschaftspro-
gramm aufzustellen, welches bislang aber nicht
existiert.

Der Landesentwicklungsplan Nordrhein-
Westfalen (Maßstab: 1:200.000 [85]) soll die lan-
desplanerischen Voraussetzungen für den Auf-
bau eines „landesweiten Biotopverbunds“ schaf-
fen. Der „landesweite Biotopverbund“ wird durch
„Gebiete für den Schutz der Natur“ (Gebiete > 75
Hektar; NSG und weitere geeignete Gebiete, wie
Täler, Auen, feuchte Niederungen und bewalde-
te Gebirgszüge) und „Feuchtgebiete von interna-
tionaler Bedeutung“ aufgebaut und kartografisch
im Plan dargestellt. Grundlagen für die Auswahl
und die räumliche Anordnung der „Gebiete für
den Schutz der Natur“ sind die Ergebnisse von
Auswertungen, die im Rahmen der Vorbereitun-
gen von Gebietsentwicklungsplänen, Land-
schaftsplänen und speziellen Naturschutzpro-
grammen erarbeitet wurden (s.o. „Fachbeitrag
des Naturschutzes und der Landschaftspflege“).

Rheinland-Pfalz
Eine landesweite Planung und Darstellung liegt
vor. Eine maßstabsgerechte Aggregierung über-
regional-landesweit bedeutsamer Bestandteile
des Biotopverbunds beschränkt sich bisher auf
die Ausweisung von „Prioritäten“ (Gebieten aus
landesweiter Sicht) in der „Planung Vernetzter
Biotopsysteme“. Die „Planung Vernetzter Biotop-
systeme“ wird seit 1989 durchgeführt [15] und
liegt heute flächendeckend vor. Es handelt sich
um eine eigenständige, landesweite Fachplanung
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des Naturschutzes auf der regionalen Ebene der
Landkreise (Maßstab 1:25.000). Die Bearbeitung
erfolgte durch das LWUG in Verbindung mit Pla-
nungsbüros. Für die „Planung Vernetzter Biotop-
systeme“ wird die flächendeckende Entwicklung
von lebensraumbezogenen, aufeinander abge-
stimmten naturschutzfachlichen Zielen als über-
geordnetes Planungsziel auf naturräumlicher
Ebene angegeben. Der auf Lebensraumtypen be-
zogene Ansatz wird durch ein Konzept „Leitarten“
ergänzt. Es werden Arten ausgewählt, die im Na-
turraum an schutzwürdige Lebensraumtypen
gebunden sind und insbesondere Arten berück-
sichtigt, deren landesweites Schwerpunktvor-
kommen im Planungsraum liegt.

In der Planung werden Planungsziele für den
Landkreis (allgemein) und im Einzelnen für die
naturräumlichen Planungseinheiten formuliert.
Als generelle Zielkategorien fungieren die Kate-
gorien „Erhalt“ (Flächen der Biotopkartierungen
als „Kernflächen des Biotopsystems“), „Entwick-
lung“ (z. B. potenzielle Kernflächen, Bildung von
Komplexen, Pufferzonen) und „biotoptypenver-
trägliche Nutzung“ (für „alle übrigen“ Nutzflä-
chen). Eine wesentliche Grundlage für die Bestim-
mung der Entwicklungsmöglichkeiten stellt die
Karte der heutigen PNV dar (als „vegetations-
kundliche Standortkarte“).

In den „Hinweisen für die Umsetzung der Pla-
nungsziele“ werden insbesondere die „Prioritäten
aus landesweiter Sicht“ und die „Prioritäten auf
Landkreisebene“ herausgearbeitet und in einer
Zusatzkarte im Maßstab 1:100.000 als Schwer-
punktbereiche (gegliedert nach Biotoptypen) dar-
gestellt [nach 8, 15].

Die Aufstellung eines Landschaftspro-
gramms ist erst seit Inkrafttreten des neuen Lan-
desnaturschutzgesetzes im September 2005 vor-
geschrieben. Es sollen ein Landschaftsprogramm
als Beitrag zum (fortzuschreibenden) Landesent-
wicklungsprogramm und Landschaftsrahmen-
pläne als Beitrag zu den Regionalplänen erarbei-
tet werden (§ 8 LNatSchG Rheinland-Pfalz).

Im Landesentwicklungsprogramm III (Maß-
stab: 1:200.000, [101]) wird die Einrichtung „ver-
netzter Biotopsysteme“ als Grundsatz eingeführt.
Kartografisch werden die „landesweit bedeutsa-
men Kernräume“ und die „landesweit bedeutsa-
men Vernetzungsachsen“ als Vorbehaltsflächen
dargestellt.

Saarland
Eine landesweite Planung und Darstellung liegt
im Entwurf vor. Die Planung zum landesweiten
Biotopverbund ist Inhalt des Entwurfes des
Landschaftsrahmenplanes Saarland (Maßstab
1:25.000 [80]). Seit der Neuordnung des saarlän-
dischen Naturschutzrechts im April 2006 ist nach
§ 5 und § 15 des SNG die Aufstellung eines Land-
schaftsprogramms als Fachplan vorgesehen.

Nach dem Landschaftsrahmenplan soll das
Biotopverbundsystem des Saarlands durch „Gebie-
te mit Vorrang für Schutz und Sicherung von Ar-
ten und Biotopen“ („Vorrangflächen“, s.u.), „Vernet-
zungsachsen“ sowie „Pufferzonen“ im Umfeld der
Vorrangflächen aufgebaut werden. Die Hauptka-
tegorie „Gebiete mit Vorrang ...“ enthält im Einzel-
nen Vorrangflächen mit sehr hoher Bedeutung,
Vorrangflächen mit hoher Bedeutung und Vor-
rangflächen. Die drei in Anlehnung an die Kate-
gorien der Raumordnung („Vorrang“) benannten
Gebietstypen werden als „Kernzonen“ des Biotop-
verbunds betrachtet. Zur Flächenfindung wurden
die Kriterien Naturnähe, Strukturvielfalt, Selten-
heit / Gefährdung und Repräsentativität herange-
zogen. Wesentliche Grundlagen zur Auswahl der
Vorrangflächen waren die gemeldeten FFH-Gebie-
te, die Flächenkontingente des Arten- und Biotop-
schutzprogramms des Saarlandes, die landeswei-
te Biotopkartierung, die Gutachten zur Land-
schaftsrahmenplanung und die HANSA-Luftbild-
Kartierung (Waldfläche). Im Landschaftsrahmen-
plan werden außerdem die wichtigsten „Vernet-
zungsachsen“ zum Verbund von Vorrangflächen
ausgewiesen. Sie zeichnen sich sowohl durch ihre
Vernetzungsfunktion als auch durch ihre Entwick-
lungsfähigkeit aus und befinden sich vorwiegend
im Bereich der Fließgewässer und der Auen,
teilweise auch im Bereich großräumiger Rekulti-
vierungsmaßnahmen der Rohstoffwirtschaft.

Der Landesentwicklungsplan, Teilabschnitt
„Umwelt“ [81, 82] formuliert in den räumlichen
Leitvorstellungen die Schaffung eines „Freiraum-
verbundes“ als raumordnerischen Beitrag zur
Entwicklung eines landesweiten Biotopverbund-
systems. Im Plan wird der landesweite Biotopver-
bund durch die „Vorranggebiete für Naturschutz“
(Schutzgebiete, bedeutende Biotope und Artvor-
kommen) und die „Vorranggebiete für Freiraum-
schutz“ (Verbindungs- und Entwicklungsflächen,
Sicherung von noch zusammenhängenden nicht
bebauten Landschaftsteilen) aufgebaut.
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Sachsen
Eine landesweite Planung mit maßstabsgerech-
ter Darstellung der überregional-landesweit be-
deutsamen Bestandteile des Biotopverbundes
liegt vor. Der Landesentwicklungsplan Sachsen
[99] enthält als „Erläuterungskarte“ die „Gebiets-
kulisse zur Ausweisung des ökologischen Ver-
bundsystems“ (Maßstab 1:300.000). Im Anhang
3 des Landesentwicklungsplans sind „Fachplaner-
ische Inhalte des Landschaftsprogramms“ veröf-
fentlicht (s. Kap. 4.11.2), die als Bestandteil eines
fortgeschriebenen Landschaftsprogramms auf-
gefasst werden können (Primärintegration). In
den „Fachlichen Grundlagen für einen landeswei-
ten Biotopverbund im Freistaat Sachsen“ [98]
wird die fachliche Vorgehensweise für die Erar-
beitung der o.g. Gebietskulisse (Suchräume /
„sachlich-räumliche Schwerpunkte“) beschrie-
ben. Es wurde ein Verfahren zur Eignungsbewer-
tung von Gebieten entwickelt, dem insbesondere
Informationen zu Lebensräumen und Arten
zugrunde liegen (lebensraum- und artenbezoge-
ner Ansatz). Räumliche Bezugseinheiten sind 19
an der naturräumlichen Gliederung Sachsens ori-
entierte Bearbeitungsgebiete, für die zunächst
generelle landschaftsökologische Zielstellungen
und Handlungsgrundsätze formuliert und so ge-
nannte „sachliche Schwerpunkte“ abgeleitet wur-
den. Die „sachlichen Schwerpunkte“ werden an-
hand u. g. Kriterien verbal-argumentativ (mit ent-
sprechenden Hintergrunddaten) gebildet und
nach Biotoptypengruppen benannt (z.B. Bedeu-
tung des Bearbeitungsgebietes für Hainbuchen-
Eichenwälder oder für Flussauen und Feuchtgebie-
te). Im nächsten Arbeitsschritt folgte eine detail-
lierte Eignungsbewertung mit dem grundsätzli-
chen Ziel, innerhalb der Bearbeitungsgebiete
(Such-)Räume mit erhöhter Bedeutung für den
Arten- und Biotopschutz zu ermitteln. Dies ge-
schah anhand von Ausstattungsmerkmalen (z.B.
Vorkommensschwerpunkte ausgewählter gefähr-
deter Pflanzen- und Tierarten sowie von Biotopen,
standörtliche Entwicklungspotenziale). Diese
„sachlich-räumlichen Schwerpunkte“ wurden im
Maßstab 1:100.000 bis 1:200.000 abgegrenzt und
in die Kategorien „Kernflächen“ (Bereiche mit he-
rausragender Arten- und Biotopausstattung mit
überwiegend günstigem Erhaltungszustand) und
„Verbindungsflächen“ (es besteht ein mehr oder
weniger großer Entwicklungsbedarf im Sinne ei-
ner Zustandsverbesserung) untergliedert.

Beide Flächentypen sind für 12 verschiedene
Biotop- bzw. Ökosystemtypen kartografisch dar-
gestellt und bilden zusammen ein räumlich-ko-
härentes System. Zusätzlich werden durch ver-
schiedene Randlinien „Bedeutungen für den Ar-
ten- und Biotopschutz“ (landesweite Bedeutung,
überregionale Bedeutung, überwiegend [nur]
Verbindungsfunktion) eingeführt. Für alle sach-
lich-räumlichen Schwerpunkte sind Erhaltungs-
und Entwicklungsziele sowie Handlungsgrund-
sätze formuliert (Zielrahmen).

Die im Landesentwicklungsplan 2003 darge-
stellten Kategorien der „Gebietskulisse zur Aus-
weisung des ökologischen Verbundsystems“ ent-
sprechen weitgehend der in den „Fachlichen
Grundlagen“ von 2006 dargestellten Kulisse (s.o.).
Eine Präzisierung der Suchräume zur Auswahl der
Flächen des „ökologischen Verbundsystems“ ist
in den Regionalplänen durchzuführen. Hierzu
sollen „Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Natur
und Landschaft“ ausgewiesen werden.

Sachsen-Anhalt
Eine landesweite Planung mit maßstabsgerech-
ter Darstellung der überregional-landesweit be-
deutsamen Bestandteile des Biotopverbundes
(Verbundeinheiten) liegt vor.

Mit der Planung des „Ökologischen Verbund-
systems des Landes Sachsen-Anhalt“ (Grundlage
der nachfolgenden Darstellungen: [73]) verfügt
Sachsen-Anhalt über eine Fachplanung des Na-
turschutzes auf der regionalen Ebene der Land-
kreise im Maßstab 1:50.000 (Planungszeitraum
1997-2006). Die Planung wurde im Auftrag des
zuständigen Ministeriums vom LAU organisiert.
Die einzelnen Landkreispläne wurden unter Vor-
gabe einheitlicher Kriterien durch Planungsbüros
in enger Zusammenarbeit mit den unteren Na-
turschutzbehörden erarbeitet. Mit dem Planungs-
maßstab 1:50.000 sollten sowohl ausreichend
großmaßstäbliche Vorschläge für die regionale
Planungsebene entwickelt als auch eine gute
fachliche Aggregationsbasis für Darstellungen
auf überregionaler bzw. landesweiter Ebene ge-
schaffen werden. In den Plänen sind „Kernflä-
chen“ (in den Grundlagenkarten differenziert
nach Biotoptypen) und „Entwicklungsflächen“
(potenzielle Kernflächen, Verbindungs- und Puf-
ferflächen) dargestellt, die wiederum nach unter-
schiedlichem Handlungsbedarf unterteilt sind.
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Die Flächenauswahl erfolgte i.d.R. biotopty-
penbezogen. Sie basierte insbesondere bei den
Entwicklungsflächen auf fachlich begründeten
Einzelfallentscheidungen, in die zahlreiche
Grundlagenkenntnisse der unteren Naturschutz-
behörden und der auftragnehmenden Büros ein-
flossen. Kernflächen bestehen insbesondere aus
den Flächen der selektiven Biotopkartierung und
wertvollen Flächen aus der luftbildgestützten Bi-
otop- und Nutzungstypenkartierung.

Die Planung erfolgte gleichzeitig auf regiona-
ler und Landesebene im Gegenstromprinzip.

Auf Landesebene sind im Maßstab 1:300.000
abgeleitet und dargestellt:

• überregional bedeutsame Biotopverbundein-
heiten als Schwerpunktbereiche und Haupt-
verbundachsen von europäischer oder lan-
desweiter Bedeutung,

• regional bedeutsame Biotopverbundeinhei-
ten mit Verbindungsfunktionen zwischen
den überregional bedeutsamen Biotopver-
bundeinheiten und

• ausgewählte örtlich bedeutsame Biotopver-
bundeinheiten mit Ergänzungsfunktion.

Im Landschaftsprogramm des Landes Sachsen-
Anhalt (Maßstab 1:300.000, [83]) sind bereits Ziel-
stellungen zum Biotopverbund enthalten.
Danach soll der anzustrebende Verbund ökolo-
gisch bedeutsamer Gebiete ungefähr 15 % der
unbesiedelten Fläche des Landes einnehmen. In
Vorbereitung der überörtlichen Biotopverbund-
planung wurden auf einer Themenkarte „streng
geschützte Gebiete“ (NSG und Nationalpark) und
„potenzielle Flächen für den Naturschutz“ darge-
stellt. Die „potenziellen Flächen für den Natur-
schutz“ besitzen einen Anteil von ca. 30 % der Lan-
desfläche und sind naturschutzfachlich wertvol-
le Gebiete mit Suchraumcharakter. Mittlerweile
liegen die überörtlichen Biotopverbundplanun-
gen vor. Sie dienen nun insbesondere zur Aktua-
lisierung und Fortschreibung des Landschafts-
programms.

Nach dem LEP für das Land Sachsen-Anhalt
(Maßstab: 1:300.000 [78]) soll zur Vermeidung
von Isolationseffekten von Biotopen oder Ökosys-
temen ein „ökologisches Verbundsystem“ aufge-
baut werden. Im Plan werden „Vorbehaltsgebie-
te zum Aufbau eines ökologischen Verbundsys-
tems“ und „Vorranggebiete für Natur und Land-
schaft“ ausgewiesen. Hier konnten wie auch

beim Landschaftsprogramm die Ergebnisse der
o.g. Planungen zum „Ökologischen Verbundsys-
tem“ (z.B. die erarbeiteten Biotopverbundeinhei-
ten) noch nicht berücksichtigt werden. Die Neu-
aufstellung des Landesentwicklungsplanes mit
Berücksichtigung des ökologischen Verbundes ist
für 2007 vorgesehen.

Schleswig-Holstein
Eine landesweite Planung mit maßstabsgerech-
ter Darstellung der überregional-landesweit be-
deutsamen Bestandteile des Biotopverbundes
(Schwerpunkt- und Achsenräume) liegt vor.

Durch das Landesamt für Natur und Umwelt
wurde das ebenenübergreifende „Schutzgebiets-
und Biotopverbundsystem Schleswig-Holstein“
erarbeitet, dessen landesweite Kategorien in das
Landschaftsprogramm Schleswig-Holstein (Maß-
stab 1:250.000 [84]) integriert wurden. Wichtiger
Grundsatz des Schutzgebiets- und Biotopverbund-
systems ist die Trennung der Kategorien in natur-
betonte Biotope („Biotopverbund i.e.S.“, analog
§ 3 BNatSchG) und kulturgeprägte Landschafts-
ausschnitte („Biotopverbund i.w.S.“), die auf allen
Planungsebenen pragmatisch vollzogen wird.

Für die landesweite Ebene wurden im Pla-
nungsmaßstab 1:250.000 großräumige, umwelt-
schonend genutzte, landestypische Kulturland-
schaftsausschnitte als „Räume mit besonderer Eig-
nung für die Erhaltung und Entwicklung von Na-
tur und Landschaft“ differenziert in „Schwer-
punkt- und Verbundachsenräume“ ausgewiesen
(Gebiete mit überregionaler Bedeutung). Diese
Kategorien sind im Landschaftsprogramm als „Ge-
biete mit besonderer Bedeutung für den Arten- u.
Biotopschutz in der Kulturlandschaft“ dargestellt,
differenziert in „Schwerpunkt- und Achsenräume“.
Als Zieltypen für diese Räume werden u.a. groß-
räumige Heide-Moorlandschaften, Grünlandnie-
derungen oder Seenlandschaften genannt. Groß-
flächige naturbetonte Biotope (Zieltypen z.B. groß-
flächige Moore, Sümpfe, naturnahe Fließgewässer,
Heiden) sollen als „Gebiete mit besonderer Eig-
nung für die Erhaltung und Entwicklung großflä-
chiger, naturbetonter Lebensräume“ ausgewiesen
werden. Im Landschaftsprogramm sind bisher „Ge-
biete mit besonderer Bedeutung für den Arten- u.
Biotopschutz“ (nationale und internationale
Schutzgebiete) ausgewiesen.

Auf der regionalen Ebene (Maßstab 1:25.000)
sind die großflächigen naturbetonten Biotope als
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„Gebiete mit besonderer Eignung für die Erhal-
tung und Entwicklung großflächiger, naturbeton-
ter Lebensräume“ (Zieltypen s. o.) differenziert in
„Schwerpunktbereiche, Haupt- und Nebenver-
bundachsen“ ausgewiesen. Umweltschonend
genutzte naturraumtypische Kulturlandschafts-
ausschnitte (Zieltypen wie z. B. naturnah bewirt-
schaftete Wälder, strukturreiche Agrarland-
schaftsteile) sind hier als „Gebiete mit besonde-
rer Eignung für die Erhaltung und Entwicklung
strukturreicher, umweltschonend genutzter Kul-
turlandschaftsausschnitte“ bezeichnet. Die Dar-
stellung in den Landschaftsrahmenplänen erfolgt
als Gebiete mit besonderer Eignung zum Aufbau
eines Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems
bzw. als strukturreiche Kulturlandschaftsaus-
schnitte. Seit 1995 liegen für alle Landkreise ent-
sprechende Planungen in Form eines Erläute-
rungstexts und eines Kartenteils vor, die ständig
fortgeschrieben werden.

Die lokale Ebene des „Schutzgebiets- und Bi-
otopverbundsystems“ soll die regionale Ebene
durch „Trittsteinbiotope“ wie Feldgehölze oder
kleine Gewässer und durch „Lineare Biotoptypen“
wie Uferränder, Knicks oder Wegränder ergänzen.

Im Landesraumordnungsplan Schleswig-
Holstein (Maßstab: 1:250.000 [43]) sind „Räume
mit besonderer Bedeutung für Natur und Land-
schaft“, die in großflächige „Schwerpunkträume“
und linienförmige „Verbundachsenräume“ diffe-
renziert sind, dargestellt (Grundlage: Schutzge-
biets- und Biotopverbundsystem / Entwurf Land-
schaftsprogramm 1997). Diese Räume stellen
„Vorbehaltsräume“ dar und sind in den Regional-
plänen auf Grundlage der Landschaftsrahmen-
pläne weiter zu konkretisieren und als „Gebiete
mit besonderer Bedeutung für Natur und Land-
schaft“ oder als „Vorranggebiete für den Natur-
schutz“ festzusetzen.

Thüringen
Für Thüringen liegt derzeit keine landesweite
Naturschutzfach- oder Landschaftsplanung zum
Biotopverbund vor. Im Jahr 2004 wurde eine
bisher unveröffentlichte Raumkulisse „Biotopver-
bund des Landes und der Regionen“ erarbeitet. Zu
nennen sind außerdem die „Wissenschaftlichen
Beiträge zum Landschaftsprogramm Thüringens“
[103], in deren Anlagen eine Themenkarte „Land-
schafts- und Naturschutz“ zu finden ist. Hier wer-
den „Landschaftsteile für den landesweiten Bio-

topverbund“ skizzenhaft dargestellt. Es handelt
sich hauptsächlich um verschiedene Fließgewäs-
ser und deren Auen. Weitere Bestandteile des lan-
desweiten Biotopverbunds sind die „Muschel-
kalkumrandung des Thüringer Beckens“ und das
„Thüringer Gebirge“. Die Aufstellung eines eigen-
ständigen Landschaftsprogramms ist, ebenso wie
eine spezifische Regelung zum Biotopverbund,
erst seit 2006 gesetzlich verankert.

Während die Themenkarte „Landschafts-
und Naturschutz“ der „Wissenschaftlichen Beiträ-
ge zum Landschaftsprogramm“ 1993 noch voll-
ständig in das damalige Landesentwicklungspro-
gramm [106] übernommen wurde, sind die In-
halte im aktuellen Landesentwicklungsplan
[104,105] in dieser Form nicht mehr zu finden.
Nach dem Landesentwicklungsplan sollen Land-
schaftsräume mit besonderer ökologischer Be-
deutung einen Beitrag zur Entwicklung „ökologi-
scher Verbundsysteme im europäischen Maß-
stab“ leisten. Die in der Karte dargestellten „Räu-
me mit ökologisch besonders bedeutsamen Land-
schaften“ (Grundsatz) beinhalten die Schutzge-
biete sowie unzerschnittene Räume > 50 km2  und
können als Kategorie eines zu entwickelnden Bi-
otopverbunds aufgefasst werden. Erst durch die
Ausweisung von „Vorrang- und Vorbehaltsgebie-
ten Freiraumsicherung“ im Rahmen der Regional-
planung soll der Aufbau des Verbundsystems
konkretisiert werden.

3 Zusammenfassung und Diskussion

Aktuell verfügen 9 von 13 Flächenbundesländern
über landesweite Planungen zum Biotopverbund.
Planungen fehlen in Baden-Württemberg, Hes-
sen, Niedersachsen und Thüringen, wobei in Ba-
den-Württemberg eine Fachkarte mit groben
Gebietsabgrenzungen existiert. Die Landschafts-
planung ist in vier Ländern primärer Träger der
vorliegenden Biotopverbundplanungen. In fünf
Ländern besteht eine eigenständige Fachplanung
des Naturschutzes, die aber eng mit der Land-
schaftsplanung der Landesebene verknüpft sein
kann (z. B. Schleswig-Holstein).

In allen Landesraumordnungsplanungen der
Bundesländer gibt es heute textliche Ausführun-
gen zu „Ökologischen Verbundsystemen“ [17],
auch wenn der Begriff nicht immer gebraucht
wird. Kartografische Darstellungen von Katego-
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rien, die (auch) den „Ökologischen Verbundsys-
temen“ zugeordnet werden können, sind bis auf
Bayern in allen Plänen zu finden. Allerdings gibt
es große Unterschiede hinsichtlich der Ausfor-
mung und im Sicherungsgrad der Verbundsyste-
me. Positiv hervorzuheben sind die Verbundsys-
teme in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vor-
pommern und im Saarland. Vielfach umfassen
Vorranggebiete jedoch nur die bereits natur-
schutzrechtlich gesicherten Flächen („Kernflä-
chen“) und zusammen mit den Vorbehaltsgebie-
ten (wenn überhaupt als solche ausgewiesen)
ergeben sich oft keine zusammenhängenden Sys-
teme bzw. Suchraumkulissen für die Regionalpla-
nung. Insgesamt ist einzuschätzen, dass zwar das
Thema der „Ökologischen Verbundsysteme“ ge-
mäß den Vorgaben der MKRO heute in allen Pla-
nungen eine Rolle spielt, eine ausreichende raum-
ordnerische Sicherung der landesweit bedeutsa-
men räumlich-funktionalen Beziehungen des Bi-
otopverbundes aber noch nicht erreicht bzw. vor-
bereitet wurde [44].

Zwischen den einzelnen Biotopverbundpla-
nungen sind teilweise beträchtliche methodische
und darstellerische Unterschiede festzustellen.
Während beispielsweise die landesweiten Pläne
der meisten Länder für den kleinmaßstäblichen
Bereich (1:250.000 - 1:500.000) vorliegen, wurden
die Planungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-
Westfalen im Maßstab 1:25.000 durchgeführt,
was dazu führt, dass die Hauptstruktur des lan-
desweiten Biotopverbundssystems hier kaum er-
kennbar wird. Auch die kleinmaßstäblichen Pla-
nungen differieren untereinander. Relativ flächi-
ge landesweite Kulissen weist z.B. Bayern aus; die
Konkretisierungen finden hier auf der regiona-
len Ebene statt. In zwei Ländern sind die Planun-
gen bereits im Konzept ebenenübergreifend vor-
gesehen. Die Planung in Sachsen-Anhalt erfolgte
im Maßstab 1:50.000, für die überregional-lan-
desweite Ebene wurden jedoch Generalisierun-
gen zu „Biotopverbundeinheiten“ durchgeführt,
die das System für diese Ebene maßstabsgerecht
abbilden. Schleswig-Holstein, dem die Rolle als
„Pionier“ der landesweiten Biotopverbundpla-
nungen zugesprochen wird, führte „Schwer-
punkträume“ und „Verbundachsen“ ein, die so-
wohl auf der Landesebene als auch für die regio-
nale Ebene (mit angepasster Bezeichnung) aus-
gewiesen werden.

Hinsichtlich des Vorgehens bei der Flächen-
auswahl bzw. bei der Raumabgrenzung können
schutzkategoriebezogene, lebensraumbezogene
und artenbezogene Ansätze unterschieden wer-
den. Die Ansätze treten aber nie separat auf, da
sie inhaltlich miteinander verzahnt sind. Meist
wird versucht, die Flächenauswahl anhand von
naturschutzfachlichen Grundlagendaten, insbe-
sondere anhand von Daten zu (wertvollen) Bio-
toptypen, zu vollziehen. In einigen Ländern spie-
len auch Arten als Ziel-, Leit- oder allgemein als
gefährdete Arten eine stärkere Rolle (z.B. Meck-
lenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen).
Ihre Vorkommen werden zur Ausweisung ent-
sprechender Flächen und Räume meist dann mit
herangezogen, wenn landesweit repräsentative
Daten vorliegen. In Schleswig-Holstein, Sachsen-
Anhalt und im Saarland sind Schutzgebiete „au-
tomatisch“ Bestandteile des Verbundsystems.

Neben dem Vorgehen bei der Flächenauswahl
sind die von den Ländern eingeführten Flächen-
bzw. Raumkategorien wesentlicher Ausdruck des
methodischen Ansatzes der Verbundplanung. In
Tabelle 1 sind die in den Länderplanungen verwen-
deten Flächen- und Raumkategorien zusammen-
gestellt. Es wird versucht, eine grobe Trennung von
Kategorien, die eher die Sicherung des Bestandes
bzw. das Setzen planerischer Schwerpunkte (Erhal-
tung/Kernflächen) implementieren und von Ka-
tegorien, die stark den Entwicklungs- bzw. Verbin-
dungsgedanken tragen, zu ermöglichen. Dies ist
jedoch nicht bei allen Ländern gut durchführbar
(vgl. Ländertexte).

Die Kategorie „Kernflächen“ wird in mehre-
ren Bundesländern gebraucht. Auch „Entwick-
lung“ tritt in den Begriffsbildungen oft auf. „Klas-
sische“ Kategoriepaare wurden in Bayern (Siche-
rung und Entwicklung), Mecklenburg-Vorpom-
mern, Rheinland-Pfalz (Erhalt und Entwicklung)
und Sachsen (Kern- und Verbindungsflächen)
aufgestellt. In Brandenburg und Sachsen-Anhalt
wurden „Kernflächen“ und Entwicklungskatego-
rien kombiniert. Vom Saarland wird der Begriff
„Vorrang“ aus der Raumordnung in die Land-
schaftsplanung getragen.

Der Begriff „Verbindungsfläche“ als fachlich-
logisches Pendant zu den Kernflächen wird
derzeit nur in Sachsen verwendet. Hingegen sind
„Verbund- bzw. Vernetzungsachsen“ in Schles-
wig-Holstein und im Saarland etabliert. Der au-
ßerhalb Deutschlands oft benutze Korridorbegriff
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Bundesland/Land

Kategorien des Biotopverbunds
Kerne/Erhaltung < < > > Verbindungen/Entwicklung

Bayern
Landesweiter Biotopver-
bund, abgeleitet aus ABSP

- Schwerpunkt Sicherung und Opti-
mierung

- Schwerpunkt Entwicklung und Opti-
mierung

- Schwerpunkt Entwicklung
Brandenburg
Landschaftsprogramm

- Kernflächen des Naturschutzes - Entwicklung großräumiger Nieder-
moorgebiete und Auen

- Entwicklung der Ergänzungsräume für
einen Feuchtbiotopverbund

- Erhalt natürlicher und naturnaher
Lebensräume sowie von Artenvor-
kommen

- Entwicklung von Bereichen mit hohem
Regenerationspotenzial für die Wie-
derausbreitung von Arten bzw. für das
Entstehen von Lebensräumen

Mecklenburg-
Vorpommern
Gutachtliches Land-
schaftsprogramm

Biotopverbund durch zusammenfassende Rahmung der o.g. Kategorien gekenn-
zeichnet:

- europäischer Biotopverbund
- Biotopverbund landesweiter Bedeutung

Nordrhein-Westfalen
Fachbeitrag Naturschutz
und Landschaftspflege

- Flächen mit herausragender Bedeu-
tung für das Biotopverbundsystem

- Flächen mit besonderer Bedeutung für
das Biotopverbundsystem

Rheinland-Pfalz
Planung Vernetzter Bio-
topsysteme

- Erhalt - Entwicklung
- biotopverträgliche Nutzung

Saarland
Landschaftsrahmenplan

- Gebiete mit Vorrang für Schutz und
Sicherung von Arten und Biotopen

- Vernetzungsachsen
- Pufferzonen

Sachsen
Gebietskulisse für die
Ausweisung eines Ökologi-
schen Verbundsystems

- Kernflächen (überwiegend Erhal-
tung)

- Verbindungsflächen (überwiegend
Entwicklung)

- Kernflächen - EntwicklungsflächenSachsen-Anhalt
Ökologisches Verbundsy-
stem

Kern- bzw. Entwicklungsflächen sind Bestandteile von:
- überregional bedeutsamen Biotopverbundeinheiten
- regional bedeutsamen Biotopverbundeinheiten
- örtlich bedeutsamen Biotopverbundeinheiten
- Schwerpunkträume - Verbundachsenräume
als Bestandteile von: “Räumen mit besonderer Eignung für die Erhaltung u Ent-
wicklung von Natur und Landschaft“ (großräumige, umweltschonend genutzte,
landestypische Kulturlandschaftsausschnitte)

Schleswig-Holstein
landesweite Ebene des
Schutzgebiets- und Bio-
topverbundsystems

großflächige naturbetonte Biotope
(Gebiete mit besonderer Eignung für
die Erhaltung und Entwicklung großflä-
chiger, naturbetonter Lebensräume)

BRD
§ 3 BNatSchG
(Rahmengesetz)

§ 3: Kernflächen § 3: Verbindungsflächen/-elemente

- Erhaltungsgebiete und -flächen
(derzeitiger Biotopbestand)

- Entwicklungsgebiete und -flächenEmpfehlungen des Ar-
beitskreises
„Länderübergreifender
Biotopverbund“ [16]
Umsetzung auf regionaler
bis länderübergreifender
Ebene

Ebenen:
- Flächen mit nationaler/länderübergreifender Bedeutung
- Flächen mit landesweiter/überregionaler Bedeutung
- Flächen mit regionaler Bedeutung

Tab. 1: Kategorien des Biotopverbundes auf Länder- und Bundesebene.
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wird kaum gebraucht (Ausnahmen: Mecklen-
burg-Vorpommern, Baden-Württemberg); weil
vermutlich unter „Korridoren“ meist lokale line-
are Verbundelemente und nicht „Landschaftskor-
ridore“ [47] oder „Lebensraumkorridore“ [91] ver-
standen werden.

Insgesamt wird deutlich, dass in den deut-
schen Biotopverbundplanungen eine große Be-
griffs- bzw. Kombinationsvielfalt herrscht und die
Kategorien nur zwischen wenigen Ländern ver-
gleichbar sind, was insbesondere auch für die hier
nicht genauer behandelten kartografischen Dar-
stellungen zutrifft.

Ausgehend von den einzelnen Länderpla-
nungen sind daher auf dem Weg zu einem in
Maßstab und Inhalten kompatiblen nationalen
Planwerk, das auch den gesamtdeutschen Bau-
stein für den Aufbau eines gesamteuropäischen
ökologischen Netzwerkes (PEEN [18]) liefert, noch
größere Anstrengungen nötig. Der § 3 BNatSchG,
der zu einem Zeitpunkt in Kraft trat, zu dem meh-
rere Bundesländer bereits landesweite Biotopver-
bundplanungen erarbeitet hatten, spielt dabei
eine besondere Rolle. Nach den Empfehlungen
des Arbeitskreises „Länderübergreifender Biotop-
verbund“ [16] soll zwischen einem „Biotopver-
bund im gesetzlichen Sinne“ und einem „Biotop-
verbund im weiteren (fachlichen) Sinne“ unter-
schieden werden. Dieser „Biotopverbund im wei-
teren (fachlichen) Sinne“ ist der Biotopverbund,
der sich in den bereits weit fortentwickelten Bio-
topverbundplanungen einiger Bundesländer (z.B.
Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt) mit 20-30 %
Landesflächenanteil niederschlägt und eigentlich
erst in dieser Form zu einem kohärenten System
für die gefährdeten Lebensräume und Arten
führt, in dem auch die wichtigen Verbindungs-

flächen entsprechenden Raum einnehmen. Ob-
wohl der § 3 BNatSchG von mindestens 10 % (ge-
sicherter) Fläche für den Biotopverbund ausgeht,
ist die Gefahr, dass eine Beschränkung auf die-
sen Prozentsatz eintritt, nicht zu unterschätzen.
Zu vermuten ist, dass die 10 % in nicht wenigen
Gebieten bereits mit den „Kernflächen“ (und
vielleicht mit einigen Entwicklungsflächen) er-
reicht und überschritten werden. Damit ist aber,
auch nach dem funktionalen Ansatz des
§ 3 BNatSchG, noch kein „Biotopverbund“ reali-
siert, weil die Verbindungen nicht ausreichend
berücksichtigt sind [vgl. auch 100].

Es bleibt zu hoffen, dass sich die weitere Ent-
wicklung am Stand der „positiven Vorbilder“ un-
ter den Verbundplanungen orientiert und dass,
durch funktionale Überlegungen getragen, die
fachlichen Anforderungen an einen Lebensraum-
verbund für die heimischen Arten in den Mittel-
punkt gerückt werden. Die hier vorgelegte Über-
sicht soll die Diskussion darüber unterstützen.
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Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt
Sonderheft 2006: 16–37

Die Planung überörtlicher Biotopverbund-
systeme zum Aufbau des ökologischen
Verbundsystems in Sachsen-Anhalt
STEFFEN SZEKELY

Einleitung

Bereits im Jahre 1995 fasste der Landtag des Lan-
des Sachsen-Anhalt den Beschluss, das ÖVS zu
entwickeln [55]. Der Begriff „ökologisches Ver-
bundsystem“, der aus der Raumordnung über-
nommen wurde, bezeichnet im Sinne des Land-
tagsbeschlusses die Zielstellung und den gesell-
schaftlichen Rahmen aus Landessicht und bein-
haltet die Aufstellung eines Programms zur Ent-
wicklung des ÖVS, die Planung von überörtlichen
Biotopverbundsystemen sowie deren Umsetzung
in Sachsen-Anhalt.

Mit der Planung von Biotopverbundsyste-
men auf unterschiedlichen Planungsebenen
schafft die Naturschutzverwaltung die Grundla-
ge für die Entwicklung des ÖVS. Die Umsetzung
des ÖVS ist eine gesamtgesellschaftliche und res-
sortübergreifende Aufgabe.

Der vorliegende Beitrag soll über Anlass, Not-
wendigkeit, Methodik und grundsätzliche Inhal-
te der Planung von überörtlichen Biotopverbund-
systemen informieren. Die Rahmenplanungen,
die in den Jahren 1997 bis 2006 aufgestellt wur-
den, sind Fachgutachten des Naturschutzes und
sollen mittel- bis langfristig umgesetzt werden.
Deshalb werden hier auch Möglichkeiten und
Wege der Umsetzung aufgezeigt.

1 Ausgangssituation

Wie der Rat von Sachverständigen für Umwelt-
fragen in seinem Sondergutachten 2002 „Für eine
Stärkung und Neuorientierung des Naturschut-
zes“ [20] wiederholt feststellte, ist der Verlust so-
wie die Beeinträchtigung von Lebensräumen und
die damit verbundene Dezimierung der Arten-
vielfalt ein zentrales Problem. Ursachen für den

Arten- und Lebensraumschwund sind vor allem
Zerstörung und mechanische Schädigung sowie
die Verinselung und Zerschneidung der Lebens-
räume, insbesondere durch den Städtebau, den
Bau von Verkehrsanlagen und den Abbau von
Rohstoffen. Weitere Ursachen sind einerseits die
intensive landwirtschaftliche Nutzung sowie
andererseits die Nutzungsaufgabe extensiv be-
wirtschafteter Lebensräume, die mit dem Verlust
an wertvollen Offenbiotopen verbunden ist.

„Flächenverbrauch und intensive Flächennut-
zungen haben nicht nur zu einer Reduzierung von
Umfang und Qualität der Lebensräume wildleben-
der Tier- und Pflanzenarten geführt, sondern
insbesondere auch zu einer Zerstörung der gesamt-
landschaftlichen ökologischen Zusammenhänge.
Ein ehemals eng verwobenes Gesamtsystem aus
natürlichen, naturnahen und kulturgeprägten Le-
bensräumen wurde zunehmend in isolierte Einzel-
teile zerlegt, so dass wichtige Vernetzungsbezie-
hungen für den Austausch von Arten und Popula-
tionen als Grundlage für die Erhaltung der biolo-
gischen Vielfalt verloren gegangen sind“ [16].

2 Notwendigkeit und Ziele von
Biotopverbundplanungen

Um dem Arten- und Lebensraumschwund effek-
tiv und nachhaltig entgegenzuwirken und die
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushalts einschließlich der Erhaltung der biolo-
gischen Vielfalt wirksam zu schützen, reicht der
klassische Naturschutz in Form eines abgestuf-
ten Schutzgebietssystems nicht mehr aus. Es be-
darf eines flächendeckenden und abgestuften
Naturschutzansatzes [vgl. 35, 20].

Einen Schwerpunkt dabei stellen Biotopver-
bundplanungen dar, die die Zielstellung verfol-
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gen, die wildlebenden Tiere und Pflanzen und
ihre Lebensgemeinschaften als Teil des Natur-
haushaltes in ihrer natürlichen und historisch
gewachsenen Artenvielfalt zu schützen. Ihre Le-
bensräume einschließlich ihrer Rastplätze und
Wanderwege sind zu erhalten, zu pflegen, zu ent-
wickeln und erforderlichenfalls wiederherzustel-
len und zu verbinden (Biotopverbundsystem).

3 Rechtliche und fachliche
Grundlagen

Zum Aufbau von Verbundsystemen gibt es zahl-
reiche Bestrebungen auf internationaler und na-
tionaler Ebene sowie auf Landesebene. Abbildung
1 stellt eine Auswahl an Gesetzen, Übereinkom-
men, Verträgen und Programmen dar, die die
Grundlage für den Aufbau und die Entwicklung
von Verbundsystemen bilden.

Die Dringlichkeit der Schaffung von Verbund-
systemen wurde, ausgehend von der Entschlie-
ßung der 21. MKRO vom 27.11. 1992 [17]: „Aufbau
eines ökologischen Verbundsystems in der räum-
lichen Planung” als Forderung der Raumordnung,
mehrfach hervorgehoben. So hält es die 21. Minis-
terkonferenz „für erforderlich, ausgehend von grö-
ßeren Gebieten, die der weitgehend ungestörten
Erhaltung und Entwicklung von Fauna und Flora

dienen sollen und raumordnerisch wie auch natur-
schutzrechtlich zu sichern sind, ein funktional zu-
sammenhängendes Netz ökologisch bedeutsamer
Freiräume aufzubauen. Hierdurch soll die Isolation
von Biotopen und ganzen Ökosystemen überwun-
den und ein Beitrag zum Aufbau ökologisch wirk-
samer Verbundsysteme geleistet werden”. Der Na-
turschutz wurde als Fachressort aufgefordert, sei-
nen Beitrag zum Aufbau und zur raumordneri-
schen Sicherung des ökologischen Verbundes zu
leisten und zu dessen Realisierung beizutragen.

Im Landschaftsprogramm des Landes Sachsen
Anhalt [83] wurde die Notwendigkeit und Zielstel-
lung für ein ÖVS in engem Zusammenhang mit
der Entwicklung des Schutzgebietssystems formu-
liert. Als landesweites Programm und wichtigste
strategische Fachplanung des Naturschutzes ent-
hält es fachliche Vorgaben für den Biotopverbund.

Das BNatSchG verpflichtet die Länder, „ein
Netz verbundener Biotope (Biotopverbund)“ zu
schaffen und sich untereinander abzustimmen. § 3
des BNatSchG definiert das Ziel des Biotopverbun-
des wie folgt: „Der Biotopverbund dient der nach-
haltigen Sicherung von heimischen Tier- und Pflan-
zenarten und deren Populationen einschließlich
ihrer Lebensräume und Lebensgemeinschaften so-
wie der Bewahrung, Wiederherstellung und Ent-
wicklung funktionsfähiger ökologischer Wechselbe-
ziehungen.“

Abb. 1: Gesetze, Übereinkommen, Programme und Beschlüsse mit Bezug zum Biotopverbund (Auswahl).
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Diese Verpflichtung zur Entwicklung des Bio-
topverbundes wurde im Jahre 2004 in das Nat-
SchG LSA überführt. Nach Landesrecht besteht
der Biotopverbund in Sachsen-Anhalt aus:

1. Nationalparken (§ 30),
2. gesetzlich geschützten Biotopen (§ 37),
3. Naturschutzgebieten (§ 31),
4. besonderen Schutzgebieten nach § 44 (Euro-

päisches ökologisches Netz „Natura 2000“)
sowie

5. weiteren Flächen und Elementen, einschließ-
lich Teilen von Landschaftsschutzgebieten
(§ 32), wenn sie zur Erreichung des Zieles ge-
eignet sind.

Darüber hinaus haben die Länder gemäß § 31
BNatSchG bzw. das Land Sachsen-Anhalt gemäß
§ 38 NatSchG LSA sicherzustellen, dass die ober-
irdischen Gewässer einschließlich ihrer Gewäs-
serrandstreifen und Uferzonen als Lebensstätten
und Lebensräume für heimische Tier- und Pflan-
zenarten erhalten bleiben und so weiterentwi-
ckelt werden, dass sie ihre großräumige Vernet-
zungsfunktion auf Dauer erfüllen können.

Aus den §§ 4 und 6 des LPlG vom 28.04.1998
ergibt sich die Verpflichtung zur Berücksichti-
gung der Belange von Natur und Landschaft ein-
schließlich der Entwicklung des ÖVS. Im LEP und
in den REP können dementsprechend „Vorrang-
gebiete für Natur und Landschaft“ und „Vorbe-

haltsgebiete für den Aufbau eines ökologischen
Verbundsystems“ festgelegt werden.

Neben den Verpflichtungen zur Sicherung
der Lebensräume, die sich aus gesetzlichen Rege-
lungen oder Programmen unseres Bundeslandes
zum Flächenschutz ableiten, ergeben sich weite-
re Handlungsgrundlagen aus europa- und bun-
desweiter Sicht. Von der Europäischen Union wird
in der FFH-Richtlinie  die Errichtung „eines kohä-
renten europäischen Netzes besonderer Schutz-
gebiete” (Natura 2000) gefordert. Die Richtlinie
ist in Landesrecht überführt worden (NatSchG
LSA, Abschnitt 6). Mit ihrer Umsetzung wird in
erster Linie ein repräsentatives Schutzgebietssys-
tem für die Lebensräume und Arten von „gemein-
schaftlichem Interesse“ geschaffen. Damit wer-
den FFH-Gebiete einen größeren Teil der Kernbe-
reiche des Biotopverbundsystems abdecken. Aus
Art. 10 der FFH-Richtlinie geht darüber hinaus der
Auftrag an die Mitgliedsstaaten hervor, die Pfle-
ge von Landschaftselementen dort zu fördern, wo
es zur Verbesserung der ökologischen Kohärenz
von Natura 2000 erforderlich ist. Art. 10 (2) der
FFH-Richtlinie betont des Weiteren die Rolle der
Gewässer mit ihren Ufern als Landschaftsele-
mente, die für die Wanderung, geographische
Verbreitung und den genetischen Austausch wild
lebender Arten wesentlich sind. Auch die Bonner
Konvention weist auf „die Erhaltung eines Netzes
geeigneter Lebensstätten, die im Verhältnis zu den

Abb. 2: Planungsebenen.
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Wanderwegen angemessen verteilt sind” hin. Das
Gesetz zu dem Übereinkommen über die biologi-
sche Vielfalt von 1992 verpflichtet dazu,
insbesondere als Voraussetzung zur langfristigen
Erhaltung der wildlebenden pflanzengeneti-
schen Ressourcen, „ein System von Schutzgebieten
oder Gebieten, in denen besondere Maßnahmen
zur Erhaltung der biologischen Vielfalt notwendig
sind”, einzurichten. Die WRRL kann durch ihre
Zielstellung (verbesserter Schutz der Gewässer
und der von ihnen abhängigen Ökosysteme so-
wie Verbesserung ihres Zustandes) aufgrund des
oft großräumigen Zusammenhangs der Gewäs-
ser die Entstehung regionaler, nationaler und eu-
ropaweiter Biotopverbundsysteme unterstützen.

4 Planung von überörtlichen
Biotopverbundsystemen in
Sachsen-Anhalt

4.1 Auftrag und Verantwortlichkeiten

Ausgehend vom o. g. Landtagsbeschluss wurde
die Entwicklung des ÖVS in die Zuständigkeit des
MRLU1, Bereich Landschaftsplanung und -ent-
wicklung übertragen. Im Jahre 1997 konnte das
gemeinsam vom Ministerium und vom LAU er-
arbeitete „Programm zur Weiterentwicklung des

ökologischen Verbundsystems in Sachsen-An-
halt“ [69], kurz ÖVS-Programm, vorgelegt werden.
Es sieht drei Phasen der Realisierung vor:

1. Erarbeitung/Fertigstellung der erforderli-
chen fachlichen Grundlagen,

2. Planung von überörtlichen Biotopverbund-
systemen und

3. Langfristige Umsetzung der Biotopverbund-
systeme auf allen Planungsebenen.

Die Planung der Biotopverbundsysteme erfolgte
im Rahmen der gesetzlichen Regelungen (vgl.
Kap. 3) und wurde vom MLU finanziert. Das LAU
war mit der Koordinierung und fachlichen Beglei-
tung beauftragt. Die Planaufstellung erfolgte in
enger Zusammenarbeit mit den Naturschutzbe-
hörden. In den Planungsprozess wurden weitere
Behörden und Verbände einbezogen.

4.2 Planungsebenen

Die Planung der überörtlichen Biotopverbundsys-
teme in Sachsen-Anhalt beinhaltet die flächen-
deckende Biotopverbundplanung sowohl auf re-
gionaler als auch auf überregionaler Ebene (vgl.
Abb. 2). Dabei bedingen sich die unterschiedli-
chen Planungsebenen gegenseitig (Gegenstrom-
prinzip, Abb. 3). Einerseits fügt sich die regionale
in die überregionale Biotopverbundplanung ein

Abb. 3: Gegenstromprinzip in der Planung.

1 Heute MLU.
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und andererseits berücksichtigt die Planung auf
Landesebene die Gegebenheiten und Erfordernis-
se der Landkreisebene.

Die Biotopverbundplanung auf Landkreis-
ebene (regional), deren Ergebnis die Vorschläge
für Biotopverbundflächen sind, ergänzt die
Landschaftsrahmenplanung inhaltlich, insbe-
sondere um Fachaussagen zum Schutzgut Arten
und Lebensgemeinschaften. Gleichzeitig bildet
sie den fachinhaltlichen Rahmen für die Biotop-
verbundplanung bzw. -maßnahmen auf der ört-
lichen Planungsebene (1:10.000), z. B. in den
Landschaftsplänen.

Die Biotopverbundplanung auf Landesebene
(überregional), deren Ergebnis die Biotopver-
bundeinheiten sind, ist gleichzeitig ein Beitrag
zur Fortschreibung und Präzisierung des Land-
schaftsprogramms.

4.3 Methodische Vorgehensweise

4.3.1 Vorbemerkung
Als Planungseinheiten der überörtlichen Biotop-
verbundsysteme wurden die Landkreise gewählt.
Diese Verfahrensweise wurde der Bearbeitung
nach landschaftsräumlichen Einheiten vorgezo-
gen, weil sie dem System der räumlichen Planung
entspricht (vgl. Abb. 2), der direkte Bezug zu den
zuständigen und betroffenen Behörden gegeben
ist und viele der verwendeten Grundlagen für
diese Planungseinheiten vorliegen, z.B. die Land-
schaftsrahmenpläne. Für die Bestandsaufnahme
und Planung wurden insbesondere folgende
fachliche Grundlagen herangezogen:

• selektive Biotopkartierung,
• flächendeckende CIR-Luftbildauswertung,
• Schutzgebietsunterlagen (z. B. Pflege- und

Entwicklungspläne, Managementpläne,
Standarddatenbögen),

• ABSP,
• Unterlagen und Kenntnisse über Lebensräu-

me / Standorte gefährdeter Tier- und Pflan-
zenarten,

• Landschaftsplanungen (Landschaftspro-
gramm, Landschaftsrahmenpläne, Land-
schaftspläne),

• Landschaftsgliederung, naturräumliche Glie-
derungen,

• Darstellungen zur PNV,
• Unterlagen zur repräsentativen Entwicklung

eines Totalreservatssystems und zu den na-
turnahen Waldkomplexen,

• zusätzliche Informationen zu wertvollen
Waldflächen (z. B. Waldbiotopkartierungen
der Forstämter),

• Unterlagen zu Überschwemmungsgebieten
und Planungen von Deichrückverlegungen,

• Ergebnisse des Fließgewässerprogramms,
• Unterlagen, einschließlich Kartenwerke zu

den Standortverhältnissen (Geologie, Boden,
hydrologische Verhältnisse, Topographie, Kli-
ma, …),

• Unterlagen zur Entwicklung von Bergbaufol-
gelandschaften,

• historische Karten (z. B. Preußische Urmeß-
tischblätter),

• Umweltverträglichkeitsstudien, Unterlagen
aus der Anwendung der Eingriffsregelung,

• Fachpläne /-unterlagen anderer Ressorts
(z. B. Agrarstrukturelle Vor- bzw. Entwick-
lungsplanungen, Ergebnisse von Flurbereini-
gungsverfahren, Forstliche Rahmenpläne).

Unbestritten ist, dass sich die Flächenauswahl für
den Biotopverbund an den Lebensraumansprü-
chen der Arten und deren populationsökologi-
scher Dynamik orientieren sollte. Da der Kennt-
nistand der ökologischen Erforschung von vielen
Arten und Lebensgemeinschaften bislang gering
ist, war eine landesweite wissenschaftlich fun-
dierte Quantifizierung des Flächenbedarfs sehr
problematisch. Die Anforderungen des größten
Teils der Tier- und Pflanzenarten an ein Minimal-
areal, die Ausbreitungsökologie und die Ver-
bunddistanzen sind oftmals nicht hinreichend
bekannt. Aussagekräftige und planerisch um-
setzbare Daten für Arten und Populationen sind
nicht ausreichend vorhanden. Da die Datenlage
und -aufbereitung für einen artbezogenen Ansatz
einer landesweiten Biotopverbundplanung da-
mit unzureichend ist, wurde im Land Sachsen-
Anhalt ein biotoptypenbezogener Ansatz ge-
wählt. Soweit Daten zu Arten vorlagen, wurden
sie bei der Auswahl der Biotopverbundflächen be-
rücksichtigt.

Die Entwicklung von Biotopverbundsyste-
men erfolgt in Sachsen-Anhalt im engen Zusam-
menhang mit der des Schutzgebietssystems. Die
in § 3 des NatSchG LSA  aufgeführten Schutzge-
bietskategorien sind Bestandteile des Biotopver-
bundes und stellen das Rückgrat des Biotopver-
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bundsystems dar. Bei der Auswahl von Flächen
für einen funktionsfähigen Biotopverbund wur-
den u.a. folgende Aspekte berücksichtigt:
• Vorhandensein großflächiger Bereiche, die

als stabile Dauerlebensräume für Tiere und
Pflanzen geeignet sind und

• Vorhandensein von Verbindungs- bzw. Ver-
netzungsflächen (einschl. Flächen, die die
Durchgängigkeit der Landschaft erhöhen
ohne selbst Dauerlebensraum zu sein).

Die einzelnen Biotopverbundplanungen wurden
insbesondere unter Beachtung der fachlichen Vor-
gaben des Landschaftsprogramms und der Land-
schaftsrahmenpläne erarbeitet. So enthält das
Landschaftsprogramm Grundsätze, allgemeine
und spezielle Zielstellungen, Beschreibungen des
Zustandes und der Leitbilder für die Landschafts-
einheiten sowie Angaben zu schutz- und entwick-
lungsbedürftigen Ökosystemen. Der Biotopbe-
stand wurde bezüglich der Beeinträchtigungen
und Defizite bewertet. Kriterien waren u.a. fehlen-
de Biotope/ Biotopkomplexe, isolierte Lage, stören-
de Einflüsse, ungünstiger Erhaltungszustand
(mangelnde oder fehlende Nutzung oder Pflege).
Aus der Gegenüberstellung von Zielstellung und
aktuellem Zustand wurden der Handlungs- und
Entwicklungsbedarf abgeleitet sowie erste Maß-
nahmen/ Maßnahmenkomplexe aufgezeigt.

Im Rahmen der vorliegenden überörtlichen
Planung konnte der örtliche Biotopverbund nur
in einer begrenzten Auswahl einzelner Struktu-
ren berücksichtigt werden. Diese sind auch in den
Planungskarten enthalten. Der überörtliche Bio-
topverbund soll auf örtlicher Ebene weiter ver-
dichtet und ergänzt werden. Insbesondere in den
stark ausgeräumten Ackerlandschaften und in
den stark besiedelten Gebieten besitzen sehr klei-
ne, lineare oder punktuelle Biotopelemente wie
Hecken, Feldgehölze, Streuobstwiesen, Dorftei-
che, Park- und Friedhofsanlagen wesentliche
strukturierende und verbindende Funktionen.
Für das Gesamtsystem des Biotopverbundes ha-
ben diese Strukturen große Bedeutung. Der örtli-
che Biotopverbund ist in der kommunalen Land-
schaftsplanung weiter auszuführen.

4.3.2 Bestandsaufnahme
Die Bestandaufnahme ist in den Bestandskarten
im Maßstab 1:50.000 dokumentiert. In einem ers-
ten Schritt wurden die durch die selektive Biotop-
kartierung erfassten Flächen dargestellt (Abb. 4).

Ein Nachteil der Erfassungsmethode der selekti-
ven Biotopkartierung besteht darin, dass oftmals
nur eine Gesamtfläche kartographisch abge-
grenzt wurde und die darin vorkommenden Bio-
toptypen nur mit ihren prozentualen Anteilen
ohne nähere Abgrenzung genannt sind. Dennoch
bildet die selektive Biotopkartierung die wich-
tigste und verlässlichste Datenquelle, so dass die
hier bezeichneten Flächen, soweit sie für den
überörtlichen Biotopverbund geeignet sind, als
Kernflächen des Biotopverbundsystems gelten.
Die Bestandskarte gibt die Hauptbiotoptypen aus
der selektiven Biotopkartierung wieder.

Die flächendeckende Biotop- und Nutzungs-
typenkartierung ist auf die Interpretation von
CIR-Luftbildern aus den Jahren 1992/93 gestützt.
Die Biotop- und Nutzungstypenkartierung be-
sitzt den Vorteil einer genauen und differenzier-
ten Abgrenzung der Einzelflächen aus dem Luft-
bild. Zudem liegt sie flächendeckend vor. Ein In-
terpretationsspielraum insbesondere bei Grün-
landbiotopen blieb jedoch unvermeidlich.
Die Daten sind folglich weniger gesichert als die
der terrestrischen selektiven Biotopkartierung.
Deshalb erhalten die besonders wertvollen Le-
bensräume aus der selektiven Biotopkartierung
bei der Darstellung in der Bestandskarte Priori-
tät und sind in kräftigerem Farbton dargestellt
als die besonders wertvollen Flächen aus der Bio-
top- und Nutzungstypenkartierung (Abb. 5). Da
der Originalmaßstab der Quelldaten 1:10.000 be-
trägt, waren teilweise Generalisierungen erfor-
derlich. Seit der Befliegung sind in einigen Berei-
chen Veränderungen in der Biotopausstattung zu
verzeichnen. Sofern diese von entscheidender
Bedeutung waren, fand eine Aktualisierung mit
Hilfe neuerer Luftbilder bzw. Satellitenbilder
statt. Zusätzlich wurden in die Bestandskarte
„weitere wertvolle Flächen” übernommen. Das
sind großräumig unzerschnittene Waldflächen
zur Berücksichtigung des Kriteriums der Groß-
räumigkeit, wertvolle Flächen aus der Waldbio-
topkartierung bzw. Waldflächen in waldarmen
Gebieten. Die Entscheidung über ihre Aufnahme
in das Biotopverbundsystem erfolgte einzelfall-
bezogen unter maßgeblicher Berücksichtigung
des Entwicklungszielabstandes der Einzelflächen.
Mehr oder weniger regelmäßige Überschwem-
mungen eines Gebietes bedingen eine entspre-
chend angepasste Biogeozönose. Die Über-
schwemmungsgebiete sind in der Bestandskarte



22

Abb. 4: Bestandskarte: selektive Biotopkartierung.

Abb. 5: Bestandskarte: Ergänzung weiterer wertvoller Flächen.
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Abb. 6: Bestandskarte: Ergänzung relevanter nationaler Schutzgebiete und von Natura 2000-Gebieten.

Abb. 7: Planungskarte: Kernflächen des Biotopverbundes (differenziert nach Handlungsbedarf).
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ohne weitere Differenzierung durch Schraffur
dargestellt. Sofern sie nicht bereits als besonders
wertvolle Lebensräume (z. B. Auenwälder, Röh-
richte, feuchtes Grünland) als Kernflächen des
Biotopverbundes enthalten sind, wurden sie in
der Planungskarte aufgrund ihrer Verbindungs-
funktion als Entwicklungsflächen berücksichtigt.
Soweit gesetzlich festgesetzte Überschwem-
mungsgebiete existieren, wurden deren Grenzen
übernommen.

In die Bestandskarte wurden des Weiteren die
relevanten nationalen Schutzgebiete (National-
park, NSG, Geschützte Landschaftsbestandteile
und Naturdenkmale) und das europäische ökolo-
gische Netz Natura 2000 aufgenommen (Abb. 6).

Auf Basis der Inhalte der Bestandkarte sowie
der o.g. fachlichen Grundlagen wurden, wie im
folgenden Kapitel erläutert, die Biotopverbund-
flächen (Kern- und Entwicklungsflächen) und die
Biotopverbundeinheiten geplant.

4.3.3 Planung auf regionaler Ebene
(Biotopverbundflächen)

Ein Problem bestand darin, dass i.d.R. nicht alle
Planungsgrundlagen flächendeckend und in glei-
cher Qualität vorlagen. Deshalb waren die Regi-
onal- und Ortskenntnis der Planbearbeiter sowie
die Mitwirkung der Naturschutzbehörden und
weiterer Beteiligter eine entscheidende Voraus-
setzung für die Qualität der Biotopverbundpla-
nung. Nicht zuletzt konnten durch das Einbrin-
gen spezieller Erfahrungen und Kenntnisse beste-
hende Wissenslücken abgeschwächt werden. Auf
die Flächenauswahl der Kern- und Entwicklungs-
flächen sowie die spezielle Herangehensweise,
Nutzung und Gewichtung der fachlichen Grund-
lagen wird in den Beiträgen von LEDERER, LEHNERT,
SEELIG und MÜCKE in diesem Heft anhand von Bei-
spielen noch näher eingegangen.

Auf der Grundlage der Bestandskarte und
unter Berücksichtigung weiterer Planungsgrund-
lagen wurden aus den besonders wertvollen Le-
bensräumen die für den überörtlichen Biotopver-
bund relevanten Flächen ermittelt und als Kern-
flächen dargestellt.

Die Kernflächen des Biotopverbundes sind in
der Planungskarte vollfarbig unter Angabe des
Handlungsbedarfes wie folgt bewertet und dar-
gestellt (Abb. 7):
• Kernflächen für die ungestörte natürliche

Entwicklung (Totalreservate, vgl. auch [48])

• Kernflächen mit Fortführung der Nutzung
bzw. der Pflege im bisherigem Umfang

• Kernflächen mit Notwendigkeit zur Aufnah-
me von Pflegemaßnahmen (Flächen mit De-
fiziten, z. B. stark verbuschte Magerrasen,
überalterte Streuobstwiesen, Waldflächen
mit ungenügendem Altholzanteil).

Da in der Planungskarte keine Differenzierung
nach Biotoptypen erfolgt, können diese Informa-
tionen für die Kernflächen aus der Bestandskar-
te entnommen werden.

Sind die vorhandenen Kernflächen zu klein,
isoliert, unzureichend ausgeprägt, durch Rand-
einflüsse beeinträchtigt oder in einer Land-
schaftseinheit unterrepräsentiert, wurden weite-
re Flächen vorgeschlagen, die geeignet sind, künf-
tig zu Kernflächen entwickelt zu werden. Andere
Flächen sollen zu Verbindungs- und Pufferflächen
für bestehende oder künftige Kernflächen entwi-
ckelt werden. Diese Entwicklungsflächen sind in
der Planungskarte schraffiert dargestellt (Abb. 8).

Für die Entwicklungsflächen werden eben-
falls Hinweise zum Handlungsbedarf gegeben.
Hierbei wird unterschieden zwischen:
• Entwicklungsflächen, auf denen Maßnah-

men im Rahmen der gegenwärtigen Nut-
zungsart empfohlen werden (z. B. Umwand-
lung von Nadelholzforsten in Mischwälder
oder Extensivierung der Grünlandnutzung)
und

• Entwicklungsflächen, auf denen die Um-
wandlung der gegenwärtigen Nutzungsart
empfohlen wird (wie Umwandlung von
Acker in Grünland z. B. im Überschwem-
mungsbereich oder Aufforstung).

Die Kurzbeschreibungen in der Anlage zum Erläu-
terungsbericht geben Hinweise auf die Zielbio-
toptypen der Entwicklungsflächen. Die Zielbio-
toptypen umfassen oft mehrere Biotoptypen als
Komplexe, z. B. Feldgehölze mit Saumbiotopen.
Die Art der vorgeschlagenen Zielbiotoptypen so-
wie die Lage der Entwicklungsflächen orientie-
ren sich insbesondere an den Biotoptypen der
vorhandenen Kernflächen der Umgebung, am
standörtlichen Potenzial der Entwicklungsflä-
chen, an der Zielstellung des Landschaftspro-
gramms bzw. der Landschaftsrahmenpläne sowie
an weiteren vorhandenen Planungen und Infor-
mationen.
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Die Kern- und Entwicklungsflächen bilden
die Biotopverbundflächen. Neben den Flächen
wurden auch überörtlich bedeutsame lineare Bi-
otopverbundstrukturen in das Verbundsystem
einbezogen. Aus Maßstabsgründen sind diese
beim Unterschreiten einer Mindestbreite als Li-
nien dargestellt. Zu ihnen zählen die in das Fließ-
gewässerprogramm aufgenommenen Gewässer,
die nachrichtlich in die Biotopverbundplanung
übernommen wurden, da die Ziele des Fließge-
wässerprogramms hinsichtlich der Schaffung
naturnaher Lebensräume, der Verbesserung der
ökomorphologischen Strukturen, der Herstellung
der ökologischen Durchgängigkeit für Wasseror-
ganismen und der Erweiterung des Retentions-
vermögens [56, 50] im Wesentlichen mit den Zie-
len der Biotopverbundplanung übereinstimmen.
Die betreffenden Gewässer sind in der Planungs-
karte mit einer Querschraffur auf dem Linien-
symbol hervorgehoben (Abb. 9). Die übrigen für
das Biotopverbundsystem vorgeschlagenen
Fließgewässer sowie andere lineare Strukturen
sind analog der Kern- und Entwicklungsflächen
dargestellt.

Die Biotopverbundflächen als Bausteine des
überörtlichen Biotopverbundes wurden nach
funktionellen Kriterien abgegrenzt und numme-
riert (Abb. 9). Sie können aus Kern- und Entwick-
lungsflächen bestehen. Eine Ausnahme bilden
hierbei NSG, Geschützte Landschaftsbestandtei-
le und Flächennaturdenkmale, die in der beste-
henden Umgrenzung als Biotopverbundflächen
aufgenommen wurden. Für sie wurde ebenfalls
der bestehende Handlungsbedarf eingeschätzt.

Geplante Deichrückverlegungsflächen bil-
den als Entwicklungsflächen einen wichtigen
Bestandteil des Biotopverbundsystems und wer-
den in der Planungskarte zusätzlich hervorgeho-
ben. Außerdem erfolgte eine nachrichtliche Über-
nahme aller Waldflächen aus der amtlichen to-
pographischen Karte sowie geplanter und im
Verfahren befindlicher Gebiete der Bodenneuord-
nung  (Abb. 10).

Für jede der Biotopverbundflächen wurde eine
Kurzbeschreibung (vgl. Beitrag LEHNERT, Tab. 1) an-
gefertigt, die unter anderem den Namen, die Flä-
chengröße und die Lage sowie Angaben zur öko-
logischen Bedeutung und zum Entwicklungsziel
enthält. Darüber hinaus werden, soweit möglich,
erste Maßnahmen für die Behandlung der Biotop-
verbundflächen vorgeschlagen.

4.3.4 Planung auf überregionaler Ebene
(Biotopverbundeinheiten)

Zur Darstellung des Biotopverbundes auf überre-
gionaler Ebene (Landesebene) dient das System
der Biotopverbundeinheiten im Maßstab
1:300.000. Es stellt die räumliche Ordnung und
die Funktionen des Biotopverbundes auf Landes-
ebene dar (vgl. Abb. 14).

Die Biotopverbundeinheiten wurden unter
Anwendung des Gegenstromprinzipes (vgl. 4.2) in
enger Verbindung mit den Biotopverbundflächen
geplant. Dazu wurden die Biotopverbundflächen
entsprechend ihrer Bedeutung und räumlichen
Lage in landkreisübergreifender Betrachtungs-
weise nach hierarchischem Prinzip einer der drei
Ebenen der Biotopverbundeinheiten (überregio-
nal, regional und örtlich) zugeordnet. Wesentli-
che Kriterien für die Abgrenzung und Wichtung
der Biotopverbundeinheiten sind insbesondere
Ausstattung, Seltenheit, Repräsentativität,
Schutz- und Entwicklungsbedürftigkeit der Bio-
toptypen und Arten im europäischen und landes-
weiten Rahmen sowie die Zielstellungen des eu-
ropäischen ökologischen Netzes Natura 2000 und
des Landschaftsprogramms [83]. Die einzelnen
Biotopverbundeinheiten sind in den entspre-
chenden Erläuterungsberichten der Biotopver-
bundplanungen beschrieben.

Überregional bedeutsame Biotopverbund-
einheiten
Überregional bedeutsame Biotopverbundeinhei-
ten sind Schwerpunktbereiche und Hauptver-
bundachsen von europäischer oder landesweiter
Bedeutung wie z. B. Flussläufe, Feuchtgebiete,
ausgedehnte naturnahe Waldgebiete, Heide-,
Gipskarst- oder Porphyrlandschaften. Sie bilden
das Grundgerüst des Biotopverbundes auf Lan-
desebene. In der Regel findet sich hier eine relati-
ve Häufung von FFH-Gebieten und NSG sowie
von § 37-Biotopen. Die Verbundachsen überregi-
onaler Bedeutung eignen sich besonders für den
Verbund der Natura 2000-Gebiete. Zu beachten
ist, dass die dargestellten überregional bedeutsa-
men Biotopverbundeinheiten einen sehr unter-
schiedlichen aktuellen Wert aufweisen können.
So sollen beispielsweise in den großflächigen
ausgeräumten Ackerlandschaften entlang von
Fließgewässern einige Biotopverbundachsen ent-
wickelt werden, obwohl ihr aktueller Wert als
niedrig einzustufen ist.
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Abb. 8: Planungskarte: Ergänzung der Entwicklungsflächen (differenziert nach Handlungsbedarf).

Abb. 9: Planungskarte: Kennzeichnung der Gewässer des Fließgewässerprogrammes und Abgrenzung der
Biotopverbundflächen nach funktionellen Kriterien.
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Abb. 10:  Planungskarte: Ergänzungen von Deichrückverlegungsvorschlägen, Waldflächen und Flächen der
Bodenneuordnung.

Regional bedeutsame Biotopverbund-
einheiten
Regional bedeutsame Biotopverbundeinheiten
besitzen Verbindungsfunktionen zwischen den
zuvor beschriebenen überregional bedeutsamen
Biotopverbundeinheiten und sind auf Landkreis-
ebene von erheblicher Bedeutung. Als Beispiele
hierfür sind kleinere Fließgewässer, isolierte
Feuchtgebiete und wesentliche Gehölzverbund-
achsen zu nennen. Hier finden sich häufiger klei-
ne NSG, Flächennaturdenkmale oder Geschützte
Landschaftsbestandteile sowie § 37-Biotope.

Örtlich bedeutsame Biotopverbund-
einheiten (Auswahl)
Bedingt durch die Zielstellung und den Planungs-
maßstab sind nur wenige ausgewählte örtlich
bedeutsame Biotopverbundeinheiten in den Pla-
nungen enthalten. In der Übersichtskarte der Bi-
otopverbundeinheiten werden diese nicht darge-
stellt.

4.4 Organisatorischer Ablauf

Der organisatorische Ablauf des Planungsprozes-
ses ist in Abb. 11 dargestellt. Die Aufträge wurden
landkreisbezogen per Ausschreibungsverfahren
an erfahrene Planungsbüros vergeben. Da es sich
um eine flächendeckende Planung handelt und
ebenso andere Flächennutzer betroffen sind und
an der Umsetzung dieser ressortübergreifenden
Aufgabe mitwirken sollten, wurden Behörden
und Verbände, die für deren Interessen zustän-
dig sind, in den Planungsprozess einbezogen. Dies
betraf insbesondere die Bereiche Landwirtschaft,
Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft und darüber
hinaus die Regionalplanung.

4.5 Planungsergebnisse

4.5.1 Biotopverbundplanungen nach
Landkreisen

Die Planungen der überörtlichen Biotopverbund-
systeme sind in Sachsen-Anhalt nach nunmehr
fast 10-jähriger Bearbeitungszeit seit Anfang
2006 landesweit fertig gestellt. Damit liegen 24
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untereinander abgestimmte Einzelplanungen für
die Landkreise und kreisfreien Städte vor, die
nach einheitlicher Methode erarbeitet wurden
und insgesamt über 4.300 kartographisch darge-
stellte und beschriebene Biotopverbundflächen
enthalten. Die Planungen bestehen jeweils aus:

• Bestandskarte (Maßstab 1:50.000),
• Planungskarte (Biotopverbundflächen im

Maßstab 1:50.000, Biotopverbundeinheiten
im Maßstab 1:300.000),

• Erläuterungsbericht und
• Kurzbeschreibungen der Biotopverbundflä-

chen.

Die Planungsergebnisse sind für die einzelnen
Planungsgebiete (Landkreise) als CD-ROM mit
Text und Karten (pdf-Version) sowie digital als
Geodaten verfügbar. Nähere Angaben zu den
Daten sind auf der Internetseite des LAU
(www.lau-st.de) zu finden.

4.5.2 Zusammenfassung der Planungser-
gebnisse für das Land Sachsen-
Anhalt

Die Zusammenfassung aller nach Landkreisen
erstellten Planungen für das Land Sachsen-An-
halt ermöglicht bereits eine erste landesweite

Abb. 11: Orga-
nisatorischer Ab-
lauf der Planung.

1 2 3 4 5
Biotopverbund im Schutzgebietssystem1

Nationalpark,
NSG, FFH, SPA3

zusätzlich Teile
von LSG

Summe der
Spalten 2 und 3

Weitere geeignete
Flächen und
Elemente für den
Biotopverbund2

Kernflächen 8,4 % 1,5 % 9,9 % 7,6 %

Entwicklungsflächen 3,3 % 4,2 % 7,5 % 4,5 %

Biotopverbundflächen
(Summe der Kern- und
Entwicklungsflächen)

11,7 % 5,7 % 17,4 % 12,1 %

Abb. 12: Anteil
der Biotopver-
bundflächen an
der Landesfläche.

1 Entsprechend §3(3) NatSchG LSA sind diese Kategorien Bestandteile des Biotopverbunds.
2 In diesen Flächen sind § 37-Biotope enthalten.
3 Die Überlagerung der genannten Schutzgebietskategorien ist hier berücksichtigt.
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Betrachtung im Vorgriff der Aufbereitung der Pla-
nungsergebnisse als Beitrag für die Fortschrei-
bung des Landschaftsprogramms.

Bestandteile des Biotopverbundes sind ge-
mäß § 3(1) NatSchG LSA der Nationalpark, die NSG
und das europäische ökologische Netz Natura
2000 (vgl. Kap. 3). Unter Berücksichtigung der teil-
weisen räumlichen Überlagerung dieser Schutz-
gebiete ergibt sich ein Flächenanteil von 11,7 % an
der Landesfläche (vgl. Abb. 12). Ausgewählte Tei-
le von LSG, die „zur Erreichung des Zieles geeig-
net“ sind, entsprechen einem Anteil an der Lan-
desfläche von 5,7 %. Damit besteht das landeswei-
te überörtliche Biotopverbundsystem im Sinne
des § 3 NatSchG LSA zu fast 60 % aus Schutzge-
bieten. Außerhalb der genannten Schutzgebiete
sind 12,1 % der Landesfläche für den überörtlichen
Biotopverbund geeignet, die mittel- und langfris-
tig zur rechtlichen Sicherung im Sinne des
§ 3 (4) BNatSchG vorgeschlagen werden.

Abbildung 13 gibt einen Überblick über die
räumliche Verteilung der Biotopverbundflächen
und ihren Schutzstatus.

Die überregional und regional bedeutsamen
Biotopverbundeinheiten als System des Biotop-
verbundes auf Landesebene stellt Abb. 14 dar. Das
Ziel ist dabei, großräumige ökologische Belange
und Beziehungen zu wichten und ihre regionale
oder überregionale Bedeutung für den Biotopver-
bund auf Landesebene zu bewerten. Die Schwer-
punktbereiche und Verbindungsachsen treten
deutlich hervor. Für die Zielstellung des Biotop-
verbundes ist es nicht nur erforderlich, Lebens-
räume und Lebensraumkomplexe im Sinne des
räumlichen Verbundes und der funktionellen
Vernetzung miteinander zu verbinden, sondern
auch große zusammenhängende und unzer-
schnittene Gebiete zu erhalten und zu entwi-
ckeln. Dies gilt z. B. für die großen Waldgebiete
im Harz als Lebensraum von Tierarten mit ent-
sprechendem Aktionsradius und hoher Störanfäl-
ligkeit, wie Wildkatze, Luchs oder Schwarzstorch.
Das Gesamtsystem besteht aus fast 200 überre-
gional und über 300 regional bedeutsamen Bio-
topverbundeinheiten. Diese Biotopverbundein-
heiten sind in den einzelnen überörtlichen Bio-
topverbundplanungen differenziert dargestellt
und in den Erläuterungsberichten ausführlich
beschrieben.

Im Folgenden werden die Planungsergebnis-
se im landschaftsräumlichen Kontext betrachtet.

Als Bezugssystem wird die Landschaftsgliede-
rung des Landes Sachsen-Anhalt [71] zu Grunde
gelegt (Abb. 15).

Abbildung 16 gibt einen Überblick über den
Anteil an Biotopverbundflächen sowie den
Schutzgebietsflächen- und Waldflächenanteil in
den Landschaftsräumen.

Ein überdurchschnittlich hoher Anteil an Bio-
topverbundflächen ist vor allem in den Land-
schaftsräumen „Flusstäler und Niederungsland-
schaften“ sowie „Mittelgebirge“ vorhanden. Die
geringsten Anteile besitzen die „Ackerebenen“.
Der Flächenanteil und die Qualität (Verhältnis
von Kern- und Entwicklungsflächen mit entspre-
chendem Handlungsbedarf) der vorgeschlage-
nen Biotopverbundflächen sind, abhängig vom
naturräumlichen Potenzial und der vorherr-
schenden Nutzung, sehr unterschiedlich. Abb. 17
zeigt den Flächenanteil an Biotopverbundflächen
in den einzelnen Landschaftseinheiten.

In Abb. 18 sind die Biotopverbundflächen
(Kern- und Entwicklungsflächen) differenziert
nach Wald und Offenland dargestellt.

In Landschaften, die einen sehr geringen
Anteil an Wald- und Forstflächen besitzen, wie
z. B. das „Köthener Ackerland“ mit weniger als 1 %,
besitzen gerade auch weniger wertvolle naturfer-
ne Gehölzbestände eine besondere Bedeutung für
den Biotopverbund und werden nahezu vollstän-
dig in das Biotopverbundsystem einbezogen.

Die Entscheidung zur Einbeziehung von Wald-
und Forstflächen im überörtlichen Biotopverbund-
system war dagegen in den waldreichen Land-
schaften schwierig. In das überörtliche Biotopver-
bundsystem wurden hier die in Schutzgebieten
befindlichen und zumeist aus Naturschutzsicht
wertvollen Wälder einbezogen. Dadurch erreicht
der Waldanteil in der Landschaftseinheit „Südli-
cher Harzrand“ ca. 95 % am Biotopverbund. In den
waldreichen Landschaften, wie z. B. in den Laub-
waldgebieten des Harzes und der Harzrandberei-
che, wurden weitere wertvolle Waldflächen
insbesondere auch unter dem Aspekt der Großräu-
migkeit und des Erhaltes großer unzerschnittener
Räume in den Biotopverbund integriert. Auf die
Auswahl von Waldflächen für den Biotopverbund
wird insbesondere auch im Beitrag von LEDERER
eingegangen. Landesweit beträgt der Anteil der
Waldflächen an den vorgeschlagenen Biotopver-
bundflächen 36,5 % (41 % der Kernflächen und 30%
der Entwicklungsflächen).
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Abb. 13: Biotopverbund und Schutzgebietssystem.
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Abb. 14: Überregionale und regionale Biotopverbundeinheiten.
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Abb. 15: Landschaftsgliederung Sachsen-Anhalts.
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Abb. 16: Anteil an Biotopverbundflächen und Wald-
flächenanteil in den Landschaftsräumen.
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Abb. 17: Anteil der Biotopverbundflächen nach Landschaftseinheiten.
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Abb. 18: Biotopverbundflächen differenziert nach Wald und Offenland.
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Es ist vorgesehen, die gesamten Planungser-
gebnisse als landesweiten Fachbeitrag in das
Landschaftsprogramm im Rahmen seiner Aktu-
alisierung und Fortschreibung einzuarbeiten.

4.6 Verbindlichkeit der Planungen

Die überörtliche Verbundplanung beinhaltet
fachlich begründete Vorgaben und Vorschläge.
Sie trägt gutachtlichen Charakter, d.h. es besteht:
• eine Beachtungspflicht für die Naturschutz-

verwaltung und
• keine Verbindlichkeit, sondern empfehlender

Charakter bei Planungen, Verfahren und
Handlungen anderer Behörden, z. B. der Land-,
Forst- und Wasserwirtschaft.

Angestrebt wird die breite Mitwirkung bei der
Umsetzung insbesondere von Behörden und
Verbänden anderer Ressorts sowie von Flächen-
nutzern.

5 Möglichkeiten der Umsetzung des
ökologischen Verbundsystems

Mit dem Vorliegen der ersten Planungen began-
nen auch bereits erste Schritte der Umsetzung,
z.B. bei der Berücksichtigung der Planungen in der
Arbeit der Naturschutzbehörden, als Fachbeitrag
bei der Aufstellung der REP oder bei der Auswahl
von Flächen im Zuge von Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen im Straßenbau.

Mit der Fachplanung werden begründete Flä-
chenvorschläge unterbreitet, die durch eine Viel-
zahl von Maßnahmen umgesetzt werden kön-
nen. Konkrete Wege der Umsetzung der Biotop-
verbundplanung sind einerseits Flächensiche-
rungen mit Hilfe der Instrumentarien der Raum-
ordnung, des Naturschutzes, der Forst-, Land-, und
Wasserwirtschaft und andererseits die zielgerich-
tete Anwendung von Maßnahmen (z. B. Pflege-
maßnahmen, Fördermitteleinsatz) zur ökologi-
schen Verbesserung dieser Flächen. Bei der Flä-
chensicherung und -behandlung ist häufig eine
interdisziplinäre Zusammenarbeit der einzelnen
Ressorts notwendig. Im Folgenden werden eini-
ge der wichtigsten Möglichkeiten zur Umsetzung
erläutert.

5.1 Rechtliche Sicherung durch die Raum-
ordnung

Eine wesentliche Zielstellung der überörtlichen
Biotopverbundplanung ist es, einen Fachbeitrag
des Naturschutzes zur Landes- und Regionalent-
wicklung zu leisten. Die Planungsunterlagen ent-
halten Flächenvorschläge zum ÖVS mit entspre-
chender fachlicher Begründung. Durch die ein-
heitliche Planungsmethode für die Biotopver-
bundplanungen aller Landkreise, den kreisüber-
greifenden Planungsansatz und die digitale Ver-
fügbarkeit der Daten sind ohne weiteres natur-
schutzfachliche Aussagen zu den Planungsregi-
onen bzw. zum gesamten Land möglich. Die Ver-
pflichtungen zum Aufbau eines ÖVS sind im LPlG
und in der Entschließung der MKRO enthalten.
Durch die Festlegungen im LEP und in den REP
als:
• Vorranggebiete für Natur und Landschaft

und
• Vorbehaltsgebiete für den Aufbau eines öko-

logischen Verbundsystems
ist eine effektive raumordnerische Flächensiche-
rung im Sinne des Biotopverbundes möglich.

5.2 Sicherung eines Teiles der Flächen
durch Naturschutz-, Wald-, Landwirt-
schafts-, Wasser- und Fischereirecht

Ein Teil der Biotopverbundflächen ist bereits
rechtlich über Schutzkategorien des NatSchG LSA
gesichert bzw. kann gesichert werden. Darüber
hinaus können weitere gesetzliche Regelungen
die Zielstellungen des Biotopverbundes unter-
stützen. Stellvertretend seien genannt das WG
LSA (§ 94 „Gewässerschonstreifen“ und § 96
„Überschwemmungsgebiete“), das FischG LSA
(§ 47 „Schonbezirke und Schutzgebiete“) sowie
das WaldG LSA (§ 18 „Waldschutzgebiete“ und § 19
„Naturwaldzellen“).

5.3 Maßnahmen zur ökologischen Verbes-
serung der vorgeschlagenen Biotopver-
bundflächen

Die vordringliche Förderung von ökologischen
Maßnahmen auf Vorschlagsflächen zum Biotop-
verbund sollte zukünftig besonders beachtet wer-
den. Insbesondere sind folgende Möglichkeiten
geeignet:
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• Naturschutzprojekte unterschiedlicher Trä-
ger,

• Eingriffsregelung (Platzierung von Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen, auch als vor-
gezogene Maßnahmen entsprechend Öko-
kontoregelungen),

• Umsetzung über Förderrichtlinien (z. B. Richt-
linie über die Gewährung von Zuwendungen
zur Förderung von Naturschutz- und Land-
schaftspflegeprojekten, deren Aufstellung
zur Zeit in Vorbereitung ist),

• Mitwirkung von Land-, Forst- und Wasser-
wirtschaft mit ihren Instrumenten (z. B. Flä-
chenbereitstellung durch Bodenordnung/
Flurneuordnung [§86 Abs. 1 FlurbG], Berück-
sichtigung in den AEP und Forstlichen Pla-
nungen, naturgerechte Gewässerunterhal-
tung) und

• Mitwirkung von Naturschutzverbänden und
Landschaftspflegeverbänden.

Initiativen von Institutionen (z. B. Kirchen) und
Privateigentümern können die Umsetzung des
Biotopverbundes auf regionaler und lokaler Ebe-
ne unterstützen.

Für bestimmte Flächen, wie Totalreservats-
flächen der NSG, langfristige Sukzessionsflächen
der Bergbaufolgelandschaft, bestimmte Renatu-
rierungsbereiche an Fließgewässern, kann der
Flächenkauf durch das Land ein geeignetes In-
strument sein. Umgekehrt sollten vorgeschlage-
ne Biotopverbundflächen, die sich bereits im Lan-
desbesitz befinden, von Verkäufen ausgeschlos-
sen werden.

Im §3(4) NatSchG LSA ist festgelegt, dass die
für den Biotopverbund geeigneten und erforder-
lichen Kernflächen, Verbindungsflächen und Ver-
bindungselemente in den Landschaftsrahmen-
plänen (§15) und Landschaftsplänen (§16) darzu-
stellen sind. So kann die Landschaftsplanung als
zentrales Planungsinstrument des Naturschutzes
und der Landschaftspflege die Inhalte des Biotop-
verbundes transportieren. Es besteht dann ins-
besondere die Möglichkeit, sie in die Bauleitpla-
nung zu integrieren.

Die Umsetzung der Planungen hängt in ho-
hem Maße von der Kooperationsgemeinschaft
und der Zusammenarbeit aller Behörden, Insti-
tutionen und gesellschaftlicher Gruppen ab. Die
Ausweisung und Sicherung des ÖVS ist als Chan-
ce zu verstehen, die vielfältigen Ansprüche an
den Raum so zu lenken, dass im Sinne einer nach-
haltigen und naturverträglichen Entwicklung die
für den Erhalt bzw. die Wiederherstellung ver-
netzter Lebensräume unverzichtbaren Flächen
erhalten und entwickelt werden.

Anschrift des Autors

STEFFEN SZEKELY
Landesamt für Umweltschutz
Sachsen-Anhalt
Reideburger Str. 47
06116 Halle
E-Mail: szekely@lau.mlu.lsa-net.de
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Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt
Sonderheft 2006: 38–43

Planung von Biotopverbundsystemen
im Tiefland

BIRGIT SEELIG

1 Der Landschaftsraum Tiefland

Für die Entwicklung eines landesweiten Biotop-
verbundes in Sachsen-Anhalt gibt die Land-
schaftsgliederung des Landes [71] den Rahmen
vor. Entsprechend dieser Landschaftsgliederung
(vgl. SZEKELY in diesem Heft, Abb. 15) umfasst der
als Tiefland bezeichnete Landschaftsraum alle
Landschaftseinheiten „am Südrand des Tieflan-
des“ (1.1 - 1.12) sowie die Landschaftseinheiten
„Werbener, Tangermünder und Dessauer Elbetal“
(2.1.1 - 2.1.3), „Ohreniederung“ (2.2), „Muldetal“ (2.7),
„Drömling“ (2.8), „Rhin-Havel-Luch“ (2.9) und „Fie-
ner Bruch“ (2.10), die zu den „Flusstälern und Nie-
derungslandschaften“ gehören.

Die Landschaftseinheiten des Tieflandes sind
durch zusammenhängende Fließgewässersysteme
und großflächige Lebensraumkomplexe geprägt,
die meist von überregionaler Bedeutung sind.

Fließgewässersysteme eignen sich in beson-
derer Weise zum Aufbau eines ÖVS, da sie
• als lineare Strukturen unterschiedliche Land-

schaften durchqueren und damit verschie-
denartige Lebensräume verbinden und
zugleich

• als weit verzweigtes Netz für die überregio-
nale bis örtliche Planungsebene geeignete
Grundbausteine liefern.

So durchquert die naturschutzfachlich auch inter-
national bedeutsame Flusslandschaft Elbe das
Tiefland Sachsen-Anhalts in zentraler Lage von
Osten nach Norden und stellt eine wichtige Ver-
bindung sowohl im landesweiten als auch länder-
übergreifenden Biotopverbund dar.
Zu den großflächigen Lebensraumkomplexen des
Tieflandes zählen insbesondere:
• die Buchenwälder und Laubmischwälder des

Hochflämings,

• die Buchenwälder und Laubmischwälder so-
wie die auf den Sanderflächen gelegenen Kie-
fernforsten der Dübener Heide,

• die Auenwald- und Auengrünlandkomplexe
entlang der mittleren Elbe,

• die gewässer- und gehölzreichen Offenland-
schaften des Drömlings und

• die großflächigen Heide- und Magerrasenflä-
chen bzw. offenen Sandflächen, Wälder
(darunter der größte zusammenhängende
Lindenwald Europas) und Hudewaldkomple-
xe der Colbitz-Letzlinger Heide.

Ziel des landesweiten Biotopverbundes im Tief-
land ist es, ökologisch intakte Ökosysteme als
Grundbausteine zu sichern und vor zukünftigen
Beeinträchtigungen zu bewahren. Zur Vergröße-
rung der vorhandenen naturnahen Lebensräume
sollen daran anschließende stark anthropogen
veränderte Landschaftsbereiche so renaturiert
werden, dass natürliche Entwicklungsprozesse
wieder möglich sind. Damit wird die Grundlage
für einen durchgängigen Verbund natürlicher
Lebensräume geschaffen.

2 Die Planung des überörtlichen
Biotopverbundes in der Land-
schaftseinheit „Ohreniederung“

Im Folgenden soll am Beispiel der Landschafts-
einheit „Ohreniederung“ die Planung des überört-
lichen Biotopverbundes im Tiefland beschrieben
werden. Sie erfolgte auf Landkreisebene (vgl. Bei-
trag SZEKELY). Nachfolgend werden die Ergebnis-
se der Biotopverbundplanung im Ohrekreis [77],
die in den Jahren 1998 bis 2003 erarbeitet wurde,
zugrunde gelegt. Neben der Beschreibung von
Lage und Naturraumausstattung der Land-
schaftseinheit „Ohreniederung“ wird die Metho-
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dik für die Entwicklung von Biotopverbundflä-
chen und -einheiten beispielhaft dargestellt.

2.1 Charakteristik der Landschaftseinheit
„Ohreniederung“

Die „Ohreniederung“, im Westen Sachsen-An-
halts gelegen, stellt die Verbindung zwischen den
Landschaftseinheiten „Tangermünder Elbetal“
und „Drömling“ her. Die Landschaft entlang der
Ohre ist von überwiegend intensiv bewirtschaf-
tetem Grünland und Ackerflächen geprägt, die
durch vereinzelte Gehölze gegliedert sind. Natür-
liche Waldgesellschaften, wie Erlen-Eschenwald,
Erlenbruch oder Eichen-Hainbuchenwald, sind
nur auf kleinen Restflächen zu finden. Von Süden
fließen zahlreiche Bäche, wie Bäck, Schwarzlose-
graben, Klinggraben, Beber und Bullengraben,
aus dem Flechtinger Höhenzug und die Große
Sülze aus der „Magdeburger Börde“ in die Ohre.
Aus nördlicher Richtung erreichen nur wenige
Zuflüsse die „Ohreniederung“, z.B. Wiepgraben,
Hägebach und Landgraben bei Samswegen sowie
Wanneweh und Mühlenbach zwischen Calvörde
und Uthmöden.

Die Ohre mit ihrem Verlauf repräsentiert den
Typ eines langsam fließenden Flusses mit rela-
tiv gut ausgeprägter Wasservegetation. Die Ufer
sind z.T. ausgebaut und der Fluss ist begradigt.
Daher ist die Ufervegetation nur mäßig entwi-
ckelt [77]. Die wenigen Altwasser, Ohremäander
und Kleingewässer sowie hartholzauentypischen
Gehölze sind überwiegend als Flächennaturdenk-
male ausgewiesen bzw. ihre Unterschutzstellung
ist geplant. Das Fließgewässersystem ist als FFH-
Gebiet „Untere Ohre“ Bestandteil des internatio-
nalen Schutzgebietssystems Natura-2000 und
außerdem Lebensraum z.B. für die nach Anhang 
II bzw. Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten
Tierarten Biber und Fischotter. Im Fließgewässer-
programm des Landes Sachsen-Anhalt [4] wird
die Ohre als stauregulierter Tieflandsfluss und
einer der artenreichsten Flüsse Sachsen-Anhalts
bezeichnet.

Die „Ohreniederung“ weist eine Reihe von
Beeinträchtigungen und Defiziten auf, die den
Aufbau eines Biotopverbundsystems beeinflus-
sen:
• intensive landwirtschaftliche Nutzung infol-

ge umfangreicher Meliorationen auf Feucht-
standorten,

• großflächige, ungegliederte Ackerflächen auf
grundwasserferneren Standorten,

• begradigte und stauregulierte Fließgewässer
einschließlich Mittel- u. Unterlauf der Ohre
und

• fehlende Ufergehölze auf großen Abschnit-
ten der Ohre.

Daraus lassen sich in Anlehnung an die Land-
schaftsgliederung des Landes Sachsen-Anhalt [71]
folgende Ziele und Leitlinien für den Biotopver-
bund ableiten:
• Rückbau von Dränanlagen zur Anhebung des

Grundwasserspiegels und Wiederbelebung
der Niedermoorbildung,

• Beschränkung der Ackernutzung auf Randla-
gen der Ohreniederung,

• Renaturierung der Ohre und ihrer Mäander,
• Ergänzung fehlender Ufergehölze an der

Ohre und ihren Zuflüssen und
• Pflanzung von Gehölzkomplexen und Kopf-

weiden in offenen Landschaftsteilen.

Die mesophilen und feuchten Grünlandflächen
entlang der Ohre nördlich und südlich von Hal-
densleben sowie bei Wolmirstedt, die naturnahen
Feuchtwälder im südlichen Teil des NSG „Klüde-
ner Pax – Wanneweh“ bei Uthmöden und der
Hartholzauenwald „Küchenhorn“ südlich von
Wolmirstedt bilden wichtige Kernflächen in der
Ohreniederung.

Als Entwicklungsflächen wurden vorrangig
Standorte im Überschwemmungsgebiet der Ohre
ausgewählt. Es handelt sich vor allem um land-
wirtschaftlich intensiv bewirtschaftete Flächen.
Hier soll auf Ackerstandorten niederungstypi-
sches Grünland entwickelt und der über lange
Strecken begradigte Gewässerlauf abschnittswei-
se renaturiert werden. Vorhandene Altwasser
sollen renaturiert und an den Fluss angebunden
werden.

Im Bereich des Drömling wurden derartige
Maßnahmen über das Förderprojekt „Gebiet von
gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung“
bereits realisiert. Im Mittelauf der Ohre sind ver-
schiedene Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im
Zuge des Ausbaus des Mittellandkanals durch das
Wasserstraßenneubauamt Helmstedt entlang
der Ohre geplant. So werden beispielsweise süd-
lich an den Hartholzauenwald „Küchenhorn“ bei
Wolmirstedt angrenzende Bereiche in eine groß-
flächig naturnahe Landschaft aus einem Mosaik
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von Wald, Kleingewässern, Hecken, Staudenflu-
ren und extensivem Grünland umgewandelt.

Ein weiteres Beispiel für die Umsetzung von
Zielen der landesweiten Biotopverbundplanung
sind Ersatzmaßnahmen für den Ausbau des Mit-
tellandkanals an einem ehemaligen Altarm der
Ohre bei Bleiche (Ortsteil von Wolmirstedt). Hier
werden auf den höheren Lagen um den ausge-
trockneten Altarm große Bereiche mit naturna-
hen Waldbeständen aufgeforstet und Hecken auf
den Grünlandflächen angelegt. Auf den derzeit
als Acker bewirtschafteten Flächen zwischen Alt-
arm und Ohre entstehen Kleingewässer und Röh-
richte sowie extensiv zu nutzendes Grünland.

Eher mittel- bzw. langfristig sind Maßnah-
men geplant, die den Ausbauzustand der Ohre
betreffen, z. B. der im Fließgewässerprogramm
genannte Totalrückbau bzw. Umbau von Quer-
bauwerken zu ökologisch verträglicheren Varian-
ten [4].

2.2 Die Planung von Biotopverbundflä-
chen am Beispiel der Ohreniederung
bei Wolmirstedt

Der aus der Landschaftseinheit „Ohreniederung“
ausgewählte Ausschnitt liegt ca. 15 km nördlich
von Magdeburg. Anhand von Ausschnitten aus
der Bestands- und der Planungskarte (Abb. 1 und
2) soll nachfolgend der Planungsprozess beispiel-
haft beschrieben werden.

So werden auf der Bestandskarte (Abb. 1) ne-
ben den besonders wertvollen Lebensräumen –
als Grundlage für die Biotopverbundplanung –
die naturschutzrechtlichen Schutzgebiete und
Überschwemmungsgebiete als nachrichtliche
Übernahme aus dem Raumordungskataster des
Landes Sachsen-Anhalt dargestellt. Als wertvol-
le Fließgewässer sind in Auswertung der CIR-
Luftbilddaten sowie der Daten aus der selektiven
Biotopkartierung die Gewässerläufe von Ohre,
Wiepgraben, Alter Elbe und Bauerngraben be-

Abb. 1: Ausschnitt aus der Bestandskarte der überörtlichen Biotopverbundplanung im Ohrekreis (1:50.000;
siehe Standardlegende).
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schrieben. Als weitere wertvolle Lebensräume
grenzen an die Ufer der Ohre abschnittsweise
Feuchtgrünländer an, die östlich von Wolmirstedt
zwischen den Hochwasserschutzdeichen beidsei-
tig bis in das Elbetal durchgehend sind. Südlich
von Wolmirstedt zwischen Ohre und Mittelland-
kanal befindet sich der zusammenhängende Au-
enwaldkomplex des Küchenhorns. Teilbereiche
dieses Waldkomplexes sind als wertvolle Bioto-
pe der selektiven Biotopkartierung erfasst. Inner-
halb von Grünlandflächen befinden sich mehre-
re Kleingewässer mit dichtem Laubbaumbestand
(vor allem Baumweiden, Eschen und Ahorn) in
räumlicher Nähe zu den Fließgewässern Ohre
und Alte Elbe. Der den Kartenausschnitt südlich
begrenzende Mittellandkanal liegt ca. 10 m über
dem natürlichen Gelände und wird am Bö-
schungsfuß von Pappel- und Berg-Ahornalleen
begleitet. Auf seinen Dämmen haben sich groß-
flächige Magerrasen entwickelt, auf denen sich
einer der wenigen Fundorte von Dianthus arme-

ria (Rauhe Nelke) in Sachsen-Anhalt befindet.
Die zuvor beschriebenen wertvollen Lebens-

räume stellen in der überörtlichen Biotopver-
bundplanung Kernflächen dar. Diese stehen in
räumlichem Zusammenhang zueinander und
verbinden unterschiedliche Lebensräume wie
Fließgewässer, Altwasser, Grünland, Auenwälder,
Trockenbiotope und Gehölzreihen zu einem
Grundgerüst für das überörtliche Biotopverbund-
system. Auf der Planungskarte (vgl. Abb. 2) sind
neben den Kernflächen auch Entwicklungsflä-
chen dargestellt und daraus Biotopverbundflä-
chen abgeleitet. Die diesen Verbundflächen zu-
geordneten Nummern stellen den Bezug zu den
Kurzbeschreibungen im Textteil her. Bei den in
Abb. 2 dargestellten Entwicklungsflächen han-
delt es sich im Bereich der Ohremündung in die
Elbe (nördlich Glindenberg) um ausgedehnte
landwirtschaftliche Nutzflächen, die in Abhän-
gigkeit von Geländehöhe und Grundwasserstand
als Grünland bzw. Acker genutzt werden. Ziel der

Abb. 2: Ausschnitt aus der Planungskarte der überörtlichen Biotopverbundplanung im Ohrekreis (1:50.000;
siehe Standardlegende).
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Planung ist es hier, für Flächen in Überschwem-
mungsgebieten eine Umwandlung von ackerbau-
licher Nutzung in Grünland bzw. Auewald vorzu-
nehmen, während die innendeichs liegenden Flä-
chen bei Fortführung der bisherigen Nutzung
durch Maßnahmen des Naturschutzes aufgewer-
tet werden sollen.

Vor allem Kompensationsmaßnahmen für
Eingriffe in Natur und Landschaft bieten Mög-
lichkeiten zur Umsetzung der genannten Ziele.
Sie ergaben bzw. ergeben sich im Betrachtungs-
raum u.a. aus der Umsetzung der Vorhaben:

• Neubau der Bundesstraße B 189 – Ortsumge-
hung Wolmirstedt (Träger Straßenbauamt
Magdeburg; jetziger Landesbetrieb Bau, NL
Mitte),

• Ausbau des Mittellandkanals (Träger Wasser-
straßenneubauamt Helmstedt) und

• Deichbauarbeiten entlang der Ohre (Träger
Landkreis Ohrekreis).

Beispielsweise erfolgte entlang des dargestellten
Gewässerabschnittes des Wiepgrabens westlich
von Wolmirstedt beidseitig die Anlage von Grün-
land- und Gehölzflächen auf Ackerstandorten, die
nach Einmündung des Wiepgrabens in die Ohre
entlang dieser fortgeführt wurde. Damit konnte
die in der Planung des Biotopverbundsystems
genannte Aufgabenstellung „in seiner ökologi-
schen Funktion wiederherzustellendes Fließge-
wässer“ für diesen Abschnitt des Wiepgrabens
realisiert und eine örtliche Verbundachse entwi-
ckelt werden.

Außerdem wurden zwischen der Ortslage
Elbeu und dem Auenwald Küchenhorn zahlreiche
Maßnahmen auf Ackerstandorten bzw. entlang
von Fließgewässern durchgeführt. Hier entstan-
den bereits mehrere große Aufforstungsflächen
im Wechsel mit Kleingewässern, Flachwasserzo-
nen und trockenen Hochstaudenfluren. Am Bö-
schungsfuß des Mittellandkanals wurden He-
cken mit Laubgehölzen und an den Ufern der Al-
ten Elbe breite Laubgehölzstreifen gepflanzt, die
sich im Laufe der letzten Jahre zu naturnahen
Gewässerrandstreifen entwickelt haben. Daran
angrenzend wurden Ackerflächen in extensiv
bewirtschaftetes Grünland umgewandelt. In den
kommenden Jahren werden die auf diesen Grün-
landflächen liegenden Flächennaturdenkmale
„Weiden-Schilfgelände“ und „Weiher östlich El-
beu“ durch die Anlage von Flachwassersenken

und durch Entschlammung sowie abschnittswei-
se Freistellung der Ufer ökologisch aufgewertet.

Nach Umsetzung weiterer, derzeit noch in
Planung befindlicher Kompensationsmaßnah-
men wird dieser Raum hinsichtlich seiner ökolo-
gischen Funktionen deutlich aufgewertet sein
und an die überregionale Verbundeinheit „Ohre-
niederung“ über örtliche Verbundstrukturen an-
grenzen.

2.3 Die Planung von Biotopverbundeinhei-
ten am Beispiel der Landschaftseinheit
„Ohreniederung“

Entsprechend der im Beitrag von SZEKELY erläuter-
ten Prinzipien wurden die im Maßstab 1:50.000
geplanten Biotopverbundflächen auf der Ebene
des Landes im Maßstab 1:300.000 entsprechend
ihrer überregionalen, regionalen oder örtlichen
Bedeutung zu Biotopverbundeinheiten zusam-
mengefasst und betrachtet.

Nahezu alle Biotopverbundflächen in der
Landschaftseinheit „Ohreniederung“ (Abb.3) be-
finden sich in der überregional bedeutsamen Ver-
bundeinheit „Ohreniederung“ , welche die beiden
ebenfalls überregional bedeutsamen Biotopver-
bundeinheiten „Drömling“ im Westen mit dem
„Elbetal“ im Osten verbindet. Gemeinsam bilden
diese drei Verbundeinheiten im westlichen Tief-
land Sachsen-Anhalts ein Netz aus landwirt-
schaftlich geprägten Flussniederungslandschaf-
ten. Vor allem über das „Elbetal“ bestehen Vernet-
zungen zu einer Reihe von weiteren überregio-
nal bedeutsamen Biotopverbundeinheiten, wie
„Tanger – und Havelniederung“, „Untere Mulde-
aue“ und „Saaletal“.

Die Ohreniederung wird über die überregio-
nal bedeutsamen Verbundeinheiten „Drömling“,
„Flechtinger Höhenzug“ und „Bebertal“ mit Bio-
topverbundflächen des „Allertals“ verbunden.
Diese überregional bedeutsame Verbundeinheit
im „Ohre-Aller-Hügelland“ ermöglicht Aus-
tauschbeziehungen bis zu den Landschaften des
Mittelgebirgsvorlandes.

Auch die regionalen Biotopverbundeinheiten
haben für die „Ohreniederung“ eine besondere
Bedeutung. So ermöglichen angrenzende regio-
nal bedeutsame Verbundeinheiten Austauschbe-
ziehungen von Arten verschiedenartiger Biotop-
komplexe, wie zum Beispiel die „Hägebach- und
Landgrabenniederung“ als Bindeglied zu den tro-
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ckenen Offenland-Wald-Standorten der „Colbitz-
Letzlinger Heide“ oder das „Bachsystem Tetzgra-
ben - Kleine Sülze - Große Sülze“ zu den Acker-
ebenen der „Magdeburger Börde“.

Ebenso stellen die Trockenbiotope an den
Dämmen und die Gehölze am Böschungsfuß des
Mittellandkanals eine wichtige örtlich bedeutsa-
me Verbundeinheit dar, die wie die „Ohreniede-
rung“ bis in das „Elbetal“ reicht.

Abb. 3: Biotopverbundeinheiten in der Landschaftseinheit „Ohreniederung“ (1:500.000).

Anschrift der Autorin
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Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt
Sonderheft 2006: 44–51

Planung von Biotopverbundsystemen
in den Ackerebenen

SYLVIA LEHNERT

1 Der Landschaftsraum Ackerebenen

Die Ackerebenen Sachsen-Anhalts konzentrieren
sich im trocken-warmen, subkontinentalen Re-
genschattengebiet des Harzes. In der Land-
schaftsgliederung Sachsen-Anhalts [71] werden
innerhalb des Landschaftsraumes der Ackerebe-
nen folgende Landschaftseinheiten unterschie-
den (vgl. auch Beitrag SZEKELY, Abb. 15):

• Zerbster Ackerland (3.1),
• Magdeburger Börde (3.2),
• Köthener Ackerland (3.3),
• Hallesches Ackerland (3.4),
• Querfurter Platte (3.5) und
• Lützen-Hohenmölsener Platte (3.6).

Diese Landschaftseinheiten sind Teile eines gro-
ßen unterschiedlich breiten Lößgürtels. Während
der Kaltzeiten des Pleistozäns sind hier durch die
Wirkung des Windes Lößsedimente abgelagert
worden, die die Grundlage für die Bildung frucht-
barster Böden waren. Diese Böden unterliegen
intensiver landwirtschaftlicher Nutzung. Die
Ackerebenen werden durch einen offenen, weit-
räumig flachen und weitgehend einförmigen
Landschaftscharakter bestimmt. Abgesehen von
wenigen Waldinseln bzw. linienhaften Gehölz-
strukturen ist diese Landschaft extrem gehölz-
arm. Bedingt durch die Niederschlagsarmut im
mitteldeutschen Trockengebiet und durch die
hohe Verdunstung ist der Anteil an natürlichen
Gewässern vergleichsweise sehr gering. Darüber
hinaus werden vorhandene Biotope stark anthro-
pogen beeinträchtigt und durch mehr oder we-
niger schwer überwindbare Barrieren (z.B. Auto-
bahnen) voneinander getrennt.

Trotz dieser aus der Sicht des Naturschutzes
ungünstigen Bedingungen weisen die Ackerebe-
nen einige wenige ökologisch besonders wertvol-

le Lebensräume auf. Hier wären vor allem die Bin-
nensalzstellen sowie naturnahe Restwälder zu
nennen. Aus der Sicht des Biotopverbundes ist es
notwenig, dass im Landschaftsraum der Acker-
ebenen die wenigen vorhandenen wertvollen Bi-
otope erhalten bleiben, beeinträchtigte Lebens-
räume verbessert und miteinander verbunden
sowie zerstörte Lebensräume wiederhergestellt
werden.

2 Die Planung des überörtlichen Bio-
topverbundes in der Landschafts-
einheit „Magdeburger Börde“

2.1 Charakteristik der Landschaftseinheit

Die Landschaftseinheit „Magdeburger Börde“
schließt im Norden an die „Ohreniederung“ an.
Die Begrenzung im Osten bildet das Elbetal, im
Süden und Südwesten die Bodeniederung.

Hinsichtlich der Oberflächenform wird die
„Magdeburger Börde“ in die Niedere und die
Hohe Börde gegliedert, die durch eine Gelände-
stufe in Höhe von Gutenswegen, Klein Ammens-
leben, Gersdorf, Schnarsleben und Niederndode-
leben voneinander getrennt sind. Die Geschiebe-
mergelhochflächen sind von mächtigen Löß-
schichten überlagert, aus denen fruchtbare
Schwarzerden, Griserden und auf flachgründigen
Kuppen Löß-Rendzinen hervorgingen. Die frucht-
baren Schwarzerden unterliegen einer intensiven
ackerbaulichen Nutzung. Die überdimensionier-
te Vergrößerung von Ackerschlägen sowie die
weitgehende Ausräumung von Strukturelemen-
ten haben zu starken Beeinträchtigungen für Ar-
ten und Lebensgemeinschaften geführt.

Die Magdeburger Börde zählt mit nur 0,8 %
Waldflächenanteil zu den gehölzärmsten Land-
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schaften Sachsen-Anhalts. Abgesehen von klei-
nen Restgehölzen, die zumeist auf nicht nutzba-
ren Kuppen oder in Senken stehen, bilden oft nur
Pappelanlagen und Windschutzstreifen die kenn-
zeichnenden Gehölzstrukturen.

In der strukturarmen Agrarlandschaft über-
nehmen die Fließgewässer eine wichtige Funkti-
on als lineare Biotopverbundachsen und als Glie-
derungselemente. Zu den wichtigsten Fließge-
wässern gehören Sülze, Beber, Schrote, Sarre, See-
rennengraben, Geesgraben, Telzgraben und
Brumbyer Bach. Sie sind überwiegend durch die
intensive Landwirtschaft, aber auch durch die Ein-
leitung von kommunalen Abwässern stark beein-
trächtigt. In den Bachtälchen haben sich verein-
zelt Reste von Eschen- und Ulmengehölzen erhal-
ten. Die uferbegleitenden Gehölze sind in der Re-
gel jedoch lückenhaft. Die wenigen Grünlandflä-
chen bleiben oft auf die schmalen Bachauen be-
schränkt. In Hangbereichen sind vereinzelt Halb-
trockenrasen zu finden.

Von besonderem Wert für den Naturschutz
sind das Sülzetal bei Sülldorf, das Bebertal nörd-
lich von Nordgermersleben sowie die „Faule See“
östlich von Wanzleben. Die im Tal der Sülze aus-
gebildeten Salzwiesen zeichnen sich durch das
Vorkommen verschiedener Salzpflanzengesell-
schaften mit vielen seltenen Pflanzenarten und
an diesen extremen Standort angepassten Tier-
arten aus. Dieses Gebiet ist als NSG (NSG0149)
und als FFH-Gebiet (FFH0051) naturschutzrecht-
lich gesichert. Das Bebertal ist aufgrund der wert-
vollen Waldgesellschaften und Trockenrasen an
den Talhängen sowie der naturnahen Bachab-
schnitte als FFH-Gebiet „Olbe- und Bebertal süd-
lich Haldensleben“ (FFH0048) ausgewiesen. Die
„Faule See“ östlich von Wanzleben repräsentiert
ein arten- und strukturreiches Mosaik aus Auen-
wäldern, Pappelforsten, Grünland, Röhrichten,
Seggenriedern, Gräben, Teichen und Tümpeln.
Von besonderer Bedeutung sind die verschiede-
nen Formen der Salzvegetation. Diese Gebiete
bilden wichtige Kerngebiete für den Biotopver-
bund innerhalb der „Magdeburger Börde“. Sie
stellen auf Landesebene Biotopverbundeinheiten
überregionaler Bedeutung dar.

Für die Entwicklung des Biotopverbundes in
der „Magdeburger Börde“ lassen sich folgende
Ziele und Leitlinien ableiten:
• Die arten- und strukturreichen Binnensalz-

stellen im Sülzetal und der „Faulen See“ sind

als störungs- und belastungsarme Lebens-
räume zu erhalten und zu entwickeln. Gene-
rell sollten die Salzstellen nur nach einem Be-
wirtschaftungskonzept genutzt bzw. ge-
pflegt werden.

• Die Flurgehölze bzw. Waldreste sind als Bio-
topverbundelemente oder Trittsteinbiotope
in der strukturarmen Magdeburger Börde
von besonderer Bedeutung. Vorhandene Ge-
hölzstrukturen sind zu erhalten und zu ent-
wickeln. Pappeldominierte Windschutzstrei-
fen und Forsten sind durch entsprechende
Pflege- und Nachpflanzungsmaßnahmen
mit standortgerechten, heimischen Baum-
und Straucharten in naturnahe Wälder bzw.
Hecken und Feldgehölze umzuwandeln.
Baumreihen bzw. Windschutzstreifen sind
mit neu anzulegenden Baumreihen und He-
cken zu vernetzen. Bei der Neupflanzung ist
auf die Verwendung von einheimischen,
standortgerechten Gehölzen sowie auf ein
ausgewogenes Maß zeitlich gut verteilter
Blühaspekte im Frühjahr bzw. Sommer und
ein entsprechendes Früchteangebot im
Herbst und Winter zu achten. Lückenhafte
Hecken oder Baumreihen sollen ergänzt und
verbreitert werden.

• In der strukturarmen Agrarlandschaft über-
nehmen die Fließgewässer eine wichtige
Funktion als lineare Biotopverbundachsen
und als Gliederungselemente. Die in den
schmalen Talauen vorkommenden Grün-
landbiotope sind zu erhalten und durch eine
an den Standort angepasste Nutzung zu ent-
wickeln. Durch die Ansiedlung von gewässer-
typischen linearen Gehölzbeständen ist un-
ter Einbeziehung vorhandener Solitärbäume,
Gehölzreihen und Gebüsche der Struktur-
reichtum der Bachtälchen zu fördern. Beson-
deres Augenmerk muss auf die Verminde-
rung der Nähr- und Schadstoffeinträge sowie
die Verbesserung der ökologischen Durch-
gängigkeit gerichtet sein.

• Die in der Börde auf Hangstandorten und
Kuppen kleinflächig ausgebildeten Trocken-
und Halbtrockenrasen sollen durch eine ex-
tensive Nutzung erhalten und entwickelt
werden. In stark verbuschten Magerrasen ist
dagegen die natürliche Entwicklung zu Tro-
ckengebüschen bzw. wärmegetönten Wäl-
dern zuzulassen.
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• Eine ökologisch ausgewogene, dem Natur-
haushalt angepasste und umweltverträgli-
che Landwirtschaft ist zu fördern, ins-
besondere in Gebieten mit Schwerpunktvor-
kommen von seltenen Tierarten (z.B. Groß-
trappe, Feldhamster).

2.2 Die Planung von Biotopverbundflächen
am Beispiel „Geesgraben zwischen
Peseckendorf und Klein Wanzleben“

Im Folgenden wird die Planung von Biotopverbund-
flächen im Maßstab 1:50.000 (vgl. Beitrag SZEKELY)
anhand eines typischen Fließgewässers der Mag-
deburger Börde - dem Geesgraben - dargestellt. Die-
ses Beispiel ist ein Auszug aus der überörtlichen
Biotopverbundplanung des Bördekreises [65].

Der Geesgraben ist östlich von Oschersleben
gelegen (Abb. 3). Das Fließgewässer entwässert
den Remkerslebener See und steht über den Do-
merslebener See in direkter Verbindung mit der
Sarre. In den Geesgraben münden mehrere Bäche.
Für die Planung des Biotopverbundsystems wur-
de zunächst im Rahmen der Bestandsaufnahme
der Ist-Zustand an Arten und Lebensgemein-
schaften analysiert. Die Ermittlung der Biotop-
und Nutzungstypen basiert auf der CIR-Luftbild-
auswertung von 1992. In der Talaue des Geesgra-
bens zwischen Peseckendorf und Klein Wanzle-
ben befinden sich noch in vergleichsweise grö-
ßerem Umfang Grünlandbiotope, die als Inten-
sivgrünland und mesophiles Grünland anzuspre-
chen sind. Das Gewässer wird durch Gehölzsäu-
me, teilweise auch Laubholzforste, aufgelockert
und gegliedert. Als besonders wichtig für die
Auswahl von Biotopverbundflächen erwiesen
sich die Ergebnisse der selektiven Biotopkartie-
rung. Die selektive Biotopkartierung liegt im Bör-
dekreis nahezu flächendeckend und in hoher
Qualität vor und liefert über die Luftbildauswer-
tung hinaus detaillierte Informationen über Bio-
toptypen, Arten und Lebensgemeinschaften, Zu-
stand des Gebietes und Schutzwürdigkeit (z.B. als
besonders geschütztes Biotop) des Geesgrabens.
Zwischen Peseckendorf und Klein Wanzleben
haben sich entlang des Gewässers wertvolle na-
turnahe Biotope entwickelt. Dazu gehören neben
den Gehölzbeständen vor allem Frisch- und
Feuchtwiesen sowie Röhrichte. Einige der Bioto-
pe entlang des Geesgrabens gehören nach § 37
NatSchG LSA zu den besonders geschützten Bioto-

pen. Ein Teil des Geesgrabens ist Bestandteil des
LSG „Hohes und Saures Holz“ (LSG0019BÖ). Das
Fließgewässer liegt im Überschwemmungsgebiet.
Wesentliche Ergebnisse der Bestandsaufnahme
sind in der Bestandskarte dargestellt (Abb. 1).

Die Bestandskarte sowie die Auswertung
weiterer Planungen und Informationen stellen
die wichtigste Grundlage für die anschließende
Planung des überörtlichen Biotopverbundes dar.
Besonders bedeutsam war in diesem Zusammen-
hang die Auswertung des Landschaftsrahmen-
planes für den Bördekreis [54]. Diese Planung ent-
hält bereits erste Vorgaben für die Biotopver-
bundplanung. Bereits in der Beschreibung von
Arten und Lebensgemeinschaften sowie im
Handlungskonzept wird auf den Geesgraben ex-
plizit eingegangen. Das Bachtal wird dort als Ge-
schützter Landschaftsbestandteil (GLB 0008OC)
vorgeschlagen mit der Zielstellung des Schutzes
der Strukturen entlang des Gewässers sowie des
Biotopverbundes.

Aus der Bestandskarte wurden zunächst die
für den überörtlichen Biotopverbund geeigneten
Flächen übernommen und nach ihrem Hand-
lungsbedarf bewertet. Insbesondere in dieser
Phase der Biotopverbundplanung ist die enge Zu-
sammenarbeit mit der unteren Naturschutzbe-
hörde des Bördekreises hervorzuheben. Die Laub-
und Laubmischwälder sowie die naturnahen
Feldgehölze stellen in diesem Bereich Kernflä-
chen des Biotopverbundes dar. Sie sind in der Pla-
nungskarte (Abb. 2) durch eine mittelgrüne Farb-
gebung dargestellt. Sämtliche Fließgewässerab-
schnitte wurden als hellgrüne Linie dargestellt,
d.h. hier ist die „Aufnahme von Pflegemaßnah-
men bzw. Verbesserung des ökologischen Zustan-
des“ erforderlich. Die Grünlandbereiche in der
Talaue des Geesgrabens und weniger naturnahe
Gehölze wurden als Entwicklungsflächen einge-
stuft und als hellgrün schraffierte Flächen in die
Planungskarte aufgenommen. Hier werden „Ent-
wicklungsmaßnahmen im Rahmen der gegen-
wärtigen Nutzungsart“ (z.B. Grünlandextensivie-
rung) vorgeschlagen. Die als Ackerflächen ge-
nutzten restlichen Bereiche des Überschwem-
mungsgebietes werden als Entwicklungsflächen
für den Biotopverbund vorgeschlagen. Auf den in
der Planungskarte gelb schraffierten Flächen
wird die Notwendigkeit von „Entwicklungsmaß-
nahmen durch Umwandlung der gegenwärtigen
Nutzungsart“ (Acker in Grünland) empfohlen.
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Abb. 1: Ausschnitt aus der Bestandskarte der überörtlichen Biotopverbundplanung im Bördekreis (1:50.000;
siehe Standardlegende).

Unter der Nummer 76 wurde die Biotopver-
bundfläche abgegrenzt (Abb. 2) und mit „Geesgra-
ben zwischen Peseckendorf und Klein Wanzle-
ben“ bezeichnet. Neben der kartographischen
Darstellung in der Bestands- und Planungskarte

wurde für jede Biotopverbundfläche eine Kurzbe-
schreibung (Tab. 1) erarbeitet. Sie dient als „Check-
liste“ für alle Biotopverbundflächen und enthält
bereits Vorschläge für die Umsetzung der Pla-
nung.
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Abb. 2: Ausschnitt aus der Planungskarte der überörtlichen Biotopverbundplanung im Bördekreis (1:50.000;
siehe Standardlegende).

2.3 Die Planung von Biotopverbundeinhei-
ten in der „Magdeburger Börde“ am
Beispiel des „Geesgrabens mit LSG
Bergen“

Die überregionalen und regionalen Biotopver-
bundeinheiten der „Magdeburger Börde“ sind in
Abb. 3 dargestellt. Als überregional bedeutsame

Biotopverbundeinheiten wurden in der Magde-
burger Börde das Sülzetal, die Faule See sowie das
Bebertal ausgewiesen. Zu den regional bedeutsa-
men Biotopverbundeinheiten zählen vor allem
Fließgewässer, die als Biotopverbundachsen fun-
gieren sowie Endmoränenkuppen, die mehr oder
weniger Trittsteinfunktion besitzen. Aufgrund
der besonderen Verantwortung für die Tierarten
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1 Nr.: 076 Größe: 157,6 ha
Länge: 2380 m

Anzahl der Teilflächen: 1

2 Name / Benennungsvorschlag: Geesgraben zwischen Peseckendorf und Klein Wanzleben

3 Lage: Abschnitt des Geesgrabens westlich Peseckendorf bis Ortslage Klein Wanzleben

4 Begründung (Schutzziel/ökologischer Wert/Bedeutung für das BVS):
�� Mosaik verschiedener Biotoptypen (lineare und flächenhafte Gehölzbestände, Kopfbäume 

naturnahe Fließgewässerabschnitte, Grünlandbiotope, Röhrichte, alter Landschaftspark, 
Laubwaldbestände)

�� Erhaltung und Entwicklung des Geesgrabens als wichtige Biotopverbundachse zur Bode
�� Erhaltung des vielfältigen Biotop- und Flächennutzungsmosaiks

Bestandteil der Biotopverbundeinheit mit regionaler Bedeutung „Geesgraben mit LSG Bergen“

5 Grundlagen des Vorschlages:
fachliche Grundlagen:
�� CIR-Luftbildauswertung: Intensivgrünland, mesophiles Grünland, Laubmischwald, Laubholz-

Reinbestand, Röhricht, Baumreihen
�� Selektive Biotopkartierung: naturnahe Feldgehölze, Feuchtgrünland, Röhricht
�� Vorkommen von § 37 Biotopen

gutachterliche Fachplanungen:
�� LRP Bördekreis
verbindliche Landesplanung:
�� LEP: Vorranggebiet für Hochwasserschutz
�� REP:Vorranggebiet für Landwirtschaft, Vorsorgegebiet für Natur und Landschaft, Vorsorgegebiet 

für Erholung

6 Überlagerung mit anderen Schutzkategorien:
LSG „Hohes Holz, Saures Holz mit östlichem Vorland“ (Teilbereich),
Geschützter Park Peseckendorf (GP 17) (Teilbereich)

Erweiterungsfläche für:
-

7 Empfohlene Schutzkategorie: GLB

8 Maßnahmen (Behandlungs- und Entwicklungshinweise):
�� Erhaltung und Entwicklung eines naturnahen Zustandes des Geesgrabens
�� Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität
�� Berücksichtigung der Aspekte des Naturschutzes bei der Gewässerunterhaltung
�� Sicherung der linearen Gehölzbestände am Geesgraben durch Zulassen der natürlichen

Entwicklung, Belassen von Totholz
�� Langfristige Umwandlung von pappeldominierten Baumreihen am Geesgraben südlich

Peseckendorf in naturnahe Gehölzsäume
�� Anreicherung mit gewässertypischen, standortgerechten Baumarten in bestimmten, lückenhaften

Abschnitten entlang des Geesgrabens
�� Pflege von Kopfbäumen
�� Erhaltung und Entwicklung der vorhandenen flächenhaften Feldgehölze und Wälder als wichtige

Elemente für den Biotopverbund durch
�� Erhöhung des Anteils standortgerechter einheimischer Baumarten in den Laubholzforsten
�� Anreicherung von standortgerechten einheimischen Gehölzen in reinen Pappelforsten
�� Erhaltung naturnaher Feldgehölze

�� Herstellung eines örtlichen Biotopverbundes zwischen dem Geesgraben und dem Offenland durch
�� Neuanlage von Baumreihen und Hecken
�� Anreicherung von bereits bestehenden lückenhaften Baumreihen mit Gehölzen
�� Verwendung von standortgerechten einheimischen Bäumen und Sträuchern

�� Erhaltung und Entwicklung der extensiven Grünlandnutzung (Nutzung des Instruments
Vertragsnaturschutz)

�� Erhaltung von Nassstellen und Röhrichten

Mögliche Maßnahmenträger:
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Landschaftspflegeverband, Landesbetrieb für Hochwasserschutz und
Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt

Tab. 1: Kurzbeschreibung der Biotopverbundfläche „Geesgraben zwischen Peseckendorf und Klein Wanz-
leben“ (aus: Biotopverbundplanung im Bördekreis, lfd. Nr. 076).
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Feldhamster und Großtrappe wurden die für sie
ausgewiesenen Schongebiete ebenfalls als regi-
onale Biotopverbundeinheiten übernommen.

Der „Geesgraben mit LSG Bergen“ gehört zu
den wichtigen regional bedeutsamen Biotopver-
bundeinheiten, der weitere Strukturen der Mag-
deburger Börde mit der Bodeniederung (Talauen
und Niederungslandschaften) verbindet. Auf-
grund der vergleichsweise hohen Biotopvielfalt
innerhalb der strukturarmen Magdeburger Bör-
de stellt der Geesgraben einen bedeutenden Le-
bensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten
dar. In dieser Biotopverbundeinheit sind neben
der in Kap. 2.2 beschriebenen Biotopverbundflä-
che „Geesgraben zwischen Peseckendorf und
Klein Wanzleben“ (vgl. auch Abb. 2, Nr. 76) weite-
re vier Biotopverbundflächen zu einer Biotopver-
bundeinheit zusammengefasst worden. Das sind
die Biotopverbundflächen „LSG Bergen“ (Nr. 200),
das Flächennaturdenkmal „FND Salzbrunn bei
Remkersleben“ (Nr. 47), der „Geesgraben zwischen

Bergen und Groß Rodensleben“ (Nr. 125) sowie der
„Geesgraben zwischen Wanzleben und Remkers-
lebener Seewiesen“ (Abb. 2, Nr. 184).

3 Zusammenfassung und Ausblick

Der Landschaftsraum der Ackerebenen in Sach-
sen-Anhalt weist im Vergleich zu anderen Land-
schaftsräumen aufgrund der besonderen klima-
tischen, geologischen und geomorphologischen
Bedingungen und insbesondere der intensiven
ackerbaulichen Nutzung einen geringen Anteil
an ökologisch wertvollen Biotopen auf.

Die im Kap. 2.1 genannten Salzquellen bzw.
Salzstellen, naturnahe Restwälder und naturna-
he Fließwässerabschnitte sind Kerngebiete des
Biotopverbundes sowie zugleich Biotopverbund-
achsen und besitzen überregionale Bedeutung.

In den überörtlichen Biotopverbundplanun-
gen wurden Möglichkeiten aufgezeigt, beein-

Abb. 3: Biotopverbundeinheiten in der Landschaftseinheit „Magdeburger Börde“ (1:500.000).
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trächtigte Lebensräume zu entwickeln, zerstörte
Lebensräume wiederherzustellen sowie im Rah-
men des regionalen bzw. überregionalen Biotop-
verbundes zu vernetzen. Dazu gehören ins-
besondere Entwicklungsmaßnahmen für die
Fließgewässer, für linienhafte Gehölzstrukturen
als Biotopverbundelemente sowie für Endmorä-
nenkuppen, Magerrasenreste, Stillgewässer so-
wie für Gebiete mit Vorkommen von seltenen
Tierarten.

Mit der überörtlichen Biotopverbundpla-
nung liegt für Sachsen-Anhalt eine fundierte
Fachplanung und ein umfassendes Instrument
des Naturschutzes vor. Insbesondere in den aus-
geräumten Agrarlandschaften ist die Unterset-

zung der Planung auf örtlicher Ebene sowie die
Umsetzung von besonderer Dringlichkeit, um die
derzeitige Entwicklung des dramatischen
Schwundes von Arten und Lebensgemeinschaf-
ten zu stoppen.

Anschrift der Autorin

SYLVIA LEHNERT
Büro für Umweltplanung
Dr. Friedhelm Michael
Sylvestristraße 4
38855 Wernigerode
E-Mail: lehnert@bfu-michael.de
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Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt
Sonderheft 2006: 52–59

Planung von Biotopverbundsystemen im
Mittelgebirge

WERNER LEDERER

Das Harzgebirge und das Kyffhäusergebirge gehö-
ren zu den Landschaften, die Höhenlagen von 400/
500 m NN übersteigen und wegen ihrer überwie-
gend montanen Klima- und Vegetationsausprä-
gung als Mittelgebirge bezeichnet werden [71].

1 Der Landschaftsraum Mittelgebirge

In Sachsen-Anhalt stellen die Mittelgebirgsland-
schaften des Harzes und des Kyffhäusers aus na-
turschutzfachlicher Sicht besonders wichtige Räu-
me dar, weil hier die naturnahen montanen Bu-
chenwaldgesellschaften verbreitet sind, an den
Gebirgsrändern vielfältige Schluchtwälder auftre-
ten und im Harz die natürliche Wandlung der Ve-
getation von den kollin-submontanen Waldgesell-
schaften über die hochmontane Buchen-Fichten-
Stufe bis zur subalpinen Mattenregion des Bro-
ckengipfels zu beobachten ist. Das Harzgebirge
wird gegliedert in die Landschaftseinheiten Hoch-,
Mittel- und Unterharz (5.1.1, 5.1.2 und 5.1.3). Auf-
grund der besonderen landschaftlichen und öko-
logischen Gegebenheiten werden der Nördliche
und Südliche Harzrand (5.1.4 und 5.1.5) als eigene
Landschaftseinheiten betrachtet. Der Kyffhäuser
(5.2) ragt nur mit einem schmalen Streifen des
nördlichen Randes nach Sachsen-Anhalt hinein
(vgl. Beitrag SZEKELY, Abb. 15).

Das Harzgebirge erstreckt sich in west-östlicher
Richtung von Niedersachsen nach Sachsen-Anhalt,
wobei ein Teil des südlichen Randes des Harzes in
Thüringen liegt. Insbesondere die westlichen, nörd-
lichen und südlichen Ränder des Gebirges heben
sich deutlich von den umgebenden Landschaften
ab. Mit 1.142 m NN ist der Brocken die höchste Erhe-
bung, nach Osten hin fällt das Gebirge langsam ab
und geht allmählich in das Mansfelder Bergland bei
Höhen von ca. 200 m NN über.

Das Klima des Gebietes ist primär durch Ex-
treme in den Niederschlagsmengen geprägt. Der
Brocken ist einer der regenreichsten Punkte
Deutschlands, dagegen weist das östlich angren-
zende mitteldeutsche (hercynische) Trockenge-
biet, bedingt durch den Regenschatten des Har-
zes, die geringsten Niederschläge auf. Aufgrund
der sehr unterschiedlichen klimatischen Bedin-
gungen und der Höhenlagen sowie vielfältiger
Gesteinsformationen bieten der Harz und seine
Vorländer einer außergewöhnlichen Vielfalt an
Pflanzen- und Tierarten Lebensraum, von subal-
pin-montanen Biozönosen bis hin zu extremen
Trockengebieten mit subkontinentalen Pflanzen-
gesellschaften [41].

Typisch für den Harz sind die in sich geschlos-
senen (miteinander verbundenen) Wald- und
Forstgebiete unterschiedlicher Standortbedin-
gungen, Baumartenzusammensetzungen und
damit unterschiedlicher Pflanzengesellschaften
bzw. Biotoptypen. Zahlreiche Fließgewässersys-
teme, mit vielen Quellbereichen und temporär
oder permanent Wasser führenden, zumeist na-
turnahen Bächen, durchziehen die Berghänge
und Täler. Bei den größeren Stillgewässern han-
delt es sich zumeist um Stauseen.

Ein Charakteristikum der Harzlandschaft
sind die so genannten Rodungsinseln, in denen
einzelne Dörfer liegen und in denen Landwirt-
schaft in Form von Grünland und Ackerbau be-
trieben wird. Wie die Wald- und Forstflächen
werden diese offenen Landschaftsbestandteile
teilweise von Bächen durchzogen. Neben den
Fließgewässern können Quellbereiche, Sümpfe,
Niedermoore, Sumpf- und Bruchwälder, Nasswie-
sen, Röhrichte und feuchte Hochstaudenfluren
sowohl in den Rodungsinseln als auch in den of-
fenen Talniederungen der Gebirge vorkommen.
In Abhängigkeit der Intensität der Nutzung, des
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Ausmaßes der Melioration der Niederung sowie
der Begradigung und Vertiefung der Bachläufe ist
der ökologische Zustand dieser Bachtälchen sehr
unterschiedlich. Insbesondere schmale Tälchen,
die bisher nicht melioriert wurden, liegen oftmals
brach und verbuschen bzw. verwalden zuneh-
mend, wobei aus den ökologisch sehr wertvollen
Feuchtwiesen und Sümpfen nicht minder wert-
volle feuchte Gehölzbiotope entstehen können.
Dennoch ist insgesamt im Harz ein deutlicher
Verlust dieser besonderen Kulturbiotope zu bekla-
gen, es sei denn, es werden gezielt Pflegemaßnah-
men durchgeführt.

Der Hochharz umfasst im Wesentlichen das
Brockenmassiv. Die obersten Bereiche des Bro-
ckengipfels bilden eine von Natur aus waldfreie
Zone, die von der subalpinen Bergheide einge-
nommen wird. Die Plateaulandschaft des Mittel-
harzes mit Höhenlagen zwischen 450 und 650
m NN wird durch ausgedehnte flache Hochflä-
chen im Wechsel mit markant eingetieften mit-
tel- bis steilhängigen Sohlenkerbtälern der Bode
mit ihren Zuflüssen geprägt. Die ausgedehnten
flachen Plateauflächen des Unterharzes mit Hö-
hen von rund 300 bis 450 m NN werden von den
bis zu 150 m tief eingeschnittenen Talsystemen
von Bode, Selke, Leine und Wipper durchzogen.
Der Nördliche und Südliche Harzrand umfassen
die weitgehend bewaldeten, steilen und engräu-
mig mit Tälern durchzogenen Abhänge des Har-
zes. Im Gegensatz zu den ausgedehnten Fichten-
kulturen des Mittel- und Unterharzes sind die
Harzränder reich an naturnahen und aufgrund
sehr unterschiedlicher Standortbedingungen
sehr vielfältigen Waldgesellschaften. Die Natur-
ausstattung des Harzes ist im „Arten- und Biotop-
schutzprogramm - Landschaftsraum Harz“ doku-
mentiert [49].

Große Waldgebiete sind insbesondere Le-
bensraum von Tierarten mit großem Aktionsra-
dius und hoher Störanfälligkeit wie Wildkatze,
Luchs oder Schwarzstorch. Alle drei Arten kom-
men im Harz vor. Primäres Ziel ist es, die zusam-
menhängenden Waldgebiete einschließlich grö-
ßerer unzerschnittener Räume zu erhalten und
die Fichtenmonokulturen allmählich in Waldbi-
otope entsprechend der PNV umzuwandeln.
Weiterhin sind die zahlreichen Fließgewässersys-
teme sowohl in den Wald- und Forstgebieten als
auch in den Rodungsinseln bedeutende Elemen-
te des Verbundsystems. Insbesondere die Fließ-

gewässer stellen die Verbindung zwischen den
Mittelgebirgslandschaften und dem Vorland bis
hin zu den Niederungs- und Flusslandschaften
der Saale, der Unstrut, der Bode und schließlich
der Elbe dar. Die ökologische Durchgängigkeit
muss gewahrt bleiben bzw. wieder hergestellt
werden. Die größeren waldfreien Bachtäler des
Harzes sowie die offenen Rodungsinseln sind be-
deutende Teillebensräume für zahlreiche Tierar-
ten, z. B. als Nahrungshabitate für Greifvogelar-
ten oder für den Schwarzstorch. Darüber hinaus
erhöhen diese Bereiche aufgrund des Vorkom-
mens von Pflanzen- und Tierarten des Offenlan-
des die Diversität des Gesamtraumes. Von beson-
derer Bedeutung sind dabei die in Höhenlagen
verbreiteten artenreichen Bergwiesen. Diese Of-
fenlandbereiche sollen daher durch entsprechen-
de Nutzungen oder Pflege erhalten bleiben und
in ihrer ökologischen Funktion verbessert wer-
den. Darüber hinaus sind die Ausweisung und der
Erhaltung von Totalreservaten (Naturwaldflä-
chen) für den Arten- und Biotopschutz von
besonders hohem Wert.

2 Die Planung des überörtlichen
Biotopverbundes in der Land-
schaftseinheit „Unterharz“

2.1 Charakteristik der Landschaftsein-
heit „Unterharz“

Als Beispiel für den Landschaftsraum Mittelge-
birge soll im Folgenden die Landschaftseinheit
„Unterharz“ betrachtet werden, welche sich in
den Landkreisen Quedlinburg, Aschersleben-
Staßfurt, Mansfelder Land und Sangerhausen (ab
2007: Landkreise Harz und Mansfeld-Südharz)
erstreckt.

Insgesamt weisen die Landschaftseinheiten
der Mittelgebirge einen Waldflächenanteil von
67,3 % auf (vgl. Beitrag SZEKELY, Abb. 16), wobei der
„Hochharz“ sowie der „Nördliche Harzrand“ und
der „Südliche Harzrand“ fast vollständig mit Wald
bedeckt sind. Beim „Unterharz“ ist dagegen auf-
grund der großen Rodungsinseln der Waldanteil
am geringsten (vgl. Beitrag SZEKELY, Abb. 18). Den-
noch sind auch in dieser Landschaftseinheit gro-
ße, in sich geschlossene und weitgehend
miteinander verbundene Waldflächen vorhan-
den, die die Landschaft prägen. Unterbrochen
werden die Waldflächen durch offene Bereiche in
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den breiten Talniederungen der Selke, Eine, Lei-
ne und Wipper. Im Süden besteht eine direkte
Verbindung zu dem nahezu vollständig bewalde-
ten „Südlichen Harzrand“.

Der gesamte Unterharz ist mit Ausnahme der
besiedelten Bereiche als LSG ausgewiesen. Das
größte und damit bedeutendste NSG im „Unter-
harz“ ist das NSG „Oberes Selketal“ (NSG0178),
welches nahezu die gesamte Selke einschließlich
der Bachniederung und ausgewählter Nebentäl-
chen umfasst. Eine Reihe kleinerer NSG sowie flä-
chenhafter Naturdenkmale (FND bzw. NDF), mit
denen sowohl besonders wertvolle Waldflächen
als auch Offenlandbereiche mit Nasswiesen,
Sümpfen, Kleingewässern sowie Gesteinsauf-
schlüsse usw. erfasst werden, ergänzen das
Schutzgebietssystem.

Das Natura-2000-Gebietssystem des „Unter-
harzes“ umfasst insbesondere einen großen Teil
des ausgedehnten SPA-Gebietes „Nordöstlicher
Unterharz“ (SPA0019LSA) sowie die FFH-Gebiete
„Selketal und Bergwiesen bei Stiege“
(FFH0096LSA), „Burgesroth und Laubwälder bei
Ballenstedt“ (FFH0177LSA), „Bodenschwende bei
Horla“ (FFH0099LSA), „Wipper im Ostharz“
(FFH0098LSA), „Wipper unterhalb Wippra
(FFH0257LSA) sowie „Ziegenberg bei Königerode“
(FFH0178LSA) und reicht im Süden bis an die FFH-
Gebiete „Buchenwälder um Stollberg“
(FFH0097LSA/SPA0030LSA), „Buntsandstein- und
Gipskarstlandschaft ...“ (FFH0101LSA) und „Gips-
karstlandschaft Pölsfeld ...“ (FFH0108LSA) heran.
Mit diesen FFH-Gebieten werden sowohl Fließge-
wässersysteme als auch ausgedehnte Waldgebie-
te erfasst.

Die Selke, die Wipper mit Schmaler Wipper und
der Uhlenbach sind Bestandteile des Fließgewäs-
serprogramms des Landes Sachsen-Anhalt [50].

2.2 Leitlinien, Ziele und Maßnahmen zum
Aufbau eines Biotopverbundsystems
im „Unterharz“

Die bedeutendsten Elemente für den Aufbau ei-
nes Biotopverbundsystems im „Unterharz“ sind
die Wald- und Forstflächen sowie die Fließgewäs-
sersysteme. Die wesentlichen Ziele des Biotopver-
bundes sind daher der Erhaltung der vorhande-
nen Wald- und Forstflächen als ein in sich ge-
schlossenes System insbesondere unter dem As-
pekt der Lebensraumansprüche von Tierarten des

Waldes mit großem Aktionsradius sowie die öko-
logische Durchgängigkeit der Fließgewässer von
den Quellbereichen bis in die Harzvorländer. Von
besonderer Bedeutung sind die Komplexe von
Natur- und Kulturbiotopen mit unterschiedlichen
Grünlandtypen in den Niederungen der Täler und
in den Rodungsinseln sowie deren funktionale
und räumliche Verzahnung mit den angrenzen-
den Wäldern.

Folgende allgemeine Leitlinien lassen sich
formulieren:

• Erhaltung großräumiger, unzerschnittener
Waldflächen als Teil des gesamten, in sich ge-
schlossenen Waldsystems des Harzes,

• Entwicklung von standortfremden Forstflä-
chen mit Monokulturen in standortgerechte
Waldbiotope,

• Erhaltung und Verbesserung der ökologi-
schen Durchgängigkeit der Fließgewässer,

• Erhaltung und Entwicklung von artenreichen
Grünlandflächen unterschiedlicher Stand-
ortbedingungen in den Talniederungen und
den Rodungsinseln, insbesondere Berg- und
Nasswiesen sowie Sümpfe und

• Erhaltung und Extensivierung von Wirt-
schaftsgrünland in den Rodungsinseln u. a.
als Nahrungshabitate für Vögel.

Aktuell liegen im „Unterharz“ folgende wesent-
liche Beeinträchtigungen und Defizite vor:
• großflächige Monokulturen mit standort-

fremden Fichten,
• Zerschneidung der Waldgebiete und Täler

durch Hauptverkehrsstraßen (z. B. B 242 „Harz-
hochstraße“),

• Verlust wertvoller Nasswiesen, Sümpfe und
Flachmoore in den Bachtälchen und Ro-
dungsinseln durch Nutzungsaufgabe,

• Melioration von Bachtälchen und Quellberei-
chen,

• intensive Nutzung des Grünlandes in den Ro-
dungsinseln und Bachtälern,

• teilweise großflächige intensiv bewirtschaf-
tete Äcker in den Rodungsinseln und in Über-
schwemmungsbereichen breiter Talniede-
rungen (z. B. an der Wipper),

• intensive touristische Nutzungen in emp-
findlichen Bereichen (z. B. im Selketal),

• abschnittsweiser Verbau von Bächen und Un-
terbrechungen der ökologischen Durchgän-
gigkeit der Fließgewässer,
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• Unterbrechung der ökologischen Durchgän-
gigkeit der Fließgewässer durch große Stau-
anlagen (z.B. an der Wipper) und

• gebietsweise hoher Wildbesatz.

Aus der Gegenüberstellung von aktuellem Zu-
stand, Zielen und Leitlinien ergeben sich folgen-
de Anforderungen und Maßnahmen:

in Wald- und Forstgebieten:
• Sicherung der Totalreservate in den Waldge-

bieten,
• Bewirtschaftung und Nutzung aller Wald-

und Forstgebiete entsprechend der Leitlinie
Wald des Landes Sachsen-Anhalt,

• dauerhafte Erhaltung einer ausreichenden
Anzahl von Altbäumen sowie von stehen-
dem und liegendem Totholz,

• keine Melioration des Waldbodens und Rück-
bau bestehender Meliorationsanlagen,

• langfristige Umwandlung von Fichtenfors-
ten in naturnahe Waldgesellschaften im Rah-
men der Bewirtschaftung und Förderung der
Naturverjüngung,

• Besucherlenkung in sensiblen Bereichen (z. B.
im Selketal),

• Offenhalten der Bachtälchen durch geeigne-
te Nutzung oder Pflege des Grünlandes und

• Beseitigung von ökologischen Barrieren an
Fließgewässern.

in den offenen Rodungsinseln:
• Extensivierung des Grünlandes und Erhö-

hung des Anteils von Wiesen gegenüber Wei-
den,

• Schutz der Bachläufe vor Beweidung und Er-
haltung bzw. Wiederherstellung von feuch-
ten Hochstaudenfluren an den Ufern,

• Wiederherstellung der ökologischen Durch-
gängigkeit der Fließgewässer,

• Erhöhung des Grünlandanteils durch Um-
wandlung von Ackerflächen,

• extensive Nutzung oder Pflege von brachlie-
genden Nasswiesen,

• keine weitere Melioration feuchter Bereiche
und Rückbau bestehender Meliorationsanla-
gen und

• Besucherlenkung in sensiblen Bereichen.

2.3 Die Planung von Biotopverbundflä-
chen am Beispiel der Harzhochfläche
bei Siptenfelde

Zu Beginn der Planungen im Harz stand die Fra-
ge, welche Waldflächen als Biotopverbundflä-
chen in das überörtliche Biotopverbundsystem
einbezogen werden müssen. Besonders wichtig
schien dabei die Berücksichtigung der großen
Aktionsradien einzelner an den Wald gebunde-
ner Tierarten.

Die Einbeziehung aller Wald- und Forstflä-
chen in das Biotopverbundsystem hätte zur Fol-
ge gehabt, dass allein der Flächenanteil an Wald-
biotoptypen zwei Drittel der Gesamtfläche in
Anspruch genommen hätte, ohne die für den Bio-
topverbund sehr wichtigen waldfreien Bereiche
der Bachniederungen und der Rodungsinseln zu
berücksichtigen. Entsprechend § 3 NatSchG LSA
wurden zunächst alle Wald- und Forstflächen des
Nationalparks, der NSG sowie der FFH-Gebiete
und der EU-Vogelschutzgebiete, unabhängig von
ihrem aktuellen ökologischen Wert, einbezogen.
Um ein weitgehend geschlossenes Netz an Bio-
topverbundflächen im Wald zu erzielen, wurden
weitere Flächen außerhalb der Schutzgebiete aus-
gewählt.

Als Beispiel für die Planung von Biotopver-
bundflächen im Harz dient ein Ausschnitt aus der
Biotopverbundplanung im Landkreis Quedlin-
burg [67]. Siptenfelde liegt in einer Rodungsinsel
zwischen dem Selke- und Uhlenbachtal. Inner-
halb des Ausschnittes verläuft die Grenze zwi-
schen den Landschaftseinheiten „Mittelharz“ und
„Unterharz“. Quer durch den Ausschnitt (Abb. 1
und 2) verläuft die Bundesstraße B 242 („Harz-
hochstraße“), welche sowohl die großen Waldflä-
chen als auch die Rodungsinsel zerschneidet.

Waldbiotope
Ein Vergleich der Planungskarte (Abb. 2), in der
alle Wald- und Forstflächen (grau schraffiert) ent-
halten sind, mit der Bestandskarte (Abb. 1) zeigt,
dass nur ein Teil der Wald- und Forstflächen als
„besonders wertvoll“ entsprechend der selektiven
Biotopkartierung bzw. CIR-Luftbildauswertung
(mittel- oder dunkelgrüne Vollfarbe) oder als
„sonstige wertvolle Waldflächen“ entsprechend
der Waldbiotopkartierung (grüne Schraffur) dar-
gestellt sind. Bei den übrigen Waldflächen han-
delt es sich weitgehend um reine Nadelholzbe-
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stände oder um Bestände mit geringem Anteil an
Laubbäumen entsprechend der PNV.

In der Bestandskarte (Abb. 1) sind wertvolle
Waldgebiete enthalten, die bereits einen Schutz-
status als FFH-Gebiet (FFH0096LSA, SPA0019LSA)
oder als NSG (NSG0178) besitzen. Diese Schutzge-
biete bilden das Rückgrat des Biotopverbundes
und werden als Biotopverbundflächen in die Pla-
nungskarte übernommen (siehe lfd. Nr. 151 und
westliche Teilfläche von Nr. 159). Als ergänzende
Waldflächen wurden die Biotopverbundflächen
„Laubwaldgebiete am Uhlenbach“ und „Laubwald-
gebiete zwischen Uhlenbach und Selke“ (siehe Pla-
nungskarte Nr. 155 und Nr. 159) vorgeschlagen, die
die räumliche und funktionale Verbindung (auch
im Sinne einer „Trittsteinfunktion“) herstellen. In
die Vorschlagsflächen außerhalb von Schutzgebie-
ten wurden vor allem in der selektiven Biotopkar-
tierung erfasste wertvolle Flächen einbezogen.
Diese zusätzlichen Waldstrukturen ermöglichen

den weiträumigen Verbund von Waldlebensräu-
men zum „Waldgebiet Ramberg“ im nördlichen
Harzbereich und zu den „Stollberger Buchenwäl-
dern“ im Süden (vgl. auch Abb. 3).

Die wesentlichen Maßnahmen in den ausge-
wählten Waldflächen sind die nach ökologischen
Kriterien orientierte Waldbewirtschaftung, wie
Erhaltung von Alt- und Totholz, der Ausschluss
von Meliorationsmaßnahmen und Nutzung in
sumpfigen Bereichen (insbesondere Quellberei-
che) sowie die Umwandlung von standortfrem-
den in naturnahe Bestände im Rahmen der forst-
lichen Bewirtschaftung (Flächen mit hellgrüner
Schraffur in Abb. 2). In Schutzgebieten sollen die-
se Maßnahmen ihren Niederschlag auch in Ma-
nagement- und Pflege- und Entwicklungsplänen
finden. Die Umsetzung der Maßnahmen obliegt
im Wesentlichen den zuständigen Forstverwal-
tungen.

Abb. 1: Ausschnitt aus der Bestandskarte der überörtlichen Biotopverbundplanung im Landkreis Quedlin-
burg (1:50.000; siehe Standardlegende).
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Fließgewässersysteme
Die Selke (Nr. 154) und der Uhlenbach (Nr. 158) sind
Bestandteile des Fließgewässerprogramms und
werden daher als eigene lineare Biotopverbund-
flächen dargestellt. Der überwiegende Teil der Nie-
derungen dieser Bäche sowie ausgewählte Seiten-
tälchen sind als NSG0178 „Oberes Selketal“ und als
FFH-Gebiet „Selketal und Bergwiesen bei Stiege“
unter Schutz gestellt (Nr. 17a). Die breiten Niede-
rungen des Selke- und des unteren Uhlenbachta-
les bestehen aus relativ intensiv genutztem Wirt-
schaftsgrünland auf meliorierten Flächen sowie
einzelnen kleinflächigen Gehölzen, Sümpfen und
Röhrichten. Die Maßnahmen zur Verbesserung des
ökologischen Zustandes umfassen insbesondere
die Extensivierung der Nutzung (einschließlich
Auskoppelung der Bach- und Quellbereiche bei Be-
weidung), die Renaturierung von begradigten und
vertieften Bachabschnitten, die Wiederherstellung
der ökologischen Durchgängigkeit sowie die Erhal-
tung und Entwicklung von bachbegleitenden Er-

len-Eschen-Wäldern und feuchten Hochstauden-
fluren. Das Fließgewässersystem der Selke und ih-
rer Nebenbäche bildet ein weitverzweigtes Sys-
tem, das große Teile des Unterharzes miteinander
verbindet und stellt somit ein sehr wichtiges Ele-
ment des Verbundsystems dar.

Kleine Seitenbäche und deren Niederungen
wie der Friedensbach (Abb. 2, rechts oben, Nr. 17a),
der obere Abschnitt des Großen Uhlenbaches und
der Kleine Uhlenbach (Nr. 157) sowie weitere Sei-
tentälchen der Selke südwestlich von Siptenfelde
(Nr. 166) befinden sich in einem relativ naturna-
hen Zustand und liegen zu einem großen Teil
brach. Lineare und flächige Erlen-Eschen-Auen-
wälder sowie Sumpf- und Bruchwälder bzw. Ge-
büsche prägen diese Tälchen. Die noch vorhande-
nen Sümpfe, feuchten Hochstaudenfluren, Nass-
wiesen und sonstiges Grünland werden zuneh-
mend von Gehölzen besiedelt und sind daher in
ihrem Bestand stark gefährdet. In diesen Bereichen
sind Pflegemaßnahmen dringend erforderlich.

Abb. 2: Ausschnitt aus der Planungskarte der überörtlichen Biotopverbundplanung im Landkreis Quedlin-
burg (1:50.000; siehe Standardlegende).
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Grünland in der Rodungsinsel
Die großen Grünlandbereiche in der Rodungsin-
sel sind in der Bestandskarte nahezu vollständig
erfasst worden (hellgrüne Flächen in Abb. 1). Die-
se Flächen grenzen an Bäche oder werden von
kleinen, meist begradigten Bächen durchzogen
(Nr. 156 und 160) und stehen in engem Zusam-
menhang mit dem Fließgewässersystem. Das
Grünland ist meist mesophil, teilweise melioriert
und wird intensiv als Mähwiese oder Rinderwei-
de genutzt. Stellenweise treten kleinflächig ver-
nässte Quellbereiche, die sich zu Nasswiesen ent-
wickelt haben, oder montane Borstgrasrasen bzw.
Halbtrockenrasen in den Hanglagen auf. Auf-
grund der intensiven Nutzung sind die Grünland-
flächen relativ artenarm. Häufig wurden in der
Vergangenheit durch Umbruch und Einsaat von
stark wüchsigen Grasarten und -sorten artenar-
me, standortfremde Pflanzengesellschaften ge-
schaffen. Der überwiegende Teil dieser Grünland-
flächen ist gehölzarm. Sie sollen erhalten bleiben
und durch Extensivierung der Nutzungen sowie
durch eine Erhöhung des Anteils an Mähwiesen
anstelle von Rinderweiden in ihrem ökologischen
Wert verbessert werden. Bachläufe und Quellbe-
reiche sowie vorhandene Gehölze sollen bei Bewei-
dung ausgekoppelt werden. Weiterhin sollen die
begradigten und vertieften Bachläufe zumindest
in geeigneten Abschnitten renaturiert werden.
Durch Pflanzung von Heckenabschnitten, Baum-
gruppen und einzelnen Gebüschen sollen die Bio-
top- und Habitatvielfalt erhöht werden.

Sonstige Biotopverbundflächen
Das FND „Eisenwäsche“ (FND0057QLB; Abb. 2 Nr.
49) am Rand des Selketales ist ein künstlich ent-
standenes Feuchtgebiet mit Nasswiesen und
Sümpfen, welches von Grubenwässern des Berg-
baues gespeist wird. Eine Besonderheit des FND
ist das massenhafte Vorkommen von mehreren
Orchideenarten.

2.4 Die Planung von Biotopverbundeinhei-
ten in der Landschaftseinheit „Unter-
harz“

Die zusammenhängenden großflächigen Wald-
und Forstgebiete des Harzes sind zweifellos von
überregionaler und landesweiter Bedeutung und
werden dementsprechend in hinreichend großer
Ausdehnung und als zusammenhängender Kom-

plex als überregional bedeutsame Verbundein-
heiten dargestellt. Dabei spielen die FFH-Gebiete
und EU-Vogelschutzgebiete des Natura-2000-
Gebietssystems eine zentrale Rolle. Die in sich
geschlossenen Waldgebiete wurden nach natur-
räumlichen Gesichtspunkten in einzelne Ver-
bundeinheiten untergegliedert. Im nördlichen
Bereich des „Unterharzes“ sind dies die überregi-
onalen Biotopverbundeinheiten „Waldgebiet am
nördlichen Harzrand und Ballenstedter Berg-
land“, „Große Waldgebiete am Selketal“ sowie
„Waldgebiet Ramberg“.

Mit der Ausweisung der überregionalen Ver-
bundeinheit „Oberes Selketal einschließlich Ne-
bentäler“ wird der besonderen Bedeutung dieses
Fließgewässersystems (NSG und FFH-Gebiet)
Rechnung getragen. Hier wird die enge Verzah-
nung der Waldlebensräume mit einem Fließge-
wässer deutlich.

Lebensraumkomplexe zwischen Fließgewäs-
sersystemen und Waldgebieten werden auch mit
den überregional bedeutsamen Verbundeinhei-
ten „Oberes Wippertal und Tal der Schmalen Wip-
per“ bzw. „Oberes Wippertal einschließlich gro-
ße Waldgebiete“ sowie „Oberes Eine- und Leine-
tal einschließlich große Waldgebiete“ dargestellt.
Die überregional bedeutsame Verbundeinheit
„Mittleres Einetal einschließlich Hangbereiche“
vermittelt innerhalb des Landschaftsraumes „Un-
terharz“ zu den angrenzenden Landschaftsräu-
men der Harzvorländer.

Zu den regional bedeutsamen Verbundein-
heiten zählen ausgewählte Waldflächen, die sich
zwischen den großen Waldgebieten am nördli-
chen, östlichen und südlichen Rand des Harzes
befinden. Weiterhin werden Grünlandflächen
sowie kleinere Bachtälchen als regional bedeut-
sam eingestuft.

3 Zusammenfassung und
Perspektiven

Aufgrund seiner naturräumlichen Ausstattung
ist das Mittelgebirge Harz einer der wichtigsten
Landschaftsräume in Sachsen-Anhalt. Die Groß-
flächigkeit der Wälder und Forsten sowie die re-
lativ geringe Zerschneidung und Störungsarmut
bietet auch Tierarten mit besonderen Ansprü-
chen Lebensraum. Die wesentlichen Ziele sind die
Erhaltung und die Verbesserung des ökologischen
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Zustandes vorhandener Wald- und Forstflächen
sowie der ausgedehnten Fließgewässersysteme,
die den Harz durchziehen. Die Rodungsinseln auf
den Hochflächen stellen eine Bereicherung der
Diversität des Gesamtraumes dar. Insgesamt sind
Entwicklungsmaßnahmen fast ausschließlich im
Rahmen der gegenwärtigen Nutzungen in der
Wald- und Forstwirtschaft erforderlich (langfris-
tige Entwicklung zu naturnahen Baumbestän-
den). Umwandlungen der gegenwärtigen Nut-
zungsart von Acker in Grünland wird für Über-
schwemmungsbereiche der größeren Niede-
rungen vorgeschlagen.

Der Harz sowie dessen Randbereiche sind für
den Tourismus von außerordentlich großer Be-
deutung. Zur weiteren Entwicklung dieses Wirt-
schaftsbereiches ist es erforderlich, dass dies in
Einklang mit den Zielen des Natur- und Land-

schaftsschutzes geschieht. Hierzu zählen auch
dringend erforderliche Pflegemaßnahmen oder
extensive Nutzungen von brachliegenden offe-
nen Bereichen sowie die extensive Bewirtschaf-
tung von Grünlandflächen nach den Kriterien der
ökologischen Landwirtschaft (einschließlich tra-
ditioneller Nutzungsformen). Bei intensiven Frei-
zeitnutzungen sollten erforderliche Maßnahmen
zur Besucherlenkung ergriffen werden.

Anschrift des Autors

DR. WERNER LEDERER
Büro Lederer Ökologische Gutachten –
Landschaftsplanung
Harz 51
06108 Halle (Saale)
E-Mail: mail@lederer-w.de

Abb. 3: Biotopverbundeinheiten in der Landschaftseinheit „Unterharz“ (1:500.000).
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Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt
Sonderheft 2006: 60–67

Biotopverbundsysteme und
Tagebaufolgelandschaft

SABINE MÜCKE & HANS-MARKUS OELERICH

1 Die Tagebaufolgelandschaft als
spezieller Landschaftsraum

In Sachsen-Anhalt ist im Laufe eines mehr als
100jährigen intensiven Abbaus von Braunkohle
im Tagebaubetrieb eine Fläche von ca. 27.000 ha
in Anspruch genommen worden. Damit waren
extreme Auswirkungen auf den Naturhaushalt
und die gewachsenen Kulturlandschaften ver-
bunden. Mit der politischen Wende sank die Be-
deutung der Braunkohle als Energiequelle, so dass
in den meisten noch aktiven Tagebauregionen die
Förderung eingestellt und mit der abschließen-
den Sanierung begonnen wurde.

Diese großflächigen Braunkohlentagebaue
konzentrieren sich im Tief- und Hügelland Sach-
sen-Anhalts. In den so entstandenen Landschaf-
ten entwickelten sich schon während des aktiven
Abbaus großflächig neue Lebensräume mit nähr-
stoffarmen Standortverhältnissen im feuchten
und trockenen Bereich, wie sie in der gewachse-
nen Kulturlandschaft Sachsen-Anhalts und ganz
Deutschlands nur noch selten anzutreffen sind.
Trotz oder gerade wegen des massiven Eingriffs
sind diese Gebiete aufgrund der Nährstoffarmut,
der morphologischen Strukturvielfalt, der Groß-
flächigkeit, der neuen Ungestörtheit und der gro-
ßen Entwicklungsdynamik äußerst bedeutend
für viele spezialisierte Tier- und Pflanzenarten,
die wegen des Verlustes ihrer ursprünglichen Le-
bensräume häufig hochgradig bestandsgefähr-
det sind.

2 Wichtige Braunkohlentagebaufol-
gelandschaften Sachsen-Anhalts
und ihre Anteile an den Biotopver-
bundeinheiten der einzelnen
Landkreise

Den größten Anteil ehemaliger Tagebauflächen
innerhalb des Verbundsystems zeigt der Land-
kreis Bitterfeld. Über 30 % der überörtlichen Ver-
bundeinheiten werden hier durch ehemalige
Braunkohleabbauflächen repräsentiert. Überregi-
onal bedeutsam sind dabei die Tagebaufolgeland-
schaft „Goitzsche“ und der ehemalige Tagebau
„Muldenstein“.

Die „Goitzsche“ repräsentiert einen der größ-
ten, nahezu unzerschnittenen und völlig unzer-
siedelten Tagebaubereiche des Landes. Er ist ge-
kennzeichnet durch großen Strukturreichtum,
Nährstoffarmut sowie eine große Heterogenität.
Im Tagebau entwickelten sich in Folge ungestör-
ter Sukzession eine Vielzahl seltener und schüt-
zenswerter Biotoptypen, Sukzessionsstadien
und/oder Lebensgemeinschaften. Eine Besonder-
heit sind die großflächigen Sandtrockenrasen,
Feuchtgebiete, Restgewässer sowie Birkenvor-
wälder, die ein Zwischenstadium bei der Entwick-
lung natürlicher, standortangepasster Wälder
darstellen. Der sich daran anschließende „Große
Bitterfelder See“ ist zwar als Vorranggebiet für
eine zum Teil intensive Erholungsnutzung vorge-
sehen, besitzt aber vor allem im Verbund mit den
umliegenden Lebensräumen eine hohe Bedeu-
tung als Rast- und Nahrungsgewässer u.a. für
Zugvögel.

Die Bereiche des ehemaligen Tagebaus
„Muldenstein“ konnten sich zum Teil schon seit
über 40 Jahren relativ ungestört entwickeln und
eine wertvolle Flora und Fauna ausbilden. Es be-
finden sich hier die beiden NSG„Tiefkippe
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Schlaitz“ und „Schlauch Burgkemnitz“, die durch
dazwischen- bzw. umliegende Erweiterungsflä-
chen zu einem großen Schutzgebiet vereint wer-
den könnten. Prägend für das Gebiet sind zudem
die drei hier entstandenen Seen (Grüner See,
Blauer See, Roter See) und natürlich der Mulde-
stausee.

Die Biotopverbundeinheiten „Goitzsche“ und
„Muldenstein“ gelten als überregionale Trittstei-
ne (z.B. für den Vogelzug). Sie sind darüber hin-
aus in die große Verbundachse „Muldeaue“ ein-
gebunden und werden langfristig mit ihr eine
Einheit bilden. Die Lebensräume der „Goitzsche“,
die zu etwa einem Drittel in Sachsen liegen, bil-
den zudem - wie auch die „Muldeaue“ - eine wich-
tige Schnittstelle im Biotopverbund zum Nach-
barbundesland Sachsen.

Auch im Landkreis Weißenfels sind über ein
Viertel der überörtlichen Verbundeinheiten ehe-
malige Tagebauflächen. Es handelt sich dabei um
den Tagebaurestsee „Kayna-Süd“, die beiden Ta-
gebaufolgelandschaften „Domsen/Profen“ und
„Jaucha-Pirkau“ sowie kleinere Altbergbauflä-
chen, die als Trittsteine in der Agrarlandschaft
liegen.

Der Südteil des Tagebaurestloches „Kayna-
Süd“ ist seit kurzer Zeit EU-Vogelschutzgebiet
(SPA0025LSA). Dieses beinhaltet den Südteil des
Kaynaer Südfeldsees und die umgebenden halb-
offenen und offenen Bereiche der ehemaligen
Tagebauböschungen mit großflächigen Grasflu-
ren, Rohbodenflächen, Pioniergehölzen und Ge-
hölzanpflanzungen in den Randbereichen zur
umgebenden Agrarlandschaft. Strukturelle Be-
sonderheit ist das sehr flache Südufer des Sees
(ehemalige Spülkippe), an dem sich flächige Röh-
richte ausbilden konnten, deren Lage und Aus-
dehnung sich jedoch in den letzten zehn Jahren
durch Anstieg des Wasserspiegels fortlaufend
verändert haben.

Im Südwesten des Kreises Weißenfels liegen
die Tagebaubereiche „Jaucha-Pirkau“ und „Dom-
sen/Profen“. Sie werden durch ein abwechslungs-
reiches Mosaik von Gehölzen, Vorwäldern, Rest-
seen, Kleingewässern und Sumpfbiotopen, Quell-
bereichen sowie nährstoffarmen, vegetationsar-
men und -freien Flächen charakterisiert. Daneben
sind Flächen mit seltenen morphologischen Pro-
zessen, wie aktive Wanderdünen, vorhanden.
Besonders der kleinräumig strukturierte Schütt-
rippenkomplex Profen-Nord bildet mit seinen

Sukzessionsflächen ein Potenzial für den Prozess-
schutz auf einer größeren Fläche.

Mit der Entstehung eines großen Restsees,
der sich von Domsen bis Pirkau erstrecken wird,
ist ein hohes Entwicklungspotential gegeben.

Diese ehemaligen Tagebaue der Bergbaure-
gion Zeitz/Weißenfeld/Hohenmölsen haben
auch einen großen Anteil am benachbarten Bur-
genlandkreis, in dem sie langfristig einen natür-
lichen Verbund mit der angrenzenden Talaue der
Weißen Elster bilden könnten.

In dem relativ strukturarmen Bereich der
Querfurter Platte sind durch die Tagebautätigkeit
in der Geiseltalregion überregional bedeutende
Lebensräume hinterlassen worden. Die Tagebau-
folgelandschaft „Geisetal“ gehört neben dem Zie-
gelrodaer Forst, dem Saaletal und der Saale-Els-
ter-Luppe-Aue zu den wichtigsten Biotopver-
bundeinheiten im Landkreis Merseburg-Quer-
furt. Sie ist durch relativ junge Tagebaue geprägt,
in denen sich großflächig initiale Sukzessionssta-
dien wie vegetationsarme Pionierfluren und aus-
gedehnte, lückige Gras-Kraut-Fluren befinden.
Auf den Grubensohlen und in den vom Hangsi-
ckerwasser beeinflussten Bereichen wachsen
ausgedehnte Röhrichte. Diese Lebensräume die-
nen zahlreichen gefährdeten Arten der Flora und
Fauna als refugiale Lebensräume. Eine herausra-
gende faunistische Bedeutung haben die Tage-
baue der Region besonders für die Vogelwelt. Es
konnten bisher ca. 200 Vogelarten nachgewiesen
werden. Die Tagebaurestseen haben sich hier in
den letzten Jahren zu bedeutenden Rast- und
Schlafgewässern für Saat- und Bläßgänse entwi-
ckelt. Als Nahrungsgäste sind regelmäßig u.a.
auch Seeadler zu beobachten.

Neben dem „Geiseltal“ ist die Tagebauregion
„Merseburg Ost“  insbesondere mit ihren Seen
und ausgedehnten Staudenfluren unterschiedli-
cher Sukzessionsstadien von naturschutzfachlich
hoher Bedeutung. Sie ist bereits integraler Be-
standteil der Verbundachse „Saale-Elster-Aue“.

Auch im Bereich der kreisfreien Stadt Halle
besitzt die ehemalige Tagebaufolgelandschaft
mit einem Anteil von über 10 % eine große Be-
deutung innerhalb des Verbundsystems. Es han-
delt sich dabei vor allem um den ehemaligen Ta-
gebau „Bruckdorf“ in der Tagebauregion „Halle-
Ost“. Durch die Nähe zur Reide-Aue und Saale-
Elster-Aue ist er nicht nur als Trittstein von Be-
deutung, sondern steht in Verbindung mit wich-
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tigen regionalen und überregionalen Verbund-
achsen.

Weitere Landkreise, in denen sich größere
Flächen naturschutzfachlich wertvoller Tagebau-
bereiche befinden, sind der Burgenlandkreis und
die Landkreise Wittenberg, Mansfelder Land und
Aschersleben-Staßfurt. Die Anteile am gesamten
Verbundsystem sind hier jedoch nicht so hoch, da
diese Kreise vergleichsweise mehr „natürliche“
Verbundeinheiten besitzen (Tab. 1).

3 Grundsätze der Biotopverbundpla-
nung in der Tagebaufolgeland-
schaft

Aufgrund weitgehend analoger geomorphologi-
scher und anderer abiotischer Verhältnisse (nähr-
stoffarme Substrate, große Rohbodenflächen,
hohe Reliefenergie etc.) zeigen die ehemaligen
Tagebaue in ihrer Entwicklung untereinander
große Ähnlichkeiten, unterscheiden sich aber
deutlich von der umgebenden Landschaft. Dies
führt dazu, dass sie bei der naturräumlichen Be-
trachtung als eigene Landschaftseinheiten einge-
stuft werden müssen. Im Gegensatz zu anderen
Landschaftsräumen Sachsen-Anhalts sind die
Bereiche der Tagebaufolgelandschaft jedoch
nicht als eine zusammenhängende flächige Ein-
heit ausgebildet. Wenn auch zum Teil sehr groß-
flächig, so sind sie doch inselhaft im Land verteilt.

Der Abbau der Braunkohle stellte und stellt
für die ehemals betroffenen und heute umgeben-
den Naturräume einen enormen Eingriff dar. Es
wurden dabei u.a. wertvolle gewachsene Lebens-
räume zerstört (z. B. Auenwaldbereiche an der
Mulde bei Bitterfeld), die in dieser Form nicht
wieder hergestellt werden können. Die Eingriffe
beschränken sich nicht nur auf den unmittelba-
ren Abbaubereich. Insbesondere Grundwasserab-
senkungen reichen bis weit in das Umland. Er-
höhung oder Absenkung haben u.a. auch Auswir-
kungen auf die Wasserführung oder den Wasser-
chemismus von Fließgewässern.

Andererseits wurden aber auch relativ mo-
notone Landschaften strukturell bereichert (wie
z.B. die Ackerbereiche der Querfurter Platte).
Zudem entstanden bzw. entstehen großflächige
Seen in Bereichen, in denen bislang vergleichba-
re Gewässer fehlten. Mit den Seen verbunden
sind wiederum in das Umland der Seen reichen-

de funktionelle Beziehungen unterschiedlichster
Art (Veränderung des Geländeklimas, Nutzung
von umliegenden Ackerflächen als Äsungsflä-
chen durch nordische Gänse etc.).

Im Vergleich zu anderen Landschaftsräu-
men besitzen zeitliche Abläufe in den ehemali-
gen Tagebaubereichen eine besondere Bedeu-
tung. Bei Planungen in und um die BFL müssen
daher folgende Aspekte besondere Berücksich-
tigung finden:

• die natürliche Sukzession von Flächen (vom
Rohboden bis zu bewaldeten Standorten),

• die Dynamik der abiotischen Bedingungen;
durch Zulassen natürlicher Prozesse wie Ero-
sion bestehen die Voraussetzungen für ein
räumliches Nebeneinander unterschiedli-
cher Sukzessionsstadien und

• der Wandel der abiotischen Standortbedin-
gungen in Folge der Sanierung der Tagebau-
regionen (Flutung, Böschungssanierung,
Nutzungsansprüche).

Die Berücksichtigung dieser zeitlichen Aspekte
schließt auch Flächen im Umland der Tagebaue
ein, die als potenzielle Flächen für den Biotopver-
bund nach erfolgtem Grundwasserwiederanstieg
zu sichern sind.

Bei der Betrachtung der BFL im Rahmen des
überörtlichen Biotopverbundsystems müssen zu-
sammenfassend folgende Charakteristika Be-
rücksichtigung finden:

• Der Abbau der Braunkohle stellte einen er-
heblichen Eingriff in die betroffenen Natur-
räume bzw. Landschaftseinheiten dar, der
auch über die eigentliche Abbaufläche hin-
ausgeht.

• Die nach dem Ende des Abbaus und der Sa-
nierung entstandenen Tagebaulandschaf-
ten sind in weiten Bereichen äußerst bedeu-
tend für viele spezialisierte Tier- und Pflan-
zenarten.

• Trotz des hohen naturschutzfachlichen Wer-
tes sind die ehemaligen Tagebaue aufgrund
anderer edaphischer Gegebenheiten zumeist
‚Fremdkörper’ in den sie umgebenden Land-
schaftseinheiten (deren Entwicklung und
letztendliche Einbindung jedoch z. B. durch
den Diasporeneintrag vom Umland beein-
flusst wird). Viele Tagebaue haben daher im
Biotopverbundsystem vor allem die Funkti-
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Landkreis bzw.
kreisfreie Stadt

[km²] [km²] [%] [km²] [km²] [%]

Bördekreis 880,80 5,3 0,6 W 218,1 - 0,0 -

Aschersleben-Staßfurt 654,60 14,3 2,2 NS 130,9 3,8 2,9 üT

Anhalt-Zerbst 1.225,30 0,9 0,1 Gh 566,9 - 0,0 -

Wittenberg 1.507,60 46,4 3,1 Gh 422,3 7,4 1,8 rT

Bitterfeld 504,40 93,8 18,6 B, Gh 254,6 78,3 30,8
üT,

Muldeaue

Mansfelder Land 758,60 14,8 2,0 A 319,4 10,7 3,4 rT

Saalkreis 628,20 4,2 0,7 A, H 180,8 1,4 0,8 rT

Halle 134,90 5,7 4,2 H 43,4 5,5 12,7 rT

Merseburg-Querfurt 804,63 55,9 6,9 A, H,
Gt, MO

245,7 45,1 18,4
üT, Gei-
selaue,

Elsteraue

Weißenfels 370,60 51,6 13,9 Gt, ZWH 74,0 19,6 26,5 üT

Burgenlandkreis 1.042,50 50,8 4,9
Me,

ZWH 371,2 27,9 7,5 üT

Tab. 1: Anteil der Tagebaufolge-
landschaften an den Biotopver-
bundeinheiten der Biotopverbund-
planungen im Land Sachsen-An-
halt.

on eines regionalen oder überregionalen
Trittsteins.

• Anders als bei den „gewachsenen“ Biotopen
spielt bei den Flächen der BFL  der Aspekt zeit-
licher Veränderungen eine große Rolle. Mit
den qualitativen Veränderungen der Biotope
ist ein Wandel der Bedeutung  bzw. der Funk-
tionen der Flächen verbunden, der jedoch
nicht zu einem Wertverlust führen muss. So
können Flächen, die aktuell als überregional
bedeutende Trittsteine (z. B. für Rohbodenbe-
siedler) betrachtet werden, langfristig als
wertvolle Elemente in umgebende Land-
schaftseinheiten (z. B. Auenbiotope von Gei-
sel, Weißer Elster oder Mulde) integriert wer-
den. So ist bereits jetzt absehbar, dass z. B.
entstandene Tagebaurestseen einen hohen
Wert für die aquatische Fauna besitzen wer-
den.

• Tagebau- und Tagebaufolgelandschaften be-
herbergen eine Vielzahl temporärer Lebens-
räume, wobei insbesondere die Pionierstadi-
en im Biotopverbund der Tagebaufolgeland-
schaft auf Dauer nicht zu sichern sind. Um
dem flächendeckenden Anspruch des Natur-

schutzes gerecht zu werden, sollten als Ersatz
für die sich verändernden Bereiche Entwick-
lungsflächen in aktiven Tagebauregionen
einbezogen werden, die einen „dynamischen
Biotopverbund“ für die hier zu erwartenden
Tier- und Pflanzenarten gewährleisten.

• Schließlich muss bei der Planung berücksich-
tigt werden, dass die Beendigung des Tage-
baubetriebes und der Sanierung - vor allem
durch den Wiederanstieg des Grundwassers
- auch auf das Umland große Auswirkungen
besitzt. Hierbei ist zu beachten, dass mit dem
Grundwasserwiederanstieg ehemalige Ver-
hältnisse nicht wieder hergestellt werden.
Aufgrund der gravierenden Veränderungen
insbesondere der Lagerungsverhältnisse und
der Geomorphologie stellen sich in der Regel
veränderte Standortverhältnisse im Umfeld
der Großtagebaue ein. Diese erlauben es nur
z. T. ehemals vorhandene wertvolle Biotop-
komplexe in Feuchtgebieten zu regenerieren.

Die Planung von Biotopverbundflächen in der
Tagebaufolgelandschaft folgt grundsätzlich der
vorgegeben Methodik (vgl. Beitrag SZEKELY). Es

Legende: A: Amsdorf, B: Bitterfeld,
Gh: Gräfenhainichen (inkl. Berg-
witzsee, Golpa 3), Gt: Geiseltal, H:
Halle-Ost, Me: Meuselwitz, MO: Mer-
seburg-Ost, NS: Nachterstedt/Scha-
deleben, W: Wulfersdorf (Harbke),
ZWH: Zeitz-Weißenfels-Hohenmöl-
sen; üT: ‚Trittstein’ mit überregio-
naler Bedeutung, rT: ‚Trittstein’ mit
regionaler Bedeutung; durch die
graue Schattierung werden die
Landkreise hervorgehoben, in de-
nen die BFL eine herausragende
Bedeutung für das ökologische Ver-
bundsystem besitzt.
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wird jedoch deutlich, dass bei der Biotopverbund-
planung in diesem speziellen Landschaftsraum
ein komplexes Wirkungsgefüge zu berücksichti-
gen ist, was bei einer starren Anwendung der
Methodik der Planung von Biotopverbundsyste-
men zu Darstellungsproblemen führen kann. So
spielt der temporäre Aspekt in der gewachsenen
Kulturlandschaft nur eine untergeordnete Rolle
bzw. zieht überwiegend negative Erscheinungen
(Degradation/ Verbuschung) nach sich, die  in der
Aufnahme von Pflegemaßnahmen in Kernflä-
chen des Biotopverbundes und in der Auswei-
sung von Entwicklungsflächen resultieren.

Der hohe Anteil an Entwicklungsflächen in
den Verbundeinheiten der Tagebaufolgeland-
schaft ist jedoch nicht immer Ausdruck eines
mangelhaften Zustandes, sondern resultiert häu-
fig aus den absehbaren Änderungen der Nutzung
und damit auch der Biotopausstattung. Im Ge-
gensatz zur umgebenden Kulturlandschaft lässt
sich auf Flächen, für die eine Umwandlung der
gegenwärtigen Nutzungsart dargestellt wird,
nicht notwendigerweise aktiver Handlungsbe-
darf ableiten.

4 Bestandsaufnahme

Die Datengrundlagen zum naturschutzfachlichen
Wert der Tagebaufolgelandschaft und ihrer Bedeu-
tung im Biotopverbund sind nicht wie bei wert-
vollen Biotopen in der unverritzten Landschaft his-
torisch gewachsen. Erst im Rahmen des For-
schungsverbundprojektes ”Konzepte für die Erhal-
tung, Gestaltung und Vernetzung wertvoller Bio-
tope und Sukzessionsflächen in ausgewählten Ta-
gebausystemen” [37] konnten in den Jahren 1995-
1998 durch Mitarbeiter der Martin-Luther-Univer-
sität Halle, der Hochschule Anhalt in Bernburg und
verschiedener lokaler Planungsbüros umfangrei-
che systematische Untersuchungen in den BFL
Mitteldeutschlands durchgeführt werden. Dabei
wurden alle Tagebauregionen intensiv faunistisch,
floristisch und biotoptypenspezifisch inventari-
siert und viele weitere ökologische und geomor-
phologische Parameter aufgenommen. Lücken in
den nicht flächendeckend vorhandenen Daten
wurden mit Hilfe aktueller Luftbilder und eigener
Ortskenntnis geschlossen.

Unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse,
der potenziellen Entwicklung der Gebiete sowie
der sanierungstechnischen Notwendigkeiten
konnten die Bereiche der Bergbaufolgelandschaft
mit besonders hohem naturschutzfachlichem
Wert herausgearbeitet werden.

Aufbauend auf den in der Vergangenheit in
der Tagebaufolgelandschaft meist zufällig und
kleinflächig ausgewiesenen Schutzgebieten
konnten auf der Grundlage der Forschungsergeb-
nisse insgesamt 67 Vorschläge für die Auswei-
sung neuer Schutzgebiete unterbreitet werden
[36]. Diese Vorschläge wurden mit den zuständi-
gen Naturschutzbehörden der betroffenen Land-
kreise und Regierungsbezirke sowie der Lausitzer
und Mitteldeutschen Bergbau Verwaltungsge-
sellschaft mbH diskutiert und abgestimmt. Ne-
ben den naturschutzfachlichen Gesichtspunkten,
wie der Bedeutung für die Fauna und Flora oder
der potenziellen Bedeutung im Biotopverbund,
wurden bei der Auswahl der Gebiete auch prak-
tische Aspekte, wie Eigentumsverhältnisse,
Standortsicherheit/Sanierungsbelange oder po-
tenzielle Konflikte mit anderen Nutzungsinteres-
sen (Fortwirtschaft, Naherholung etc.) berück-
sichtigt. Daneben wurde auf die zeitliche und
geomorphologische Dynamik und den damit ver-
bundenen Wandel der Gebiete in den nächsten
Jahrzehnten ein besonderes Augenmerk gelegt.

Es entstanden abgestimmte Vorschläge für
Naturschutzgebiete und Geschützte Landschafts-
bestandteile, die als eine Grundlage in das über-
örtliche Biotopverbundsystem des Landes Sach-
sen-Anhalt übernommen werden konnten. (vgl.
Beitrag SZEKELY, Kap. 4.3). Sie bilden Kernflächen
im Biotopverbundsystem und werden hinsicht-
lich ihres Entwicklungsbedarfs differenziert dar-
gestellt.

Darüber hinaus wurden großflächig Ergän-
zungsflächen berücksichtigt. Dies sind Flächen,
deren Art der Nutzung sich durch natürliche Pro-
zesse (Grundwasserwiederanstieg) oder geplan-
te Nutzungsänderungen (z.B. Aufforstungen) ver-
ändern wird. Hierzu gehören insbesondere Teile
der zukünftigen Seeflächen, deren Ausstattung
sich wesentlich gegenüber dem zum Bearbei-
tungszeitpunkt gegebenen Zustand verändern
wird. Sie werden Verbund- und Pufferfunktion für
die Kern- und Entwicklungsflächen übernehmen.
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Abb. 1: Einbindung der Tagebaufolgelandschaft in die Biotopverbundplanung.
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5 Tagebauregion „Geiseltal“ als
charakteristisches Beispiel

Abbildung 1 macht am Beispiel der Tagebauregi-
on „Geiseltal“ die Einbindung der Tagebaufolge-
landschaft in die Biotopverbundplanung deutlich.

Bei der Bestandserfassung konnte auf um-
fangreiche Geländeerfassungen zurückgegriffen
werden, die im Rahmen des Forschungsverbun-
des und in Vorbereitung der Schutzgebietsaus-
weisung durchgeführt wurden. Darüber hinaus
wurden neuere Luftbilder ausgewertet, da die für
das Umland verwendeten CIR-Luftbildauswer-
tungen den aktuellen Zustand nicht ausreichend
wiederspiegelten.

Die damals noch in der Planungsphase ste-
henden Schutzgebiete „Tagebau Mücheln bei
Stöbnitz“ (Nr. 13) und „Halden der Tagebaufolge-
landschaft Geiseltal“ (3 Teile, Nr. 9) (vgl. Planungs-
karte) sind entsprechend ihrer Ausstattung als
Kernflächen dargestellt. Hierzu gehören Flächen,
die dem Prozessschutz dienen und als Totalreser-
vat in der Schutzgebietsausweisung berücksich-
tigt wurden, Flächen deren aktueller Zustand den
Entwicklungszielen entspricht und Gebiete, die
im Rahmen der vorliegenden Nutzung einen Be-
standsumbau (z. B. der Robinienbestände) erfah-
ren sollen.

Bei der Planung wurden die fortschreitende
Flutung und vielfältige Nutzungsansprüche bei
der Abgrenzung der Ergänzungsflächen wie bei
der Formulierung der Maßnahmen berücksichtigt.

Als Ergänzungsflächen (Nr. 206) wurden zu-
künftige Wasserflächen im Umfeld der Kernflä-
chen berücksichtigt, die insbesondere als Puffer-
flächen zur Lenkung touristischer Aktivitäten,
aber auch als Verbundflächen im Umfeld der
Kernflächen Bedeutung erlangen werden. Sie be-
sitzen ein hohes Entwicklungspotenzial als Rast-
und Überwinterungsflächen für Wasservögel.
Aus diesem Grund wurden Teile der Ergänzungs-
flächen (Nr. 206a) als Erweiterungsflächen für die
Naturschutzflächen abgegrenzt, die bei einer fol-
genden Schutzgebietsausweisung berücksichtigt
werden sollten.

2005 wurde das NSG „Bergbaufolgeland-
schaft Geiseltal“ in etwas veränderten Grenzen
unter Schutz gestellt. Bestandteil sind überwie-
gend zukünftige Ufer-, Insel- und Flachwasserzo-
nen. Seeflächen wurden nur in geringem Umfang
berücksichtigt.

6 Schlussfolgerungen

Mit dem Aufstellen eines Schutzgebietskonzep-
tes für die Flächen der BFL [36] wurden Grundla-
gen geschaffen, die direkt in die Biotopverbund-
planung einfließen konnten. Dabei wurden die
vorgeschlagenen Flächen (Schutzgebiete) ähnlich
behandelt wie bereits bestehende Schutzgebiete
und somit als Kernflächen eingestuft.

Aufgrund des hohen Anteils geplanter Gebie-
te im Verhältnis zu bestehenden Schutzgebiets-
ausweisungen ist der überwiegende Teil der
Kernflächen, im Gegensatz zur gewachsenen
Landschaft, somit gegenwärtig noch nicht recht-
lich gesichert. Da die Kernflächen das Rückgrat
der Biotopverbundplanung bilden, muss das
Schutzgebietskonzept weiter umgesetzt werden.

Handlungsbedarf besteht ferner in der Ein-
beziehung der Tagebaufolgelandschaft in das
Schutzgebietssystem Natura 2000. Trotz der er-
kennbar herausragenden Bedeutung für den Vo-
gelzug wurde lediglich ein Restsee der BFL (Kay-
na-Süd) derzeit in das Netz der EU-Vogelschutz-
gebiete aufgenommen.

Die Möglichkeiten der Realisierung des
Schutzgebietskonzeptes und der Biotopverbund-
planung in der Tagebaufolgelandschaft ins-
gesamt werden bestimmt von der hohen Dyna-
mik sowohl der wirtschaftlichen als auch der öko-
logischen Entwicklung:

• Geplante Nutzungsinteressen und damit auch
wichtige Rahmenbedingungen für die mehr
oder weniger ungestörte Entwicklung wert-
voller Lebensräume hängen stark von der re-
gionalen wirtschaftlichen Entwicklung ab.

• Die Entwicklung der abiotischen Standortbe-
dingungen (Grundwasserwiederanstieg, Set-
zungen, ...), die Richtung und Geschwindig-
keit der Sukzession und die Bedeutung der
einzelnen Flächen im ökologischen Gefüge
sind nur bedingt vorhersehbar.

Diese Dynamik führt stärker als in anderen Land-
schaftsräumen zu der Notwendigkeit, einmal ge-
troffene Bewertungen (der geringen oder hohen
Bedeutung von Flächen im Biotopverbund) nach
einer gewissen Zeit zu überprüfen und ggf. zu
aktualisieren. Insbesondere der rasante flutungs-
bedingte Verlust wertvoller Lebensräume hat
nicht zwangsläufig eine Entwertung der betrof-
fenen Flächen zur Folge. Die aktuelle Entwicklung
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lässt bereits erkennen, dass auch die entstehen-
den Biotope geeignet sind, wertvolle Bausteine
im Biotopverbund zu bilden.

Aus den selben Gründen wurden schon im
Rahmen des Forschungsverbundprojektes detail-
lierte Monitoringprogramme für die BFL vorge-
schlagen, die diesem Problem Rechnung tragen
sollten [107]. Sie dienen der Überprüfung der tat-
sächlich erreichten naturschutzfachlichen Bedeu-
tung der Einzelflächen.

Darüber hinaus ist bei der Anpassung bzw.
Aktualisierung der Planung der permanente Er-
kenntnisfortschritt zu berücksichtigen, der im
Rahmen der Präzisierung der Abbau- und Sanie-
rungsplanung der Tagebauregionen (Flutungs-
konzeptionen etc.) eintritt und zu einer veränder-

ten Bewertung der Einzelflächen der Biotopver-
bundplanung führen kann.

Schließlich ist die Realisierung geplanter
Nutzungen zu überprüfen, aktuelle Nutzungsin-
teressen sind zu berücksichtigen und ihre Ver-
träglichkeit mit der Biotopverbundplanung ist zu
kontrollieren.
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DR. SABINE MÜCKE
HANS-MARKUS OELERICH
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Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt
Sonderheft 2006: 68–70

Biotopverbundsystem und europäisches
Schutzgebietssystem Natura 2000

JENS PETERSON

Die in Umsetzung der Vogelschutzrichtlinie so-
wie der FFH-Richtlinie der Europäischen  Kom-
mission gemeldeten Natura 2000-Gebiete sind
der Beitrag des Landes Sachen-Anhalt zum kohä-
renten europäischen Schutzgebietssystem. Auf-
grund ihrer europaweiten Bedeutung sind die in
diesen Gebieten geschützten Arten und Lebens-
räume durch geeignete Erhaltungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen vorrangig in ihrem Bestand zu
sichern. Daher waren die Natura 2000-Gebiete
bei der Erstellung des Biotopverbundsystems des
Landes Sachsen-Anhalt besonders zu berücksich-
tigen, wobei alle diese Gebiete als wichtige Kern-
flächen in das landesweite Biotopverbundsystem
integriert wurden. Die europäischen Schutzgebie-
te stellen gemeinsam mit den nach Landesrecht
als NSG und Nationalpark streng geschützten Flä-
chen somit gleichsam das „Rückgrat“ des Biotop-
verbundes dar, wobei dem Biotopverbund eine
wichtige Bedeutung bei der Gewährleistung ei-
nes guten Erhaltungszustandes vieler der in den
Natura 2000-Gebieten geschützten Arten und
Lebensräumen zukommen kann.

Im europäischen Schutzgebietssystem wur-
den nach den Vorgaben von Vogelschutz- und
FFH-Richtlinie zunächst die Schwerpunkte der
Verbreitung der zu schützenden Arten- und Le-
bensräume berücksichtigt. Jedoch nur im Einzel-
fall, bei wenig mobilen, oft schon von Natur aus
nur punktuell verbreiteten Arten, mag der stren-
ge Schutz von in Natura 2000-Gebieten isolier-
ten Populationen zu deren langfristiger Erhal-
tung ausreichen. Alle Vogelarten und die meis-
ten der FFH-Arten sowie viele der für die FFH-Le-
bensräume typischen Arten sind langfristig vor-
aussichtlich nur dann in Ihrem Bestand gesichert,
wenn auch außerhalb der Natura 2000-Gebiete
Existenzbedingungen für solche Arten erhalten
oder neu geschaffen werden, die u. a. die Migra-

tion und damit den Individuenaustausch zwi-
schen den Kernpopulationen ermöglichen. Die
aktuellen Erkenntnisse von Populationsgenetik
und Populationsökologie weisen nachdrücklich
darauf hin, dass isolierte Populationen in Abhän-
gigkeit von Populationsgröße, Habitatgröße und
Habitatqualität sowie Störeinflüssen in der Regel
einem höheren Aussterberisiko unterliegen als
Populationen, bei denen ein Individuenaustausch
mit benachbarten Vorkommen stattfinden kann.

Manche Arten, besonders solche, die sehr
dynamische, sich kurzfristig verändernde, lau-
fend vergehende und neu entstehende Lebens-
räume besiedeln, sind nur als Metapopulationen
existenzfähig. Solche Arten sind auf eine ohne
bestandsgefährdende Verluste passierbare Land-
schaft zur Gewährleistung der Neu- und Wieder-
besiedlung nach lokalem Aussterben besonders
angewiesen. Bei vielen wandernden Arten ist
zudem eine Einbeziehung sämtlicher im Jahres-
zyklus genutzter Lebensräume in das Schutzge-
bietssystem Natura 2000 unmöglich. Man den-
ke dabei nur an die Langdistanzwanderer unter
den Vögeln, Fischen, Säugetieren und Insekten.
Sehr große Raumansprüche haben in der Regel
Großvögel und Großsäuger und dabei wiederum
besonders die Predatoren. Bei solchen Arten sind
im System der Natura 2000-Gebiete in der Regel
keinesfalls deutlich abgrenzbare Populationen
oder Teilpopulationen, sondern allenfalls ein Teil
der besonders wichtigen Fortpflanzungsstätten
geschützt, wobei häufig nicht einmal die zugehö-
rigen Nahrungshabitate vollständig in die
Schutzgebiete integriert sind. Lebensfähige Popu-
lationen vieler Greifvogelarten und anderer
Großvögel wie z.B. Weiß- und Schwarzstorch so-
wie von Raubsäugern, manchen Fledermäusen
und vielen weiteren Arten sind nur zu erhalten,
wenn im Umfeld der für diese Arten gemeldeten
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Natura 2000-Gebiete großräumige Nahrungsha-
bitate und darüber hinaus zusätzlich in der nicht
besonders geschützten „Normallandschaft“ aus-
reichend weitere geeignete Lebensräume für
Fortpflanzung, Nahrungserwerb und Migration
gesichert werden.

Der hier kurz dargestellten Problematik wur-
de in der FFH-Richtlinie insoweit Rechnung ge-
tragen, als im Artikel 10 gefordert wird, über das
Schutzgebietssystem hinaus die Pflege von Land-
schaftselementen mit ausschlaggebender Bedeu-
tung für wildlebende Tiere und Pflanzen zu för-
dern, soweit die Mitgliedstaaten das zur Verbes-
serung der ökologischen Kohärenz von Natura
2000 für erforderlich halten. Besonders zu be-
rücksichtigen sind dabei lineare Strukturen wie
Fließgewässer mit ihren Ufern oder herkömmli-
che Feldraine, aber auch flächenhafte Gebilde
aufgrund ihrer Vernetzungsfunktion, wie z.B. Tei-
che oder Gehölze, die für die Wanderung, die ge-
ographische Verbreitung und den genetischen
Austausch wildlebender Arten wesentlich sind.
Gerade solche Strukturen sind wichtige Bestand-
teile des ÖVS in Sachsen-Anhalt. Allerdings erfolg-
te die Auswahl der für das ÖVS geeigneten Flä-
chen nicht gezielt unter besonderer Berücksich-
tigung der Habitatansprüche der Arten von FFH-
und Vogelschutzrichtlinie. Grund dafür war nicht
allein die lückenhafte Kenntnis der detaillierten
Verbreitung vieler Arten, sondern insbesondere
auch die fehlenden Informationen über die spe-
zifischen Ansprüche der einzelnen Arten an Mi-
grations- und Trittsteinhabitate.

Etwas vereinfacht war die eine Zeitlang im
Naturschutz durchaus verbreitete Ansicht, dass
die Wanderung von Tierarten sich prinzipiell an
linearen Strukturen in Form von Hecken, Wasser-
läufen, Hangkanten, Feldrainen oder Wegrändern
orientiert, ähnlich wie wir Menschen gebahnte
Linienstrukturen in Form von Wegen, Eisenbah-
nen, Strassen und Kanälen für unsere Fortbewe-
gung nutzen. Aktuelle Untersuchungen an Ver-
tretern verschiedener Artengruppen haben ge-
zeigt, dass diese anthropozentrisch geprägte Sicht
zwar bei manchen Arten und in manchen Fällen
zutreffen kann. Oft werden jedoch an die Quali-
tät der Strukturen (bis hin zu Exposition gegenü-
ber Sonneneinstrahlung und Wind) ganz spezifi-
sche Ansprüche gestellt. Andere Arten zeigen bei
ihrer Migration keine Bindung an lineare Struk-
turen, können jedoch durchaus spezielle Anfor-

derungen z.B. hinsichtlich Raumwiderstand, Ve-
getationsstruktur, Boden- und Luftfeuchtigkeit
oder Pestizidbelastung an die zu durchwandern-
den Flächen stellen. Besonders für sehr vagile,
flugfähige Arten kommt es bei der Migration
unter Umständen allein auf die Lage und Dichte
geeigneter Rastgebiete an.

Bei der Komplexität dieser Thematik war eine
gezielte Ausrichtung der Biotopverbundplanung
auf die Ansprüche spezieller Arten noch nicht
möglich. Die Flächenauswahl orientierte sich
vielmehr an den Ergebnissen der selektiven Bio-
topkartierung und an der Analyse der Nutzungs-
struktur. Daher kann nicht automatisch davon
ausgegangen werden, dass mit der Umsetzung
des Biotopverbundsystems vollständig dem Ar-
tikel 10 der FFH-Richtlinie Rechnung getragen
wird. So wird der Feldhamster, eine Art des An-
hanges IV der FFH-Richtlinie, als Bewohner be-
wirtschafteter, großflächiger Lößäcker mit Si-
cherheit nicht von der Umsetzung des Biotopver-
bundes profitieren. Für andere Arten dürften je-
doch viele der Flächen des Biotopverbundsystems
als Migrationswege oder Trittsteinhabitate be-
deutungsvoll sein. Das trifft wohl für die meis-
ten der Fließgewässerbewohner sowie für viele
Arten der Bach- und Flussauen zu. Einerseits des-
halb, weil die Mehrzahl dieser Arten auch bei der
Wanderung meist eng an entsprechende Struk-
turen gebunden ist, andererseits weil das System
der Fließgewässer und Niederungen sehr umfas-
send bei der Biotopverbundplanung berücksich-
tigt wurde.

Dabei lässt sich in Sachsen-Anhalt für einige
Arten eine Ausbreitung innerhalb der Fließge-
wässersysteme eindeutig belegen, für den Biber
bereits seit den 1970er Jahren; für Fischotter, Rap-
fen, die anadromen Arten Fluss- und Meerneun-
auge, aber auch die Libellenarten Grüne und Asi-
atische Keiljungfer seit Beginn der 1990er Jahre.
Auch Defizite des Biotopverbundes wurden dabei
sichtbar. So konnte der Biber bisher trotz des
massiven Populationsdruckes im Elbegebiet die
anthropogen stark veränderte Saaleaue im  stau-
geregelten Unterlauf des Flusses nicht dauerhaft
mit stärkeren Populationen besiedeln. Selbst die
Durchgängigkeit der Saale ist für wandernde Bi-
ber unterhalb von Halle stark eingeschränkt. Da-
her erreichten bisher nur so wenige Einzeltiere
die optimalen Biberlebensräume der Saale-Elster-
aue oberhalb von Halle, so dass sich dort bislang
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keine lebensfähige Biberpopulation herausbilden
konnte. Nicht passierbare Wehre und eventuell
auch Defizite der Gewässerstruktur hindern
bisher die Neunaugen an der Besiedlung von Saa-
le und Mulde.

Im Bereich der Trockenlebensräume, ins-
besondere der Halbtrockenrasen, greift das Bio-
topverbundsystem für Wanderung und Individu-
enaustausch potentiell wichtige Verbindungs-
strukturen auf. Das ist besonders entlang der
Hänge und Hangkanten im Saale- und Unstrut-
gebiet, im Bereich des Südharzkarstes und der
Aufrichtungszone mit ihren Hügelzügen im
nördlichen Harzvorland der Fall. Anders als für
Fließgewässer liegen aktuelle Beobachtungen zur
Funktionsfähigkeit dieser Trockenlebensraum-
Verbundsysteme als Ausbreitungs- und Wander-
korridore einzelner Arten aus Sachsen-Anhalt
allerdings derzeit noch nicht vor.

Für manche Großsäuger zeigt das Biotopver-
bundsystem über die Darstellung großer Wald-
gebiete verbindender, struktur- und damit de-
ckungsreicher Landschaftsteile wichtige poten-
zielle Wanderkorridore auf, die u. a. erste Hinwei-

se zur Planung von Wildbrücken über Verkehrs-
wege geben können. Davon könnten in Zukunft
in Sachsen-Anhalt die FFH-Arten Luchs und Wolf
profitieren. Detaillierte Untersuchungen zum
genauen Verlauf der Wanderwege werden jedoch
nicht überflüssig. In noch größerem Maße trifft
letzteres auf Planung und Bau von Amphibien-
durchlässen zu. Hier ist das landesweite Biotop-
verbundsystem meist zu kleinmaßstäblich, um
detailliert lokale Migrationswege aufzeigen zu
können.

Insgesamt leistet das Biotopverbundsystem
einen wichtigen, jedoch noch keinen abschlie-
ßenden Beitrag zur Umsetzung des Artikels 10 der
FFH-Richtlinie in Sachsen-Anhalt.

Anschrift des Autors

Dr. JENS PETERSON
Landesamt für Umweltschutz
Sachsen-Anhalt
Reideburger Str. 47
06116 Halle
E-Mail: peterson@lau.mlu.lsa-net.de
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Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt
Sonderheft 2006: 71–79

Das ökologische Verbundsystem in der
Raumordnung am Beispiel der Aufstellung des
Regionalen Entwicklungsplanes für die
Planungsregion Harz
DOREEN BRANDT

Zum besseren Verständnis der Raumordnung und
insbesondere der regionalplanerischen Festle-
gungen wird zunächst ein kurzer Überblick zu
wichtigen gesetzlichen Regelungen und Vorga-
ben in der Raumordnung gegeben. Der bisherige
interne Abwägungsprozess wird stark verein-
facht beschrieben, da für eine umfassende Dar-
stellung alle regionalplanerischen Festlegungen
in Text und Karte betrachtet werden müssten.
Einige textliche Festlegungen des REP werden zur
Erläuterung der Abwägungsentscheidungen he-
rangezogen.

Der REP für die Planungsregion Harz ist das
rechtsverbindliche, übergeordnete und überfach-
liche Planungsinstrument auf Ebene der Regio-
nalplanung. Alle informellen Planungen, die Ein-
gang in den Regionalplan Harz als Vorrang- oder
Vorbehaltsgebiet gefunden haben, sind bei raum-
bedeutsamen Planungen und Maßnahmen von
öffentlichen Stellen als Ziele der Raumordnung
zu beachten oder als Grundsätze der Raumord-
nung zu berücksichtigen. Damit besteht der we-
sentliche Beitrag der Regionalplanung zum Auf-
bau eines ÖVS in der rechtsverbindlichen Auswei-
sung von entsprechenden Vorrang- und Vorbe-
haltsgebieten für den Biotopverbund.

1 Einführung in die Raumordnung
und Regionalplanung

Der Bund erlässt, ähnlich wie im Naturschutz-
recht, das ROG als Rahmengesetz. Weitergehen-
de inhaltliche und verfahrenstechnische Vor-
schriften werden von den Bundesländern ausge-
staltet. Im ROG des Bundes ist festgelegt, dass die
Flächenbundesländer einen Raumordnungsplan
für ihr gesamtes Landesgebiet und Regionalplä-
ne für Teilgebiete, so genannte Regionen, erstel-

len (§§ 8 und 9 ROG). Die Raumordnung hat laut
§ 1 ROG die Aufgabe, den Gesamtraum der Bun-
desrepublik Deutschland und seine Teilräume
durch zusammenfassende, übergeordnete Raum-
ordnungspläne und durch Abstimmungen raum-
bedeutsamer Planungen und Maßnahmen zu
entwickeln, zu ordnen und zu sichern.

Regionalplanung ist Teil eines hierarchisch
gestuften Systems räumlicher Gesamtplanun-
gen, das sich von der Raumordnung auf Bundes-
ebene über die Landes- und Regionalplanung bis
hin zur Bauleitplanung der einzelnen Gemeinden
erstreckt. Die Vorgaben der jeweils höheren Stu-
fe müssen dabei von den nachgeordneten Pla-
nungsebenen beachtet werden, umgekehrt sind
diese bei der Aufstellung der Vorgaben zu berück-
sichtigen (Gegenstromprinzip). Die Regionalpla-
nung fasst in sich geschlossene, zusammenhän-
gende Planungs- und Wirtschaftsräume zusam-
men und hat sowohl übergeordnete Landesinte-
ressen als auch kommunale Belange zu vertreten.
In Sachsen-Anhalt wird die Regionalplanung in
kommunaler Trägerschaft von bisher fünf Zweck-
verbänden der Landkreise wahrgenommen.

Im LPlG werden die Inhalte des LEP und der
REP festgelegt (§§ 4 und 5 LPlG). Die REP dienen
der räumlichen Konkretisierung und Ergänzung
des LEP zur Siedlungs- und Infrastruktur sowie
zum Freiraumschutz sowie weiterer, im LEP be-
stimmter, jedoch den REP vorbehaltener Festle-
gungen, so z.B. zur Windenergienutzung. Infolge
der fortschreitenden Siedlungs- und Verkehrsflä-
chenentwicklung auf Kosten der offenen Land-
schaft ist der Beitrag der Regionalplanung zum
Schutz größerer, zusammenhängender Freiräu-
me und damit zur Sicherung und Entwicklung
von Freiraumfunktionen sowie deren Koordinie-
rung untereinander unbestritten hoch. Diese Ko-
ordinierung einzelner Freiraumfunktionen und
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der allgemeine Freiraumschutz sind durch ver-
schiedene monofunktionale Gebietsfestlegungen
möglich. Der Beitrag der Regionalplanung zum
Aufbau eines ÖVS im Land Sachsen-Anhalt wird
durch Vorranggebiete für Natur und Landschaft
und Vorbehaltsgebiete für den Aufbau eines ÖVS
realisiert.

Vorranggebiete sind Ziele der Raumordnung,
die von öffentlichen Stellen in ihrer Abwägung
bei der Planung raumbedeutsamer Maßnahmen
beachtet werden müssen (§ 7 Abs. 4 Nr. 1 ROG),
d.h. sie sind bindend für Fachplanungen, Bauleit-
planung und sonstige Planungen öffentlicher
Stellen. Die Ziele der Raumordnung stellen ab-
schließend abgestimmte Festlegungen dar, die
keiner Abwägung mehr zugänglich sind. Deshalb
können Vorranggebiete in der Regel auch nicht
durch andere Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete
überlagert werden.

Vorbehaltsgebiete beinhalten Grundsätze
der Raumordnung, denen von öffentlichen Stel-
len in der Abwägung bei raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen besonderes Gewicht
beigemessen werden soll, d.h. sie sind besonders
zu berücksichtigen, jedoch in der Abwägung
überwindbar (§ 7 Abs. 4 Nr. 2 ROG). Nach Vorgabe
des Ministeriums für Landesentwicklung und
Verkehr, als oberster Landesplanungsbehörde,
sollen im Sinne der Normenklarheit Überlagerun-
gen verschiedener Vorbehaltsgebiete nur in Aus-
nahmefällen zugelassen werden.

2 Raumordnerische Vorgaben -
Rechtliche Grundlagen

Bereits 1992 hielt es die 21. MKRO für unerlässlich,
ein funktional zusammenhängendes Netz ökolo-
gisch bedeutender Freiräume aufzubauen, um so
die Isolation von Biotopen oder ganzer Ökosyste-
me zu überwinden und einen Beitrag zum Aufbau
ökologisch wirksamer Verbundsysteme zu leisten
[9]. Dies sollte gleichzeitig zu einer ausgewogenen
Raumstruktur beigetragen. Außerdem sind die
Anforderungen des europäischen Schutzgebiets-
netzes Natura 2000 für den Arten- und Biotop-
schutz nach FFH- bzw. Vogelschutzrichtlinie in den
Biotopverbundsystemen zu berücksichtigen. Die
landesweiten Pläne und Programme der Raumord-

nung sollen rahmensetzende Festlegungen für den
zu entwickelnden großräumigen Verbund treffen,
die in den Regionalplänen räumlich konkreter aus-
zugestalten sind.

Als wesentliche Grundlage für die Auswahl
der Flächen zum Aufbau ökologisch wirksamer
Verbundsysteme dient die fachliche Aufberei-
tung durch die Landschaftsplanung. Es handelt
sich jedoch nicht um eine bloße nachrichtliche
Übernahme bereits naturschutzrechtlich gesi-
cherter Bereiche. Die als Vorrang- oder Vorbe-
haltsgebiete im REP ausgewiesenen Flächen be-
kommen zusätzlich zu ihrem naturschutzfachli-
chen und -rechtlichen Status eine raumordnungs-
rechtliche Verbindlichkeit als Ziel oder Grundsatz
der Raumordnung.

Die in Regionalplänen dargestellten verbin-
denden Elemente sollen über linienhafte Struk-
turen wie Bachränder, Straßen- und Feldrandve-
getation hinausgehen. Die Biotopverbundflächen
von landesweiter und regionaler Bedeutung sol-
len nach den Vorstellungen der MKRO i. d. R. Flä-
chengrößen von 200 ha und mehr aufweisen.
Außerdem müssen sie laut § 6 Abs. 4 LPlG im
Maßstab 1:100.000 darstellbar sein.

Die Verpflichtung zum Aufbau eines ÖVS er-
gibt sich für die Regionalplanung aus dem ROG
des Bundes, dem Landesplanungsgesetz und dem
LEP des Landes Sachsen-Anhalt. Die Umweltvor-
sorge ist als eine Aufgabe der Raumordnung im
ROG verankert. Es verlangt insbesondere eine
nachhaltige Raumentwicklung im Interesse der
nachfolgenden Generationen. Im § 2 Abs. 2 Nr. 8
ROG wird auf die Erfordernisse eines Biotopver-
bundes hingewiesen. Im § 6 Abs. 3 Nr. 3 a LPlG ist
festgelegt, dass die REP mindestens „die räumli-
che Konkretisierung und Ergänzung der im Lan-
desentwicklungsplan ausgewiesenen schutz- und
nutzungsbezogenen Festlegungen zur Freiraum-
struktur, insbesondere zu ... Natur und Landschaft
unter maßgeblicher Berücksichtigung des ökologi-
schen Verbundsystems“ zu enthalten haben. Im
LEP Pkt. 3.5.3. G 2 sind für die REP Vorgaben zur
Ausweisung von Flächen für den Aufbau eines
ÖVS enthalten. „Sie sollen großflächige, naturbe-
tonte, untereinander verbundene Lebensräume
zum Schutz besonders gefährdeter Tier- und Pflan-
zenarten und Ökosysteme umfassen ...“.



73

3 Planungsregion Harz

3.1 Allgemeine Charakteristik

Die Planungsregion Harz liegt angrenzend an
Niedersachsen und Thüringen im westlichen Teil
des Landes Sachsen-Anhalt. Sie besitzt eine Flä-
chengröße von 3.345,5 km2 und hat 399.889 Ein-
wohner (Stand 31.12.2005). Die Verbandsmitglie-
der der Planungsgemeinschaft Harz sind die
Landkreise Aschersleben-Staßfurt, Halberstadt,
Quedlinburg, Sangerhausen und Wernigerode
(Abb.1). Beschließendes Hauptorgan der Regiona-
len Planungsgemeinschaft ist die Regionalver-
sammlung. Der Regionalausschuss bereitet Be-
schlussfassungen der Regionalversammlung vor
und berät regelmäßig über den Stand bzw. Fort-
gang der Ausarbeitung des REP.

Die Planungsregion hat Anteil an den natur-
räumlichen Einheiten:

• Mittelgebirgsvorlandschaften (Harzvorlän-
der und Teile des Helme-Unstrut-Buntsand-
steinlandes, ca. 60 %),

• Mittelgebirgslandschaften (ca. 32 % der Pla-
nungsregion, incl. Harzrand und einem klei-
nen Anteil am Kyffhäusergebirge),

• Flusstäler und Niederungslandschaften (Gro-
ßes Bruch und Bodeniederung, Helmeniede-
rung, ca. 5 %),

• Ackerebenen (Magdeburger Börde ca. 3 %)
und

• Bergbaufolgelandschaften (< 1 %).

Die Planungsregion Harz besitzt eine sehr
gute Ausstattung an wertvollen Naturraumpo-
tenzialen, die teilweise landesweit und europä-
isch von besonderer Bedeutung sind. Hoch ist der
Anteil an Landschafts- und Naturschutzgebieten.

Grundsätzlich sind die geographischen Teil-
räume Harz und Harzvorland zu unterscheiden.
Diese werden durch die Flusstäler und Niederun-
gen von Bode, Ecker, Helme, Holtemme, Ilse, Sel-
ke, und Oker sowie ihren Nebenflüssen und -bä-
chen gegliedert und begrenzt.

Der „Nördliche Harzrand“ (Aufrichtungszo-
ne) bildet eine markante Landschaftsgrenze zum
hügeligen „Nördlichen und Nordöstlichen Harz-
vorland“. Im südlichen Teil der Planungsregion ist
der landschaftliche Übergang zum „Südlichen
Harzvorland“ kaum bemerkbar, da das Harzgebir-
ge sanft ansteigt.

Abb. 1: Planungsregion Harz mit Landkreisgrenzen.

Das „Nördliche und Nordöstliche Harzvor-
land“ sind gekennzeichnet durch große ausge-
räumte Ackerflächen, die nur von kleineren Fluss-
bzw. Bachauen, linearen Heckenstrukturen bzw.
Baumreihen und kleineren Feldgehölzen geglie-
dert sind. Ausnahmen bilden die bewaldeten
Höhenzüge Fallstein, Huy und Hakel, die das
Landschaftsbild erheblich aufwerten. Der „Südli-
che Harzrand“ und das „Südliche Harzvorland“
sind reich gegliedert und bilden eine kleinteilige
Kulturlandschaft, die durch den Kupferschiefer-
bergbau zum Teil überprägt wurde.

In den Harzvorländern überwiegt die Acker-
nutzung, der Waldanteil ist sehr gering und liegt
mit etwa 10 % deutlich unter dem Landesdurch-
schnitt von 21 %. Der Harz ist größtenteils bewal-
det und wird vorwiegend forstwirtschaftlich, auf
den waldfreien Hochflächen landwirtschaftlich
genutzt (überwiegend Grünland). Der Tourismus
hat ebenfalls große wirtschaftliche Bedeutung
mit steigender Tendenz. Am „Nördlichen und
Südlichen Harzrand“ konzentrieren sich industri-
elle Ansiedlungen sowie wichtige Verkehrstras-
sen. Die gesamte Planungsregion gehört, gemäß
der raumstrukturellen Gliederung des LEP, dem
ländlichen Raum Sachsen-Anhalts an. Aufgrund
der Vielfalt der Landschaft sowie der natürlichen
Ressourcen bestehen außerdem sehr viele unter-
schiedliche Ansprüche an den Raum, die durch
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die Regionalplanung koordiniert, gegeneinander
abgewogen sowie gesichert werden sollen.

3.2 Umsetzung der Vorgaben durch die
Regionale Planungsgemeinschaft Harz

Nachdem die Regionalversammlung am
14.11.2002 den Beschluss zur Neuaufstellung des
REP für die Planungsregion Harz gefasst hatte,
wurde eine frühzeitige Trägerbeteiligung durch-
geführt. Öffentliche Stellen, Verbände, Kommu-
nen sowie Personen des Privatrechts der Pla-
nungsregion Harz erhielten die Möglichkeit zur
Mitteilung ihrer Nutzungen oder Ansprüche an
den Raum. Nach der Sichtung und tabellarischen
Erfassung der eingegangen Stellungnahmen
wurde mit der Erarbeitung von Kriterien für die
Aufnahme regionalplanerisch geeigneter Flä-
chen als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete in den
REP Harz begonnen. Der Regionalausschuss be-
schloss am 13.05.2004 den Kriterienkatalog zur
Entwicklung von Zielen und Grundsätzen der
Raumordnung im REP Harz (Raum- und Sied-
lungsstruktur, Freiraumstruktur). Exemplarisch
für diesen Kriterienkatalog werden nachfolgend
die Kriterien für die Vorbehaltsgebiete für den
Aufbau eines ÖVS im REP Harz vorgestellt:

Kriterien für die Festlegung von Vorbehalts-
gebieten für den Aufbau eines ÖVS:

• Übernahme/Konkretisierung der Vorbehalts-
gebiete für den Aufbau eines ÖVS im LEP LSA,

• Prüfung und ggf. Übernahme der Vorsorge-
gebiete für Natur und Landschaft der bis
30.06.2006 geltenden REP Magdeburg und
Halle (1996),

• bestehende und geplante LSG oder Teilberei-
che von LSG gemäß § 32 NatSchG LSA,

• festgesetzte oder im Verfahren befindliche
Biosphärenreservate mit den Schutzzonen
III/IV laut § 33 NatSchG LSA,

• festgesetzte oder im Verfahren befindliche
Naturparke mit der Schutzzone III laut § 36
NatSchG LSA,

• Flächen mit regionaler Bedeutung für den
Artenschutz sowie Teile von Natura 2000-Ge-
bieten entsprechend FFH-Richtlinie bzw. Vo-
gelschutzrichtlinie, die nicht als Vorrangge-
biete für Natur und Landschaft übernommen
wurden,

• unzerschnittene, störungsarme Räume, wel-
che eine besonders wertvolle Arten-, Biotop-
bzw. Landschaftsausstattung besitzen,

• Gebiete, die für die Lebensraumerhaltung
und -entwicklung stark gefährdeter Arten
oder vom Aussterben bedrohter Arten von
mindestens regionaler Bedeutung sind,

• Berücksichtigung der aktuellen überörtli-
chen Biotopverbundplanungen und linearen
FFH-Gebiete und

• neu entstandene, durch Sukzession oder
Landschaftspflegemaßnahmen sich entwi-
ckelnde Lebensräume in degradierten, stark
beeinträchtigten oder veränderten Land-
schaften (z. B. Bergbaufolgelandschaften).

Die Kernflächen des ÖVS weisen nach § 3
BNatSchG im Wesentlichen bereits naturnahe
Biotopausstattungen auf. Zu ihnen gehören NSG,
die überwiegend als Vorranggebiete für Natur
und Landschaft im REP Harz gesichert sind bzw.
FFH- und Teile von Vogelschutzgebieten sowie
LSG (große unzerschnittene Räume). Verbin-
dungsflächen und -elemente nach § 3 BNatSchG
sind kleinräumige oder linienförmige Biotop-
strukturen, die als Lebensraum für überlebensfä-
hige Populationen in der Regel zu klein sind. Zu
den Verbindungsflächen und -elementen zählen
ebenfalls Bereiche, die den angestrebten Biotop-
ausstattungen noch nicht entsprechen, jedoch
ein hohes Entwicklungspotenzial aufweisen. Eine
besondere Bedeutung kommt hierbei den
zumeist sehr kleinräumigen Biotopen im stark
ausgeräumten Agrarraum zu. Die Verbindungs-
flächen und -elemente sind im REP Harz aufgrund
fachplanerischer Darstellungen (Biotopverbund-
planungen der Landkreise, Landschaftsrahmen-
pläne, Forstliche Rahmenplanung) konkretisiert
und ergänzt worden. Die Kriterien für die Erar-
beitung der Vorbehaltsgebiete für den Aufbau
eines ÖVS umfassen alle potenziellen Bereiche,
die auf regionalplanerischer Ebene in Betracht
kommen und bekannt sind. Den anschließenden
internen Abwägungsprozess mit anderen Vor-
rang- und Vorbehaltsgebieten überstanden je-
doch nicht alle ausgewählten Flächen und konn-
ten deshalb auch nicht vollständig in den ersten
Planentwurf aufgenommen werden. Bei der Be-
urteilung der Flächen bezüglich ihrer Eignung als
Vorranggebiet oder Vorbehaltsgebiet wurde zwi-
schen den unterschiedlichen landschaftsökologi-
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schen Voraussetzungen der einzelnen Landkrei-
se der Region differenziert. Da die Flächen im
Harzgebirge aus regionalplanerischer Sicht
größtenteils bereits den angestrebten Biotop-
und Landschaftsausstattungen entsprechen,
steht deren Erhalt im Vordergrund. In den Harz-
vorländern hingegen wird eine Entwicklung öko-
logisch wertvoller Flächen angestrebt, die durch
die Festlegung von Vorbehaltsgebieten für den
Aufbau eines ÖVS unterstützt werden soll.

3.3 Methodische Vorgehensweise beim
Abwägungsprozess bis zum ersten
Entwurf

Nach Festlegung der genannten Kriterien wurde
mit der Erarbeitung der einzelnen Gebietskate-
gorien begonnen. Zuerst wurden alle vorhande-
nen Daten zur jeweiligen Gebietsfestlegung zu-
sammengestellt. Die entsprechenden Vorgaben
aus dem LEP und aus den bisher geltenden REP
Magdeburg und Halle sowie Festlegungen der
verschiedenen Fachplanungen, die den Kriterien
entsprechen, wurden übernommen. Die natur-
schutzfachliche Grundlage „Planungen von Bio-
topverbundsystemen in den Landkreisen“ lag zu
diesem Zeitpunkt nur für zwei Landkreise der Pla-
nungsregion Harz vor. Die darin als regional
und überregional bedeutsam eingestuften Flä-
chen sind in die Datensammlung eingeflossen.
Selbst im Bereich Natur und Landschaft traten
viele Mehrfachüberlagerungen von Ansprüchen
und Nutzungen auf. Die gesammelten Daten
wurden unter Mitarbeit der Landkreise und der
Fachbehörden auf ihre Aktualität überprüft und
ggf. korrigiert. Diese Datenzusammenstellungen
bildeten die Grundlage für die Entwicklung der
Flächen für Vorranggebiete für Natur und Land-
schaft und für Vorbehaltsgebiete für den Aufbau
eines ÖVS. Regionalbedeutsame NSG wurden
größtenteils als Vorranggebiete und regional bzw.
überregional bedeutsame Biotopverbundelemen-
te vorwiegend als Vorbehaltsgebiete gesichert, da
diese nach NatSchG LSA nicht zwingend in einen
naturschutzrechtlichen Schutzstatus überführt
werden müssen. Für alle anderen Gebiets- und
Standortfestlegungen des REP Harz wurde
ebenfalls nach diesem Prinzip vorgegangen.

Anschließend fand die Interessenabwägung
zu den einzelnen Gebietsfestlegungen der poten-

ziellen Vorrang- und Vorbehaltsgebiete statt. Die-
ser komplexe, interne Abwägungsprozess wird im
Folgenden anhand von zwei Beispielen erläutert:

Beispiel 1: Vorbehaltsgebiet für den Aufbau eines
ÖVS Nr. 11 „Mittleres Wippertal bei Aschersleben“

Die Flächen entlang der Wipper im Bereich
Aschersleben sind in der Forstlichen Rahmenpla-
nung als Suchraum für Wiederbewaldung und
Erstaufforstung Nr. 3002 „Hänge und Auegebie-
te zwischen Freckleben und Güsten“ dargestellt
[92]. In der Biotopverbundplanung des Landkrei-
ses Aschersleben-Staßfurt sind diese Flächen als
„Mittleres Wippertal (einschließlich Hangberei-
che)“ ebenfalls enthalten [74]. Die direkt an der
Wipper liegenden Flächen sind außerdem als
Überschwemmungsgebiet nach § 96 Abs. 5 WG
LSA festgelegt. Teilbereiche der Hänge wurden an
die Europäische Union als FFH-Gebiet „Trocken-
hänge im Wippertal“ (FFH0258LSA) gemeldet.
Eine naturschutzrechtliche Festlegung als LSG
oder NSG besteht für die Flächen entlang der Wip-
per nicht (Abb. 2).

Das Überschwemmungsgebiet wurde nach
den Vorgaben des Kriterienkataloges als Vorrang-
gebiet für Hochwasserschutz ausgewiesen und
ist daher nicht für Vorbehaltsgebietsfestlegun-
gen verfügbar. Die angrenzenden Bereiche wer-
den von Biotopverbundflächen und dem Such-
raum für Wiederbewaldung/Erstaufforstung ein-
genommen. Zur Entscheidungsfindung wurde
die Landschaftsgliederung Sachsen-Anhalt [97]
Teil 1, Kapitel 3, „Nordöstliches Harzvorland“ her-
angezogen. Da im Leitbild die exponierten Hang-
bereiche der Muschelkalkrücken und -stufen
(„Muschelkalkscholle der Alten Burg bei Aschers-
leben“) sowie der Schichtstufe des Zechsteinaus-
strichs (Vorkommen von Adonis vernalis) als
schützenswert eingeschätzt wurden und keine
größeren Aufforstungen an den Wipperhängen
erfolgen sollen, wurde zugunsten eines Vorbe-
haltsgebietes für den Aufbau des ÖVS entschie-
den. Die Flächenausdehnung ergab sich aus der
Zusammenfassung der Einzelflächen der Biotop-
verbundplanung und des FFH-Gebietes. Das Vor-
behaltsgebiet für den Aufbau eines ÖVS umfasst
somit neben bereits wertvollen Bereichen auch
Entwicklungsflächen (Abb. 3).



76

Beispiel 2: Vorbehaltsgebiet für den Aufbau eines
ÖVS Nr. 1 „Harz und Harzvorländer“

Südlich Hasselfelde traten mehrere Überlagerun-
gen verschiedener Gebietsfestlegungen auf, die
sich aus den einzelnen Datenzusammenstellun-
gen ergaben. Der Harz ist nach Landesnatur-
schutzrecht als LSG „Harz und Harzvorländer“
sowie als Naturpark „Harz“ ausgewiesen. Nach
dem o. g. Kriterienkatalog gehen diese Flächen in
die Vorbehaltsgebiete für den Aufbau eines ÖVS
und für Tourismus und Erholung ein. Im LEP sind
die Flächen ebenfalls in beiden Vorbehaltsgebie-
ten enthalten. Da es sich um forstwirtschaftlich
genutzte Waldflächen handelt, gehört dieser Be-
reich nach Kriterienkatalog außerdem zum Vor-
behaltsgebiet für Forstwirtschaft. Zusätzlich sind
die Flächen im Vorbehaltsgebiet für Wasserge-
winnung enthalten, da das Rappbode-Talsperren-
system mit seinem Einzugsgebiet von überregi-
onaler Bedeutung ist und die Bevölkerung mit
Trinkwasser bis in den Raum Halle-Leipzig ver-
sorgt. Teile dieses Bereiches sind auch als FFH-

Gebiete gemeldet (Abb. 4). Die überörtliche Bio-
topverbundplanung dieser Landkreise lag zum
Zeitpunkt der Entscheidungsfindung nicht vor.

Schrittweise wurden die verschiedenen Inte-
ressenlagen mit folgendem Ergebnis untereinan-
der abgewogen:

Das Vorbehaltsgebiet für Tourismus und Erho-
lung wurde großflächig festgelegt, da es der ru-
higen naturbezogenen Erholungsnutzung dient,
woraus sich auf regionalplanerischer Ebene bei
Überlagerungen mit anderen Nutzungsinteres-
sen die geringsten Konflikte ergeben. Dadurch
wird insbesondere die Bedeutung des Harzes als
eine der Tourismusregionen im Land Sachsen-
Anhalt hervorgehoben. Die Bereiche, die als FFH-
Gebiete gemeldet sind, wurden als Vorbehaltsge-
biet für den Aufbau eines ÖVS dargestellt, die
forstlich genutzten Flächen außerhalb der FFH-
Gebiete als Vorbehaltsgebiete für Forstwirtschaft.
Das Vorbehaltsgebiet für Wassergewinnung blieb
ebenfalls außerhalb der FFH-Gebiete erhalten. Da
das LSG „Harz und Harzvorländer“ alle Flächen

Abb. 2: Ausschnitt aus dem Vorentwurf zum REP Harz, Stand 06/2004.
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Abb. 3: Ausschnitt aus dem Entwurf zum REP Harz, Stand 08/2005.

außerhalb von bebauten Bereichen umfasst, wur-
den nur die Flächen, die gleichzeitig als FFH-Ge-
biete gemeldet sind oder außerhalb von Waldflä-
chen liegen, als Vorbehaltsgebiet für den Aufbau
eines ÖVS dargestellt. Somit wurden eine Konkre-
tisierung der LEP-Festlegungen erreicht und die
Überlagerungen reduziert (Abb. 5).

Genereller Umgang mit verschiedenen
Nutzungsansprüchen
Im Harz sind in vielen Bereichen Mehrfachnut-
zungen sowie verschiedene Ansprüche an den
Raum vorhanden. Um auf regionalplanerischer
Ebene die Möglichkeit einer späteren Abwägung
im Einzelfall zwischen den einzelnen Nutzungen
und Planungen offen zu gestalten, werden über-
wiegend Vorbehaltsgebiete dargestellt.

Größere Waldflächen außerhalb der Natura
2000-Gebiete, die die Voraussetzungen für die
Ausweisung als Vorbehaltgebiete für den Aufbau
eines ÖVS und für Forstwirtschaft besitzen, sind
im REP Harz als Vorbehaltsgebiet für Forstwirt-

schaft festgelegt. Damit wird die Funktion dieser
Waldflächen für ein großräumiges ÖVS nicht in
Frage gestellt, da nach § 1 WaldG LSA und der Leit-
linie Wald [61] der Wald außer der Nutzfunktion
auch eine Schutz- und Erholungsfunktion über-
nimmt. Gleiches gilt für die Vorranggebiete für
Hochwasserschutz, Vorbehaltsgebiete für
Wiederbewaldung/Erstaufforstung sowie für Tei-
le der Vorbehaltsgebiete für Hochwasserschutz.
Diese Festlegungen dienen wie die Vorbehaltsge-
biete für den Aufbau eines ÖVS dem Freiraum-
schutz, daher treten aus regionalplanerischer
Sicht keine erheblichen Konflikte zwischen den
Biotopverbundplanungen und den anderen
raumordnerischen Festlegungen auf. Zusätzlich
wurde die Verbundfunktion in den textlichen Fest-
setzungen der genannten Gebiete hervorgehoben
(z. B. Vorranggebiete Hochwasserschutz, Z 1: „Vor-
ranggebiete für den Hochwasserschutz sind zur
Erhaltung der Flussniederungen für den Hochwas-
serrückhalt und den Hochwasserabfluss sowie zur
Vermeidung von nachteiligen Veränderungen der
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Flächennutzung, die die Hochwasserentstehung
begünstigen und beschleunigen, vorgesehen. Die-
se Gebiete sind zugleich in ihrer bedeutenden
Funktion für Natur und Landschaft und als Teil des
ökologischen Verbundsystems ... zu erhalten...“).

Die Ergebnisse des internen Abwägungspro-
zesses wurden mehrfach durch die Verbandsmit-
glieder geprüft. Nach der Rechtsprüfung des REP
Harz durch die oberste Landesplanungsbehörde
beschloss die Regionalversammlung am
26.08.2005 die erste öffentliche Auslegung und
die Trägerbeteiligung.

3.4 Exkurs zweiter Entwurf und Ausblick

Nach der ersten Trägerbeteiligung und öffentli-
chen Auslegung (10.2005 bis 12.2005) wird gegen-
wärtig die Abwägung anhand der eingegangenen
Anregungen und Bedenken vorbereitet. Auch ak-
tualisierte Fachplanungen sowie die mittlerweile
vollständig, zumindest im Entwurf vorliegenden
Biotopverbundplanungen der Landkreise werden

zu einer Überprüfung oder ggf. Modifizierung der
Ausweisungen und Darstellungen der Vorbehalts-
gebiete im zweiten Entwurf führen. Außerdem
wird ein Umweltbericht, der nach SUP-Richtlinie
für Pläne und Programme sowie dem ROG und
dem LPlG vorzusehen ist, zum zweiten Entwurf des
REP Harz erarbeitet. Die für UVP-pflichtige Planun-
gen und Maßnahmen rahmensetzenden Vorga-
ben werden vertiefend, entsprechend der gesetz-
lichen Vorgaben des LPlG, auf regionalplanerischer
Ebene beurteilt. Dadurch können die Standorts-
und Gebietsfestlegungen nochmals Änderungen
erfahren. Der Umweltbericht dient ferner dazu,
eine höhere Transparenz in den sehr komplexen
Planungsprozess zu bringen.

Nach einer zweiten Trägerbeteiligung bzw.
öffentlichen Auslegung wird die abschließende
Abwägung der eingegangenen Anregungen und
Bedenken durchgeführt und beschlossen werden.
Zum Schluss muss die Genehmigung des REP
Harz durch das Ministerium für Landesentwick-
lung und Verkehr Sachsen-Anhalt erfolgen.

Abb. 4: Ausschnitt aus dem Vorentwurf zum REP Harz, Stand 11/2004.
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Der REP für die Planungsregion Harz wird vo-
raussichtlich im Laufe des Jahres 2007 mit der öf-
fentlichen Bekanntmachung Rechtskraft erlangen.

Abb. 5: Ausschnitt aus dem 1. Entwurf zum REP Harz, Stand 08/2005.

Anschrift der Autorin

DOREEN BRANDT
Regionale Planungsgemeinschaft Harz
Am Schiffsbleek 3
06484 Quedlinburg
E-Mail: regplg-harz@T-Online.de
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Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt
Sonderheft 2006: 80–86

Biotopverbundplanung und forstliche
Rahmenplanung – Beispiele zur Umsetzung durch
forstliche Maßnahmen in Sachsen-Anhalt
VOLKMAR HEINE, STEFFEN ELSTERMANN & JÜRGEN CLAUS

Die forstliche Rahmenplanung ist die Fachpla-
nung der Forstverwaltung und dient der Realisie-
rung folgender Ziele:

• Darstellung des Waldes nach Fläche, Aufbau,
Standortsverhältnissen, Schädigung und Ge-
fährdung, Walderschließung, Besitzvertei-
lung sowie forstwirtschaftlichen Zusam-
menschlüssen,

• Darstellung des Waldes für die Nutz-, Schutz-
und Erholungsfunktion und

• Festsetzung von Aufforstungs- und Auffors-
tungsausschlussgebieten.

Somit ergeben sich zwei wesentliche Schnitt-
punkte der forstlichen Rahmenplanung mit der
Biotopverbundplanung:

• Waldmehrung und Schaffung von Biotopver-
bundstrukturen einschließlich Trittsteinbio-
topen und

• Waldumbau und Biotopentwicklung.

Sofern die Biotopverbundplanungen vorla-
gen, wurden sie in den forstlichen Rahmenpla-
nungen für die fünf Planungsregionen vor allem
bei der Ausweisung von Suchräumen für Wieder-
bewaldung, aber auch von Waldausschlussgebie-
ten, berücksichtigt.

Umgekehrt lieferte die Forstverwaltung Zu-
arbeiten zur Planung der Biotopverbundsysteme.
Die forstfachlichen Hinweise konzentrierten sich
vor allem auf bereits realisierte und zeitnah ge-
plante Erstaufforstungsflächen, damit diese auf
den Bestands- und Planungskarten der überört-
lichen Biotopverbundplanungen berücksichtigt
werden konnten. Hinzu kamen Vorschläge zu In-
itialbepflanzungen auf Sukzessionsflächen, zur
Baumartenwahl bei Anpflanzungen und zur Pfle-
ge der Biotopverbundflächen. Die Zuarbeiten der
Forstverwaltung zur Planung des Biotopverbun-

des wurden weiterhin genutzt, um bei waldbau-
lichen Planungen für Aufforstungen und Wald-
randgestaltungen seltene Gehölzarten mit dem
Ziel der Förderung monophager Tierarten einzu-
bringen.

Dort, wo sich die Biotopverbundplanung in
extrem waldarmen Gebieten mit den Schwer-
punkten forstlicher Tätigkeit
• Waldmehrung [61] sowie
• Erhöhung der Vitalität und Stabilität von

Waldbeständen
gut verknüpfen ließ, wurden die Hinweise mit
erheblichem Aufwand gezielt den einzelnen Bio-
topverbundflächen und mitunter Flurstücken
zugeordnet. Dabei konnten auch kontroverse
Auffassungen zu Erhalt und Vernetzung von Of-
fenlandbiotopen auftreten. Die Interessen von
Forstwirtschaft und Naturschutz konnten
insbesondere dann gebündelt werden, wenn in
waldarmen Gebieten alle Restwaldbestände und
auch längerfristige Möglichkeiten der Waldmeh-
rung in die Biotopverbundsysteme aufgenom-
men wurden.

Anhand von zwei Beispielen aus der Forstli-
chen Rahmenplanung sollen nachfolgend Mög-
lichkeiten der Umsetzung der Biotopverbundpla-
nung durch die Forstwirtschaft aufgezeigt wer-
den.

1 Waldmehrung als Trittsteinbiotop
am Beispiel Petersberg bei Halle

Der Suchraum für Wiederbewaldung Nr. 4036
„Petersberg“ überschneidet sich mit den Biotop-
verbundeinheiten 221 „Haupterhebung Peters-
berg“ und 229 „Puffer- und Ergänzungsflächen für
das NSG Bergholz“ (Abb. 1).
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Die Landesforstverwaltung konnte hier in
den letzten Jahren durch eine Waldbegründung
bereits einen Beitrag zur Umsetzung der Biotop-
verbundplanung leisten (Abb.2). Für diese Auf-
forstungsfläche lag die Biotopverbundplanung
[70] vor und die Forstliche Rahmenplanung war
bereits mit dem Forstamt abgestimmt. Auf
Grundlage beider Planungen wurden vor Ort ei-
nige Flurstücke aus einem Pool landeseigener,
bisher landwirtschaftlich genutzter Flächen aus-
gewählt und anschließend zur Aufforstung an
die Landesforstverwaltung übergeben. Auf der
bis dahin intensiv genutzten, etwa 0,5 ha großen
Pferdekoppel konnte so im Herbst 2002 ein Laub-
wald mit der Hauptbaumart Traubeneiche be-
gründet werden. Gepflanzt wurde ausschließlich
so genannte „Forstware“, überwiegend, zweijäh-
rige unterschnittene Sämlinge mit 50 bis 80 cm
Sprosslänge (2/0 #, 50-80). Um eine klar definier-
te Autochthonie, genetische Vielfalt und akzep-

table Anwuchsergebnisse im niederschlagsar-
men Gebiet sicherzustellen, wurde nur Pflanzgut
mit anerkannter Herkunft aus dem Herkunftsge-
biet „818 05 Mitteldeutsches Tief- und Hügelland“
gemäß Verordnung über Herkunftsgebiete für
forstliches Vermehrungsgut (FsaatHerkV) ver-
wendet. Am Rand der Fläche stockten bereits
Brombeeren sowie andere, stark verbissene Ge-
hölze. Deshalb wurde hier bewusst auf die Pflan-
zung eines strauchbetonten Waldmantels ver-
zichtet. Heute sind Sukzessionsfortschritte unver-
kennbar. Fünf Jahre nach der Pflanzung besteht
berechtigte Hoffnung, dass die kleine Erstauffors-
tung die Biotopverbundeinheit 221 „Haupterhe-
bung Petersberg“ abpuffert und selbst als Trittst-
ein für bedrohte Waldarten dienen wird.
Möglicherweise entsteht sogar langfristig ein
Habitat für Heldbock und Hirschkäfer.

Abb. 1: Suchraum Wiederbewaldung (rot) und Biotopverbundeinheiten (blau) am Petersberg.
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2 Naturnahe Waldbewirtschaftung
am Beispiel eines Wirtschaftswal-
des in der Altmark

Die Biotopverbundplanung des Altmarkkreises
Salzwedel [66] weist unter der laufenden Num-
mer 190 den Luthäner Wald als Teil der regional
bedeutsamen Biotopverbundeinheit „Grundwas-
serferne Traubeneichen-Buchenwälder“ mit ent-
sprechenden Kern- und Entwicklungsflächen aus.
Neben Rotbuche bestimmen  hier vor allem Stiel-
und Traubeneiche die PNV. Dieses etwa 680 ha
große Waldgebiet steht überwiegend unter Land-
schaftsschutz und wird unter Beachtung der Be-
stimmungen des WaldG LSA und der LSG-Verord-
nung forstlich bewirtschaftet. Etwa 85 Prozent der
Fläche liegen im Eigentum des Landes Sachsen-
Anhalt. Der Kern des Luthäner Waldes gehörte
ursprünglich zu einem Rittergut und wurde An-
fang des 20. Jahrhunderts vom preußischen Staat
erworben. Am Rand einer Endmoräne gelegen,
weisen die sandigen und teilweise oberflächen-
nah von Lehm unterlagerten Böden überwiegend
eine mittlere bis stellenweise hohe Nährstoff-
versorgung auf. Das wellige Relief, der auffallend
steinreiche Oberboden sowie die Lage in einer
dünn besiedelten Region am Nordrand der Letz-
linger Heide dürften dazu geführt haben, dass
dieses Gebiet nicht dauerhaft landwirtschaftlich

genutzt werden konnte, sondern der Wald (lange
Zeit auch als Hutung) den Vorzug erhielt. Mit der
Übernahme in den preußischen Staatsforstbe-
trieb erfolgte erstmals eine geregelte Bewirt-
schaftung. So bestimmten bald auch hier relativ
vorratsreiche, aber doch zumeist einschichtige
und gleichaltrige Kiefernbestände das Waldbild.

In der überörtlichen Biotopverbundplanung
für den Altmarkkreis Salzwedel werden die öko-
logisch wertvollen Bereiche des Luthäner Waldes
(lf. Nr. 190) wie folgt beschrieben:

„Alteichenbestände mit Birken und Kiefern,
deren Charakter (typische Stamm- und Kronenfor-
men) die frühere Nutzung als Hutung erkennen
lässt; vorhandener höherer Anteil an Totholz. Es
handelt sich um ein altes Waldgebiet, dessen un-
unterbrochene Waldnutzung sich bis mindestens
in das 17. Jahrhundert zurückzuverfolgen lässt. Die
Fläche enthält mehrere kleine Ackerflächen, die
aufgrund der wertvollen Waldrandbereiche erhal-
ten bleiben sollen.“

Kernflächen
Die besonders wertvollen Flächen des Luthäner
Waldes, die aus der selektiven Biotopkartierung
und der Waldbiotopkartierung ermittelt wurden,
bilden die Kernflächen des Biotopverbundes und
umfassen ca. 78 ha. In der Bestandskarte sind
zudem mehrere Kleingewässer verzeichnet.

Entwicklungsflächen
Die umliegenden Waldflächen sind mit einer
Gesamtfläche von 586 Hektar als Entwicklungs-
flächen ausgewiesen. Diese Flächen besitzen auf
Grund der standörtlichen Gegebenheiten das Po-
tenzial, langfristig in naturnähere Waldformen
umgewandelt zu werden.

Ziele der Biotopverbundplanung
Neben dem Erhalt und der Pflege der Kernflächen
stehen insbesondere folgende Verbesserungen
der ökologischen Bedingungen in den Entwick-
lungsflächen im Vordergrund:

• Erhalt von Tot- und Altholz auf der gesam-
ten Waldfläche,

• Entwicklung gestufter Waldränder als Über-
gangszone zur Agrarlandschaft,

• langfristige Optimierung der Baumartenzu-
sammensetzung und der Struktur in Rich-
tung grundwasserferner Traubeneichen-Bu-
chenwälder und

Abb. 2: Junger Laubwald am Petersberg.
Foto: V. HEINE.
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• Schaffung mehrschichtiger, stärker differen-
zierter Wälder.

Forstwirtschaftliche Maßnahmen zur
Umsetzung dieser Ziele

Alt- und Totholz
Die Erhaltung von Hudeeichen (Abb. 3) als Relik-
te früherer Bewirtschaftungsformen und allge-
mein das Belassen von abgestorbenen sowie le-
benden Altbäumen im Bestand entsprechen der
„Leitlinie Wald“, die für die Bewirtschaftung des
Landeswaldes verbindlich ist. Mit dieser Verwal-
tungsvorschrift sind Bewirtschaftungsgrundsät-
ze aufgestellt worden, die über die Anforderun-
gen des WaldG LSA hinausgehen. Für den Privat-
und Körperschaftswald stellen diese Grundsätze
Empfehlungen dar. Die Erhöhung des Totholzan-
teils im Luthäner Wald führte an Wegen, Gehöf-
ten oder in den von Erholungssuchenden stark
frequentierten Waldteilen zu Konflikten. Hier
musste aus Gründen der Verkehrssicherheit Alt-
und Totholz entfernt werden.

Waldrandgestaltung
Die in den Wäldern der Kernflächen liegenden,
relativ extensiv bewirtschafteten kleinen Acker-
flächen besitzen ökologisch wertvolle Hecken-
und Waldrandstrukturen, die es zu erhalten und
zu entwickeln gilt. Daher werden bei Holzernte-
maßnahmen diese Randzonen weitgehend unbe-
rührt gelassen. Bei Verjüngungsmaßnahmen, die
an diese Felder angrenzen, erfolgen gezielte Maß-
nahmen zur Waldrandgestaltung. Dazu zählen
vor allem die Pflanzung von Sträuchern und die
bewusste Freihaltung einer Krautzone.

Baumartenzusammensetzung
Die Entwicklungsziele der ökologischen Verbund-
planung für den Luthäner Wald decken sich  weit-
gehend mit den heutigen forstwirtschaftlichen
Zielvorstellungen. In noch stark von Kiefern do-
minierten Forsten  sollen Mischbaumarten ge-
zielt durch Pflanzung oder Saat etabliert werden.
Erste Anstrengungen für eine ökologischere Aus-
richtung der Bewirtschaftung erfolgten in diesem
Gebiet bereits zur Zeit der Weimarer Republik.  So
entstand in jener Zeit der einzige Altbuchenbe-
stand im Waldkomplex durch gezielte Pflanzung.
Vereinzelt finden sich auch noch Kiefern-Über-
hälter, also Bäume, die auf Kahlhieben stehen

blieben und in die nächste Waldgeneration ein-
wachsen durften. Unterbrochen wurde diese Ent-
wicklung in den Kriegs- und Nachkriegsjahren.
Davon zeugen heute noch einförmige Kiefern-
komplexe, die nach 1945 als Resultat von Repara-
tionshieben und Waldbränden entstanden sind.
In den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts
begann ein erneuter Anlauf, dem wir heute z.B.
mehrere Stieleichenflächen zu verdanken haben.
Dem folgte aber schon bald eine Zeit wirtschaft-
lich höchst effektiver Kahlschläge (bis 20 ha) mit
anschließender, zügiger Wiederaufforstung von
Kiefernreinbeständen. Ende der siebziger Jahre
wurden im Luthäner Wald verstärkt Mischbaum-
arten eingebracht. Aus Gründen der Verfügbar-
keit, aber auch aus Ertragserwägungen heraus,
handelte es sich vorwiegend um Roteiche, Euro-
päische Lärche und später auch Douglasie. Nach
1990 wurden dann in Anpassung an die PNV vor-
rangig Traubeneiche und Rotbuche bei der Wald-
erneuerung verwendet. Ausgangspunkt für die-
sen nach 1990 forcierten Waldumbau bildete das
Programm „Kiefer 2000“ der Landesforstverwal-
tung. Nach Kriterien wie Standort, Bestandesal-
ter, Bestockungsgrad, Schädigung und Vergra-
sung wurden Prioritäten für die Umwandlung

Abb. 3: Hudeeiche im Luthäner Wald.
Foto: F. ZEISEWEIß .
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dieser Bestände in stabilere Laub- und Mischbe-
stände gesetzt. Kahlhiebe unterbleiben seit die-
ser Zeit. Von den eingeführten Baumarten behielt
nur die Douglasie, mit abnehmender Tendenz,
einen nennenswerten Flächenanteil. Im Gegen-
satz zu allen Laubhölzern kann diese Baumart im
Luthäner Wald ohne Zaunschutz verjüngt werden
und besitzt damit einen erheblichen Kostenvor-
teil.

Hier bestehen Konflikte zu den Zielvorstel-
lungen der Biotopverbundplanung, die eine stär-
kere Annäherung an die PNV favorisiert. Die Vor-
teile fremder Baumarten liegen in ihrer hohen
Massen- und Wertleistung, ihrer besonderen Eig-
nung als Beimischung und für Sonderfunktionen
(Roteiche als Waldbrandschutzriegel). Sie werden
auch als Option für ungewisse Klimaänderungen
angesehen. Daher  sollen diese Baumarten einen
gewissen Flächenanteil behalten. Denn das forst-

wirtschaftliche Prinzip der Nachhaltigkeit „bein-
haltet bekanntlich eine ökologische, eine ökono-
mische und eine soziale Dimension. Soweit zwi-
schen diesen Zielgrößen Konflikte bestehen, sind
immer Abwägungsentscheidungen zu treffen.
Hierbei ist das … Kriterium der „ökologischen Effi-
zienz“ zu beachten, d.h. die Frage: Werden die Um-
weltziele zu den geringsten Kosten erreicht? Eine
Missachtung dieses Prinzips führt immer zu einer
Minderung der Nachhaltigkeit der betreffenden
Wirtschaftsweise“ [3].

Auf Grund der starken, auf Stickstoffeinträ-
gen beruhenden Vergrasung, erfolgte meist eine
streifenweise Bodenbearbeitung zur Freilegung
des Mineralbodens. Neben den o. g. Umbaumaß-
nahmen wurden weitere 6 ha Acker vorrangig
mit Eiche aufgeforstet. Die in der Biotopverbund-
planung als „zu erhalten“ genannten Äcker blie-
ben dagegen unberührt.

Abb. 4: Waldumbau im Luthäner Wald.
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Struktur der Wälder
Nicht allein die Artenzusammensetzung, sondern
auch die horizontale und vertikale Strukturie-
rung der Wälder beeinflusst die Qualität als Le-
bensraum für Pflanzen und Tiere. Hohe Lebens-
raumqualität bedeutet aber auch steigende Wald-
gesundheit und Stabilität. Somit liegt die Verbes-
serung der Waldstruktur auch im forstwirtschaft-
lichen Interesse. Im Luthäner Wald werden daher:

• gelegentlich vorhandene Naturverjüngun-
gen, zumeist aus Kiefer und Birke, bei Durch-
forstungen gezielt gefördert und in Verjün-
gungen übernommen sowie bei Kulturpfle-
ge erhalten,

• Ausfälle einzelner Gruppen in den Anpflan-
zungen nicht gezielt nachgebessert, damit
unter dem üblichen Zaunschutz und der
streifenweise entfernten Grasdecke beste Be-
dingungen für anfliegende Mischbaumarten
wie Birke und Eberesche entstehen,

• Schirme alter Kiefern über Verjüngungen
steigenden Lichtansprüchen angepasst, wo-
bei dazu notwendige Lichtungshiebe selek-
tiv erfolgen,

• die Holzernten als Hochdurchforstung durch-
geführt unter gezielter Förderung einzelner
Bäume und Erhaltung eines Nebenbestandes
schwächerer Bäume mit dem Ziel, eine verti-
kale Gliederung der Waldbestände zu errei-
chen und

bisherige
Hauptbaumarten

Verjüngungsart
künftige

Hauptbaumarten
Mischbaumarten

Fläche
(ha)

Kiefer Pflanzung unter
Schirm

Eiche 32

Lärche, Kiefer Pflanzung unter
Schirm

Buche

Winterlinde, Hainbuche
aus Pflanzung; Kiefer,
Birke, Eberesche, Lärche
aus Anflug; Eiche aus
Hähersaat.

20

Kiefer Naturverjüngung Kiefer, Birke vereinzelte Hähersaat der
Eiche

2

Kiefer, Birke Pflanzung unter
Schirm

Douglasie, Kiefer, Birke Birke; langfristig
angestrebt Buche

26

Kiefer Pflanzung unter
Schirm

Roteiche Kiefer 1

Umbaufläche nach 1990 81

Tab. 1: Veränderung der Baumartenzusammensetzung im Luthäner Wald nach 1990.

• dem Jagdbetrieb dienende Waldlichtungen,
Wildwiesen und Schneisen gezielt angelegt,
um dauerhafte Freiflächen im Wald zu er-
halten.

Abb. 5: Verjüngung unter Schirm von Altkiefern
(Traubeneiche mit Winterlinde, Birke).
Foto: G. HENKE.
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Nur die kontinuierliche und dauerhafte Weiter-
führung aller o. g. Maßnahmen kann zu einer
naturnäheren Ausprägung des Luthäner Waldes
auch im Sinne der Ziele des ÖVS führen. Die Be-
dingungen globaler Holzmärkte, die derzeitige
Nachfrage von Massensortimenten und der
scheinbare Zwang zur Gewinnmaximierung las-
sen daran jedoch Zweifel aufkommen.  Anderer-
seits können ökonomische Zwänge auch dazu
führen, dass allein aus Kostengründen jede
Gratisleistung der Natur genutzt wird. Hier lie-
gen in der stärker gewinnorientierten Bewirt-
schaftung auch wieder Chancen für die Natur.
Letztlich sind die Rahmenbedingungen vor Ort
ausschlaggebend.

Ausblick
Mit der Schaffung von leistungsstarken, tech-
nisch gut ausgestatteten Forstbehörden für grö-
ßere Gebiete in den vier Ämtern für Landwirt-
schaft, Forsten und Flurneuordnung durch die
letzte Forststrukturreform erscheint es jetzt mög-
lich, in Zusammenarbeit mit den Naturschutzbe-

hörden und der oberen Forstbehörde als Träger
öffentlicher Belange das ÖVS durch gezieltere Ein-
flussnahme wirkungsvoller als bisher umzuset-
zen.

Anschriften der Autoren
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VOLKMAR HEINE
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Dessauer Straße 70
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Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt
Sonderheft 2006: 87–96

Der Beitrag der Landwirtschaft zur Umsetzung
des ÖVS am Beispiel der Agrarstrukturellen
Entwicklungsplanung „Biotopverbund Saale“
BIRGIT HELK

Die AEP dient nach dem Gesetz über die Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur
und des Küstenschutzes“ als Vorplanung zur Ent-
wicklung und Umsetzung einer integrierten
Landentwicklung. Mit ihrer Hilfe können

• Konfliktbereiche, Entwicklungsmöglichkei-
ten und Entscheidungsbedarf für ein Boden-
management in ländlichen Räumen aufge-
zeigt,

• gebietsspezifische Leitbilder und Landnut-
zungskonzeptionen für den Planungsraum
entwickelt,

• Handlungskonzepte und Umsetzungsstrate-
gien erarbeitet und

• der Einsatz entsprechender Landentwick-
lungsinstrumente für konkrete Maßnahmen
vorgeschlagen werden.

Die Ergebnisse dieses Planungsprozesses werden
in regelmäßigen Abständen mit der planungsbe-
gleitenden Arbeitsgruppe abgestimmt. Diese pla-
nungsbegleitende Arbeitsgruppe wird aus Vertre-
tern der beteiligten Kommunen, der zuständigen
Behörden und interessierten Verbänden gebildet.
Durch die Beteiligung der Arbeitsgruppe mit In-
teressenvertretern aus allen von der Planung be-
rührten Bereichen können tragfähige Kompro-
misse zur Beseitigung von Nutzungskonflikten
erzielt werden. Das an die AEP anschließende
Verfahren der Flurneuordnung nach dem FlurbG
dient zur Entflechtung konkurrierender Nut-
zungsansprüche und zur Regelung der Eigen-
tumsverhältnisse. Hier können vorhandene Land-
nutzungskonflikte, wie z.B. zwischen Landwirt-
schaft und Landespflege, durch Interessensaus-
gleich im Sinne eines vorausschauenden Boden-
managements im gesetzlich vorgegebenen Ver-
fahren gelöst werden. Das FlurbG bildet die recht-
liche Grundlage zur wirksamen Umsetzung einer

integrierten ländlichen Entwicklung und kann
von Fördermitteln, wie z.B. für den ländlichen
Wegebau oder für Hochwasserschutzmaßnah-
men, flankiert werden.

Für die benachbarten ehemaligen Verwal-
tungsgemeinschaften „Uichteritz“, „Vier Berge“
und „Wethautal“ sowie für Teilbereiche der Städ-
te Naumburg und Weißenfels wurde durch das
Land Sachsen-Anhalt, vertreten durch das Amt
für Landwirtschaft und Flurneuordnung Süd, die
AEP „Biotopverbund Saale“ im Jahre 2001 in Auf-
trag gegeben. Die Bearbeitung konnte im Mai
2003 abgeschlossen werden. Das Bearbeitungs-
gebiet umfasste 12.000 ha [40].

Auf der Grundlage der aktuellen Zustands-
erfassung des Gebietes sollten die bei der Umset-
zung der Biotopverbundplanung entstehenden
Konflikte zwischen den ökologischen Zielstellun-
gen und den Interessen der Landwirtschaft auf-
gezeigt werden. Somit waren die Auswirkungen
der Biotopverbundplanungen auf die Landwirt-
schaft, die Ausweisung von Konfliktbereichen
und Nutzungskonkurrenzen sowie das Finden
von realisierbaren Lösungsvorschlägen zur Ver-
besserung der Rahmenbedingungen für die Land-
wirtschaft, den Tourismus und die gemeindliche
Entwicklung unter Berücksichtigung der ökolo-
gischen Leistungsfähigkeit des Naturraumes
Schwerpunkte der AEP.

1 Planungsraum

Innerhalb der Gemeinden der ehemaligen Ver-
waltungsgemeinschaften „Uichteritz“ und „Vier
Berge“ beträgt der Anteil der landwirtschaftli-
chen Nutzfläche über 80 %, teilweise sogar über
90 %. Die Böden im Planungsgebiet sind haupt-
sächlich auf Löß entstanden und zählen zu den



88

fruchtbarsten in Deutschland mit Ackerwertzah-
len über 80 und bieten demzufolge günstige Pro-
duktionsbedingungen für die Landwirtschaft.

Der LEP weist für das Gebiet um Weißenfels
ein Vorranggebiet für Wassergewinnung und ein
Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft aus. Im
REP des Regierungsbezirkes Halle sind das Gebiet
um Weißenfels und die Weinbaugebiete im Be-
reich der Saale- und Unstrutaue als Vorrangge-
biet für Landwirtschaft ausgewiesen. Vorrangge-
biet für Natur und Landschaft sind das Nautsch-
ketal südlich Prittitz und die Saaleaue bei Lo-
bitzsch und Leißling. Vorranggebiet für Erholung
ist das Wethautal, Vorranggebiet für die Wasser-
gewinnung Weißenfels und Stollen Langendorf
bei Weißenfels sowie Vorranggebiet für Hoch-
wasserschutz die Saale und die Unstrut. Des wei-
teren sind Vorsorgegebiete für die Wassergewin-
nung in der Saaleaue östlich Naumburg ausge-
wiesen, Vorsorgegebiete für Erholung um Naum-
burg sowie Vorsorgegebiete für Natur und Land-
schaft in Teilgebieten des Saaletales und des Un-
strut-Triaslandes.

Die Festlegungen des REP kennzeichnen die
Nutzungsvielfalt im Planungsraum und verdeut-
lichen dabei auch die hohe Empfindlichkeit bei
der Entstehung von Interessenkonflikten.

2 Nutzungskonflikte mit der Land-
wirtschaft

Aus dem NatSchG LSA ergibt sich die Verpflich-
tung zur Entwicklung von Biotopverbundsyste-
men, um dem weiteren Verlust von Tier- und
Pflanzenarten und ihrer Lebensräume entgegen-
zuwirken. Die Umsetzung eines großflächigen
Biotopverbundes, wie er durch das novellierte
BNatSchG von den Ländern gefordert wird („ein
Netz verbundener Biotope auf mindestens 10 %
der Landesfläche“), ergibt zwangsläufig Konflik-
te mit der derzeitigen Landbewirtschaftung und
würde künftige Entwicklungen der Landnutzung
allgemein und der Landwirtschaft insbesondere
begrenzen. Zum Zeitpunkt der Bearbeitung der
AEP lagen nur die Ergebnisse der überörtlichen
Biotopverbundplanung für den Landkreis Wei-
ßenfels vor [75].

Die Entwicklung des Biotopverbundes führt,
wie in der überörtlichen Biotopverbundplanung
vorgesehen (z.B. durch die Umwandlung von

Acker in Grünland), gerade bei den im Planungs-
gebiet vorherrschenden ertragreichen Böden zu
Konflikten mit der Landwirtschaft. Es könnten
teilweise Umstrukturierungen der landwirt-
schaftlichen Betriebe erforderlich werden (Tier-
haltung). Die wirtschaftliche Nutzung dieser
Grünlandflächen ist oft nur über Fördermittel
möglich. Mit der Pflege von Biotopen verbindet
sich ein hoher finanzieller Aufwand, so z.B. bei der
Renaturierung von Gräben. Gleichzeitig schaffen
der Schutz und die Pflege von Biotopen für die
Landwirte aber auch Möglichkeiten alternativer
Einkommensquellen, wie den Vertragsnatur-
schutz.

Als wichtige grundsätzlich positive Wirkun-
gen bei der Entwicklung des Biotopverbundes
können gelten:

• die Erhöhung der Artenvielfalt (insbesondere
bei der Strukturierung der Feldfluren),

• die Schaffung zusätzlicher Gehölzflächen,
• der Schutz vor Erosion und
• die erhöhte Selbstreinigungskraft der Gewäs-

ser (Gewässerrenaturierung).

Die vorhandenen Beeinträchtigungen der Biotop-
funktion der Landschaft ergeben sich u. a. aus
intensiven Bewirtschaftungsformen im Acker-
und Obstanbau. Es kommt zu Nährstoff- und Bi-
ozideinträgen in Biotope, zu Erosionserscheinun-
gen, Bodenabtrag und Bodenverdichtung. Das
land- (und forstwirtschaftliche) Wegenetz be-
wirkt oft Zerschneidungseffekte mit negativen
Auswirkungen auf die Populationen.

3 Leitbilder der AEP „Biotopverbund
Saale“

Um die bestehenden Nutzungskonflikte zwi-
schen der Landwirtschaft einerseits und den Bio-
topverbundplanungen andererseits weitgehend
auszugleichen und die verschiedenen Interessen
der Raumnutzung im Sinne einer ausgewogenen
Entwicklung der Region gerecht gegeneinander
abzuwägen, sind mit den beteiligten Partnern der
planungsbegleitenden Arbeitsgruppe Leitbilder
vereinbart worden, die die Grundlage für die zu
entwickelnden Maßnahmen darstellen:

• Erhaltung und Stärkung einer ordnungsge-
mäßen Land- und naturgemäßen Forstwirt-
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schaft einschließlich der Nutzung und Ver-
marktung regionaler Produkte zur Zukunfts-
sicherung des ländlichen Raumes, Einbin-
dung der Landwirtschaft in den naturnahen
und sanften Tourismus,

• Erhaltung und Wiederherstellung der Leis-
tungs- und Funktionsfähigkeit der natürli-
chen Abläufe in ihrer ungestörten, natur-
raumspezifischen, biotischen und abioti-
schen Vielfalt,

• Sicherung von Böden mit hoher und sehr
hoher landbaulicher Eignung vor Eingriffen,
die ihre landbauliche Nutzbarkeit beein-
trächtigen,

• Schutz und Sicherung der Oberflächengewäs-
ser und Grundwasservorkommen als natür-
liche Ressourcen in Qualität und Quantität,

• Erhaltung und Aufwertung des Gewässersys-
tems durch geeignete Maßnahmen in seinen
Funktionen, Entwicklung anthropogen be-
einflusster Gewässer als „naturnahe Gewäs-
ser“, d.h. als möglichst unbelastete Fließ- oder
Stillgewässer mit einer vielfältigen Lebens-
raumfunktion,

• Erhaltung des Weinbaus in der Saale-Un-
strut-Region sowie Sicherung der weinberg-
typischen Strukturen (Stützmauern, Trep-
pen) als wichtiges Potenzial für den Arten-
und Biotopschutz,

• Erhaltung und Entwicklung umwelt- und
landschaftsverträglicher Erholungsnutzun-
gen und Fremdenverkehrsfunktionen durch
gezielte und lenkende Maßnahmen, Schaf-
fung eines umfangreichen Wanderwege-
und Radwegenetzes zur Verbindung beste-
hender Ausflugsziele,

• Schutz regionstypischer Landschaftsräume
vor Beeinträchtigungen und Reduzierungen,
die sich auf Grund derzeitiger Nutzungen
durch hohe Natürlichkeit, Vielfalt, Eigenart
und Schönheit auszeichnen; Erhaltung cha-
rakteristischer Landschaftsbilder,

• Aufwertung und Entwicklung bestehender
landschaftsbildprägender Elemente durch
gezielte Maßnahmen, Anpassung / Ausprä-
gung neuer Strukturen an natürliche und
kulturräumliche Gegebenheiten,

• Sicherung und Entwicklung einer umwelt-
und landschaftsverträglichen Erholungsnut-
zung,

• Entflechtung von Erholungsbetrieb und Na-
turschutz vorrangig in sensiblen Lebensräu-
men, Lenkung / Eingrenzung der Freizeitnut-
zung durch gezielte Maßnahmen und

• Sicherung und Entwicklung vorhandener
und geplanter Schutzgebiete gegenüber an-
deren Nutzungsansprüchen, Aufstellung von
Pflege- und Entwicklungsplänen.

Die Leitbilder für die AEP „Biotopverbund Saale“
berücksichtigen einerseits die naturraumspezifi-
schen und historischen Gegebenheiten sowie
andererseits die derzeitige Nutzung und die zu-
künftige Entwicklung.

4 Handlungs- und Maßnahme-
konzept

Die Planungen und Maßnahmen zur Erhaltung
und Entwicklung des Biotopverbundes, die mit
dieser AEP im Maßstab 1:10.000 [40] vorgelegt
worden sind, resultieren aus der Bewertung von
Maßnahmenvorschlägen der vorliegenden Flä-
chennutzungspläne und Landschaftspläne, der
überörtlichen Biotopverbundplanung für den
Landkreis Weißenfels im Maßstab 1:50.000 sowie
ergänzender Vorschläge zur Verknüpfung einzel-
ner Biotope.

Der örtliche Biotopverbund im Planungsge-
biet hat vorrangig den Schutz und die Erhaltung
sowie die räumliche Verknüpfung wertvoller
Restlebensräume zum Ziel. Er muss naturraum-
spezifisch sein und bestehende Isolierungen ein-
zelner Biotope durch die Schaffung von Trittstei-
nen und Korridoren aufheben. Neue Verbin-
dungsachsen müssen ähnliche ökologische Be-
dingungen aufweisen wie die zu vernetzenden
Einzelbiotope, um dauerhaft hochwertige Lebens-
räume für Tier- und Pflanzenarten zu schaffen.

Durch die Neuschaffung vorrangig linearer
und punktueller Strukturen sind die Biotope zu
verknüpfen, um ein netzartiges Verbundsystem
zu erzielen und den Landschaftsraum in seiner
Gesamtheit aufzuwerten.

Für einen nachhaltigen Biotopverbund im
Planungsgebiet der AEP erfolgte die Aufstellung
der Maßnahmen in den Kategorien N, S, R und W
mit folgenden inhaltlichen Schwerpunkten:
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• Kategorie N Maßnahmen zur Nutzungsän-
derung

• Kategorie S Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung
von Bereichen vielfältiger Bio-
topausstattung und mit hoher
Bedeutung für das Land-
schaftsbild

• Kategorie R Maßnahmen zum Schutz, zur
Erhaltung, zur Pflege und zur
Entwicklung von Fließ- und
Standgewässern einschließlich
ihrer Ufervegetation

• Kategorie W Maßnahmen zur Anlage linea-
rer Gehölzstrukturen durch die
Umsetzung des ländlichen We-
gekonzepts

Neben der Erhaltung und Entwicklung bestehen-
der Biotopstrukturen konzentriert sich das Maß-
nahmenkonzept zum Biotopverbund der AEP „Bi-
otopverbund Saale“ auf die Neugestaltung bzw.
Änderung derzeit bestehender Nutzungsarten.

Kategorie N: Maßnahmen zur Nutzungsände-
rung (Tab. 1)

Hierbei handelt es sich um Maßnahmen, die
grundsätzlich die Umwandlung einer Flächen-
nutzung in eine andere vorsehen.

Die Großflächenbewirtschaftung der Acker-
fluren führt zu einer ausgeräumten Kulturland-
schaft. Kleinstrukturen wie z.B. Wiesenraine und
Hecken fehlen häufig durch die intensiven Be-
wirtschaftungsformen. Daraus resultieren Beein-
trächtigungen aller Schutzgüter, insbesondere
des Bodens, des Wassers und des Landschaftsbil-
des. Artenverarmung und -verdrängungen sind
die Folge.

Die Maßnahmen der Kategorie N – Nut-
zungsänderung werden auf Grund des damit ver-
bundenen Flächenentzuges bzw. der Änderung
der derzeitigen Bewirtschaftungsform, entspre-
chend dem vorgesehenen Maßnahmentyp N 1 bis
N 5, in einzelne Maßnahmenflächen aufgeteilt
und in einem gesonderten Maßnahmeblatt mit
Angaben zur Nutzungsart, Inanspruchnahme der
Flurstücke, Bewirtschafter und Sicherstellung
beschrieben. Die Umsetzung der Maßnahmen ist
ein längerfristiger Prozess. Für das Erreichen der
Maßnahmen der Kategorie N sind Abstimmun-
gen mit Eigentümern, Bewirtschaftern und zu-
ständigen Behörden erforderlich.

Kategorie S: Maßnahmen zum Schutz, zur Pfle-
ge und zur Entwicklung von Bereichen vielfälti-
ger Biotopausstattung und hoher Bedeutung für
das Landschaftsbild (Tab. 2)

Ziel ist es, die Bereiche mit einer vielfältigen
Biotopausstattung als Teile der Kulturlandschaft
zu pflegen und zu sichern. Diese Landschaftstei-
le und -elemente besitzen eine große Bedeutung
für den Naturhaushalt sowie den Arten- und Bi-
otopschutz. Sie bestimmen zudem die Vielfalt,
Eigenart und Schönheit der Landschaft.

Zu diesen naturschutzfachlich wertvollen
Gebieten zählen vor allem die gemäß § 37 Nat-
SchG LSA geschützten Biotope, wie Halbtrocken-
rasen, Streuobstbestände, Heckenstrukturen,
Weinberge und Feuchtbereiche sowie alle Wald-
flächen und Grünlandbereiche im Planungsraum,
die zum Teil eine hohe Strukturvielfalt aufwei-
sen und durch menschliche Nutzungsansprüche
beeinflusst werden. Siedlungs- und Gewerbeer-
weiterungen, Ausbau von Verkehrsnetzen, land-
wirtschaftliche Nutzungsintensivierungen usw.
gefährden den Strukturreichtum dieser Gebiete.

Kategorie R: Maßnahmen zum Schutz, zur Er-
haltung, zur Pflege und zur Entwicklung von
Fließ- und Standgewässern einschließlich ihrer
Ufervegetation (Tab. 3)

Die noch zum Teil vorhandenen naturnahen
Fließgewässerstrecken im Planungsgebiet sind
als vielseitig wirksame, hochwertige und arten-
reiche Ökosysteme vordringlich zu bewahren.

Im Plangebiet sind Abschnitte von Fließge-
wässern und Gräben zum Teil stark verbaut, be-
gradigt und/oder technisch ausgebaut. Um eine
Aufwertung vor allem für den Naturschutz zu
erreichen, sind diese Gewässer zu sanieren. Lang-
fristige Ziele sind die Renaturierung und die da-
mit verbundene Sicherung der Biotopfunktionen
sowie die Wiederherstellung der Biotopvernet-
zung aller Fließgewässer einschließlich deren
Rand- und Einzugsbereiche im Bearbeitungsge-
biet.

Die Standgewässerdichte im gesamten Pla-
nungsraum ist relativ gering. Die Erhaltung und
insbesondere die Neuanlage kleinerer Teiche sind
daher zur Erreichung einer erhöhten Strukturviel-
falt anzustreben.

Kategorie W: Maßnahmen zur Anlage linearer
Strukturen durch die Umsetzung des ländlichen
Wegekonzepts
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Maßnahme Hinweise

N 1
Umwandlung von Acker in
Grünland in den Flussauen von
Saale und Unstrut

�� Sicherung und Entwicklung eines überregionalen Biotopverbundes

�� in sämtlichen Flußauen, aus Gründen des Fließgewässerschutzes
(Verhinderung / Verminderung der Belastungseinwirkungen (z.B.
Nährstoffeintrag) aus direkt an das Fließgewässer angrenzenden
Ackerflächen) sowie als Erosionsschutz in potentiellen
Überschwemmungsgebieten

�� auf o. g. Flächen ist eine extensive Grünlandbewirtschaftung vorzusehen

�� Einsaat von Wiesenmischungen entsprechend des Standortes

�� Aushagerung der Fläche bis sich die angestrebte Pflanzengesellschaft
entwickelt

�� Mahd mindestens 2-3 x / Jahr, Mähgut ist abzutransportieren

�� Extensivbeweidung durch 1-2 Großvieheinheiten (GVE) / ha oder mit
Schafen

N 2
Umwandlung von Acker in
Grünland außerhalb der
Flussauen von Saale und
Unstrut

�� an Hanglagen, in Waldrandnähe u.a. als Pufferbereiche und
Verbindungszonen zu wertvollen Biotoptypen sowie zur Verbesserung des
Erosionsschutzes

�� auf o. g. Flächen ist eine extensive Grünlandbewirtschaftung vorzusehen

�� Einsaat von Wiesenmischungen entsprechend des Standortes,

�� Aushagerung der Fläche bis sich die angestrebte Pflanzengesellschaft
entwickelt

�� Mahd mindestens 2-3 x / Jahr, Mähgut ist abzutransportieren

�� Extensivbeweidung durch 1-2 Großvieheinheiten (GVE) / ha oder mit
Schafen

N 3
Schaffung von Sukzessions-
flächen

�� zur netzförmigen Verbindung vorwiegend isolierter Feldgehölzbereiche
(Biotopverbund)

�� Belassen von Flächen für die natürliche Sukzession als Schaffung von
Lebensräumen für Flora und Fauna

�� über natürliche Sukzession entstandene Vorkommen integrieren

�� Förderung des Kraut- und Strauchwuchses

N 4
Anpflanzung von Feldgehölzen /
Hecken

�� als Ergänzung vorhandener Bestände und zur netzförmigen Verbindung
isolierter Bereiche (Biotopverbund)

�� auf ungenutzten Flächen, an Böschungen und Wegrändern
(Landschaftsbild)

�� Artenauswahl entsprechend des Standortes, nur einheimische /
standortgerechte Gehölze verwenden

�� strukturreicher, mehrstufiger Randaufbau

�� Pflanzzeit Mitte Oktober bis Mitte April, Voraussetzung: frost- und
schneefreies Wetter

�� ggf. Schutz der Pflanzung durch Einzäunung oder Einzelschutz vor
Weidevieh oder Wildschäden

N 5
Anlage von Mulden und
Retentionsflächen

�� zur Verringerung der Erosion bei Hochwasser

�� Vermeidung der Überschwemmung bzw. Verschlämmung der
Grabensysteme und Ortslagen

Tab. 1: Maßnahmen zur Nutzungsänderung.

Alle Maßnahmen der Kategorie W sind Maß-
nahmen zur Anlage linearer Gehölzstrukturen
durch die Umsetzung des ländlichen Wegekon-
zeptes im Rahmen des Flurbereinigungsverfah-

rens. Die Anlage linearer Gehölzstrukturen, wel-
che im Rahmen des in der AEP entwickelten und
mit den betroffenen Kommunen, Eigentümern
und Landwirten abgestimmten ländlichen Wege-
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Maßnahme Hinweise

S 1
Naturgemäße
Waldbewirt-
schaftung

�� Erhaltung naturnaher Waldgesellschaften
�� Belassen von Alt- und Totholz
�� Waldumbaumaßnahmen, Erhöhung der Vielfalt und Strukturanreicherung
�� Waldrandgestaltung durch Umstrukturierung der randlichen Waldstrukturen,

ausnahmsweise Zurücknahme des Waldbestandes, behutsame Auslichtung des
Randbereiches durch Herausnehmen einzelner Bäume

�� Aufbau neuer Waldränder durch Pflanzung oder Zulassen der natürlichen Sukzession auf
ausgewählten Flächen

�� Verhinderung des Anpflügens der Gehölzsäume
�� ordnungsgemäße Walderschließung
�� Kontrolle und Einhaltung eventueller Ver- /Gebote innerhalb der Schutzgebiete

(Betretungsverbote)
�� Anwendung bestands- und bodenschonender Verfahren
�� weitgehender Verzicht auf Pflanzenschutzmittel
�� Schutz integrierter Offenlandbereiche und Gewässer
�� Wahl standortgerechter Baumarten autochtoner Herkunft / Umwandlung von

Nadelholzeinsprengungen in standortgerechte Laubwaldflächen
�� Vermeidung von Kahlschlägen
�� in sensiblen Bereichen Holznutzung nur als Einzelstammentnahme

S 2
Schutz / Pflege
von Biotopen
gemäß § 37
NatSchG LSA

�� Erstellung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungskonzeptionen
�� Erfassung der wertvollen Landschaftsteile
�� Schaffung von Pufferbereichen sowie Extensivierung der landwirtschaftlich genutzten

Randzonen/Erhaltung der Säume
�� Verzicht auf städtebauliche Maßnahmen in diesen Gebieten
�� Kontrolle und Einhaltung eventueller Ver-/Gebote innerhalb der Schutzgebiete

(Betretungsverbote)
�� Verhinderung des Anpflügens der Biotope

Halbtrocken- / Trockenrasen:
�� partielle Entbuschung und Pflege/Entzug von Biomasse der Trockenrasenstandorte

(vorrangig Beweidung)

Streuobstbestände:
�� Pflege der Streuobstflächen und Ersatz abgängiger Obstbäume durch landschaftstypische

Hochstammsorten
�� bei Bedarf Entbuschung der Streuobstwiesen
�� Pflege der Streuobstwiesen, möglichst durch Beweidung oder Mahd
�� Schutz der Bäume vor Viehverbiss

Heckenstrukturen:
�� Wahl standortgerechter Baum- und Straucharten
�� ersetzen von Nadelholzeinsprengungen
�� belassen von Alt- und Totholz

Weinberge:
�� Erhaltung der aufgelassenen Weinbergstrukturen (u. a. Artenschutz Schlingnatter)
�� Wiederherstellung eingefallener Weinberg-Terrassen
�� Erhaltung trockenwarmer Vegetationsstrukturen
�� Erhaltung, Pflege und Sanierung der Trockenmauern

Feuchtbereiche:
�� Mahd der Nasswiesenbereiche (Herbstmahd im zweijährigen Turnus), Mahd der

Feuchtwiesenbereiche (einschürige Mahd)
�� Entfernung von Gehölzaufwuchs
�� Beseitigung von Quellfassungen
�� Angelverbot in naturnahen Röhrichtflächen
�� keine mineralische und organische Düngung, keine Pflanzenschutzmittel

Tab. 2: Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Bereichen vielfältiger Biotopausstattung
mit hoher Bedeutung für das Landschaftsbild.
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konzepts entstanden sind, dient gleichzeitig den
Belangen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege, dem Schutz und der Erhaltung der Kultur-
landschaft sowie der Pflege und Entwicklung von
Biotopen, Strukturen und landschaftsbildprägen-
den Elementen. Weiterhin stellen sie wertvolle
Teillebensräume verschiedener spezialisierter Vo-
gelarten als Rast-, Brut- und Nahrungsplatz dar.

Im Anschluss an den Wegeausbau sollte zeit-
nah (abhängig von der Vegetationszeit) die An-
lage linearer Landschaftsstrukturen erfolgen.
Diese Maßnahmen können gleichzeitig als Kom-
pensationsmaßnahmen zum Ausgleich von Ein-
griffen im Rahmen des Wegeaus- bzw. -neubau-
es dienen. Hierbei muss jeder Wegebepflanzung
eine Einzelfallprüfung zu Grunde gelegt werden,
in der eine Einbeziehung der betroffenen Land-
wirte stattfinden sollte.

Maßnahmeblätter
Im Rahmen der AEP wurden neben den oben er-
wähnten Maßnahmen der Kategorien N, S, R, W
zusätzlich konkrete Maßnahmen der Städte und
Gemeinden entwickelt. Die aufgeführten Maß-
nahmen der verschiedenen Kategorien sind in der
AEP in den Maßnahmeblättern lokalisiert und auf
den Karten konkret dargestellt. Die Maßnahmen
der Städte und Gemeinden wurden zum Biotop-
verbund, Natur-, Gewässer- und Bodenschutz so-
wie zur Land- und Forstwirtschaft erarbeitet, die
Maßnahmeträger und der Zeitrahmen der Umset-
zung benannt und Fördermöglichkeiten des Lan-
des Sachsen-Anhalt zur betreffenden Maßnahme
aufgezeigt sowie mit den betroffenen Kommunen,
Eigentümern und Landwirten abgestimmt. Diese
Maßnahmen sind in das Konzept des Biotopver-

Maßnahme Hinweise

S 3
Schutz / Pflege
von Grünland-
und
Ruderalflächen

�� extensive Grünlandnutzung (Wiesen und Weiden)
�� keine mineralische und organische Düngung, keine Pflanzenschutzmittel
�� nach Maßgabe der Naturschutzbehörden die Flächen mähen, mulchen oder eine natürliche

Biotopentwicklung zulassen
�� Viehbesatz pro ha nicht über 2 GVE oder nicht über 1,4 raufutterverzehrende

Großvieheinheit (RGV)
�� keine neuen Meliorationsmaßnahmen
�� Unterteilung der Mahd in Zeit- und Flächenabschnitte
�� Einstellung der landwirtschaftlichen Nutzung (perspektivische Flächenstilllegung von

bestehenden Ruderalflächen)
�� Sicherung der ungestörten Sukzession (auf den entsprechenden Flächen)
�� partielle Vernässung von Randflächen (u. a. Artenschutz Weißstorch)
�� Schutz der vorhandenen Einzelbäume vor Viehverbiss
�� Auskoppelung von Quellfluren und Sumpfflächen

bundsystems der AEP integriert.
Ein Ergebnis der AEP war, zur Lösung der

Landnutzungskonflikte und zum Hochwasser-
schutz ein Flurbereinigungsverfahren nach § 86
FlurbG (vereinfachtes Verfahren für Maßnahmen
der Agrarstrukturverbesserung, des Umwelt-
schutzes, der naturnahen Entwicklung von Ge-
wässern und des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege) anzuordnen.

Deshalb wurde parallel zur AEP „Biotopver-
bund Saale“ eine Vorplanung für das Flurberei-
nigungsverfahren „Markwerben“ erarbeitet. Hier
wurden gemeinsam mit den Gemeinden und be-
teiligten Land- und Forstwirtschaftsbetrieben
konkrete Maßnahmen zum Hochwasserschutz
und zur Verringerung der Bodenerosion erarbei-
tet und abgestimmt.

Die Maßnahmen der Kategorie W werden im
Flurbereinigungsverfahren „Markwerben“ umge-
setzt. Als Maßnahmebeispiel dient die Tabelle 4.

Die Maßnahmen der Flurbereinigung wurden
ebenfalls in das Konzept des Biotopverbundes der
AEP eingebunden. Durch das geplante Flurberei-
nigungsverfahren ist die Umsetzung eines Teils
des Biotopverbundes mit gleichzeitigem Nutzen
für den Hochwasserschutz und den Erosionsschutz
durch die Teilnehmergemeinschaft gesichert. Zur
Teilnehmergemeinschaft gehören die nach § 10
FlurbG Beteiligten, wie die Eigentümer, die Ge-
meinden und andere Körperschaften des öffentli-
chen Rechts, die Land für öffentliche Anlagen er-
halten. Die erarbeiteten Maßnahmeblätter mit
Ermittlung der Kosten sind Grundlage des Flurbe-
reinigungsverfahrens „Markwerben“.
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Maßnahme Hinweise

R 1
Revitalisierung der Saale
und Unstrut sowie der
Altarme

�� Erstellung eines Unterhaltungs- und Gewässerpflegekonzeptes

�� Schaffung auentypischer Standorte sowie Verbund gewässertypischer 
Begleitbiotope mit bereits vorhandenen Vegetationsvorkommen

�� beidseitige Ausweisung von mind. 10 m breiten Uferstreifen, jeweils landseits 
der Böschungsoberkante, aus denen, unter Beachtung der 
Hochwasserschutzfunktionen in der Stadt, Bauten, Dämme, Störungen 
Versiegelungen, fremde Pflanzenarten usw. zu entfernen sind

�� Verbesserung der Gewässergüte, ökologische Verbesserung der Zulaufgewässer

�� partielles Entschlammen der Saale - Altarme

�� Herausnahme der Uferrandstreifen aus der Beweidung

�� Kopfweidenpflege und Nachpflanzung von Kopfweiden

�� Erweiterung des Ufersaumes der Saale - Altwasser und Schaffung 
wechselfeuchter Bereiche

�� Mahd der Hochstaudenfluren in 3-jährigem Turnus

R 2
Renaturierung
beeinträchtigter
Fließstrecken und
Gräben

�� Erstellung von Unterhaltungs- und Gewässerpflegeplänen

�� behutsamer Umgang mit Lebensräumen im und am Wasser

�� Anlage oder Verbreiterung von Gewässerrandstreifen (mind.
5 m), Schaffung von Pufferzonen zur Sicherung des Gewässers aus denen 
Verbauungen, fremde Pflanzenarten usw. zu entfernen sind

�� Vermeidung von Einträgen ungeklärter Abwässer

�� Gewässerbefestigungen sind (entsprechend der räumlichen Gegebenheiten) zu 
beseitigen (Ufer- und Sohlenverbau, Schwellen, Rohrstrecken usw.) und ein 
naturnaher Bachverlauf zu erstellen

�� Bepflanzung des Uferstreifens mit standortgerechten heimischen Gehölzen

�� Förderung der natürlichen Fließgewässerdynamik

�� Gestaltung von Stillwasserbereichen bzw. Bereichen mit geringerer 
Strömungsgeschwindigkeit

R 3
Renaturierung
innerörtlicher,
beeinträchtigter
Fließstrecken und
Gräben

�� langfristiger Rückbau von Verbauungen (wo die angrenzende Bebauung dies 
zulässt)

�� Aufräumungs- und Pflegemaßnahmen in unverbauten, wasserlosen 
Gewässerabschnitten

�� Beseitigung kommunaler Einleiter

�� Berücksichtigung und Integration der Fließgewässer in der zukünftigen 
Flächennutzungsplanung

R 4
Renaturierung von
Standgewässern

�� Erhaltung und Neuanlage von Kleingewässern an geeigneten Stellen

�� Sicherung mit umgebenden Pufferzonen

�� Verringerung der Gewässerverschmutzung, keine Einleiter

�� naturnahe Gestaltung der Ufer

�� Ausweisung von Tabuzonen für Fischerei, Jagd und Freizeitnutzung

�� Entlandung von Stillwasserbereichen

�� Anpflanzung standortgerechter Gehölze im Übergangsbereich zur Feldflur

Tab. 3: Maßnahmen zum Schutz, zur Erhaltung, zur Pflege und Entwicklung von Fließ- und Standgewäs-
sern einschließlich ihrer Ufervegetation.
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5 Lösungsstrategien

Die im Rahmen der AEP vorgeschlagenen Maß-
nahmen zur Nutzungsänderung (Umwandlung
von Ackerflächen in Grünland) führen zu einer

Maßnahmeblatt

Vorplanung
Flurbereinigungsverfahren „Markwerben“
nach § 86 FlurbG

Maßnahmen - Nr.: E 1 E 1

Maßnahmen - Art: Erosionsschutz Erosionsschutz

Bestand / bisherige Nutzung:

Grünlandfläche nordwestlich von Obschütz, Nutzung als Pferdekoppel

Konflikt:

Entsprechend dem Relief fließt das Niederschlagswasser von der Ackerfläche in Richtung Obschütz und trägt
Bodenmaterial bis in die Ortslage. Bei fehlender Vegetation auf der
Ackerfläche (vorrangig Frühjahr und Herbst) sind dabei intensive Erosionserscheinungen zu erwarten.

Planung / Maßnahme:

Pflanzung einer mehrreihigen Hecke und Anlegen einer begleitenden Geländemulde

Fläche: 2400 m² (Hecke 120 m x 12 m, Mulde 120 m x 5 m, übrige Fläche Säume)

Ziel: Durch die Anlage einer Hecke als Querriegel wird abgeschwemmtes Bodenmaterial festgehalten und kann
nicht weiter in Richtung Obschütz und Obschützer Graben eingetragen werden. Weiterhin speichert die Hecke und
der zugehörige Krautsaum das anfallende Niederschlagswasser und vermeidet somit den schnellen Zufluss von
großen Wassermengen in Richtung Ortslage und Obschützer Graben. Unterstützt wird die Wirkung der Hecke durch
eine begleitende Mulde, in der ebenfalls Wasser aufgefangen und gespeichert wird.

Durchführung:

Anlage einer mehrreihigen dichten Hecke mit standortgerechten Gehölzen, Schutz der Neuanpflanzung vor Verbiss
mittels Wildschutzzaun, Abstand der Hecke zum Acker 2,0 m.

Anlage einer 5 m breiten und ca. 1,5 m tiefen Mulde und Ansaat mit einer Rasenmischung für Landschaftsrasen

� Textfortsetzung auf Folgeblatt

Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme: mittelfristig

Hinweise für die Unterhaltungspflege:

Fertigstellungs- und Entwicklungspflege über einen Zeitraum von 3 Jahren sowie Nachkontrolle

Weitere Hinweise:

Gehölze abschnittsweise alle 10-20 Jahre zurückschneiden (Verjüngungsschnitt), Sträucher auf den Stock setzen,
Überhälter (Bäume) werden stehen gelassen, Krautsaum alle 2-3 Jahre mähen (Abtransport des Mähgutes), keine
Beeinträchtigung im Zeitraum von März bis September, beschädigte Einzelbäume müssen behandelt werden (ZTV-
Baumpflege), Erziehungsschnitt, Aufasten, Entfernen des Stammaustriebes vorrangig an Wegen und Straßen
(Verkehrssicherheit), wo möglich Totholzbelassung, kein Einsatz von Pestiziden, Dünger, Pflanzenschutzmitteln

1x im Jahr ab 15.08. abschnittsweise mähen, Mähgut abtransportieren, kein Einsatz von Pestiziden, Düngern und
Pflanzenschutzmitteln, keine Beweidung

Bisheriger Eigentümer: privat

Träger der Maßnahme: Gemeinde Storkau

künftiger Eigentümer: Gemeinde Storkau

künftiger Unterhaltungspflichtiger: Gemeinde Storkau
� Textfortsetzung auf Folgeblatt

Bemerkungen:

Tab. 4: Maßnahmeblatt.

Veränderung der Deckungsbeiträge der Bewirt-
schafter. Der Deckungsbeitrag ergibt sich aus
dem Rohertrag eines Wirtschaftsjahres je Flä-
cheneinheit abzüglich sämtlicher Aufwendun-
gen. Die im Rahmen der AEP erarbeiteten exem-
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plarischen Wirtschaftlichkeitsberechnungen für
die Umwandlung von Acker in Grünland ergeben
lediglich für die Mutterkuhhaltung und den Heu-
verkauf einen positiven Deckungsbeitrag, der je-
doch weit unter dem der ackerbaulichen Nutzung
liegt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
eine für die Bewirtschafter rentable Umwand-
lung von Acker in Grünland nur unter Inan-
spruchnahme von Fördermitteln und Ausgleichs-
zahlungen erfolgen kann.

Zur Minimierung dieses Konfliktes zwischen
der Realisierung des Biotopverbundes und der
kostendeckenden Bewirtschaftung der Böden
durch die Landwirtschaftsbetriebe kann die
Schaffung eines Entwicklungsfonds, der beste-
hende Verpflichtungen für Ausgleichsmaßnah-
men in Flächen für den Biotopverbund lenkt, bei-
tragen. Dieser Entwicklungsfond sollte aus einem
Flächen- und einem Finanzmittelpool bestehen.

In den Flächenpool können Gemeinden, aber
auch Landwirte Flächen einbringen, die zunächst
ausschließlich der Flächenbevorratung dienen.
Bei einem entsprechenden Bedarf an Flächen für
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden die-
se aus dem Flächenpool heraus gekauft. Für den
Flächenpool sind vorzugsweise Flächen geeignet,
die aus landwirtschaftlicher Sicht aufgrund ihrer
Größe und ihrer Bodenverhältnisse nur schwie-
rig zu bewirtschaften sind, oder Flächen, auf de-
nen eine Flächenumwandlung (z.B. Umwandlung
von Acker in Grünland) angestrebt wird. Mit dem
Aufbau eines Flächenpools lassen sich auch ein-
zelbetriebliche und agrarstrukturelle Anpas-
sungsmaßnahmen durchführen.

Die Einbringung von Flächen kann nur in ei-
ner vorausgehenden Abstimmung mit dem Ei-
gentümer und Bewirtschafter erfolgen. Werden
auf Flächen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
ausgeführt, entfallen die Fördermaßnahmen für
diese Bereiche.

 Ein Finanzmittelpool besteht aus Einlagen
der Verursacher von Eingriffen, die damit ihre
Kompensationspflichten einlösen. Ziele des Fi-
nanzmittelpools sind:

• Flächenerwerb,
• Finanzierung von Maßnahmenumsetzun-

gen,
• Deckung von Pflegekosten und

• gegebenenfalls Ausgleich des wirtschaftli-
chen Nachteils.

Zur Lösung des Konfliktes zwischen Landwirt-
schaft und Naturschutz könnten folgende Maß-
nahmen beitragen:

• Einführung einer landwirtschaftlichen Bera-
tung, um die Bereitschaft der Landwirte, ero-
sionsmindernde Anbauverfahren anzuwen-
den, zu erhöhen,

• Bildung eines Flächenpools bzw. eines Ent-
wicklungsfonds, um Kompensationsmaß-
nahmen in Absprache mit Bewirtschaftern
und Eigentümern auf geeignete Flächen zu
lenken,

• Etablierung landwirtschaftlicher Erwerbs-
kombinationen im Bereich Tourismus (Pfer-
de) / Naherholung und Direktvermarktung
(Rindfleisch).

Diese können indirekt zur Vermehrung von Grün-
land beitragen und langfristig die Umwandlung
von Acker in Grünland von öffentlichen Geldern
unabhängig machen.

Einen wertvollen Beitrag zur Konfliktlösung
kann zusätzlich das im NatSchG LSA festgeschrie-
bene Ökokonto für die Durchführung von Maß-
nahmen mit dauerhaft günstigen Auswirkungen
auf die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des
Naturhaushaltes leisten.

Abschließend werden in der AEP Vorschläge
über mögliche Finanzierungen der Maßnahmen,
Fördermöglichkeiten und eine Steigerung des
Einkommens landwirtschaftlicher Betriebe ge-
macht.

Die Vorhaben und Ziele der AEP „Biotopver-
bund Saaletal“ zwischen Weißenfels und Naum-
burg als Fachplan des Amtes für Landwirtschaft
und Flurneuordnung können nur in enger Zusam-
menarbeit aller Planungsträger und Raumnutzer
realisiert werden.

Anschrift der Autorin

BIRGIT HELK
Helk Ilmplan GmbH
Kupferstraße 1
99441 Mellingen
E-Mail: helk@helk.de
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und in der Aue im Rahmen der Gewässerunter-
haltung und der Eingriffskompensation kurz vor-
gestellt. Es ist beabsichtigt, einen ausführlichen
und vertiefenden Fachbeitrag zum Thema mit
Darstellung ausgewählter Beispiele an prioritä-
ren Fließgewässersystemen des Landes, wie z.B.
den Systemen Thyra-Helme-Unstrut-Saale und
Mulde-Muldestausee, in einem der nächsten Hef-
te dieser Zeitschrift zu veröffentlichen.

Unter den vielfältigen anthropogenen Ein-
griffen in Fließgewässerökosysteme gehören
jene zu den schwerwiegendsten, die zum einen
die Durchwanderbarkeit des Gewässers be- oder
verhindern und zum anderen eine Verarmung
oder Zerstörung habitatbedeutsamer morpholo-
gischer Fließgewässer- und Auenstrukturen be-
wirken. Hierzu zählen insbesondere die in den
letzten dreihundert Jahren erfolgten umfangrei-
chen wasserbaulichen Maßnahmen, wie z.B. die
Errichtung von Stauanlagen zur Wasserkraftnut-
zung und Schiffbarmachung.

Die Zergliederung des Gesamtlebensraumes
Fließgewässer in voneinander nahezu getrennte
Teillebensräume durch Querbauwerke und Aus-
leitungen, die Umwandlung vormals freifließen-
der Fließgewässerabschnitte in oft sauerstoffkri-
tische Stauhaltungen mit Standgewässercharak-
ter (mit reduzierter Fließgeschwindigkeit und
fehlender Strömungsvarianz, verstärkter Sedi-
mentation von Feinsedimenten, fehlender Umla-
gerung des Geschiebes, Anstieg der Wassertem-
peratur, Eutrophierung) und die ausgeprägte
Strukturarmut im Sohl- und Uferbereich infolge
von Gewässerausbau und –unterhaltung stehen
als wesentliche Ursachen für den vielerorts gra-
vierenden Wandel unserer Fließgewässerland-
schaften und –zönosen. Eine kritische bis unge-
nügende Wassergüte infolge direkter und diffu-
ser Einträge und herabgesetzten Selbstreini-

Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt
Sonderheft 2006: 97–99

Der Beitrag der Wasserwirtschaft zum
ökologischen Verbundsystem

CLAUS BRÄUNIG

Flüsse und ihre Auen ziehen sich wie Lebens-
adern durch unsere Landschaft und bilden als li-
neare Lebensräume das grundlegende Gerüst des
ÖVS des Landes Sachsen-Anhalt, welches die un-
terschiedlichen Landschaftsräume miteinander
verbindet. Primär sind Fließgewässer als Bestand-
teil des Naturhaushaltes Lebensraum für Tiere
und Pflanzen. Andererseits unterliegen sie in
unserer Kulturlandschaft vielfältigen anthropo-
genen Nutzungsansprüchen.

Die Unterhaltung der Fließgewässer erster
Ordnung (ohne Bundeswasserstraßen) sowie der
landeseigenen wasserwirtschaftlichen Anlagen
wie Wehre, Deiche, Schützen, Schleusen an den
Landesgewässern obliegt gemäß der §§ 69, 71, 103,
110, 131 des WG LSA dem Land, vertreten durch den
LHW (vormals Staatliche Ämter für Umwelt-
schutz). Zu den vielfältigen Aufgaben des LHW
zählen auf der Grundlage der §§ 48, 54 und 96 des
WG LSA die flussgebietsbezogene Erarbeitung
von Hochwasserschutzkonzeptionen, die Erfas-
sung und Ausweisung von Überschwemmungs-
gebieten (hier u.a. auch die Gewinnung von Re-
tentionsflächen durch Deichrückverlegungen),
die Aufnahme und Bewertung biologischer, che-
mischer, chemo-physikalischer, hydromorpholo-
gischer und mengenmäßiger Gewässerdaten zur
Kontrolle und Überwachung der Gewässergüte
und zum Schutz der oberirdischen Gewässer und
des Grundwassers. Die Unterhaltung der Fließge-
wässer zweiter Ordnung obliegt den Unterhal-
tungsverbänden.

Von den zahlreichen Berührungsebenen zwi-
schen den Aufgaben und Zielen von Wasserwirt-
schaft und ÖVS werden im Folgenden beispielhaft
die Themenkomplexe Herstellung der ökologi-
schen Durchgängigkeit in Fließgewässern und
gewässermorphologisch- und habitatstrukturell
ausgerichtete Maßnahmen im und am Gewässer
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Stromaufwärts aber auch -abwärts gerichtete
Wanderungen sind weiterhin wichtiges popula-
tionsökologisches Element des genetischen Aus-
tausches zwischen Teilpopulationen und zur
Wiederbesiedlung chronisch oder katastrophen-
bedingt verödeter Gewässerabschnitte.

Vor diesem Hintergrund betonen sowohl die
WRRL (hydromorphologische Qualitätskompo-
nente „Durchgängigkeit des Flusses“) und die
FFH-Richtlinie (Artikel 2, 3, 6, 10) als auch die no-
vellierten Fischerei-, Wasser- und Naturschutzge-
setze der Länder und des Bundes die Bedeutung
des Fließgewässerkontinuums und fordern ne-
ben der Erhaltung und der Förderung naturnaher
Gewässer- und Auenstrukturen die Gewährleis-
tung der ökologischen Durchgängigkeit sowie die
Sicherung des Fischwechsels flussaufwärts und -
abwärts. Diese wesentlichen Inhalte reflektieren
u. a. § 3 „Biotopverbund“ und § 38 „Schutz von
Gewässern und Uferzonen“ des NatSchG LSA. So
lautet der gesetzliche Auftrag des § 38: „Oberirdi-
sche Gewässer einschließlich ihrer Gewässerrand-
streifen und Uferzonen sind als Lebensstätten und
Lebensräume für heimische Tier- und Pflanzenar-
ten zu erhalten und so weiterzuentwickeln, dass sie
ihre großräumige Vernetzungsfunktion auf Dau-
er erfüllen können“.

Diesen Erfordernissen Rechnung tragend,
wurde im Land Sachsen-Anhalt in den vergange-
nen zehn Jahren an über einhundertzwanzig
Querbauwerken in Fließgewässern, wie Saale,
Unstrut, Helme, Thyra, Weißer Elster, Wipper,
Wethau, die sich in Eigentum und Unterhaltungs-
pflicht des Landes befinden, die ökologische
Durchgängigkeit nach Stand des ökohydraulisch-
technischen Regelwerkes [22, 21] hergestellt [11].
Dies erfolgte durch den Rückbau von Wehranla-
gen, die Errichtung rauer Sohlgleiten (Abb. 1 und
2), durch Umgehungsgerinne und technische
Fischaufstiegsanlagen (z.B. Schlitzpass). Mit dem
Bau und der hydraulischen und biologischen
Funktionsabnahme dieser Anlagen [34], der im
Rahmen von Wehrsanierungen sowie von Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen für Eingriffe
wasserbaulicher Maßnahmen durch den LHW er-
folgte, wurden zugleich die gesetzlichen Pflich-
ten nach § 44 FischG LSA, § 80a WG LSA und § 38
NatSchG LSA des Landes Sachsen-Anhalt erfüllt.

Parallel hierzu wurden durch den LHW in
Umsetzung und Konkretisierung der allgemei-
nen Vorgaben nach Fließgewässerprogramm des

gungsvermögens, die Verringerung des Wasser-
abflusses durch Wasserentnahmen und Auslei-
tungen, häufig ohne Gewährleistung oder Einhal-
tung ökologischer Mindestwassermengen im
Hauptgewässer, aber auch Fischerei, Schifffahrt
und die Flächennutzungen in den Auen stehen
als weitere Ursachen für diesen Wandel, der sich
insbesondere auch im dramatischen Rückgang
und Verlust diadromer und potamodromer Fisch-
arten dokumentiert [10, 23, 24, 45, 46].

Eine Vielzahl der heimischen Fischarten zeigt
aufgrund ihrer ontogenetisch und jahreszeitlich
differenzierten Habitatbindungen charakteristi-
sche Verhaltens- und Raumnutzungsmuster, die
bei fließgewässerbewohnenden Arten oftmals
ausgeprägte Wanderungen in Längsrichtung des
Gewässers einschließen. Hierzu zählen insbe-
sondere die Laichwanderungen, in deren Verlauf
limnisch lebende, potamodrome Flussfischarten,
wie Barbe, Zährte, Döbel oder Quappe z.T. bis zu
mehreren hundert Kilometern, diadrome Arten
mit obligatem Wechsel zwischen marinem und
limnischem Lebensraum, wie Lachs, Meerforelle,
Stör oder Meerneunauge, teilweise Strecken bis
zu tausend Kilometern flussaufwärts zu ihren Re-
produktionshabitaten zurücklegen. Dabei wirken
für zahlreiche Arten flussaufwärtsgerichtete
Wanderungen auch kompensatorisch hinsicht-
lich Terrainverlusten infolge Abdriftung.

Abb. 1: Wehr Wippra / Wipper. Die ökologische
Durchgängigkeit für Fische und Makrozoobenthos
ist nicht gegeben.  Foto: C. BRÄUNIG.
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Landes Sachsen-Anhalt unter Erarbeitung wis-
senschaftlicher Studien zu gewässerspezifisch
potenziell natürlicher und aktuell vorkommen-
der Fischfauna und deren regionalen Aufstiegs-
und Reproduktionszeiträumen [29, 31] fachtech-
nische Querbauwerkskonzeptionen mit standort-
konkreter ökohydraulischer Planung für die ein-
zelnen Wehranlagen bzw. einer gewässerab-
schnittsbezogenen FFH-verträglichen Unterhal-
tungsplanung erarbeitet. Im Zusammenwirken
mit gewässermorphologisch und habitatstruktu-
rell ausgerichteten Maßnahmen im Gewässer
und in der Aue, mit der Sicherung ökologischer
Mindestwassermengen sowie mit der Wiederher-
stellung und Gewährleistung der ökologischen
Durchgängigkeit werden wesentliche Vorausset-
zungen zur Erhaltung, zur Förderung und zur
Wiederetablierung in ihrem Bestand gefährdeter,
nach nationalem und europäischem Recht ge-
schützter Fisch- und Rundmaularten geschaffen.

So erfolgen aktuell z.B. fließgewässerbezoge-
ne Habitatmanagement-Maßnahmen in und an
der Helme bei Martinsrieth und Niederröblingen
zur Förderung und Wiederetablierung fischbe-
deutsamer Habitate über Altarmanbindungen,
Schaffung von Fischunterständen (als Gehölzbe-
stände und Kolke) und Profilaufweitungen mit
Initiierung von Folgen aus Kiesbänken und strö-
mungsarmen Flachwasserzonen als Laich-, Lar-
val- und Juvenilhabitate für Barbe und Äsche.
Diese Maßnahmen sind zielorientiert auf die Er-
haltung und die Förderung der letzten autochtho-
nen Populationen von Barbe und Äsche im Land
Sachsen-Anhalt und somit auch weiterer lebens-
raumbedeutsamer Fischarten, wie Bachforelle,
Groppe, Elritze oder Schmerle ausgerichtet [24, 27,
30, 32]. Diese habitatstrukturellen Maßnahmen
erfolgen u.a. als Kompensationsmaßnahmen
(Ausgleich/Ersatz) für Eingriffe im Rahmen von
Deichsanierungsmaßnahmen an der Helme. Die
Umsetzung dieser spezifischen Maßnahmen
steht in ihrer inhaltlichen Ausrichtung im klaren
Kontext zu grundsätzlichen fachlichen Maßga-
ben des ÖVS.

Die Gewährleistung ökologischer Mindest-
wassermengen ist essenziell für die Sicherung und
Aufrechterhaltung grundlegender ökologischer
Funktionen von Fließgewässern [33, 25, 26, 28], wie:
• Aufrechterhaltung der ökologischen Durch-

gängigkeit (Mindestwasserstand, Fließge-
schwindigkeit),

• Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit
der potenziellen Reproduktionshabitate kies-
laichender Fischarten,

• Aufrechterhaltung des Fließgewässercharak-
ters und Verhinderung der Sedimentation
von Schwebstoffen,

• Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit
des biologischen Rasens und

• Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit
von Altarmen und altarmähnlichen Neben-
gewässern.

Mit der Umsetzung der oben aufgeführten Bei-
spiele aus der Arbeits- und Unterhaltungspraxis
unterstützt und erfüllt der LHW wesentliche Ziel-
stellungen des Fließgewässerprogramms und des
ÖVS des Landes Sachsen-Anhalt.

Anschrift des Autors

CLAUS BRÄUNIG
Landesbetrieb für Hochwasserschutz
und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt
Willi-Brundert-Straße 14
06132 Halle (Saale)
E-Mail: claus.braeunig@lhw.mlu.lsa-net.de

Abb. 2: Wehr Wippra / Wipper. Nach Rückbau und
Errichtung einer rauen Sohlgleite mit Niedrigwas-
serrinne (Sicherung Fisch-Mindestwasserstand) ist
die volle ökologische Durchgängigkeit gewährleis-
tet (Aufnahme bei Niedrigwasserabfluss).
Foto: C. BRÄUNIG.



100

Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt
Sonderheft 2006: 100–108

Die überörtliche Biotopverbundplanung als
Rahmenplan bei der Aufstellung des Landschafts-
planes am Beispiel der Gemeinde Elsteraue
(Burgenlandkreis)
ANKE STREHL

1 Landschaftsplanung in Sachsen-
Anhalt

Aufgabe der Landschaftsplanung ist es, konzep-
tionell und umsetzungsorientiert Erfordernisse
und Maßnahmen für eine langfristige und um-
fassende Erhaltung, Wiederherstellung und Ent-
wicklung von Natur und Landschaft aufzuzeigen,
um einen funktionsfähigen Naturhaushalt zu si-
chern und um die Erholungsvorsorge zu gewähr-
leisten.

Der Landschaftsplan auf kommunaler Ebene
dient der Verwirklichung der Ziele und Grundsät-
ze des Naturschutzes und der Landschaftspflege
in Planungen und Verwaltungsverfahren, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft
auswirken können. Außerdem stellt er einen
Maßstab zur Beurteilung der Umweltverträglich-
keit von Vorhaben und Projekten dar.
Insbesondere ist dem Landschaftsplan abwä-
gungsrelevantes Material für die Anwendung der
Eingriffsregelung im Flächennutzungsplan ge-
mäß § 18 NatSchG LSA zu entnehmen.

Der Landschaftsplan ist für das gesamte Ge-
biet der Gemeinde flächendeckend, d.h. für den
besiedelten und unbesiedelten Bereich, auszuar-
beiten (§ 16 NatSchG LSA). Er hat alle Bestandtei-
le des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild
/ Erholung zu erfassen.

Wesentliche Inhalte des Landschaftsplanes
sind gemäß § 13 NatSchG LSA:

· die Ermittlung und Beschreibung des vorhan-
denen und zu erwartenden Zustandes von
Natur und Landschaft,

· die Konkretisierung der Ziele und Grundsät-
ze des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege für das Gemeindegebiet,

· die Bewertung des vorhandenen und zu er-

wartenden Zustandes von Natur und Land-
schaft und der zu erwartenden Veränderun-
gen nach Maßgabe der konkretisierten Ziele
und Grundsätze einschließlich der sich
daraus ergebenden Konflikte sowie

· die Darstellung der Erfordernisse und Maß-
nahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege u.a. zur Sicherung und Schaf-
fung von Biotopverbundsystemen.

Die Bedeutung des Landschaftsplanes im Rah-
men des Aufbaus eines Biotopverbundes spiegelt
sich auch in § 3 Abs. 4 NatSchG LSA wider, wo-
nach geeignete Flächen (Kernflächen, Verbin-
dungsflächen und Verbindungselemente) in
Landschaftsplänen darzustellen sind. Insofern
stellt der Landschaftsplan eine wichtige Grund-
lage für die Realisierung des Biotopverbundes auf
Gemeindeebene dar.

Der Landschaftsplan für die Gemeinde Elster-
aue (Burgenlandkreis) wurde in den Jahren von
2005 bis 2006 erarbeitet. Die Biotopverbundpla-
nung für den Burgenlandkreis bildete dabei eine
wesentliche fachliche Vorgabe, die im Rahmen des
Landschaftsplanes weiter präzisiert wurde. Dieser
Prozess soll nachfolgend dargestellt werden. Auf-
grund der Gemeindegröße wird beispielhaft der
Bereich der Weißen Elster herausgegriffen.

2 Lage und Zuordnung der Gemeinde
Elsteraue

Die Gemeinde Elsteraue liegt im Süden Sachsen-
Anhalts östlich bzw. nordöstlich der Stadt Zeitz
im Dreiländereck zwischen Sachsen, Thüringen
und Sachsen-Anhalt. Die Gemeinde wurde am 1.
Juli 2003 aus den bis dahin selbstständigen Ge-
meinden Bornitz, Draschwitz, Göbitz, Langendorf,
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Könderitz, Profen, Rehmsdorf, Reuden, Spora und
Tröglitz, die den Verwaltungsgemeinschaften
„Elsteraue“ und „Dreiländereck“ angehörten, ge-
gründet (Abb. 1).

Zum 31. Dezember 2003 hatte die Gemeinde
10.027 Einwohner. Das Gemeindegebiet umfasst
eine Fläche von ca. 7.996 ha.

Administrativ gehört die Gemeinde Elsteraue
zum Burgenlandkreis und nimmt einen Flächen-
anteil von 7,7 % des Landkreises ein. In der Ge-
meinde Elsteraue leben ca. 7,3 % der Einwohner
des Burgenlandkreises.

Die Notwendigkeit zur Erarbeitung eines
Landschaftsplanes für die Gemeinde Elsteraue
ergab sich aus dem Zusammenschluss von zehn
bis dahin selbstständigen Gemeinden zur Ge-
meinde Elsteraue und der daraus folgenden Not-
wendigkeit einerseits zur ganzheitlichen Betrach-
tung von Natur und Landschaft im Gemeindege-
biet und andererseits zur parallel stattfindenden
Aufstellung eines Flächennutzungsplanes [1, 2].

3 Umsetzung der überörtlichen
Biotopverbundplanung im Land-
schaftsplan

3.1 Darstellung der Ausgangssituation

Prägend für die Gemeinde Elsteraue ist das Tal der
Weißen Elster, die das Gemeindegebiet im nord-
westlichen Bereich quert. Dabei fällt die Niede-
rung an der Gemeindegrenze bei Maßnitz von
142,0 m NN bis zur Gemeindegrenze nordöstlich
von Profen auf 131,0 m NN ab. Westlich wird die
Niederung durch eine Terrassenkante begrenzt,
die teilweise Höhen von 150 m NN erreicht (z.B.
in Draschwitz). In südöstlicher Richtung ist der
Übergang zu den stark eingeebneten Endmorä-
nen der Saalekaltzeit fließend ausgebildet.

Die Einmaligkeit dieser Flusslandschaft in
ihrer Schönheit und ökologischen Wertigkeit ist
nicht zuletzt für den Biotopverbund von überre-
gionaler Bedeutung. Die Elsteraue wird neben der
noch überwiegend in ihrem ursprünglichen Bett
verlaufenden Weißen Elster durch begleitende
Auengehölze, weitläufige Auenwiesen, Überflu-

Abb. 1: Übersichtskarte Gemeindegebiet Elsteraue.
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tungsbereiche sowie weitere Gewässer wie die
Schwennigke, die wasserführenden Mühlgräben
bei Profen und Göbitz, Teile des Maibachs, den
Elsteraltarm bei Profen sowie durch von Auen-
waldfragmenten gesäumte Altwassersenken und
temporär wasserführende Gräben geprägt.
Entlang des Flusslaufes befinden sich vereinzelt
wertvolle Streuobstwiesen und erhaltenswerte
Feldgehölze in der Aue (Abb. 2). Der Verlauf der
Weißen Elster weist in diesem Bereich relativ
naturnahe Abschnitte mit kleinen Mäandern und
Altarmen auf.

Der Planung des örtlichen Biotopverbundes
muss eine umfassende Biotopkartierung voraus-
gehen, in der die vorhandenen Strukturen des
Planungsraumes erfasst werden. Neben der Bio-
topausstattung sollte auch das Vorkommen ge-
fährdeter Tier- und Pflanzenarten einen Ansatz
für das zu entwickelnde Konzept bilden. Der
Kenntnisstand ist jedoch insbesondere hinsicht-
lich verschiedener Tierartengruppen sehr unter-
schiedlich. Für Vögel und Amphibien liegen
zumeist gute Kenntnisse vor, für Insekten im All-
gemeinen nur für einzelne Arten. Ziel des Land-

schaftsplanes ist jedoch nicht die Erhaltung ein-
zelner Arten, sondern einer möglichst großen
Tier- und Pflanzenartenvielfalt. Für die Gemein-
de Elsteraue konnte dabei auf vorhandene Kar-
tierungen zurückgegriffen werden, die durch ei-
gene Erfassungen ergänzt bzw. aktualisiert wor-
den sind. Grundlage der Kartierung bildete die
CIR-Luftbildauswertung sowie die flächendeck-
ende selektive Biotopkartierung der besonders
wertvollen Biotope. Ergänzend sind die Erfas-
sungsergebnisse des Pflege- und Entwicklungs-
planes für das LSG Elsteraue [96] und von UVS
herangezogen worden. Die in der Elsteraue erfass-
ten Biotoptypen sind in Abb. 3 dargestellt.

Gut ausgebildete Hartholzauenwälder fin-
den sich im Gemeindegebiet nur noch in Relik-
ten, aufgebaut aus Eschen und Hainbuchen, de-
nen Stiel-Eiche, Winter-Linde, Feld-Ahorn sowie
vereinzelt auch Feld-Ulme beigemischt sind. Die
Strauchschicht wird dominiert von Holunder,
Hasel, Weißdorn und Hartriegel. Die Krautschicht
bildet im Frühjahr Blühaspekte mit Scharbocks-
kraut, Moschuskraut und Busch-Windröschen.
Weiterhin bestimmen Hohe Primel, Aronstab,

Abb. 2: Blick in die Elsteraue bei Draschwitz. Foto: A. STREHL.
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Lungenkraut, Hohler Lerchensporn und Vielblü-
tige Weißwurz das Bild.

Flächige Bestände der Weichholzaue sind im
Gemeindegebiet nicht mehr anzutreffen. Poten-
zielle Standorte werden häufig von nitrophilen
Saumgesellschaften, Rohrglanzgraswiesen sowie
Pappelkulturen eingenommen. Wichtigste Ver-
treter sind Brennnessel-Seiden-Zaunwinden-Ge-
sellschaften, Dominanzbestände des Drüsigen
Springkrautes sowie insbesondere an unbeschat-
teten Uferböschungen der Weißen Elster die
Brennnessel-Rauhhaarweidenröschen-Flur.
Weiterhin sind für die nitrophilen Gebüsch- und
Waldsäume die Brennnessel-Giersch-Säume so-
wie Knollen- und Taumelkälberkropf-Säume
kennzeichnend.

Die naturnahe Artenzusammensetzung der
Gehölzflächen in der Aue ist durch das Einbrin-
gen von Hybrid- und Balsampappeln überprägt,
typische Arten der Aue werden durch die Ausbrei-
tung der Pappel zurückgedrängt.

Zwischen dem Wasserwerk des Industrie-
standortes INGEPA 2000 und dem Abzweig des

Mühlgrabens südlich von Bornitz befindet sich
ein relativ naturnaher Abschnitt der Weißen Els-
ter. Lokal haben sich kleinere Abbruchhänge ge-
bildet. Zwischen Bornitz und Ostrau ist das Ufer
der Weißen Elster auf einer Länge von ca. 4 km
durch Steinschüttungen stabilisiert. In diesem
Bereich fehlen flussbegleitende standortgerech-
te Gehölze bzw. sind durch nitrophile Uferstau-
denfluren, kleinflächige Weidengebüsche und
Pappelforste ersetzt worden.

Beispielhaft für naturnahe Gräben sei hier
der Mühlgraben zwischen Maßnitz und Ostrau
genannt, der bereits im Mittelalter angelegt wur-
de. Ihn kennzeichnet ein bedingt naturnaher Be-
wuchs mit bachbegleitendem Baumbestand aus
Weiden und Erlen. Uferstaudenfluren konnten
sich nur fragmentarisch bilden. Lediglich in den
Ortslagen von Göbitz und Ostrau ist das Ufer stär-
ker verbaut. Die Senken in der Aue bei Göbitz stel-
len eine der wenigen dauerhaft wasserführenden
Altwasser im Gemeindegebiet dar. Charakteris-
tische Arten sind Stumpfblättriger Ampfer,
Froschlöffel und Wasserschwaden. Dominieren-

Abb. 3: B i o t o p -
und Nutzungsty-
pen im Land-
schaftsplan Els-
teraue.



104

de Nutzungsform in der Aue ist die Grünlandbe-
wirtschaftung. Die meisten Bestände im Unter-
suchungsgebiet sind artenarm und werden von
Gräsern wie Wiesen-Fuchsschwanz, Gemeiner
und Wiesen-Rispe, Wiesen-Schwingel und Knaul-
gras dominiert. Ursache dieser relativen Arten-
armut ist die hohe Nutzungsintensität.

Nur selten trifft man auf Feuchtezeiger wie
Kohl-Kratzdistel, Mädesüß, Sumpf-Storchschnabel
und Kuckucks-Lichtnelke. Häufiger treten diese
Arten im Bereich feuchtnasser Staudenfluren auf.

Für das Grünland in der Aue sind besonders
die Vorkommen von Wiesen-Knöterich und Gro-
ßem Wiesenknopf zu nennen, die früher sicherlich
eine weitere Verbreitung hatten. Bemerkenswert
sind weiterhin die Vorkommen typischer Arten
der wechselfeuchten Wiesen, wie Wiesen-
Schaumkraut, Herbst-Zeitlose und Wiesen-Silge,
die nur noch an wenigen Standorten vorkommen.
Die genannten Arten sind in der Roten Liste des
Landes Sachsen-Anhalt verzeichnet.

Die Elsteraue stellt aufgrund ihrer Ausstat-
tung ein sehr wertvolles Lebens- und Nahrungs-
habitat dar. Insbesondere wegen der zahlreichen,
zum Teil stark bedrohten Brutvogelvorkommen ist
die Elsteraue für Arten der reich strukturierten
Kulturlandschaft regional bedeutsam. Hervorzu-
heben ist das Vorkommen von Steinkauz und
Schwarzstorch, die vom Aussterben bedroht sind.
Das Vorkommen verschiedener Greifvogel- und
Eulenarten sowie der beiden Storcharten weist auf
eine gute Nahrungsversorgung (Kleinsäuger, Am-
phibien, Kleinvögel) in der Elsteraue hin.

Auffällig hinsichtlich der Säugetiere ist die
große Zahl von Fledermausarten (Wasserfleder-
maus, Teichfledermaus, Braunes Langohr, Breit-
flügelfledermaus), die aufgrund der Strukturviel-
falt und des Höhlenreichtums in den Baumstäm-
men entsprechende Lebensbedingungen finden.
Das Vorkommen der Wasserspitzmaus deutet auf
noch intakte Fließgewässerabschnitte hin. Aber
auch zahlreiche räuberisch lebende Säugetierar-
ten kommen in diesem Landschaftsraum vor (Il-
tis, Wiesel).

Insbesondere im Bereich der Altwasser sind
auch bedrohte Amphibienarten anzutreffen. So
konnten an den Saulöchern in Ostrau Kamm-
molch sowie Knoblauch- und Wechselkröte kar-
tiert werden, die auch an anderen Altwassern
angetroffen wurden. Darüber hinaus ist auch die
Kreuzkröte zu nennen.

Die Insektenfauna der Elsteraue wird über-
wiegend von mehr oder weniger feuchtigkeits-
liebenden Offenlandarten geprägt, die teilweise
als gefährdet einzustufen sind. Beispielhaft kön-
nen Sumpfgrashüpfer, Gemeine Sichelschrecke,
Langfühler-Dornschrecke sowie Kleine Königsli-
belle, Gebänderte Prachtlibelle und Glänzende
Binsenjungfer genannt werden.

Aufgrund der Ausstattung des Landschafts-
raumes und seiner Artenvielfalt sind im Raum
zahlreiche Schutzgebiete ausgewiesen. So wurde
die gesamte Aue innerhalb der Gemeinde als LSG
„Elsteraue“ verordnet. Im nördlichen Bereich ist
die Ausweisung eines NSG „Elsteraue zwischen
Göbitz und Profen“ geplant. Ergänzend sind auch
Einzelgebilde als Naturdenkmale (Stiel-Eiche am
Mühlgraben bei Göbitz) sowie Flächennaturdenk-
male (Saulöcher bei Ostrau) ausgewiesen. Inner-
halb der Aue sind zahlreiche wertvolle Biotope
vorhanden, die nach § 37 NatSchG LSA geschützt
sind. Hervorzuheben sind hier Auenwaldreste,
Feldgehölze, Streuobstwiesen und insbesondere
naturnahe Fließgewässerabschnitte. Das geplan-
te NSG ist darüber hinaus als FFH-Gebiet „Weiße
Elster nordöstlich von Zeitz“ gemeldet worden.

In der Auenlandschaft der Weißen Elster be-
stehen zahlreiche, teilweise konkurrierende Nut-
zungsansprüche. Durch die intensive landwirt-
schaftliche Nutzung der ertragsreichen Böden
sind Konflikte zu den Zielstellungen des Biotop-
verbundes zu erwarten. Darüber hinaus ist die
Bewilligung zum Abbau von Kiesen und Kiessan-
den bei Ostrau zu erwähnen, die bei einer Inan-
spruchnahme zu erheblichen Eingriffen in den
Natur- und Landschaftshaushalt und damit auch
zu einer Beeinträchtigung des Biotopverbundes
führen würde.

Die Bereiche des geplanten NSG umfassen
überwiegend Flächen, die im LEP und im REP des
Regierungsbezirkes Halle auch als Vorranggebiete
für den Hochwasserschutz ausgewiesen sind. Mit
dieser Funktion sind in erster Linie Maßnahmen
zum schadlosen Abfluss von Hochwässern verbun-
den. Diese schließen beispielsweise eine Bebauung
in der Aue sowie eine Nutzungsänderung von
Grünland in Ackerland aus. Daraus ergeben sich im
Hinblick auf den Biotopverbund entlang von Fließ-
gewässern auch positive Effekte.
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3.2 Leitbild für die Landschafts-
entwicklung

Hauptziel der Landschaftsentwicklung ist die
Wiederherstellung eines großräumigen und eng-
maschigen Biotopverbundes durch:

• Neuanlage bzw. Erweiterung von Streuobst-
und Kopfbaumbeständen, Feldgehölzen und
Baumreihen,

• Erhaltung und Aktivierung der natürlichen
Flussabschnitte,

• Entwicklung einer Weichholz-Silberweiden-
Aue in geeigneten Teilbereichen,

• Herstellung der ökologischen Durchgängig-
keit innerhalb des gesamten Flussabschnit-
tes zur Förderung der Fischfauna,

• Extensivierung der Grünlandnutzung,
• Überführung von Ackerflächen in Grünland-

nutzung in den Überschwemmungsgebieten,
• Erhaltung und Pflege der Altwasser,
• Erhöhung des Anteiles an artenreichen

Feuchtwiesen an der Aue,

• schrittweise Umwandlung der Gehölzstruk-
turen in standortgerechte, naturnahe Be-
stände der Hartholzaue und

• Erhaltung und Entwicklung der Siedlungs-
randstrukturen (Gärten, Streuobstwiesen,
Gehölzreihen).

Die Umsetzung des Leitbildes stellt einen wichti-
gen Beitrag für einen funktionsfähigen Biotop-
verbund dar.

3.3 Biotopverbundplanung im Land-
schaftsplan

Das im Landschaftsplan auszuweisende Biotop-
verbundkonzept greift die vorhandenen Biotop-
strukturen auf und verbindet diese unter Be-
rücksichtigung von Trittsteinen und Korridoren
miteinander. Die neu zu entwickelnden Struk-
turen sollten sich dabei an einer geeigneten
Raumgliederung orientieren. Das können Weg-
ränder, Bachläufe oder sonstige Nutzungsarten-
grenzen sein.

Abb. 4: Ausschnitt aus der Planungskarte der überörtlichen Biotopverbundplanung im Burgenlandkreis
(1:50.000; siehe Standardlegende).
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Als Grundlage der Biotopverbundkonzeption
im Landschaftsplan dienen die Vorschläge für die
Entwicklung eines überörtlichen Biotopverbund-
systems [68]. Innerhalb der überregional bedeut-
samen Verbundeinheit „Elsteraue nördlich Zeitz“
werden Biotopverbundflächen abgegrenzt, die
entsprechend ihres Handlungsbedarfes sowie
getrennt nach Kern- und Entwicklungsflächen
bewertet werden (Abb. 4).

Darauf aufbauend sind im Landschaftsplan
weitere Konkretisierungen vorgenommen und in
einem Maßnahmenkonzept zeichnerisch (Abb. 5)
und tabellarisch (Tab. 1) dargestellt worden.

Ergänzt wird dieses Konzept durch Hinweise
für die Nutzergruppen, z.B. zur Bewirtschaftung
der Wiesen und Weiden, zur Gewässerunterhal-
tung und zum Hochwasserschutz. Aber auch all-
gemeine Forderungen zur Eingrünung der Orts-
ränder, zur naturnahen Sanierung der Dorfteiche
oder zur Pflege der Streuobstwiesen ordnen sich
in das Konzept zur Biotopverbundplanung ein.

Im Ergebnis dessen wird eine kleinteilige
Vernetzung der vorhandenen Strukturen durch
Entwicklung eines räumlichen Verbundes der
Biotope geschaffen. Damit stellt der Biotopver-
bund in der Elsteraue ein kombiniertes Konzept
von Maßnahmen des Flächenschutzes (NSG und
FFH-Gebiet), von Vernetzung dieser Flächen über
Trittsteine (Feldgehölze, Streuobstwiesen, Tüm-
pel) und linienhafte Korridorbiotope (wegbeglei-
tende Baumreihen) sowie von einer den gesam-
ten Landschaftsraum umfassenden Nutzungsex-
tensivierung dar.

4 Fazit und Ausblick

Die nachhaltige Sicherung der natürlichen Le-
bensgrundlagen und der Leistungsfähigkeit des
Naturhaushaltes und damit auch des Biotopver-
bundes als Voraussetzung zur Entwicklung sta-
biler Lebensgemeinschaften ist eine Aufgabe, die
sich unmittelbar aus dem Grundgesetz (Art. 20 a)

Abb. 5: Maßnahmen-
konzept.
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Maßnahmen-
Nr.

Entwicklungsziel Maßnahmen

B 1 Strukturverbesserung der
Gehölzgruppe

Pflege und Rückschnitt des vorhandenen
Gehölzbestandes, Ergänzungspflanzungen

B 10 Entwicklung einer Grünfläche mit
Solitärgehölzen

Abriss der Stallanlagen, Anpflanzung von
Solitärgehölzen, extensive Pflege der anzulegenden
Wiesenfläche

B 13
B 15
B 16

Entwicklung und Strukturverbesserung
von Grünflächen

Abriss baulicher Anlagen und Entsiegelung der
Fläche, Pflege des vorhandenen Gehölzbestandes,
Ergänzungspflanzung von Solitärgehölzen und
Gehölzgruppen extensive Mahd der Fläche

B 13
B 15
B 16

Entwicklung und Strukturverbesserung
von Grünflächen

Abriss baulicher Anlagen und Entsiegelung der
Fläche, Pflege des vorhandenen Gehölzbestandes,
Ergänzungspflanzung von Solitärgehölzen und
Gehölzgruppen extensive Mahd der Fläche

B 17 Entwicklung einer Gehölzreihe Anpflanzung von Gehölzen

F 6
F 35

Entwicklung eines Feldgehölzes oder
einer Feldhecke

Entsiegelung der Fläche, Anpflanzung eines
Feldgehölzes, Anlage eines Gehölzsaumes mit
Krautsaum, Anlage einer Vernässungszone im
Zentrum durch Erdaushub

F 49
F 50
F 53

Verbesserung der Heckenstruktur Pflege und Rückschnitt des Bestandes,
Ergänzungspflanzungen, Anlage eines
Gehölzsaumes mit Krautsaum Entfernen der
Hybridpappeln, Aushub der Grabensohle, Einbau von
Bermen

S 1 Sanierung der Streuobstwiese Grundsanierung des Bestandes, Pflege- und
Schnittmaßnahmen an Obstgehölzen,
Nachpflanzung von Obstgehölzen, extensive Mahd
(2-schürig)

W 4
W 6
W 7

Strukturverbesserung des Grabens Entschlammung der Gewässersohle, Pflege und
Rückschnitt des Gehölzbestandes,
Ergänzungspflanzungen

W 5
W 9

Renaturierung des Grabens und des
Grabens (Ritzschke)

Aushub / Entschlammung der Gewässersohle,
Einbau von Bermen, Verringerung der
Fließgeschwindigkeit durch ingenieurbiologische
Maßnahmen, Pflege und Rückschnitt des
Gehölzbestandes

W 8 Gestaltung des Teichumfeldes Pflege und Rückschnitt des Gehölzbestandes,
punktuelle Ergänzungspflanzungen

Tab. 1: Maßnahmenkonzept.

sowie aus den Naturschutzgesetzen ableitet. In
der Landschaftsplanung werden die dazu not-
wendigen Maßnahmen und Erfordernisse formu-
liert, die nicht nur von der Naturschutzverwal-
tung und den Gemeinden umzusetzen sind, son-
dern sich auch an andere Verwaltungen, Behör-
den und öffentliche Stellen richten. Deshalb ist

auch die Berücksichtigung der Belange des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege in ver-
schiedenen Richtlinien und Verordnungen fest-
geschrieben. Demnach hat auch die Bauleitpla-
nung die Aufgabe, zum Schutz und zur Entwick-
lung der natürlichen Lebensgrundlagen beizutra-
gen (§§ 1 und 1 a BauGB). In Sachsen-Anhalt stellt
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der Landschaftsplan dabei eine Fachplanung dar,
deren Aussagen erst mit der Übernahme in den
Flächennutzungsplan rechtswirksam werden.

Gemeindliche Planungen und Festlegungen,
die sich nicht zuletzt im Flächennutzungsplan
widerspiegeln, sind also generell auf ihre Verträg-
lichkeit mit den Belangen von Natur und Land-
schaft und damit letztlich auch auf ihre Auswir-
kungen auf den geplanten Biotopverbund zu prü-
fen. Umgekehrt dienen der Landschaftsplan und
speziell die Maßnahmen zum Biotopverbund als
Argumentations- und Entscheidungshilfe bei der
Beurteilung von raumbeanspruchenden Vorha-
ben. So kann die Überplanung eines Biotops für
ein Vorhaben zunächst als geringe Beeinträchti-
gung erscheinen. Wird aber die besondere Funk-
tion dieses Biotops im Biotopverbund, z. B. als
Trittstein, berücksichtigt, kann diese Beeinträch-
tigung zu erheblichen Auswirkungen führen.

Ein weiterer Aspekt für die Umsetzung des
Biotopverbundes ergibt sich aus der Bildung ei-
nes Flächenpools für naturschutzfachliche Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen. Damit ergibt
sich die Möglichkeit, diese Maßnahmen zielge-
richtet in einen übergeordneten Kontext einzu-
ordnen und durch Bündelung eine größere Wirk-
samkeit der Maßnahmen zu erzielen.

Insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung
der Landschaftsplanung im Allgemeinen und der
Biotopverbundplanung im Besonderen sei festge-
halten, dass der Landschaftsplan ein Planungsin-
strument der kommunalen Ebene ist. Das Ver-
ständnis für die Belange von Natur und Land-
schaft und der Wille zur Umsetzung der im Land-
schaftsplan formulierten Ziele wird um so grö-
ßer sein, je intensiver sich die Gemeinde in den
Planungsprozess eingebracht hat und sich mit der
Planung identifiziert. Die Gemeinde kann und
muss nicht die Realisierung der Maßnahmen al-
lein angehen. Jedoch sollte sie die Umsetzung
aktiv initiieren und koordinieren. Dieser Rolle
wird sie dann nachkommen, wenn sie die Pla-
nung als ihr Instrument zur Entwicklung der Ge-
meinde versteht.

Anschrift der Autorin

ANKE STREHL
Acerplan Planungsgesellschaft mbH
Seebener Straße 22
06114 Halle/Saale
E-Mail: Anke.Strehl@acerplan.de
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Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt
Sonderheft 2006: 109–116

Biotopverbund und Eingriffsregelung am
Beispiel der Ortsumfahrung Schönebeck

OLIVER GOCKEL & HOLGER RUNGE

1 Ausgangslage

Bereits im Jahr 1997 wurde mit der Erstellung der
naturschutzfachlichen Planunterlagen für die
Planfeststellung der Ortsumfahrung Schönebeck
im Zuge der B 246a in der Magdeburger Börde
begonnen. Nachdem dies zunächst für den
bereits realisierten 1. Planungsabschnitt von der
Bundesautobahn A 14 bis zur L 65 erfolgte, begann
2002 die Bearbeitung des LBP [102] für den 2. Pla-
nungsabschnitt von der L 65 bis zur L 51. Bereits
für den 1. Planungsabschnitt wurde im Rahmen
der naturschutzrechtlichen Kompensation der
Schwerpunkt auf den Biotopverbund und die
Stärkung vorhandener Strukturen als Kerne die-
ses Verbundes gelegt. Zu nennen sind hier v. a.
die Endmoränenkuppen südlich von Schönebeck
wie der Spitze Berg.

Zu Beginn der Planungen für den 2. Planungs-
abschnitt lag dann auch die Planung von Biotop-
verbundsystemen im Landkreis Schönebeck [79]
vor. Hierdurch waren günstige Voraussetzungen
gegeben, die dort formulierten Ziele und Vor-
schläge in die Planung einfließen zu lassen.
Zudem wurden die im 1. Planungsabschnitt vor-
gesehenen und mittlerweile umgesetzten Maß-
nahmen in fachlicher Hinsicht bestätigt.

Da der 2. Planungsabschnitt der B 246a durch
das relativ strukturarme „Südliche Urstromtal der
Elbe“ als Teilraum der Landschaftseinheit „Mag-
deburger Börde“ im Süden von Schönebeck ver-
läuft, bot es sich von vornherein fachlich an, die
Eingriffsfolgen durch eine Optimierung des Ver-
bundes der wenigen vorhandenen Strukturen zu
kompensieren.

Mögliche Beeinträchtigungen des Biotopver-
bundes durch Verkehrsinfrastrukturvorhaben
können sich insbesondere durch die Zerschnei-
dungseffekte derartiger linearer Vorhaben erge-

ben. Ein vorrangiges Ziel muss es deshalb sein,
diese Effekte zu minimieren, indem einerseits die
Inanspruchnahme von wertvollen Biotopver-
bundstrukturen vermindert und andererseits die
Durchlässigkeit der Verkehrstrassen für die Fau-
na durch geeignete Maßnahmen wie Wild- und
Amphibiendurchlässe oder Grünbrücken verbes-
sert wird. Diese Zielsetzung wird insbesondere
durch das Vermeidungsgebot der Eingriffsrege-
lung unterstützt (vgl. § 20 Abs. 1 NatSchG LSA),
findet aber auch Berücksichtigung in § 2 Abs. 3
NatSchG LSA, wonach Verkehrswege, Energielei-
tungen und ähnliche Vorhaben so zusammenge-
fasst werden sollen, dass die Zerschneidung und
der Verbrauch von Landschaft so gering wie mög-
lich gehalten werden.

Neben der Sicherung des Biotopverbundes
durch Vermeidung von Beeinträchtigungen bie-
tet sich im Rahmen der Eingriffsfolgenbewälti-
gung auch die Möglichkeit, das Biotopverbund-
system durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men zu entwickeln und zu fördern. Bei der Fest-
setzung von Art und Umfang der Maßnahmen
sind u. a. die Landschaftspläne zu berücksichti-
gen, in denen nach § 3 Abs. 4 NatSchG LSA die für
den Biotopverbund geeigneten und erforderli-
chen Kernflächen, Verbindungsflächen und Ver-
bindungselemente darzustellen sind.

Soweit durch den Eingriff Biotopstrukturen
mit Bedeutung für den Biotopverbund beein-
trächtigt werden, ist es naheliegend, entspre-
chende funktional geeignete Strukturen durch
Ausgleichs- oder auch Ersatzmaßnahmen wieder
zu entwickeln. Auch Kompensationsmaßnah-
men für nicht unmittelbar den Biotopverbund
beeinträchtigende Eingriffe sollten so gelegt wer-
den, dass sie multifunktional neben der Biotop-
wiederherstellung auch den Biotopverbund un-
terstützen. Die überörtliche Biotopverbundpla-
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Abb. 1: Ausschnitt aus der Planungskarte der überörtlichen Biotopverbundplanung im Landkreis Schöne-
beck ergänzt durch lokale Biotopverbundflächen (LPB, Untersuchungsgebiet des 2. Planungsabschnittes).
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1 Lfd. NR.: 48

Nr.: lf 02 (Neuvorschlag)

Flächengröße: 32,0 ha Anzahl der Teilflächen: 1

2 Name / Benennungsvorschlag: Teiche und Feldgehölze Döben

3 Lage: westlich Döben

4 Schutzziel / ökologischer Wert / Begründung des Vorschlags:

Erhalt des feuchtegeprägten Lebensraumkomplexes mit naturnahen Grabenabschnitten,
einem Stillgewässer mit Röhrichten und vielfältigen Gehölzen; Rückzugsgebiet in einem
ausgeräumten, gewässerarmen Landschaftsausschnitt; Trittstein im Biotopverbund.

5 Grundlagen des Vorschlags:

Fachliche Grundlagen: CIR-Luftbildauswertung;
selektive Biotopkartierung: feuchter Eichen-Mischwald,
Laub-Mischwald, Röhricht, Graben, Baumhecke,
Feuchtgrünland

Gutachtliche Fachplanungen: Landschaftsrahmenplan des Landkreises Schönebeck

Verbindliche Landesplanung: Vorranggebiet für Landwirtschaft (REP 1996)

6 Überlagerung mit anderen Schutzgebietskategorien: Erweiterungsfläche für:

keine -

7 Angestrebte Schutzkategorie: -

8 Maßnahmen (Behandlungs- und Entwicklungshinweise):

Mahd der Grabenränder in mehrjährigem Turnus; Teilauslichtung der gepflanzten Erlen;
Entwicklung einer Pufferzone zur umgebenden Ackernutzung; extensive Nutzung des
Grünlandes; Sicherung eines ausreichenden Grundwasserstandes und Sanierung des Teiches.

9 Sonstiges:

Der Vorschlag des Landschaftsrahmenplans des Landkreises Schönebeck (Ausweisung als
FND) wurde aufgrund ökologischer Defizite des Gebietes nicht aufrechterhalten; hohe
Priorität hat hier die Wiederherstellung des ursprünglichen Standortwasserhaushaltes.

nung liefert hierzu vor dem Hintergrund einer
gesamträumlichen Betrachtung und unter Be-
rücksichtigung der naturschutzfachlichen Ziel-
setzungen konkrete Hinweise, welche Flächen
besondere Entwicklungspotenziale bzw. Entwick-
lungsprioritäten aufweisen.

2 Das Biotopverbundkonzept im
Untersuchungsraum der B 246a

Im Rahmen der überörtlichen Biotopverbundpla-
nung für den Landkreis Schönebeck wurden auch
für das Untersuchungsgebiet der geplanten Orts-
umfahrung verschiedene besonders wertvolle
Lebensräume entsprechend der Systematik als
Kern- und Entwicklungsflächen des Biotopver-
bundes definiert (Abb. 1):

• der Solgraben bzw. die „Schlöte“, Nr. 84,
• der in sie mündende „östliche Moritzgraben“,

Nr. 82,
• das „Flugplatzgelände Zackmünde“, Nr. 53,
• die „Teiche und Feldgehölze bei Döben“, Nr.

48 und
• die „Elbeniederung bei Schönebeck“, Nr. 68.

Bedingt durch die relative Strukturarmut des be-
trachteten Raumes sind hier nur vier, zudem
meist isoliert liegende Biotopverbundflächen
bzw. Biotopverbundeinheiten mit örtlicher Be-
deutsamkeit vorhanden. Lediglich am Rand des
Untersuchungsgebietes im Osten grenzt die über-
regional bedeutsame Verbundeinheit „Elbetal“
bzw. „Elbeniederung bei Schönbebeck“ an, die
durch die Planung der Straße im 2. Planungsab-
schnitt jedoch nicht weiter betroffen ist.

Für die Entwicklung eines Biotopverbundsys-
tems werden für diese Biotopverbundflächen

Tab. 1: Kurzbeschreibung der Biotopverbundfläche lfd. Nr. 48.
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jeweils Maßnahmen zu deren Erhalt und Ent-
wicklung vorgeschlagen [79].

Die Teiche und Feldgehölze bei Döben sind
beispielsweise teilweise als Kern- und teilweise
als Entwicklungsfläche (potentielle Kernflächen,
Verbindungs- und Pufferflächen) vorgesehen. Auf
den Kernflächen und auf einigen Entwicklungs-
flächen soll die bisherige Nutzung/Pflege fortge-
führt werden, auf weiteren Entwicklungsflächen
werden allerdings auch Umwandlungen der ge-
genwärtigen Nutzung vorgeschlagen. Schutzziel
ist der Erhalt eines feuchtegeprägten Lebens-
raumkomplexes mit naturnahen Grabenab-
schnitten sowie eines röhrichtbestandenen Still-
gewässers und vielfältiger Gehölze.

Eine detailliertere Beschreibung der genann-
ten Gebiete zeigt beispielhaft Tabelle 1. Ergänzt
wurden diese Informationen durch die im Rah-
men des Straßenbauvorhabens durchgeführten
flächendeckenden Biotoptypenkartierungen, die
Erfassung ausgewählter Tierartengruppen sowie
gefährdeter Pflanzenarten.

3 Berücksichtigung des Biotopver-
bundkonzeptes bei der Eingriffs-
vermeidung

Wichtigstes Anliegen im Rahmen der Anwen-
dung der Eingriffsregelung ist es, alle vermeid-
baren Beeinträchtigungen zu unterlassen (Ver-
meidungsgebot, vgl. § 20 Abs.1 NatSchG LSA). Ne-
ben der Vermeidung von Beeinträchtigungen be-
inhaltet dies auch die Minderung unvermeidba-
rer Beeinträchtigungen.

Das Vermeidungsgebot bedeutet, dass das
Vorhaben planerisch und technisch so zu opti-
mieren ist, dass Beeinträchtigungen weitestge-
hend reduziert werden. Grundsätzlich hat Ver-
meidung Vorrang vor Ausgleich. Als Vermei-
dungs-/Verminderungsmaßnahmen in der Stra-
ßenplanung werden entsprechend RAS-LP 1 [90]
Maßnahmen bezeichnet, die der Entwurfsopti-
mierung in Lage und Höhe dienen, die Schutz-
maßnahmen für einzelne Naturgüter darstellen
und die zum Ziel haben, die Straße in Natur und
Landschaft einzubinden (vor allem bauliche Ge-
staltungsmaßnahmen).

Maßstab ist es hierbei auch, den Anforderun-
gen des § 4 NatSchG LSA zur allgemeinen Beach-

tung der Ziele und Grundsätze des Naturschut-
zes gerecht zu werden. Hierzu gehört als wesent-
licher Bestandteil eben auch der in § 3 NatSchG
LSA hervorgehobene Biotopverbund.

Durch eine relativ ortsnahe Führung konn-
ten eine großräumigere Neuzerschneidung sowie
Flächeninanspruchnahmen der o. g. Biotopver-
bundflächen vermieden werden.

Ferner war durch die gewählte Linienfüh-
rung auch eine direkte Inanspruchnahme lokal
bedeutsamer Biotopverbundelemente am Orts-
rand von Schönebeck vermeidbar (s. Abb. 1, I, II,
III, IV). Zu nennen sind hier v. a. die Hecken- und
Gehölzkomplexe im Bereich der (ehemaligen)
Wasserwerke Felgeleben und Zackmünde bzw.
deren Brunnengalerien. Diese im Rahmen der
Kartierung für den LBP erfassten Strukturen er-
füllen lokal wichtige Funktionen als Trittsteinbi-
otope, Rückzugs- und Teillebensräume, v. a. für die
Avifauna und Säuger (u. a. Feldhase).

Nicht vermeiden ließ sich die Trennung die-
ser nördlich und südlich der geplanten Straßen-
trasse gelegenen lokal wichtigen Lebensräume.
Allerdings konnte diese dadurch gemindert wer-
den, dass im Rahmen der Querung bedeutsamer
Biotopstrukturen (Saum-, Gehölzstrukturen am
Bahndamm, am Randel-Graben) in Lage, Dimen-
sion und Gestaltung optimierte Brücken- bzw.
Durchlassbauwerke vorgesehen wurden (s. Abb.
1, dargestellte Symbole A und B). So ist im Bereich
der erforderlichen Bahnunterführung am Was-
serwerk Felgeleben eine weitgespannte Dreifeld-
brücke vorgesehen.

Insgesamt wird dadurch beidseitig des Bahn-
dammes eine Querpassierbarkeit der B 246a für
die Fauna erreicht, was insbesondere für Funkti-
onsbeziehungen vom Ortsrand Schönebeck zu
den Strukturen südlich Schönebecks in Richtung
Döbener Teiche und Flugplatz Zackmünde we-
sentlich ist.  Die Brücke erfüllt hierbei mit einer
lichten Weite von rund 59 m und einer lichten
Höhe von über 5 m auch bereits die Mindestvor-
aussetzungen für eine Querungshilfe (Wildunter-
führung) gemäß FGSV [38]. Ergänzt wird diese
Querungsmöglichkeit durch einen Rahmen-
durchlass mit integrierter Berme entlang des
Randel-Grabens, der ein lokales Verbundelement
zwischen den Döbener Teichen im Süden und
dem Ortsrand Schönebeck bzw. dem Gehölzkom-
plex am Wasserwerk Felgeleben darstellt. Auf-
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grund der Berme ist hier  eine Querpassierbarkeit
zumindest für kleinere terrestrische und wasser-
gebundene Arten gewährleistet.

Ergänzt werden diese Querungshilfen durch
begleitende Maßnahmen wie Säume, Uferrand-
streifen, Baumreihen, die als Schutz- und
Leitstrukturen entlang der geplanten B 246a fun-
gieren sollen oder an vorhandene Strukturen an-
binden und diese ergänzen bzw. in die Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen in den Raum
südlich der B 246a um Döben überleiten.

Dennoch konnten auch im vorliegenden Fall
nicht alle mit dem Vorhaben verbundenen Beein-
trächtigungen vollständig vermieden oder aus-
reichend vermindert werden. Es verbleiben
weiterhin Beeinträchtigungen insbesondere für
die Fauna, weil Teillebensräume stärker als bisher
getrennt und somit Habitat- und Biotopverbund-
funktionen gestört werden.

4 Berücksichtigung des Biotopver-
bundkonzeptes bei der Planung
von Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen

Nicht vermeidbare Beeinträchtigungen gilt es
vorrangig auszugleichen oder in sonstiger Weise
zu kompensieren.

Die Konfliktanalyse im Rahmen des LBP
machte deutlich, dass beim Bau der B 246 a (2. Pla-
nungsabschnitt) vor allem die Beeinträchtigun-
gen der Fauna, d. h. insbesondere von Funktions-
beziehungen der Avifauna und von Säugern, eine
besondere Rolle spielen. Im vorliegenden Fall
musste es also primär darum gehen, Beeinträch-
tigungen im Lebensraumverbund zu kompensie-
ren, da diese nicht völlig vermieden oder gemin-
dert werden können, so wie dies bei den meisten
Straßenbauvorhaben der Fall ist. Neben den
bereits aufgeführten Maßnahmen zur Trassenop-
timierung (Querpassierbarkeit, Lage der Gradien-
te) und Trassengestaltung bieten sich als grund-
sätzliche Möglichkeiten an:

• Aufwertung und Ausweitung der vorhande-
nen Strukturen für die Fauna (auch für nicht
speziell kartierte Artengruppen) durch Anla-
ge von Pufferzonen bzw. Flächenerweiterun-
gen und

• Vernetzung der vorhandenen Strukturen –
wo dies möglich ist – durch Ausbau und Neu-
entwicklung von linearen Verbundelemen-
ten und somit eine gesamträumliche Auf-
wertung von Teilen des Untersuchungsrau-
mes für die Fauna insgesamt.

Eine wesentliche Grundlage für die Ableitung von
möglichen Kompensationsmaßnahmen bilden
neben diesen grundsätzlichen inhaltlichen Über-
legungen die Zielaussagen der räumlichen Ge-
samtplanung. Neben den Landschaftsplanungen
(Landschaftsplan, Landschaftsrahmenplan) lie-
fert auch die überörtliche Biotopverbundplanung
wichtige Hinweise auf inhaltlich und räumlich
sinnvolle Maßnahmen. Gerade letzteres Plan-
werk kann daher hilfreich sein, wenn es um die
funktionale Kompensation von Zerschneidungs-
wirkungen geht.

Im Zuge intensiver Abstimmungen mit Natur-
schutzverwaltung, -verbänden, Landwirtschafts-
und Flurneuordnungsbehörden konnten hierbei
folgende Maßnahmenschwerpunkte neben der
eigentlichen Trasse der B 246 a herausgearbeitet
werden, die auf hohe Akzeptanz stoßen und sich
in das Biotopverbundkonzept einfügen:

• Maßnahmenkomplex E 1 Zackmünde (Bio-
topverbundfläche Nr. 53): Aufwertung der Bi-
otopausstattung und Stärkung/Entwicklung
eines Biotopverbundes durch Neuentwick-
lung von linearen Biotopverbundelementen
(Saum mit Einzelgehölzen entlang des Wirt-
schaftsweges 8 und Heckenanpflanzung an
der Heerstraße),

• Maßnahmenkomplex E 2 Gehölze an der B
246a: Neuentwicklung von Leitstrukturen und
Verbundfunktionen (Saum und Hecke) im Be-
reich der Querung der Bahntrasse; ökologische
Aufwertung durch Vernetzung von Teillebens-
räumen nördlich der Bundesstraße,

• Maßnahmenkomplex E 3 Randel-/Neuer Gra-
ben: Aufwertung des intensiv landwirt-
schaftlich genutzten Landschaftsraumes
durch Ergänzung mit linearen Biotopver-
bundelementen (Obstbaumreihe und Saum
mit Einzelgehölzen), Stärkung/Entwicklung
eines Biotopverbundes,

• Maßnahmenkomplex E 4 Postweg: Aufwer-
tung der Biotopausstattung und Stärkung/
Entwicklung eines Biotopverbundes durch
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Abb.2: Bestandsituation Döbener Teiche.

Abb. 3: Maßnahmenplanung Döbener Teiche.
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Tab. 2: Übersicht der Kompensationsmaßnahmen um die Biotopverbundfläche der Döbener Teiche (Num-
merierung entsprechend der Abbildung 3)

Neuentwicklung von linearen Biotopver-
bundelementen (Saum mit Einzelgehölzen
und Heckenanpflanzung) in Anknüpfung an
bereits vorhandene Biotopstrukturen,

• Maßnahmenkomplex E 5 Feldgehölz Post-
weg: Anlage/Erweiterung von Gehölzstruk-
turen in Anknüpfung an vorhandene Biotop-
strukturen, gesamträumliche Aufwertung
des intensiv landwirtschaftlich genutzten
Raumes durch die Optimierung von Verbund-
funktionen /Trittsteinfunktionen,

• Maßnahmenkomplex E 6 Feuchtgebiet Post-
weg/Ackendorf: Neuentwicklung von linea-
ren und flächigen Biotopverbundelementen
(Hecke/Feldgehölz, Staudenflur/Stauden-
saum) in Anknüpfung an vorhandene Biotop-
strukturen. Ergänzung und Erweiterung vor-
handener Trittsteinbiotope, Verbesserung

der Biotopvernetzung zwischen vorhande-
nen Strukturen und

• Maßnahmenkomplex E 7 Döbener Teiche (Bi-
otopverbundfläche Nr. 48): Erweiterung der
Kernfläche des Biotopverbundes durch Neu-
entwicklung von Staudenflur/Feuchtbrache
und lockerer Gehölzpflanzung in Anknüp-
fung an vorhandene Biotopstrukturen, Ver-
besserung der Biotopvernetzung zu benach-
barten Trittsteinbiotopen, Schaffung von
Pufferzonen.

Hervorzuheben sind die letztgenannten 5 Spie-
gelpunkte. Durch sie wird die Biotopverbundflä-
che der Döbener Teiche mit den in der Agrarland-
schaft z. T. sehr isoliert liegenden vorhandenen
Strukturen wie Stillgewässern, Heckenfragmen-
ten, Baumreihen und Einzelbäumen an der Flur-

Maßnahmen
-Nr.

Kurzbeschreibung der
Maßnahme

Maßnahmenziel

E 3 Randel- / Neuer Graben

E 3.2 Anlage eines
Uferrandstreifens

Stärkung der Verbundfunktion des Randel- /Neuen
Grabens von den Döbener Teichen ausgehend.
Erweiterung der vorhandenen Strukturen.

E 6 Feuchtgebiet Postweg /
Ackendorf

E 6.1 Anlage einer Hecke

E 6.2 Entwicklung einer
Staudenflur mit
einzelnen Gehölzen

E 6.3 Anlage eines
Feldgehölzes

E 6.4 Entwicklung eines
Staudensaumes mit
einzelnen Gehölzen

Neuentwicklung von Lebensräumen und
Biotopverbundelementen, Erweiterung von verinselten
Einzelelementen (Tümpel, Einzelbäume,
Heckenfragmente, Baumreihen) in Zuordnung zu den
Döbener Teichen, linearer Verbund hiermit. Aufbau
einer durchgehenden linearen Verbundstruktur nach
Norden (außerhalb der Abbildung: Hecken, Säume,
Feldgehölz, Obstbaumreihe) entlang des
Wirtschaftsweges (Postweg) bis in den Ortsrandbereich
von Schönebeck und linearer Verbund nach Westen
zum Solgraben / zur Schlöte.

E 7 Döbener Teich

E 7.1 Entwicklung einer
Staudenflur
(Sukzessionsfläche,
Feuchtbrache)

E 7.2 Entwicklung eines
lockeren (lichten)
Gehölzbestandes

Erweiterung der vorhandenen Strukturen im Bereich
von Entwicklungsflächen des Biotopverbundsystems.
Anlage von Pufferflächen.
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grenze, Gräben und ehemaligen Wegen stärker
vernetzt. Ferner wird diese Biotopverbundfläche
erweitert und durch das verdichtete Feuchtgebiet
Ackendorf räumlich und funktional ergänzt.

Als Ausgleich/Ersatz ist hier die Neuentwick-
lung von Extensivstrukturen in Anknüpfung an
vorhandene Biotopstrukturen vorgesehen, ferner
der stärkere lineare Verbund nach Norden über
Randel-/Neuen Graben und Postweg sowie nach
Westen hin.

Ziel ist die gesamträumliche Aufwertung des
intensiv landwirtschaftlich genutzten Raumes
durch Anreicherung mit linearen und flächigen
Biotopverbundelementen (Leitstrukturen, Trittst-
einbiotope). Somit wird die Biotopvernetzung
verbessert und durch die Erweiterung und Auf-
wertung der Strukturvielfalt werden neue Be-
siedlungsräume für die Fauna geschaffen.

Beispielhaft sei hier in Abbildung 2 (Bestand)
und Abbildung 3 (Planung) sowie Tabelle 2 näher
auf diesen Raum eingegangen.

5 Resümee und Ausblick

Das Beispiel zeigt, dass die landschaftspflegeri-
sche Begleitplanung in starkem Maße dazu bei-
tragen kann, die Ziele und Maßnahmenvorschlä-
ge der Biotopverbundplanung umzusetzen. Gera-
de in Zeiten knapper öffentlicher Kassen sollten
diese Möglichkeiten umfassend ausgeschöpft
werden, da sonst vermutlich kaum Chancen für
einen zeitnahen Ausbau des Biotopverbundsys-
tems bestehen.

Umgekehrt ermöglicht die Biotopverbund-
planung eine sachgerechtere Bewältigung der
Eingriffsregelung, da durch sie auch großräumi-
ge, über den relativ engen Untersuchungsraum
des LBP hinausreichende Biotopverbundfunktio-
nen dargestellt werden. So können auch großräu-
mige Verbundfunktionen, deren Bedeutung bei
einer kleinflächigen Betrachtung auf Ebene des
LBP u. U. nicht richtig erkennbar wäre, im Vermei-
dungskonzept des LBP berücksichtigt werden.
Darüber hinaus ermöglichen die Vorgaben der
Biotopverbundplanung eine zielgerichtete Bün-
delung der Kompensationsmaßnahmen. Die In-
tegration der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
in ein übergeordnetes räumliches Gesamtkon-
zept wird in vielen Fällen effizienter zur Siche-
rung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts
beitragen können als eine nur auf die lokale,
durch den Untersuchungsraum des LBP be-
schränkte Maßnahmenplanung.
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Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt
Sonderheft 2006: 117–124

Überörtliche Biotopverbundplanungen –
eine planerische Grundlage für den
Straßenbau
ANDREAS WOLFART, ROLAND STANIA & MICHAEL WETZEL

Anhand von drei OU im Zuge von Bundesstraßen
wird dargestellt, wie die überörtliche Biotopver-
bundplanung dazu beitragen kann, Eingriffe
nicht nur punktuell-lokal, sondern im größeren
Zusammenhang der Biotopverbundsysteme zu
bewerten und zu bewältigen. Die Biotopverbund-
planung stellt einen Ideen- und Flächenpool be-
reit, Maßnahmen aus nicht ausgleichbaren Ein-
griffen sinnvoll zu konzentrieren und mit best-
möglicher Wirkung für Natur und Landschaft
umzusetzen. Die Straßenbauverwaltung greift
die Vorschläge der Biotopverbundplanung gern
auf, wie weitere, bereits realisierte Vorhaben zei-
gen. Allerdings darf man nicht übersehen, dass
Kompensationsmaßnahmen für Eingriffe an an-
derer Stelle bestenfalls dazu beitragen, die Qua-
lität der Biotopverbundsysteme auf dem gegen-
wärtigen Stand zu erhalten.

1 Eingriff in den Naturhaushalt
durch Straßenbauvorhaben

Der Neu- oder Ausbau von Straßen kann Verlus-
te, Beeinträchtigungen und Zerschneidungen von
Biotopen sowie Verluste und Unterbrechungen
von Austauschbeziehungen von Pflanzen oder
Tieren verursachen. Dies gilt gemäß § 18
BNatSchG als Eingriff in den Naturhaushalt, der
bestmöglich zu vermeiden bzw. zu vermindern
ist; die unvermeidlichen Eingriffe sind durch Aus-
gleich oder Ersatz mindestens zu kompensieren.

Um die Vermeidung, Verminderung und
Kompensation detailliert und nachvollziehbar zu
bestimmen, werden der Bestand an Biotopen und
an relevanten Pflanzen- und Tierarten sowie die
voraussehbaren Auswirkungen des Vorhabens
erfasst, bewertet und dargestellt. Die Erfassung,
Bewertung und Darstellung erfolgt im Straßen-

bau nach vorgegebenen Methoden u.a. Vorschrif-
ten [12, 13, 14].

2 Biotopverbundplanung und Ein-
griffsregelung bei Straßenbauvor-
haben

Bedeutung der überörtlichen Biotopver-
bundeinheiten
Der landesweiten überörtlichen Biotopverbund-
planung Sachsen-Anhalts liegt das Gegenstrom-
verfahren als planerisches Prinzip zugrunde. Die-
ses Gegenstromverfahren geht gleichermaßen
vom Gesamtsystem wie auch von den vorhande-
nen wertvollen Einzelflächen aus. Auf diesem
Wege lassen sich vorhandene und zu entwickeln-
de Einzelflächen sowie Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen sinnvoll in das Gesamtsystem ein-
binden.

Im Gesamtsystem des Biotopverbundes wer-
den die überörtlichen Ziele und Zusammenhän-
ge als Biotopverbundeinheiten beschrieben und
charakterisiert. Dies erfolgt in Anlehnung an die
Landschaftseinheiten des Landschaftspro-
gramms, unter Berücksichtigung der besonderen
Schutzgebiete Natura 2000 der FFH-Richtlinie
und der Schutzgebiete nach dem Naturschutzge-
setz des Landes Sachsen-Anhalt. In diese Grob-
struktur werden weitere Schwerpunktbereiche
und Verbundachsen mit überörtlicher Bedeutung
eingebunden bzw. entwickelt und ergänzt. Me-
thodische Einzelheiten der Biotopverbundpla-
nung in Sachsen-Anhalt beschreibt SZEKELY in die-
sem Heft.

Im Zusammenhang mit der Eingriffsrege-
lung des Naturschutzgesetzes ermöglicht die
überörtliche Biotopverbundplanung als Rahmen-
plan die Bewertung betroffener Einzelflächen im
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Gesamtsystem des Biotopverbunds. Entspre-
chend ihres gutachtlichen Charakters leistet die
Biotopverbundplanung einen empfehlenden Bei-
trag für die Straßenbauverwaltung, insbesondere
hinsichtlich der Bewertung des Konfliktpotenzi-
als der verschiedenen Varianten eines Straßen-
bauvorhabens sowie hinsichtlich der Auswahl
von Art, Lage und Umfang der Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen zur Bewältigung der erkann-
ten Konflikte.

Bewertung von betroffenen Flächen
innerhalb überörtlicher Biotopverbund-
einheiten
Berühren die Auswirkungen eines Straßenbau-
vorhabens eine Biotopverbundfläche, die Be-
standteil einer überörtlichen Biotopverbundein-
heit ist, kommt ihr aufgrund der besonderen Be-
deutung für das Gesamtsystem ein höherer Wert
zu als einer Biotopverbundfläche mit nur isolier-
ter, örtlicher Bedeutung. Dies gilt speziell auch,
wenn diese Flächen gegenwärtig noch Entwick-
lungsbedarf aufweisen.

Die Biotopverbundplanung kann somit über
die Wertigkeitszuweisung für die ermittelten Bio-
topstrukturen eine gewisse lenkende Wirkung
auf die Linien- bzw. Trassenbestimmung entfal-
ten. Allerdings wird der Raumwiderstand aus al-
len relevanten Schutzgütern gebildet, so dass die
Erhöhung des Biotopwertes oft nicht durch-
schlägt. Hier kann ergänzend verbal-argumenta-
tiv auf den Wert der betroffenen Biotopstruktur
für die überörtliche Biotopverbundeinheit und
ggf. auf deren besondere Empfindlichkeit gegen-
über Zerschneidung hingewiesen werden.

Beitrag der Biotopverbundplanung für die
Auswahl der Biotoptypen, für die Platzie-
rung und für die Ausformung von Ersatz-
maßnahmen
Je treffender eine Biotopverbundeinheit charak-
terisiert ist, desto besser ist der Planer in der Lage,
erforderliche Ersatzmaßnahmen hinsichtlich Bio-
toptypen, Platzierung und Ausformung (Flächen-
grundriss, Horizontal- und Vertikalstrukturen
etc.) so auszuwählen, dass sie sich in die Biotop-
verbundeinheit und in die Landschaft einfügen,
dass die Ersatzmaßnahmen somit Lücken des
Verbundes schließen und darüber hinaus die cha-
rakteristische Eigenart der Biotopverbundeinheit
sowie die Schönheit der Landschaft erhalten und

ggf. weiter entwickeln. Erst damit sind die Ein-
griffe in Natur und Landschaft durch das Straßen-
bauvorhaben wirklich ausgeglichen. Die bloße
Verwertung von Restflächen, die landwirtschaft-
lich aufgrund ungünstigen Zuschnitts, fehlender
Erreichbarkeit etc. uninteressant sind, würde
zwar dem rechnerischen Ausgleich von Verlust-
flächen genügen, bliebe jedoch sachlich unzurei-
chend und allein keinesfalls geeignet.

3 Beitrag der Biotopverbundplanung
zur optimalen Linienführung bzw.
Trassierung

Beispiel 1: B 184 OU Gommern/Dannigkow: Que-
rung der Ehleniederung im Landkreis Jericho-
wer Land

Im Zuge der Vorplanung zur B 184 OU Gommern/
Dannigkow wurde eine Linie bestimmt, die die
Ortslage Dannigkow nördlich umgeht (Trassenva-
riante 2.1). Dabei ist eine Querung der Ehleniede-
rung erforderlich, die erhebliche und unvermeid-
liche Eingriffe in Natur und Landschaft bedingt.

Die Biotopverbundplanung für den Landkreis
Jerichower Land [76] charakterisiert die Biotop-
verbundeinheit „Ehle“ (2.2.19) folgendermaßen:
„Das Gewässersystem der Ehle einschließlich ihrer
Nebenflüsse gehört zu den Biotopverbundachsen
mit regionaler Bedeutung im Planungsraum. ...
Neben naturnahen Fließgewässerabschnitten ist in
den Niederungen ein hoher Strukturreichtum von
landschaftstypischen Biotopen feuchter bis nasser
Prägung zu verzeichnen. Dazu gehören
insbesondere Sümpfe, seggen-, binsen- und hochs-
taudenreiche Nasswiesen bzw. andere naturnahe
Grünlandflächen, Röhrichte sowie Feuchtwaldbe-
reiche bzw. Gehölzbestände. Das Gewässersystem
der Ehle stellt einen bedeutenden Lebensraum für
spezialisierte Tier- und Pflanzenarten dar. Dazu ge-
hört in erster Linie der Biber als stark gefährdete
Tierart in Deutschland. ... In der Ehle bzw. in den
zahlreichen Nebengewässern konnten insgesamt
24 Fischarten nachgewiesen werden, wobei die
höchste Zahl am Unterlauf der Ehle erreicht wur-
de. Die Ehle ist Bestandteil des Fließgewässerpro-
gramms Sachsen-Anhalts. Darüber hinaus ist der
Abschnitt der Ehle zwischen Möckern und der Elbe
als FFH-Gebiet (Nr. 199) gemeldet worden. Neben
ihrer Funktion als Biotopverbundachse sind die
Ehle bzw. ihre Zuflüsse darüber hinaus ein wichti-
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ges Gliederungselement in der weitgehend ausge-
räumten Agrarlandschaft des Zerbster Ackerlan-
des.“

Die linienbestimmte Trassenvariante der OU
Gommern/Dannigkow der B 184 quert die Biotop-
verbundfläche „Ehle zwischen Möckern und Um-
flutehle“ (lfd. Nr. 15) mit einer Gesamtfläche von
593 ha etwa in ihrer Mitte, ca. 250 m nördlich von
Dannigkow, so dass sie in zwei Hälften zerschnit-
ten wird. Die Biotopverbundfläche ist an der Que-
rungsstelle ca. 240 m breit. Die Erfassung des Be-
standes an wertvollen Biotopen und Arten im
Rahmen der UVS und der LBP bestätigte die hohe
Wertigkeit der Ehleniederung am Eingriffsort:
Nassgrünland, mittelwertige Hochstaudenfluren,
Feuchtgehölze sowie Fischotter, Biber, Großer
Abendsegler, Langohr, Neuntöter, Kiebitz, Reb-
huhn, Grauammer, Ortolan, Wachtel und mehre-
re Laufkäferarten wurden nachgewiesen. Im Hin-
blick auf eine konfliktärmere und kostengünsti-
gere Querung der Ehleniederung wurde daher im
Rahmen der LBP nach Möglichkeiten gesucht, den
Eingriff in der Niederung sowie in nach § 37 Na-
tSchG LSA geschützten Biotopen zu reduzieren.

Da eine Südumgehung der Ortslage Dannig-
kow bereits im Linienbestimmungsverfahren u.a.
auf der Grundlage der UVS ausgeschlossen wur-
de, kamen nur nördliche Untervarianten infrage
(2.1a bis 2.1d, vgl. Abb. 1). Im Vergleich führen die
Untervarianten 2.1a und 2.1c zwar zu den deut-
lich geringsten Eingriffen im Bereich der Ehlenie-
derung, tangieren jedoch ein Mischgebiet nach §
6 BauNVO, das im Flächennutzungsplan der Ge-
meinde ausgewiesen ist, bedingen den Abriss
vorhandener Gebäude und verursachen Über-
schreitungen der Tag- und Nachtgrenzwerte für
Verkehrslärm gemäß 16. BImSchV. Die Verschie-
bung der Trasse nach Norden (Untervariante 2.1d)
ergibt keine nennenswerte Verminderung des
Eingriffs gegenüber der linienbestimmten Vari-
ante 2.1, wohl aber eine Verlängerung der Trasse
um 300 m und aufgrund der ortsferneren Que-
rung der Niederung eine eher höhere Zerschnei-
dungswirkung. Bei der Trassenuntervariante 2.1b
entfällt gegenüber der linienbestimmten Varian-
te 2.1 die Überbrückung eines Ehle-Altarmes (ehe-
maliges Bachbett vor der Begradigung), die Tras-
se ist 500 m kürzer, der Ausbau des Zubringers K
1015 verkürzt sich um 340 m, und auf 650 m zu
verlegende Wirtschaftswege kann ebenfalls ver-

zichtet werden. Wenngleich mit der Untervarian-
te 2.1b der minimal mögliche Eingriff in die Ehle-
niederung wie bei den Untervarianten 2.1a und
2.1c nicht erreicht wird, minimiert die Dimensio-
nierung der Ehlebrücke (lichte Weite: 67 m) die
für die Biotopverbundfunktion maßgebliche Zer-
schneidung weitgehend. Außerdem verbleibt die
Möglichkeit, mit der Wiederbelebung des ehema-
ligen Bachbettes als Ersatzmaßnahme die Begra-
digung der Ehle auf ca. 700 m Länge rückgängig
zu machen. Aufgrund der kürzeren Neubaulän-
gen sind auch die Neuversiegelung des Bodens so-
wie die Kosten erheblich geringer.

Fazit der Variantenuntersuchung: „Unter Beach-
tung der Belange von Natur und Landschaft und
dem städtebaulichen Aspekt stellt sich die Trassen-
untervariante 2.1b als Vorzugslösung gegenüber
den untersuchten Trassenuntervarianten (2.1a bis
2.1d) dar. Aufgrund der deutlich geringeren Eingrif-
fe in Natur und Landschaft und einer kürzeren
Trasse ist die Untervariante 2.1b gegenüber der li-
nienbestimmten Variante die kostengünstigere
Variante“ (zit. nach [51]).

Kommentar: Die Planung und der Vergleich von
Untervarianten führten zu einer gewissen Verrin-
gerung des Eingriffs im Sinne des Biotopverbun-
des und eröffneten die Möglichkeit einer sinnvol-
len Ersatzmaßnahme (Wiederbelebung des ehe-
maligen Bachbettes vor der Begradigung der
Ehle). Die Entscheidung zugunsten des Lärm-
schutzes der Anwohner und zuungunsten einer
absoluten Minimierung des Eingriffs in die Ehle-
niederung erscheint auch aus Naturschutzsicht
akzeptabel, da die Ergebnisse der Bestandserhe-
bung und -bewertung, der Abwägungsprozess be-
züglich der Auswirkungen der einzelnen Varian-
ten und die Entscheidungskriterien offen und
ausreichend dargelegt sind.

Im beschriebenen Beispiel begünstigte auch die
Kostenreduktion die Entscheidung für die Vor-
zugsvariante 2.1b. In manchen anderen Fällen ist
die natur- und landschaftsgerechte Lösung je-
doch teurer als die Vergleichsvarianten; in diesen
Fällen kann der Aspekt des überörtlichen Biotop-
verbundes mit deutlicherem Gewicht in die Ab-
wägung eingebracht werden, als es in diesem
Beispiel erforderlich war.
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Abb. 1: B 184 OU
Gommern/Dan-
nigkow: Trassen-
varianten.

4 Beitrag der überörtlichen Biotop-
verbundplanung zur sachgerechten
und sinnvollen Auswahl von A+E-
Maßnahmen – Biotopverbundpla-
nung als Flächenpool

Beispiel 2: B 188 OU Oebisfelde: Querung der Al-
ler und des ehemaligen Grenzstreifens im
Ohrekreis

Im Zuge der Entwurfsplanung zur B 188 OU Oe-
bisfelde wurde eine Linie bestimmt, die die Stadt
Oebisfelde nördlich umgeht. Dabei ist eine Que-
rung der Aller, der Mühlenaller und des ehemali-
gen Grenzstreifens erforderlich, die erhebliche
und unvermeidliche Eingriffe in Natur und Land-
schaft bedingt. Durch Bündelung mit der Schnell-
bahntrasse Hannover – Berlin wurde bereits bei
der Linienbestimmung eine größtmögliche Mini-
mierung der Eingriffe erreicht.

Die Biotopverbundplanung für den Ohrekreis
[77] charakterisiert die Biotopverbundeinheit „Al-
lertal“ (2.1.3) folgendermaßen: „Im nördlichen Teil
der Verbundeinheit dominiert strukturarmes In-
tensivgrünland, das durch einzelne Gehölzreihen,
Gräben und kleinere Feuchtwiesen gegliedert wird.

Von besonderer Bedeutung für den Biotopverbund
im Allertal ist die durchgehende Unterhaltung der
Aller gemäß der Richtlinie für naturnahe Unter-
haltung und Ausbau der Fließgewässer im Land
Sachsen-Anhalt. Am Gewässer sind durchgehende
Erlengalerien zu entwickeln und der Schonstreifen
ist extensiv zu bewirtschaften. Grundwassernahe
Standorte sollten als Feuchtgrünland extensiv be-
wirtschaftet werden“.

Vom Straßenbauvorhaben ist die Biotopver-
bundfläche lfd. Nr. 126 betroffen (vgl. Abb. 2). Im
Bereich der Allerquerung kann die OU mit der
Schnellbahntrasse Hannover – Berlin gebündelt
werden, im übrigen Bereich der Biotopverbund-
fläche jedoch nicht, da die innerörtlichen Raum-
verhältnisse in der Stadt Oebisfelde eine Parallel-
führung der OU zur Bahntrasse nicht gestatten.

Für die Biotopverbundfläche lfd. Nr. 126 wird
die „Erhaltung und Entwicklung einer abschnitts-
weise naturnahen und strukturierten Niederung
vorgeschlagen. Es dominiert großflächig Intensiv-
grünland, das vom Lauf der Aller durchzogen und
in unterschiedlicher Dichte durch Hecken, Baum-
reihen, Feldgehölze, Gräben, Stillgewässer, Feucht-
wald und Feuchtgrünland gegliedert wird“. Im
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vom Vorhaben betroffenen Abschnitt „südlich
von Breitenrode wird die Niederung von großflä-
chigen Äckern eingenommen. ... Das Gebiet hat als
sich linear erstreckende Niederung eines Fließge-
wässers besondere überregionale Bedeutung für
den Biotopverbund“. Die Untere Naturschutzbe-
hörde sieht den Bereich zwischen Breitenrode
und Oebisfelde als vordringlich zu entwickeln an,
erkennbar an der Umrahmung durch die breite
rote Strichellinie. Als geeignete Maßnahmen
werden die „(1) Umwandlung von Acker in Grün-
land, (2) Schaffung von Uferrandstreifen, (3) Exten-
sivierung von Grünland, (4) Renaturierung von
Teilabschnitten der Aller, (5) Sicherung des Wasser-
haushaltes und (6) Erhaltung von Niedermooren“
angegeben.

Der LBP behandelt zunächst Maßnahmen zur
Querpassierbarkeit der Trasse. Die Durchgängig-
keit der Biotopverbundachse verbessert sich
durch Brückenbauwerke mit ausreichender lich-
ten Weite und Höhe (für Tiere, die sich bodenge-

bunden fortbewegen oder dicht über dem Was-
ser fliegen), durch geeignete Trassenführung und
durch eine möglichst geringe Höhe der Straßen-
oberfläche über der Geländeoberfläche (Vermin-
derung der Kollisionsgefahr für Tiere, die die Stra-
ße bzw. Brücke überfliegen). Darüber hinaus er-
forderliche Ersatzmaßnahmen werden deutlich
entlang der Aller konzentriert und hier nicht nur
in unmittelbarer Trassennähe, sondern bis zu ei-
ner Entfernung von 2 km von der Trasse. Die Er-
satzmaßnahmen vermögen in dieser Entfernung
unbeeinträchtigt vom Straßenverkehr ihre volle
Wirksamkeit zu entfalten. Der LBP setzt die Maß-
nahmenvorschläge (1) bis (3) aus der Beschrei-
bung der Biotopverbundfläche lfd. Nr. 126 um. Au-
ßerdem werden vorhandene Ruderalflächen, die
sich aus dem ehemaligen, bis zu 50 m breiten
Grenzstreifen parallel zur Aller entwickelten und
Ansätze zur weiteren Sukzession (Verbuschung)
aufweisen, als Sukzessionsflächen festgeschrie-
ben oder zur Aufforstung bzw. für Heckenpflan-
zungen bestimmt. Der für den Natur- und Ge-

Abb. 2: B 188 OU
Oebisfelde und
Ersatzmaßnah-
men entlang des
e h e m a l i g e n
Grenzstreifens
als deutschland-
weites „Grünes
Band“, hier im
Bereich der Aller.
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Abb. 3: B 81 OU
Kroppenstedt und
Hamstervorkom-
men.

wässerschutz entscheidende Punkt liegt hier in der
dauerhaften Festschreibung des ehemaligen
Grenzstreifens als extensiv, forstlich oder nicht ge-
nutzter Uferrandstreifen, da der Grenzstreifen ab-
schnittsweise bereits wieder in intensive Acker-
oder Grünlandnutzung überführt wurde. Zudem
besitzt der ehemalige Grenzstreifen eine überre-
gionale Bedeutung als Biotopverbundachse, die
sich als „Grünes Band“ mit nur wenigen Unterbre-
chungen quer durch Deutschland zieht [53].

Kommentar: Die Aller fließt westlich von Oebis-
felde stark begradigt und eingetieft durch ein in-
tensiv ackerbaulich genutztes Gebiet, das völlig
ausgeräumt ist. Der Grenzstreifen folgt dem be-
gradigten Flusslauf. Die Festschreibung der vor-
handenen Flächengeometrien durch Gehölzan-
pflanzungen erscheint hier trotz der langen ge-
raden Grenzen, die durch die Gehölze noch be-
tont werden, landschaftlich und vom Charakter
der Biotopverbundeinheit akzeptabel, da sie sich
in die Umgebung einfügen. Im Rahmen der LBP
wurden die Aussagen der überörtlichen Biotop-
verbundplanung weiter untersetzt und präzi-
siert, z.B. für die Biotopverbundfläche lfd. Nr. 126,
in der unterschiedliche Entwicklungsmöglich-

keiten und -ziele zusammengefasst behandelt
wurden. Des Weiteren wurde ergänzend der
Grenzstreifen als deutschlandweites „Grünes
Band“ berücksichtigt. Bei der Umsetzung der Bi-
otopverbundplanung sollten diese Aspekte auf-
gegriffen sowie noch stärker darauf eingegan-
gen werden, wo Möglichkeiten zur landschafts-
typischen und kostengünstigen Renaturierung
der Aller einschließlich der Zulassung einer grö-
ßeren Flussdynamik, Mäandrierung und geglie-
derten Gehölzgruppen bestehen, evtl. auch in
Verbindung mit der Sicherung des Wasserhaus-
haltes und der Erhaltung von Niedermooren, sie-
he Maßnahmenvorschläge (4) bis (6).

5 Grenzen der Umsetzung der Biotop-
verbundplanung durch die Ein-
griffsregelung

Beispiel 3: B 81 OU Kroppenstedt: Querung eines
landesweit bedeutsamen Feldhamstervor-
kommens im Bördekreis

Im Zuge der Vorplanung zur B 81 OU Kroppenstedt
wurde eine Linie bestimmt, die die Ortslage Krop-
penstedt nördlich umgeht. Dabei ist eine Que-
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rung eines überregional bedeutsamen Feldhams-
tervorkommens erforderlich, die erhebliche und
unvermeidliche Eingriffe in Natur und Land-
schaft bedingt.

Die Biotopverbundplanung für den Börde-
kreis [65] charakterisiert die Biotopverbundein-
heit „Ausgewählte Ackerflächen mit Feldhams-
tervorkommen“ (2.2.15) folgendermaßen: „Die
Magdeburger Börde liegt zwar nicht im Kern des
mitteldeutschen Areals, stellt aber das Dichtezen-
trum dieses letzten größeren geschlossenen Ver-
breitungsgebietes Deutschlands dar. Das ehemals
flächendeckend besiedelte mitteldeutsche Verbrei-
tungsgebiet des Feldhamsters ist zunehmend in
Auflösung begriffen. Lokale Restpopulationen sind
voneinander getrennt, ihre Verbreitung ist zum
gegenwärtigen Zeitpunkt mosaikartig und lückig
geworden [54]. Diese Entwicklung zeichnet sich
auch im mitteleuropäischen Maßstab ab. Mit der
Intensivierung in der Landwirtschaft sind die Äcker
immer lebensfeindlicher für typische Arten und Le-
bensgemeinschaften, zu denen auch der Feldhams-
ter gehört, geworden. Aus diesem Grund sind im
Bördekreis gezielt einige Ackerflächen mit noch
nachgewiesenen Hamstervorkommen ausgewählt
worden, die im Biotopverbundsystem für den Land-
kreis als eine regionale Biotopverbundeinheit zu-
sammengefasst sind“.

Der Feldhamster ist gemäß Anhang IV der
FFH-Richtlinie und § 10 Abs. 2 Nr. 11b BNatSchG
als Art von gemeinschaftlichem Interesse streng
geschützt. Demgemäß sind artbezogene Vermei-
dungs-, Minimierungs-, Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen vorzusehen.  Der LBP [52] erkennt
und bewältigt die Konflikte (siehe Tab. 1).

Kommentar: Die linienbestimmte Trassenvarian-
te der OU Kroppenstedt der B 81 tangiert die Bio-
topverbundfläche „Ackerflächen mit Feldhamster-
vorkommen“ (lfd. Nr. 212) mit einer Gesamtfläche
von 460 ha nicht (vgl. Abb. 3), was allerdings al-
lein auf einer mangelhaften Datengrundlage des
Landschaftsrahmenplanes Bördekreis und der Bio-
topverbundplanung beruht. Die Erfassung des
Hamsterbestandes im Rahmen des LBP ergab da-
gegen eine eingriffsrelevante Beeinträchtigung
der östlichen Randbereiche einer Hamsterpopula-
tion mit vermutetem Zentrum zwischen Kroppen-
stedt und Heymburg, für die außerhalb des Ein-
griffsbereichs eine Dichte von bis zu 30 Bauen/ha
nachgewiesen wurde. Dieses Beispiel verdeutlicht
die absolute Notwendigkeit zeitnaher und auf den
konkreten Ort des Eingriffs bezogener Erhebungen
im Maßstab der Vorhabensplanung (hier 1:1.000).
Die überörtliche Biotopverbundplanung (Maßstab
1:50.000) kann als Rahmenplan keine parzellen-
scharfen Aussagen treffen. Insbesondere diejeni-
gen Biotopverbundflächen, die sich auf spezielle
Tier- oder Pflanzenarten beziehen, können oft nur
darauf hinweisen, dass die betreffenden Arten im
Raum vorkommen. Bei konkreten Vorhaben sind
diese Aussagen daher durch aktuelle Bestandser-
hebungen zu untersetzen.

Die überörtliche Biotopverbundplanung
stuft die Biotopverbundeinheit „Feldhamstervor-
kommen“ als regional bedeutsam ein. Aufgrund
der Untersuchungsergebnisse des LBP kann aus
heutiger Sicht eingeschätzt werden, dass die Sied-
lungsdichte im Gebiet westlich von Kroppenstedt
so hoch ist, dass von hier aus bereits verwaiste
Gebiete wiederbesiedelt werden können, falls die

Tab. 1:  Konfliktbewältigung durch den LBP.

Konflikt Bewältigung

Verlust einzelner Individuen infolge der
Bautätigkeit

bauvorbereitende Hamsterkartierung im
abgezäunten Baufeld, ggf. Fangen bzw. Ausgraben
und Umsiedeln

Zerschneidungswirkung der Trasse und
betriebsbedingte Verluste einzelner Exemplare

Einbau eines Hamsterdurchlasses (1,0 x 0,5 m) mit
beidseitigen Leitzäunen

bau- und betriebsbedingte Verluste bzw.
Beeinträchtigungen von einer ca. 14 ha großen, von
Hamstern besiedelten Fläche

Anlage einer 14 ha großen Hamsterschonfläche
mit dauerhaft hamsterfreundlicher
Bewirtschaftung; Vorgaben für Fruchtfolge,
Düngung und Pestizidausbringung sowie für
Zeitraum und Tiefe der Bodenbearbeitung, werden
im Detail festgesetzt
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verwaisten Gebiete geeignete Lebensbedingun-
gen bieten. Das Feldhamstervorkommen ist so-
mit von überregionaler Bedeutung.

Obwohl mit der OU Kroppenstedt im Zuge
der B 81 ein überregional bedeutsames Hamster-
vorkommen betroffen ist, wurden hier nur Hams-
ter-Maßnahmen im unmittelbaren Zusammen-
hang mit dem Vorhaben (Vermeidung, Minde-
rung und Ausgleich des Eingriffs) festgesetzt. Nur
hierzu ist der Vorhabensträger gemäß § 18
BNatSchG verpflichtet. Als Ersatzmaßnahmen für
nicht ausgleichbare Eingriffe der OU Kroppen-
stedt (insbesondere zur Kompensation der Ein-
griffe in die abiotischen Schutzgüter) wurden Ge-
wässerschonstreifen mit Flurgehölzpflanzungen
(mit vergleichsweise hoher Kompensationswir-
kung) gewählt, obwohl zur weiteren Sicherung
und Stabilisierung des Feldhamstervorkommens
größere, hamstergerecht bewirtschaftete Flächen
sehr sinnvoll gewesen wären (womit die Notwen-
digkeit der Gewässerschonstreifen keinesfalls
infrage gestellt werden soll).

Im angeführten Beispiel ist der Vorhabens-
träger zur dauerhaften hamstergerechten Bewirt-
schaftung der Ausgleichsfläche verpflichtet. Vor-
habensträger werden zur Kompensation von Ein-
griffen in der Regel überwiegend solche Maßnah-
men der Biotopverbundplanung umsetzen, die
nach der Anlage und Anfangspflege vergleichs-
weise geringe weitere laufende Kosten verursa-
chen (wie z.B. viele Flurgehölzpflanzungen). Für

die Dauerpflege von Streuobstwiesen oder Ma-
gerrasen, für die hamstergerechte Bewirtschaf-
tung von Äckern oder für andere Maßnahmen
mit jährlich wiederkehrendem Arbeitsaufwand
wären dagegen Dritte zu beauftragen, die erheb-
liche laufende Folgekosten und erheblichen Kon-
trollaufwand verursachen. Dies vermeiden viele
Vorhabensträger mit einem gewissen Recht, da
ein dauerhafter Erfolg solcher Maßnahmen am
ehesten durch freiwillige oder geförderte Einbin-
dung in land- oder forstwirtschaftliche Betriebs-
zusammenhänge gewährleistet wird.
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